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Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg

XXlll. Band . (Ausgegeben den tb.Januar 1875.) 39 . Stück-

Inhalt.

72 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vvm 2 . Januar 1878,

betreffend die Verleihung juristischer Persönlich ' eit an den Ver¬

ein für Krankenpflege durch Diakonissen in der Stadtgemeinde

Oldenburg.

73 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 4 . Januar 1878,

betreffend die Publication der zu dem Gesetze über das Post¬

wesen des Deutschen Reiches vvm 28 . Oktober 1871 erlassenen

Postordnung vom 18 . December 1874.

M 72.

Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Verleihung juristi¬

scher Persönlichkeit an den Verein für Krankenpflege durch Diako¬

nissen in der Stadtgemeinde Oldenburg.

Oldenburg , den 2 . Januar 1878.

Das Staatöministerium bringt hiedurch zur öffentlichen

Kunde , daß Seine Königliche Hoheit der Großherzog geruht

haben , dem unter der Verwaltung eines Vorstandes von

5 Personen stehenden Verein für Krankenpflege durch Diako¬

nissen in der Stadtgemeinde Oldenburg auf Grund der



vorgelegten Statute » die Rechte einer juristischen Person zu
ertheilcn.

Oldenburg, den 2. Januar 1875.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.

von Buttel.

M 73.
Bekanntmachung des Staatsintnisteriumö, betreffend die Publikation der

zu dem Gesetze über das Postwesen des Deutschen Reiches vom
28. Ociober 1871 erlassenen Postordnung vom 18. December
1874.

Oldenburg, den4. Januar 1873.

In Gemäßheit des § 56 des Gesetzes über das Post-
wesen des Deutschen Reiches vom 28. Oktober 1871, bringt
das Staatsministerium die von dem Reichskanzler zu diesem
Gesetze unterm 18. December 1874 erlassene, am I. d. M.
an Stelle des bis dahin gültig gewesenen Postreglements
vom 30. November 1871 in Kraft getretene Postordnung zur
öffentlichen Kenntniß.

Oldenburg, den 4. Januar 1875.

Staatsministerium.



Postordnung
vom 18. December 1874.

Abschnitt I . Postsendungen.
Abschnitt II . Estafettensendungen.
Abschnitt III . Personenbeförderung mittelst der Posten.
Abschnitt IV . Ertrapost- und Kurierbeförderung.

Auf Grund der Vorschrift des § 50 des Gesetzes über
das Postwesen vom 28. Oetober 1871 wird nachstehende
Postordnung erlassen.

Abschnitt I.
Postsendungen.

Allgemeine Beschaffenheit der Postsendungen.
§ I.

I . Die Postsendungen müssen nach den folgenden Be¬
stimmungen gehörig adressirt und haltbar verpackt und ver¬
schlossen sein.

II . ES beträgt das Mcistgewicht:
eines Briefes 250 Gramm,
einer DrucksacheI Kilogramm,
einer Waarenprobe 259 Gramm,
eines Packeis 50 Kilogramm.

Adresse.
8 2.

I . Die Adresse muß den Bestimmungsort und den
Adressaten so bestimmt bezeichnen, daß jeder Ungewißheit vor¬
gebeugt wird.

II . Dies gilt auch bei solchen mit postlagernd bezeich-
neten Gegenständen, für welche die Post Gewähr zu leisten
hat. Bei anderen Gegenständen mit dem Vermerk postlagernd
darf, statt des Namens des Adressaten, eine Angabe in Buch¬
staben oder Ziffern angewendet sein.



Außenseite.

8 3.

I . Auf der Außenseite einer Postsendung darf außer
den auf die Beförderung bezüglichen Angaben nur der Name
oder die Firma des Absenders enthalten sein . Wegen der
besondere » Bestimmungen für Post -Packetadressen , Postkarten,
Drucksachen , Waarenproben und Postanweisungen stehe § 8 4,
1.3, 14 , 15 und 17.

II . Die Freimarken sind in die obere rechte Ecke der

Adresse zu kleben.
Begleitadreffe zu Packeten.

8 4-
I . Jeder Packetsendung muß eine Begleitadreffe ( Post-

Packetadrcsse ) in der von der Postverwaltung vorgeschriebcnen

Form beigegcben sein.
II . Formulare zu Post -Packetadressen können bei allen

Postanstalten bezogen werden.
III . Für Formulare , welche mit Freimarken beklebt

sind , wird nur der Betrag der Freimarke erhoben . Unbe¬
lebte Formulare werden zum Preise von 5 Pf . für je 10

Stück abgelasscn.
IV . Formulare , welche nicht von der Post bezogen

werden , müssen in Größe , Farbe und Stärke des Papiers,
sowie im Vordruck mit den von der Post gelieferten Formu¬

laren genau übereinstimmen.
V . Der an der Post -Packetadrcffe befindliche Abschnitt

kann vom Absender zu schriftlichen oder gedruckten re . Mit¬

theilungen benutzt werden.
VI . Die Post -Packetadresse muß bei der Aushändigung

deS Packets an die Postanstalt bz. an den bestellenden Boten

zurückgegeben , der Abschnitt kann jedoch durch den Empfän¬
ger abgetrennt und zurückbehalten werden.

Mehrere Packete zu einer Begleitadreffe.
8 5.

I . Mehr als fünf Packete dürfen nicht zu einer  Be-

gleitadresse gehören . Auch ist es nicht zulässig , Packete mit
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Werthangabe und solche ohne Werthangabe mittelst einer

Bcgleitadrcsse zu versenden.
II . Gehören mehrere Packele mit Werthangabc zu

einer  Begleitadreffe , so muß auf derselben der Werth eines

jeden Packeis besonders angegeben sein.

Aufschrift der Packete.
8 6.

I . Die Aufschrift eines Packeis muß die wesentlichen

Angaben der Begleitadresse enthalten , so daß nöthigenfalls

das Packet auch ohne die Begleiradresse bestellt werden kann.

II . Die Aufschrift eines Packcts muß in haltbarer

Weise unmittelbar auf der Umhüllung angebracht werden.

Ist dies nicht ausführbar , so ist die Aufschrift auf einem der

ganzen Fläche nach aufgeklebten oder sonst unlösbar darauf

befestigten Papier re. anzubringen , oder es sind haltbar be¬

festigte Fahnen von Pappe , Pergamentpapicr , Holz oder

sonstigem festem Stoffe zu benutzen.
Werthangabe.

8 7.
I . Wenn der Werth einer Sendung angegeben werden

soll , so muß derselbe bei Briefen auf der Adresse , und bei

anderen Sendungen sowohl auf der Begleitadreffe , als auf

dem zugehörigen Packete ersichtlich gemacht werden.

II . Die Angabe des Werths einer Sendung hat in der

ReichSmarkwährung zu erfolgen . Der angegebene Betrag soll

den gemeinen Werth der Sendung nicht übersteigen.
III . Bei der Versendung von kuröhabendcn Papieren

ist der Kurswerth , welchen dieselben zur Zeit der Einliese¬

rung haben , bei der Versendung von hypothekarischen Papie¬

ren , Wechseln und ähnlichen Documenlen derjenige Betrag

anzugeben , welcher voraussichtlich zu verwenden sein würde,

um eine neue rechtsgültige Ausfertigung deS Documents zu

erlangen , oder um die Hindernisse zu beseitigen , welche sich

der Einziehung der Forderung entgegenstellen würden , wenn

daS Dokument verloren ginge . Ist aus der Werthangabe

zu ersehen , daß dieselbe den vorstehenden Regeln nicht ent-



spricht, so kann die Sendung zur Berichtigung zurückgegeben
werden. Ist letzteres aber auch nicht geschehen, so Vars den¬
noch aus einer irrthümlich zu hohen Werthangabe ein An¬
spruch auf Erstattung des entsprechenden Theiles der Ver¬
sicherungsgebühr nicht hcrgeleitet werden.

IV . Entnahme von Postvorschuß gilt nicht als Werth¬
angabe. Vorschußsendungen werden daher nur dann als
Werthsendungen behandelt, wenn neben der Angabe des Vor¬
schusses auf der Sendung ausdrücklich ein Werth angege¬
ben ist.

V. Ueber Sendungen mit Werthangabe wird ein Ein¬
lieferungsschein erthcilt.

Verpackung.
§ 8.

I . Die Verpackung der Sendungen muß nach Maßgabe
der BcförderungSstrecke, des Umfangs der Sendung und der
Beschaffenheit des Inhalts haltbar und sichernd eingerich¬
tet sein.

II . Bei Gegenständen von geringerem Werthe, welche
nicht unter Druck leiden, und nicht Fett oder Feuchtigkeit ab¬
setzen, ferner bei Acten- oder Schriftensendungen, genügt bei
einem Gewichte bis zu ungefähr drei Kilogramm, wenn die
Dauer der Beförderung verhältnißmäßig kurz ist. eine Hülle
von Packpapier mit angemessener Verschnürung.

III . Auf größere Entfernungen zu versendende, oder
schwerere Gegenstände müssen, insofern nicht der Inhalt und
Umfang eine andere festere Verpackung erfordern, mindestens
in mehrfachen Umschlägen von starkem Packpapier verpackt
sein.

IV . Sendungen von bedeutenderem Werthe, insbeson¬
dere solche, welche durch Nässe, Reibung oder Druck leicht
Schaden leiden, z. B. Spitzen, Seidenwaaren rc., müssen
nach Maßgabe ihres Werths, Umfangs und Gewichts in
genügend sicherer Weise in Wachsleinwand, Pappe oder in
gut beschaffenen, nach Umständen mit Leinen überzogenen
Aisten rc. verpackt sein.
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V . Sendungen mit einem Inhalte , welcher anderen

Postsendungen schädlich werden könnte , müssen so verpackt

sein , daß eine solche Beschädigung fern gehalten wird . Fässer

mit Flüssigkeiten müssen mit starken Reifen versehen sein.

Kleinere mit Flüssigkeiten angefüllte Gefäße (Flaschen,

Krüge re.) sind noch besonders in festen Kisten , Kübeln oder

Körben zu verwahren.
VI . Wenn in Folge fehlerhafter Berpackung einer Sen¬

dung während der Beförderung eine neue Verpackung nökhig

wird , so werden die Kosten dafür von dem Adressaten einge¬

zogen , demselben aber erstattet , wenn der Absender die Ent¬

richtung nachträglich übernimmt.
Verschluß.

8 9.
I . Der Verschluß der Postsendungen muß haltbar und

so eingerichtet sein , daß ohne Beschädigung over Eröffnung

desselben dem Inhalte nicht beizukommen ist.

II . Bei Briefen nach Gegenden unter heißen Himmels¬

strichen darf zum Verschluß Siegellack oder ein anderer , durch

Wärme sich auflöseuder Stoff nicht benutzt werden.

III . Bei Packcten mit Werthangabc hat die Befesti¬

gung der Schlüsse stets durch Siegellack mit Abdruck eines

ordentlichen Petschafts stattzufinden.

IV . Bei Packeten ohne  Werthangabe kann von einem

Verschluß mittelst Siegel oder Bleie abgesehen werben , wenn

durch den sonstigen Verschluß oder durch die Untheilbarkcit

des Inhalts selbst die Sendung hinreichend gesichert erscheint.

Bei Sendungen , deren Umhüllung aus Packpapier besteht,

kann der Verschluß mittelst eines guten Klebestoffs oder mit¬

telst Siegelmarken aus Papier oder einem ähnlichen festeren

Stoffe hergestellt werden . Auch bei anderen Packeten können

Siegelmarken in Anwendung kommen , sofern diese mit Rück¬

sicht auf den zur Verpackung benutzten Stoff so beschaffen

sind , daß dadurch ein haltbarer Verschluß erzielt wird.

V . . Bei Reisetaschen , Koffern und Kisten , welche mit

Schlössern versehen sind , sowie bei gut bereiften und fest ver-



spundeten Fässern , auch fest vernagelten Kisten , bedarf eS
ebenfalls keines weiteren Verschlusses durch Siegel oder
Bleie.

VI . Desgleichen können gut umhüllte Maschinenthcile,
größere Waffen und Instrumente , Kartenkastcn , einzelne
Stücke Wildpret , z. B . Hasen , Rehe rc., ohne Siegel - oder
Bleivcrschluß angenommen werden.

Besondere Anforderungen bezüglich der Wertsendungen.
8 10.

I . Briefe mit Werthangabe (Gold , Silber , Papiergeld,
Werthpapieren u . s. w .) müssen mit einem haltbaren Um¬
schläge versehen und mit mehreren , durch dasselbe Petschaft
in gutem Lack hergestellten Siegelabdrücken dergestalt verschlos¬
sen sein , daß eine Verletzung des Inhalts ohne äußerlich
wahrnehmbare Beschädigung des Umschlages oder des Siegel-
Verschlusses nicht möglich ist.

II . Geldstücke , welche in Briefen versandt werden,
müssen in Papier oder dergleichen eingeschlagen und inner¬
halb des Briefes so befestigt sein , daß eine Veränderung
ihrer Lage während der Beförderung nicht stattfindcn kann.

III . Schwerere Geldsendungen sind in Packete , Beutel,
Kisten oder Fässer fest zu verpacken.

IV . Sendungen bis zum Gewichte von 2 Kilogramm
dürfen , sofern der Werth bei Papiergeld nicht 10,000 Mark
und bei baarem Gclde nicht 1,000 Mark übersteigt , in Packe-
ten von starkem , mehrfach umgeschlagencm und gut verschnür¬
tem Papier eingeliefert werden.

V . Bei schwererem Gewichte und bei größeren Sum¬
men muß die äußere Verpackung in haltbarem Leinen , in
Wachslcinwand oder Leder bestehen , gut umschnürt und ver¬
näht , sowie die Naht hinlänglich oft versiegelt sein.

VI . Geldbeutel und Säcke , welche nicht in Fäs¬
sern u . s. w . versandt werden , können in dem Falle
aus einfacher starker Leinwand bestehen , wenn daS Geld
darin gehörig eingerollt oder zu Päckchen ver¬
einigt enthalten ist . Andernfalls müssen die Beutel aus
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wenigstens doppelter Leinwand hcrgestcllt sein . Die Naht

dars nicht auswendig und der Kropf nicht zu kurz sein . Da,

wo der Knoten geschürzt ist , und außerdem über beiden Schnur-

Enden muß daS Siegel deutlich aufgedrückt sein . Die Schnur,

welche den Kropf umgiebt , muß durch den Kropf selbst hin¬

durch gezogen werden . Dergleichen Sendungen sollen nicht

über 25 Kilogramm schwer sein.

VII . Die Gelbkisten müssen von starkem Holz angefer --

tigt , gut gefügt und fest vernagelt sein , oder gute Schlösser

haben ; sic dürfen nicht mit übcrstehenden Deckeln versehen,

die Eisrnbeschläge müssen fest und dergestalt eingelassen sein,

daß sie andere Gegenstände nicht zerscheuern können . Ueber

25 Kilogramm schwere Kisten müssen gut bereift und mit

Handhaben versehen sein.
VIII . Die Gelkfässer müssen gut bereift , die Schluß¬

reifen aiigeiiagklt und an beiden Böden dergestalt verschnürt

und versiegelt sein , daß ein Oeffnen des Fasses ohne Ver¬

letzung der Umschnürung oder deS Siegels nicht möglich ist.

IX . Bei Packeten mit baarem Gclde in größeren Be¬

trägen muß der Inhalt gerollt sein . Gelder in Fässern oder

Kisten müssen in Beuteln oder Packeten verpackt sein.

Von der Postbeförderung ausgeschlossene Gegenstände.

8 11-
I Zur Versendung mit der Post dürfen nicht aufge¬

geben werden : Gegenstände , deren Beförderung mit Gefahr

verbunden ist , namentlich alle durch Reibung , Luftzudrang,

Druck oder sonst leicht entzündliche Sache » , sowie ätzende

Flüssigkeiten.
II . Die Postanstalten sind befugt , in Fällen des Ver¬

dachts , daß die Sendungen Gegenstände der obigen Art ent¬

halten , vom Aufgeber die Angabe des Inhalts zu verlangen

und , falls dieselbe verweigert wird , die Annahme der Sen¬

dung abzulehnen.
III . Diejenigen , welche derartige Sachen unter unrich¬

tiger Angabe oder mit Verschweigung deS Inhalts aufgeben,



haben — vorbehaltlich der Bestrafung nach den betreffenden
Gesetzen — für jeden entstellenden Schaden zu basten.

IV . Die Postanstalten können die Annahme und Be¬
förderung von Postsendungen ablehnen , sofern nach Maß¬
gabe der vorhandenen Postverbindungen und Postbeförderungs-
mittel die Zuführung derselben an den Bestimmungsort nicht
möglich ist.

Z "r Postbesörderung bedingt zugelaffene Gegenstände.
8 12.

I . Flüssigkeiten , Sachen , die dein schnellen Verderben
und der Fäulniß ausgesctzt sind , unförmlich große Gegenstände,
ferner lebende Thiere , können von den Postanstalken zurück-
gewicsen werden.

II . Für dergleichen Gegenstände re. , wenn dieselben
dennoch zur Beförderung angenommen werden , sowie für
leicht zerbrechliche Gegenstände und für in Schachteln ver¬
packte Sachen , leistet die Postverwaltung keinen Ersatz , wenn
durch die Natur des Inhalts der Sendung oder durch die
Bcschaffenbeil der Verpackung während der Beförderung eine
Beschädigung oder ein Verlust entstanden ist.

III . Zündhütchen ober Zündspiegcl müssen in Kisten
fest von außen und innen verpackt und als solche , sowohl

auf der Begleitadreffe als auch auf der Sendung selbst , be¬
zeichnet sein . Der Absender ist , wenn er diese Bedingungen
nicht eingchalten hat , für den aus etwaiger Entzündung ent¬
stehenden Schaden haftbar.

IV . Die im 8 11 Abs . II ausgesprochene Befugniß
der Postanstalten tritt auch in solchen Fällen ein , in welchen
Grund zu der Annahme vorliegt , daß die Sendungen Flüssig¬
keiten , dem schnellen Verderben und der Fäulniß ausgejetzte
Sachen , lebende Thiere , Zündhütchen oder Zündspiegel ent¬
halten.

Postkarten.
§ 13.

I . Die Vorderseite der Postkarte ist für die Adresse be¬
stimmt . Die Rückseite kann zu schriftlichen Miltheilungen



benutz ! werden . Die Adresse und die Mittheilungen können

mit Tinte , Bleifeder oder farbigem Stifte geschrieben werden:

nur muß die Schrift haften und deutlich sein.

II . Die Postkarten können auch gegen ermäßigtes

Porto ( § 14 ) als Formulare zu Drucksachen benutzt werden;

in diesem Falle müssen die Mittheilungcn auf der Rückseite

der Postkarte durch Druck oder sonst auf mechanischem Wege

hergestellt sein ; sie dürfen keine weitcrgehcnden schriftlichen

Einschaltungen oder Zusätze enthalten , als nach 8 14 bei

Drucksachen gestattet sind . Die Anfügung von Waarenpro-

ben zu Postkarten ist unzulässig.

III . Zu den Postkarten mit Rückantwort werden be¬

sonders da ; u eingerichtete Formulare verwendet , von denen

die zweite Hälfte zur Rückantwort dient.
IV . Postkarten müssen frankirt werden . Für Post¬

karten mit Rückantwort ist auch für die Rückantwort daS

Porto vorauszubezahlen . Unfrankirte oder unzureichend fran-

kirte Postkarten werden nicht befördert.

V . Die Gebühr beträgt ohne Unterschied der Entfer¬

nung 5 Pf . für jede Postkarte . Für Postkarten mit Rück¬

antwort werden 10 Pf . erhoben . Bei der Verwendung von

Postkarten als Formulare zu Drucksachen beträgt das Porto

3 Pf.
VI . Formulare zu Postkarten können bei allen Post-

anstalten bezogen werden.

VII . Ungestempelte Formulare zu Postkarten werden

zum Preise von 5 Pf . für je 10 Stück , Postkarten mit Rück¬

antwort zum Preise von 5 Pf . für je fünf Stück verabfolgt.

Für gestempelte Formulare zu Postkarten wirb nur der Be¬

trag des Stempels erhoben.

VIII . Formulare , welche nicht von der Post bezogen

werden , müssen in Größe und Stärke dcS Papiers mit den

von der Pest gelieferten übereinstimmen , auch auf der Vorder¬

seite mit der gedruckten oder geschriebenen Ueberschrift „ Post¬

karte " versehen sein , dürfen aber nicht daS Reichöwappen

tragen.



Drucksachen.

8 14.
I - Gegen die für Drucksachen festgesetzte ermäßigte Tare

können befördert werden : alle gedruckte , lithographirte , me-
tallographirte , photographirte oder sonst auf mechanischem
Wege hergestelltc , nach ihrem Format und ihrer sonstigen
Beschaffenheit zur Beförderung mit der Briespost geeignete
Gegenstände . Ausgenommen hiervon sind die mittelst der
Copirmaschine oder mittelst Durchdrucks hergestelltcn Schrift¬
stücke, sowie die mittelst der sogenannten Blindenschrift her¬
gestelltcn Gegenstände.

II . Die Sendungen können entweder unter der Adresse
bestimmter Empfänger , oder als außergewöhnliche Beilagen
solcher Zeitungen und Zeitschriften , deren Vertrieb die Post
besorgt , zur Einlieferung gelangen.

III . Für die Einlieferung unter der Adresse bestimmter
Empfänger gelten die nachstehend unter IV . bis IX . gegebenen
Vorschriften ; dagegen für die Einlieferung als außergewöhn¬
liche ZeitungSbeilagen die unter X . bis XIII . folgenden
Vorschriften.

s ) Bei der Einlieferung unter der Adresse bekimmter Empfänger.
IV . Die Sendungen müssen offen , und zwar entweder

unter Streif - oder Kreuzband , oder umschnürt , oder in einen
offenen Umschlag gelegt , oder aber dergestalt einfach zusammen¬
gefaltet cingelicfert werden , daß ihr Inhalt leicht geprüft
werden kann . Unter Band (Verschnürung ) können auch Bücher,
gleichviel ob gebunden , gefalzt oder geheftet , versandt werden.
DaS Band muß dergestalt angelegt sein , daß dasselbe abge-
streist und die Beschränkung des Inhalts der Sendung auf
Gegenstände , deren Versendung unter Band gestattet ist , leicht
erkannt werden kann.

V . Der Sendung kann eine innere , mit der äußern über¬
einstimmende Adresse beigcfügt werden.

VI . Mehrere Drucksachen dürfen unter einer Umhüllung
versendet werden ; die einzelnen Gegenstände dürfen aber nicht
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mit verschiedenen Adressen oder besonderen Adreß -Umschlägen

versehen sein.

VII . Die Versendung von Drucksachen gegen die er-

mäßigle Taxe ist unzulässig,  wenn dieselben nach ihrer

Fertigung durch Druck » , s. w . , irgend welche Zusätze oderAen-

derungen am Inhalte erhalten haben , wobei es keinen Unterschied

macht , ob die Zusätze oder Aenderungen geschrieben oder auf

andere Weise bewirkt sind , z. B . durch Stempel , durch Druck,

durch Ueberkleben von Worten , Ziffern oder Zeichen , durch

Punktiren , Unterstreichen , Dnrchstrcichen , Ausradiren , Durch¬

stechen , Ab - oder Ausschneiden einzelner Worte , Ziffern oder

Zeichen u . s. w . — Es soll jedoch gestattet sein:

1) auf der äußern Seite des Bandes den Namen , die

Firma und den Wohnort des Absenders anzugeben;

2 ) auf der Drucksache selbst den Ort , das Datum und

die Namensunterschrift bz. Firmazeichnung , sowie den

Stand des Absenders handschriftlich oder auf mecha¬

nischem Wege anzugeben oder abzuändern;

3 ) einzelne Stellen deS Inhalts , auf welche die Aufmerk¬

samkeit gelenkt werden soll , durch Striche kenntlich zu

machen;
4 ) Druckfehler zu berichtigen;

5 ) bei Preislisten , Börsenzetteln und Handelsclrcularen die

Preise , sowie den Namen des Reisenden handschrift¬

lich oder auf mechanischem Wege einzutragen oder ab¬

zuändern ;

6 ) bei Büchern . Musikalien , Zeitschriften und Bildern

eine Widmung handschriftlich einzutragcn und eine

Rechnung beizufügen;

7 ) den Correcturbogen das Manuskript beizufügen und

in denselben Aenderungen und Zusätze zu machen,

welche die Correctur , die Ausstattung und den Druck

betreffen , solche Zusätze auch in Ermangelung des

Raumes auf besonderen Zetteln anzubringen;

8 ) bei Bücherzetteln ( offenen gedruckten Bestellungen auf

Bücher , Zeitschriften , Bilder und Musikalren ) die Werke



welche verlangt werden , auf der Rückseite handschrift¬
lich zu bezeichnen und den Vordruck ganz oder theil-
wcise zu durchstreichen oder zu unterstreichen;

9 > Modebilder , Landkarten u . s. w . auszumalen.
VIII . Drucksachen müssen frankirt sei» . Das Porto

betragt auf alle Entfernungen:
bis 50 Gramm einschließlich . . . 3 Pf,

über 50 „ 250 „ „ . . . . 10 „
„ 250 „ 500 „ . . 20 „
„ 500 Gramm bis I Kilogramm einschließlich 30 „

IX . Für Drucksachen bis zum Gewichte von 250 Gramm
ist , wenn sie den vorstehenden Bestimmungen nicht entsprechen
oder wenn sie unfrankin oder unzureichend frankirt sind , das
Porto für unfrankirte Briese , eintretendenfalls unter Anrech¬
nung der verwendeten Postwcrthzeichen , zu entrichten . Der¬
gleichen Drucksachen zum Gewichte über 250 Gramm ge¬
langen nicht zur Absendung.

b) Bei der Einlieferung als außergewöhnlichen Zeitungsbeilagcn.
X . Als außergewöhnliche Zeitungsbeilagen find solche

dem Abs . I . entsprechende Drucksachen anzusehen:
1) welche nicht nach Format , Papier , Druck oder sonst

Bestandtheile derjenigen Zeitung oder Zeitschrift bilden,
mit der die Versendung erfolgen soll;

2 ) welche zwar als regelmäßige Nebenblätter zu Zeitungen
erscheinen,dieaber , da sie auch unabhängig von der Haupt-
zcitung für sich allein bezogen werden können , von
der Versendung als ordentliche ZeitungSbeilagen aus¬
geschlossen sind.

XI . Jeder Versendung außergewöhnlicher Zeitungsbei-
lagen muß von dem Verleger eine Anmeldung derselben bei
der Postanstalt des Aufgabeorts und die Entrichtung deS
PortoS für so viel Exemplare , alS der betreffenden Zeitung re.
beigelegt werden sollen , vorhcrgehen . Das Einlegen in die
einzelnen Zeitungs - re. Exemplare ist Sache des Verlegers.

XII . Außergewöhnliche Zeitungsbeilagen dürfen einzeln
nicht über zwei Bogen stark , auch nicht geheftet , gefalzt oder



gebunden sein, sondern müssen, wenn sie aus mehreren Blät¬
tern bestehen, in der Bogenform Zusammenhängen. Die Post¬
anstalten sind zur Zurückweisung solcher Beilagen befugt, welche
nach Größe und Stärke des Papiers oder nach ihrer son¬
stigen Beschaffenheit zur Beförderung in den Zeitungöpacketen
nicht geeignet erscheinen.

XIII . Das Porto für Drucksachen, welche als außer¬
gewöhnliche Zeitungöbeilagen zur Einliefcrung gelangen, be¬
trägt für jedes einzelne Beilage-Exemplar̂ Pf. Ein bei
Berechnung des Gesammtbetrages sich ergebender Bruchtheil
einer Mark wird nöthigenfalls auf eine durch5 theilbarc
Pfennigsumme aufwärts abgerundet.

Waarenproben.

8 ! 5.
I. Gegen die für Waarenproben festgesetzte ermäßigte

Taxe werden nur solche Waarenproben zugelassen, die keinen
eigenen Kaufwerth haben und nach ihrer Beschaffenheit, Form
und Verpackung zur Beförderung mit der Briefpost geeignet
sind.

II . Hinsichts der Verpackung gilt als Bedingung, daß
der Inhalt der Sendungen als in Waarenproben bestehend
leicht erkannt werden kann. Die Verpackung kann unter
Band, in offenen Briefumschlägen oder in driefförmigen Käst¬
chen oder Säckchen erfolgen.

III . Die Adresse muß, außer dem Namen des Adressaten
und des Bestimmungsorts, den Vermerk„Proben" („Muster")
enthalten. Auf der Adresse dürfen außerdem nur rioch ange¬
geben sein:

der Name oder die Firma des Absenders,
die Fabrik- oder Handelszeichen, einschließlich der nä¬
heren Bezeichnung der Waare,
die Nummern und
die Preise.

IV . Diese Angaben dürfen, statt auf der Adresse, bei
oder an jeder Probe für sich angebracht sein.



V . Den Warenproben dürfen Briefe nicht beigeschlossen

oder angchängt werden . Mehrere Warenproben dürfen unter

einer  Umhüllung versandt werken , die einzelnen Proben
dürfen aber nicht mit verschiedenen Adressen oder Adreßum-

schlägen versehen sei ». Die Bereinigung von Drucksachen

mit Warenproben zu einein Versendungs -Gegenstände bis

zum Gewichte von 250 Gramm ist gestattet ; die Drucksachen

müssen in diesem Falle den Bestimmungen des § 14 entsprechen.

VI . Die Sendungen müssen frankirt sein . Das Porto

beträgt , gleichviel ob die Warenproben für sich allein ver¬

sandt werden , oder ob Drucksachen damit vereinigt sind , ohne

Unterschied der Entfernung und des Gewichts 10 Pf.

VII . Für Warenproben , welche den vorstehenden Be¬

stimmungen nicht entsprechen , oder welche » nfrankirt oder

unzureichend frankirt sind , ist das Porto für unfrankirte
Briefe , eintretendenfalls unter Anrechnung der verwendeten

Postwerthzeichen , zu entrichten.
VIII . Warenproben , welche einen Werth haben , des¬

gleichen diejenigen , deren Beförderung mit Nachtheil oder
Gefahr verbunden sein würde , z. B . Flüssigkeiten , GlaSge-

fäße , scharfe Instrumente , stark abfärbende Stoffe u > dergl .,

gelangen nicht zur Absendung.
Einschreibsendungen.

8 16.

I . Briefe , Postkarten , Drucksachen , Warenproben , Briese

mit BehändigungSschein , Postvorschußsendungen , sowie Packete

ohne Werthangabe , können unter Einschreibung befördert und

müssen zu diesem Zwecke von dem Absender mit der Bezeich¬

nung „ Einschreiben " versehen werden . Bei Packeten ohne

Werthangabe muß diese Bezeichnung auf der Begleitadresse
und aus dem Packete angegeben sein ; die Wirkung der Ein¬

schreibung in Bezug auf die Gewährleistung erstreckt sich in

diesem Falle nur auf das Packet und nicht zugleich auch auf

die Begleitadresse.
II . Uebcr eine eingeschriebene Sendung wird ei » Ein¬

lieferungsschein ertheilt.
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III.  Für eingeschriebene Sendungen wird, außer dem
Porto, eine Einschreibgebühr von 20 Pf. ohne Rücksicht auf
die Entfernung und das Gewicht erhoben.

IV.  Wünscht der Absender eines eingeschriebenen Briefes
u. s. w. eine von dem Adressaten auszustcllende Empfangs¬
bescheinigung(Rückschein) zu erhalte», so muß ein solches
Verlangen durch die Bemerkung: „Rückschein" auf der Adresse
ausgedrückt sein; auch muß der Absender sich namhaft machen
oder die Adresse bezeichnen, an welche der Rückschein abzu¬
liefern ist. Für die Beschaffung des Rückscheins ist eine
weitere Gebühr von 20 Pf. vom Absender im Voraus zu
entrichte».

V.  Eine Werthangabe ist bei Einschreibsendungennicht
zulässig.

Postanweisungen.

8 17-
I. Die Postverwaltung übermittelt im Wege der Post¬

anweisung Geldbeträge bis zu dreihundert Mark einschließlich.
II.  Postanweisungen müssen frankirt werden. Die Gebühr

beträgt ohne Unterschied der Entfernung:
bis 100 Mark. 20 Pf.
über 100 bis 200 Mark . 30 „
„ 200 „ 300 „ . . 40 „

III.  Formulare zu Postanweisungen können bei allen
Postanstalten bezogen werden.

IV.  Für die mit Freimarken beklebten Formulare wird
nur der Betrag der Freimarken erhoben. Unbeliebte Formu¬
lare werden zum Preise von 5 Pf. für je 10 Stück verkauft.

V.  Die Angabe des Geldbetrages auf der Postanweisung
hat in der Reichsmarkwährung zu erfolgen. Die Marksumme
muß in Zahlen und in Buchstaben ausgedrückt sein.

VI.  Der der Postanweisung angefügte Abschnitt kann
vom Absender zu schriftlichen Mittheilungen jeder Art benutzt
werden.

2



VII . lieber de» eingezahlten Betrag wird ein Einlie
fcrungsschein ertheilt.

VIII . Die Auszahlung des angewiesenen Betrages er¬
folgt, nachdem der Adressat die auf der Postanweisung be¬
findliche Quittung vollzogen hat, gegen Rückgabe der Post¬
anweisung. Der der Postanweisung angcfügte Abschnitt
kann von dem Adressaten zurückbehalten werde».

IX . Die Erhebung des Geldbetrages bei der Postan¬
stalt am Bestimmungsorte muß, sofern der Betrag nicht
durch den bestellenden Boten überbracht wird, spätestens
innerhalb 7 Tage, vom Tage der Aushändigung der Post¬
anweisung an den Adressaten gerechnet, erfolgen. Andernfalls
wird die Rückzahlung des Geldes an den Aufgeber einge¬
leitet, oder, sofern derselbe nicht zu ermitteln ist, das für un¬
bestellbare Sendungen vorgeschriebene Verfahren zur Anwen¬
dung gebracht.

X . Stehen der Postanstalt am Bestimmungsorte die er¬
forderlichen Geldmittel augenblicklich nicht zur Verfügung,
so kann die Auszahlung erst verlangt werden, nachdem die
Beschaffung der Mittel erfolgt ist.

XI . Wenn dem Adressaten eine Postanweisung abhanden
gekommen ist, so hat derselbe der Postanstalt am Bestim¬
mungsorte von dem Verluste rechtzeitig Mittheilung zu ma¬
chen. Von dieser Postanstalt wird alsdann bei etwaiger
Vorlegung der vom Adressaten als verloren angegebenen
Anweisung die Zahlung bis auf Weiteres ausgcsetzt. Es
ist Sache des Adressaten, durch Vermittelung des Absenders
bei der Aufgabe-Postanstalt die Uebersendung eines vom Ab¬
sender auszufertigenden Doppels der fraglichen Postanweisung
behufs Erhebung des eingezahlten Betrages zu erwirken.
Bei der Einlicferung des Doppels muß der bei der Aufgabe
der abhanden gekommenen Postanweisung ertheiltc Einliefe¬
rungsschein von dem Aufgeber vorgclegt werden. Die Uebcr-
sendung des Doppels von dem Aufgabe- nach dem Bestim¬
mungsorte erfolgt kostenfrei.
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Telegraphijche Postanweisungen.

8 18.
I . Auf Postanweisungen eingezahlte Beträte können

auf Verlangen des Absenders durch die Postanstalt am Auf¬
gabeorte auf telegraphischem Wege der Postanstalt am Be¬
stimmungsorte zur Auszahlung überwiesen werden, wenn so¬
wohl am Aufgabe - als auch am Bestimmungsorte eine dem
öffentlichen Verkehr dienende Telegraphen -Station sich be¬
findet.

II . Im Falle ein solches Verlangen ausgesprochen wird,
liegt die Ausfertigung des Telegramms , vermittelst dessen
die Ueberweisung erfolgt , der Postanstalt des Aufgabeorts
ob. Wünscht der Absender durch dieses Telegramm weitere,
auf die Verfügung über das Geld bezügliche Mittheilungen
zu machen, so muß er diese der Postanstalt am Aufgabeorte
schriftlich übergeben, welche sie in das abzulassende Telegramm
mit aufnimmt.

III . Der Aufgeber hat zu entrichten:
u.) die Postanweisungsgebühr,
b) die Gebühr für das Telegramm,
o) eine Gebühr von 25 Pf . für Besorgung des Tele¬

gramms am Aufgabeorte von der Post bis zur Tele¬
graphen -Station , wenn die Telegraphen -Station sich
nicht im Postgebäude mit befindet;

außerdem kommt, insofern die Anweisung nicht postlagernd
adressirt ist,

ck) das Eilbestellgeld für die Bestellung am Bestim¬
mungsorte

zur Erhebung (8 21) ; diese Gebühr kann von dem Absender
gezahlt oder von dem Adressaten eingezogen w/rden.

IV . Tie Postanstalt des Bestimmungsorts hat gleich
nach Empfang des Ucberweisungs -Telcgramms dasselbe dem
Adressaten durch eine» besonderen Boten zuznstellcn. Die
Auszahlung des angewiesenen Betrages erfolgt gegen Rück¬
gabe des mit der Quittung des berechtigten Empfängers
versehenen Ueberweisungs -Telegramms.

2



V . Die Tclegraphen -Stationen können ermächtigt wer¬
den , in Vertretung der Postanstalten Beträge auf Postan¬
weisungen , welche auf telegraphischem Wege überwiesen wer¬
den sollen , von den Absendern entgegenzunehmen oder am
Bestimmungsorte auszuzahlen.

Postvorschußsendunge » .

8 19.

I . Postvorschüsse sind im Betrage bis zu einhundcrt-
fünfzig Mark einschließlich zulässig.

II . Handelt es sich um Beförderungs -Auslagen und
ähnliche Kosten , welche auf Sendungen haften , so können
auch Vorschüsse zu einem höheren Betrage entnommen werden.

III . Sendungen mit Postvorschuß müssen auf der
Adresse den Vorschußbetrag mit den Worten:

„Vorschuß von . ",
sowie den Namen und die Wohnung des Absenders enthalten.
Die Angabe des Vorschußbetrages hat in der Reichsmark¬
währung zu erfolgen . Die Marksumme muß in Zahlen und
in Buchstaben ausgedrückt sein.

IV . Der Einlicserer erhält bei der Aufgabe eine Be¬
scheinigung , daß der Betrag deö Vorschusses ausgezahlt wer¬
den solle , sobald die Sendung von dem Adressaten eingclöst
worden sei, es sei denn , daß die Zahlung des Vorschusses
gleich bei Einliefcrung der Sendung ausnahmsweise erfolgt ist.

V . Eine Vorschußscndung darf nur gegen Berichtigung
des Vorschußbctrages ausgchändigt werde » . Dieselbe muß
der Postanstalt am Aufgabeorte spätestens 7 Tage nach dem
Eingänge zurückgesandt werden , wenn sie innerhalb dieser
Frist nicht cingelöst ist . Dieses gilt auch von Vorschußsen-
dungen mit dem Vermerke „ postlagernd ."

VI . Die Zurückgabe der nicht eingelösten Vorschuß-
scndungen erfolgt an den berechtigten Absender , unter Ein¬
forderung der im Abs . IV erwähnten Bescheinigung bz.
gegen Rückzahlung des empfangenen Vorschußbctrages . Ist
eS eine Sendung mit Werthangabe , so kommen noch die
Vorschriften des § 10 in Anwendung.



VII . Erst durch die Einlösung einer Norschußsendung
erwächst der Aufgabe -Postanstalt die Verbindlichkeit zur Aus¬
zahlung des VorschußbctrageS . Von der erfolgten Einlösung
muß der Postaustalt am Aufgabeorte mit nächster Post Nach¬
richt gegeben werden , und diese zahlt hierauf den Vorschuß¬
betrag an denjenigen aus , welcher die nach Abs . IV crtheilte
Bescheinigung zurückgiebt . Die Postanstalt ist befugt , aber
nicht verpflichtet , die Berechtigung desjenigen zu prüfen , wel¬
cher den Schein vorlegt.

VIII . Wird eine Vorschußsendung , auf welche der
Betrag des Vorschusses an den Absender gezahlt worden ist,
von dem Adressaten nicht eingelöst , so muß der Absender den
erhobenen Betrag zurückzahlen.

IX . Für Vorschußsendungen ist Porto und eine Post¬
vorschußgebühr zu entrichte » .

1) DaS Porto beträgt:
u ) für Vorschußbriefe ( Postkarten , Drucksachen und

Waarenprobcn ) , ohne Unterschied des Gewichts,
auf Entfernungen bis 10 geographische
Meilen einschließlich . 20 Pf .,
auf alle weiteren Entfernungen . 40 „

Für unfrankirte Postvorschußbricfe wird ein Portozu¬
schlag von 10 Pf . erhoben . Bei portopflichtigen Dienst¬
sachen findet dieser Zuschlag nicht statt;

d ) für Vorschußpackete daS Porto für das Packet.
Im Fall eine Werthangabe oder Einschreibung statt¬

gefunden hat , tritt dem Porto die Versicherungsgebühr
bz. Einschreibgebühr hinzu.

2 ) Die Postvorschußgebühr beträgt für jede Mark oder
jeden Theil einer Mark 2 Pf . , mindestens aber 10
Pf . Ein bei Berechnung der Postvorschußgebühr sich
ergebender Bruchtheil einer Mark ist nöthigcnfalls
auf eine durch 5 theilbarc Pfennigsumme aufwärts
abzurunden.

X . Die Postvorschußgebühr ist auch dann zu entrichten,
wenn der Adressat die Vorschußsendung nicht einlösen sollte.



Die Zahlung der Vorschußgebühr hat stets zugleich mit dem
Porto zu erfolgen.

PostciuftmgSbriefc.

8 20.

I . Im Wege des Postauftrages könne » Gelder dis
zum Betrage von sechshundert Mark einschließlich cingezogcn
werden.

II . Dem Postauftragc ist das cinzulösende Papier ( die
quittirte Rechnung , der quiltirte Wechsel , der Zinsschcin re .)
zur Aushändigung an denjenigen , welcher Zahlung leisten
soll , beizufügen.

III . Das Formular zum Auftrag ist vom Auftraggeber
durch Angabe seines Namens und Wohnorts , des Namens
und Wohnorts des Zahlungspflichtigen , sowie des einzuzie-
hendcn Betrages auszusüllen . Die Marksumme muß in Zah¬
len und in Buchstaben ausgcdrückt sein.

IV . Zu schriftlichen Mittheilungen an den Zahlungs¬
pflichtigen ist der Postauftrag , welcher im Falle der Einzie¬
hung deö Betrages in den Händen der Post verbleibt , nicht
zu benutzen . Briefe dürfen dem Postauftrag als Anlagen
nicht beigefügt werden.

V . Einem Postauftragc können mehrere Quittungen,
Wechsel , Zinsscheine re. znr gleichzeitigen Einziehung von dem¬
selben Zahlungspflichtigen beigefügt werden ; die Gesammt-
summe des einzuziehenden Betrages darf jedoch den Betrag
von 600 Mark nicht übersteigen.

VI . Die Vereinigung mehrerer Postaufträge zu einer
Sendung ist nicht statthaft.

VII . Der Auftraggeber hat den Postauftrag liebst
dessen Anlage unter verschlossenem Umschläge au die Adresse
der Postanstalt , welche die Einziehung bewirken soll , unter
Einschreibung ( Z 16 ) abzusende » . Der Brief ist mit der
Aufschrift „ Postauftrag " zu verfehen.

VIII . lieber den Postauftragsbrief wird ein Einliefe¬
rungsschein crtheilt.
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IX . Die Postvcrwaltung haftet für die Beförderung

dcS Postauftragsbriefes wie für einen eingeschriebenen Brief,

für den eingezogencn Betrag aber in demselben Umfange wie

für die auf Postanweisungen eingezahltcn Beträge . Eine

weitergehende Gewähr , insbesondere für rechtzeitige Vorzei¬

gung oder für rechtzeitige Rücksendung oder Weilersendung

des Pvstauftrags nebst Anlage , wird nicht geleistet ; auch

übernehmen die Postanstalten keinerlei Verpflichtung zur Er¬

füllung der besonderen Vorschriften des Wechselrcchts.

X . Die Einziehung des Betrages erfolgt gegen Vor¬

zeigung des Postauftrags und Aushändigung der quittirtcn

Rechnung (des quittirten Wechsels re.) . Die Zahlung ist

entweder sofort an den Postboten oder , wenn der Auftrag¬

geber nicht die sofortige Rücksendung verlangt hat , binnen

sieben Tagen nach der Vorzeigung des Postauftrags bei der

cinzichenden Postanstalt zu leisten . Erfolgt die Zahlung

innerhalb dieser Frist nicht , so wird der Postauftrag vor der

Rücksendung dem Adressaten nochmals zur Zahlung vorgc-

zeigt , sofern derselbe nicht bereits bei der ersten Vorzeigung

die Einlösung endgültig verweigert hat . Verlangt der Auf¬

traggeber die sofortige Rücksendung nach einmaliger vergeb¬

licher Vorzeigung , so ist solches durch den Vermerk „ Sofort

zurück " auf der Rückseite zu bezeichnen . Theilzahlungen wer¬

den nicht angenommen.
XI . Postauftragsbriefe müssen frankirt werden . Die

Gebühr für einen Postauftragsbrief beträgt 30 Pf . Der un¬

gezogene Betrag , nach Abrechnung der Postanweisungsgebühr,

wird dem Auftraggeber von der cinzichenden Postanstalt mit¬

telst Postanweisung übermittelt . Wird der Betrag nicht un¬

gezogen , so kommt , außer der bei der Aufgabe entrichteten

Gebühr , eine weitere Gebühr nicht in Anwendung.

XII . Dem Belieben des Auftraggebers bleibt es über¬

lassen , dem Postauftragc gleich das ausgefüllte Postanwei¬

sungs -Formular — bei Beträgen über 300 Mark zwei For¬

mulare — behufs Ucberinittclung des ungezogenen Betrages

an seine Adresse beizufügcn . Dabei darf in den bcizufügen-



den Postanweisungs -Formularen nur derjenige Betrag der
Forderung angegeben werden , welcher nach Abzug der Poft-
anwcisungögebühr übrig bleibt.

XIII . Wird der Adressat nicht ermittelt , oder leistet er,
auch bei der zweiten Vorzeigung deS Pvstaustrags , nicht
Zahlung , so wird der Postaustrag mit der Quittung (Wechsel)
dem Auftraggeber mittelst eingeschriebenen Briefes kostenfrei
zurückgesandt.

XIV . Es steht dem Auftraggeber frei , zu verlangen,
daß der Postauftrag und dessen Anlage nach einmaliger ver¬
geblicher Vorzeigung nicht an ihn zurück - , sondern a » eine
andere Person weitergesandt werden soll . Dies Verlangen
ist unter Angabe der vollständigen Adresse dieser Person durch
den Vermerk „ Sofort an X . in X ." auf der Rückseite des
Postauftrags auszudrücken.

XV . Wünscht der Auftraggeber , daß die Weilerscndung
an eine zur Aufnahme des Wechselprotestes befugte Person
geschieht , so genügt der Vermerk : „ Sofort zum Protest " ,
ohne daß es der namentlichen Bezeichnung einer solchen Per¬
son bedarf . Mit der Weitergabe deS Postauftrags und dessen
Anlagen an den betreffenden Notar , Gerichtsvollzieher rc . ist
die Obliegenheit der Postverwaltung erfüllt . Die Protest¬
kosten hat der Auftraggeber unmittelbar an den Erheber des
Protestes zu entrichten.

XVI . Den Auftraggebern ist gestattet , auf der Adreß-
feite des Auftragsformulars das Datum desjenigen TageS
anzugebe » , an welchem die Einziehung des Betrages erfolgen
soll . Für die BcstimmungS -Postanstalt ist dann dieser Zeit¬
punkt bezüglich der Vorzeigung des Postauftrags maßgebend.

XVII . An Sonntagen und an gesetzlichen Feiertagen
findet die Vorzeigung von Postaufträgen nicht statt.

XVIII . Formulare zu Postaufträgen können bei den
Postanstalten zum Preise von 5 Pf . für je 10 Stück bezo¬
gen werden.
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Durch Eilboten zu bestellende Sendungen.

8 21 .
I . Sendungen , welche sogleich » ach der Ankunft dem

Adressaten besonders zugestellt werden sollen , müssen auf der

Adresse einen Vermerk tragen , welcher unzweideutig das Vcr-

langen auSdrückt , daß die Bestellung an den Adressaten so¬

gleich nach der Ankunft durch besonderen Boten erfolgen solle

(Eilbestellung ) . Diesem Zwecke entsprechen folgende , vom Ab¬

sender durch Unterstreichen besonders hcrvorzuhcbende Ver¬
merke :

„durch Eilboten " , „ durch besonderen Boten " , „ besonders

zu bestellen " , „ sofort zu bestellen " .

Bezeichnungen , wie oito , oitüssillie , dringend , eilig re. blei¬

ben unberücksichtigt.
II . Eingeschriebene Briefe , Postkarten , Drucksachen und

Waarenproben werden den Eilboten stets mitgcgebeu.

III . Pallete ohne Wcrthangabe bis zum Gewichte von

5 Kilogramm , sowie Sendungen mit Werthangabc bis zum

Betrage von 300 Mark und bis zum Gewichte von 5 Kilo¬

gramm werden den Adressaten durch die besonderen Boten in

die Wohnung bestellt , soweit nicht etwa zollamtliche Vor¬

schriften entgegenstehen . Bei Postanweisungen werden die

Geldbeträge dem Eilboten stets mitgcgebeu.

IV . Bei Briefen mit Werthangabe von mehr als 300

Mark erstreckt sich die Verpflichtung der Postverwaltung zur

besonderen Bestellung in die Wohnung des Adressaten nur

auf den AblicferungSschein , und bei Packctsendungen im Ge¬

wichte von mehr als 5 Kilogramm nur auf die Begleitadresse

bezw . den etwaigen Ablieferungsschein.
V . Mit der Annahme von Briefen und sonstige » Sen¬

dungen zur besonderen Bestellung an Adressaten , die im Orts-

oder im Landbcstellbezirke der Aufgabe -Postanstalt wohnen,

sowie von solchen Briefen und sonstigen Sendungen , die vom

Aufgabeorte durch besondere Boten nach anderen Postortcn

gesandt werden sollen , haben die Postanstalten sich nicht zu

befassen.



VI . Aus Verlangen der Absender kann die besondere
Bestellung von Postsendungen , welche einer Postanstalt von
weiterher zugehen und nach einem anderen Postortc gerichtet
sind , stattfinden , wenn die Entfernung zwischen den beiden
Postanstalten nicht über fünfzehn Kilometer beträgt . Die
Adressen derartiger Sendungen müssen , unter Angabe des ei¬
gentlichen Bestimmungsorts , den Vermerk enthalten : „ von
(Bezeichnung dcS Ortsnamens der Postanstalt , von welcher
auö die Eilbestellung erfolgen soll ) durch Eilboten ."

VII . Für die Eilbestellung von Postsendungen sind
zu entrichten:

a ) Bei gewöhnlichen und bei eingeschriebe¬
nen Briefen , Postkarten , Drucksachen und
Waa re » P r o ben , sowie bei Vorschußbricfen:

1) wenn die Bestellung im Ortsbestcllbezirke der Post¬
anstalt erfolgt , für jede Sendung 25 Pf .,

2 ) wenn die Bestellung in , Landbestellbezirke der Post¬
anstalt erfolgt , für jede Sendung und für jedes
Kilometer 10 Pf ., im Ganzen jedoch nicht unter
50 Pf . für jede Bestellung.

b ) Bei Briefen mit Werthangabc , bei Palle¬
ten und bei Postanweisungen:

in allen Fällen , in welchen die Sendungen selbst,
sowie die Geldbeträge der Postanweisungen , durch
Eilboten bestellt werden , der doppelte Betrag der
unter rr. I bz. a . 2 bezeichneten Sätze . Wenn
nur die Scheine bz. die Begleitadressen zur beson¬
deren Bestellung gelangen , so kommt der einfache
Betrag des unter a, 1 bz. a . 2 bezeichneten Eil-
bestellgeldcs zur Anwendung.

VIII . Die Gebühr für die Eilbestellung kann voraus¬
bezahlt oder deren Zahlung dem Adressaten überlassen wer¬
den . In allen Fällen muß jedoch der Absender für die Be¬
richtigung der Bestellgebühr haften.

IX . Bei der gleichzeitigen Abtragung mehrerer Briefe
an denselben Adressaten durch Eilbote » ist , wenn das Bestell-
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gcld nicht vorausbezahlt ist, dasselbe nur für einen  Brief
zu entrichten; bei anderen Sendungen wird das Bestellgeld
für jeden Gegenstand besonders erhoben. Ist das Bestellgeld
vorausbezahlt, so tritt eine Erstattung nicht ein.

Briefe mit Behändigungsschein.
8 22.

I . Wünscht der Absender eines gewöhnlichen oder ein¬
geschriebenen Briefes über die erfolgte Bestellung eine post-
amtliche Bescheinigung zu erhalten, so muß dem Briefe ein
gehörig ausgefülltcr Behändigungsschein äußerlich bcigefügt
und auf der Adresse vermerkt werden: „Mit BehändigungS-
scheins". Auf die Außenseite des zusammcngcfalteten Bchändi-
gungsschcins ist vom Absender des Brieses die für die Rücksen¬
dung erforderliche Adresse zu setzen. In Betreff der Bestellung re.
der Briefe mit Behändigungsschein siehe§ 35.

II . Für Schreiben mit Behändigungsscheinwerden
erhoben:

1) das gewöhnliche Briefporto,
2) eine Behändigungsgebühr

a) von 10 Pf ., wenn die Absendung von einer Staats¬
oder Gemeindebehörde, oder von einem Notar er¬
folgt,

b) von 20 Pf ., wenn die Absendung von Privatper¬
sonen erfolgt,

3) das Porto von 10 Pf . für die Rücksendung des Be-
händigungsscheinS.

Wird die Einschreibung verlangt, so tritt dem Porto zu
1 die Einschreibgebühr von 20 Pf . hinzu.
III . Formulare zu Behändigungsscheincn können bei

den Postanstaltcn zum Preise von 5 Pf . für je 10 Stück
bezogen werden.

Behandlung ordnungswidrig beschaffener Sendungen.

8 23.
1. Sendungen, welche nicht den vorstehenden Bestim¬

mungen gemäß adrcsfirt,. verpackt und verschlossen sind, kön-



nen dem Einlieferer zur vorschriftsmäßigen Adresstrung, Ver¬
packung und Verschließung zurückgegeben werden.

II.  Verlangt jedoch der Einlieferer, der ihm geschehe¬
nen Bedeutung ungeachtet, die Beförderung der Sendung in
ihrer magelhaften Beschaffenheit, so muß die Beförderung in¬
soweit geschehen, als aus den gerügten Mängeln ein Nach¬
theil für andere Postgüter oder eine Störung der Ordnung
im Dienstbctriebe nicht zu befürchten ist, der Einlieferer auch
auf Ersatz und Entschädigung verzichtet und diese Verzicht-
leistung aus der Adresse durch die Worte: „Auf meine Ge¬
fahr" ausdrückt und unterschreibt. Wird über die Sendung
ein Einlieferungsschein ertheilt, so har die Postanstalt über
die Verzichtleistung des EinliefererS auf dem Scheine einen
Vermerk zu machen.

III . Ist aber die Annahme der Sendung auch nicht
wegen mangelhafter Beschaffenheit beanstandet worden, so
hat dennoch der Absender alle die Nachtheile zu vertreten,
welche aus einer vorschriftswidrigen Adressirung, Verpackung
und Verschließung hervorgegangcn sind. Ebenso hat der Ab¬
sender den Schaden zu ersetzen, welcher durch die Beförde¬
rung von Gegenständen entsteht, die von der Postbeförde¬
rung ausgeschlossen oder zur Postbesördcrung nur bedingt
zugelassen sind (88 N u. 12).

Ort der Einlieferung.
8 24.

I . Die Einlieferung der mit der Post zu befördernden
Sendungen muß, soweit dieselben nicht in die Briefkasten zu
legen sind(Abs. II .), bei den Postanstaltcn an der Annahme¬
stelle geschehen.

II.  Insofern der Umfang und die sonstige Beschaffen¬
heit der betreffenden Gegenstände nicht ein Anderes bedingen,
sind gewöhnliche Briefe, gleichviel, ob frankirt oder unfran-
kirt, ferner Postkarten, Drucksachen und Waarenproben ver¬
mittelst der Briefkasten zur Einlieserung zu bringen. Es ist
auch gestattet, dergleichen Gegenstände den Postbeglcitern,
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Postillonen und Postfußboten , wenn dieselben sich unterwegs

im Dienst befinden , zu übergeben.

III . Den Landbriefträgern dürfen auf ihren Bcstellungs-

gängeii zur Abgabe bei der Postanstalt ihres Stationsorts

oder zur Bestellung unterwegs die nachbezeichneten Gegen¬

stände übergeben werden:
gewöhnliche oder einzuschreibeiide : Briefe , Postkarte » ,

Briefe mit Behändigungsschcin,
Drucksachen und Waarcnproben,

Postanweisungen,
1 im Einzelnen bis zum

Sendungen mit Werthangabe, ! Werth - bz . Postvor-

Postvorschußsendungen l schußbetrage von 150
i Mark.

Eine Verpflichtung zur Annahme von Packetsendungen liegt

den Landbriefträgern nicht ob.

IV . Insofern in einzelnen Bezirken die Mitgabc von

Postsendungen in einem weiteren Umfange , als im Abs . 11

und im Abs . III . angegeben , gestattet ist , bewendet es vor¬

erst bei den desfallsigen besonderen Bestimmungen.

V . Jeder Landbriefträger führt auf seinem Bestellungs¬

gange ein Annahmebuch mit sich, in welches derselbe die von

ihm angenommenen Sendungen mit Werthangabe , Einschreib¬

sendungen , Postanweisungen , gewöhnlichen Pallete und Post-

vorschußscndungcn einzulragcn hat . Zum Einträgen dieser

Sendungen ist auch der Auflieferer befugt . Die Ertheilung

des Einlieferungsscheins über die vom Landbriefträger ange¬

nommenen Sendungen mit Werthangabe , Einschreibsendungen

und Postanweisungen erfolgt erst durch die Postanstalt ; der

Landbriefträger ist verpflichtet , den Einlieferungsschein dem

Auflieferer , wenn möglich beim nächsten Bestellungsgange,

zu überbringen . Dieselben Grundsätze gelten auch in Be¬

treff der bei Sendungen mit Postvorschuß nach 8 19 Abs . IV.

Anwendung findenden Bescheinigung.

VI . Für die von den Landbriefträgern auf ihren Be-

stellungsgängen eingesanimelten portopflichtigen Einschreib-
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m t Werthangabe ( Abs . III und IV ) kommt , wenn diese

Gegenstände zur Wcitersendung  durch die Postanstalt

des Stationsvrts des Landbriefträgers nach einer andern Post¬

anstalt bestimmt sind , außer dem Porto und den sonstigen

Gebühren , eine Nebcngebühr von 5 Pf ., welche im Voraus

entrichtet werden muß , zur Erhebung.

Zeit der Einlieferung.

8 25.

I . Die Einlieserung bei den Postanstalten muß wäh¬
rend der Dienststunden und , wenn die Versendung des einge-

lieferten Gegenstandes mit der nächsten dazu geeigneten Post

erfolgen soll , vor der Schlußzeit dieser Post geschehen.

s ) Dienststunden.

II . Die Dienststunden der Postanstalten für den Ver¬

kehr mit dem Publicum sind im Allgemeinen:

1) in dem Sommer -Halbjahr (vom k . April bis letzten
September ) von 7 Uhr Morgens bis 1 Uhr Mittags,

2 ) in dem Winter -Halbjahr ( vom l . Oktober bis letzten

März ) von 8 Uhr Morgens bis 1 Uhr Mittags , und

3 ) zu allen Jahreszeiten von 2 Uhr Nachmittags bis
8 Uhr Abends.

Die Ober - Postdirectionen sind jedoch ermächtigt , nach Maß¬

gabe der bestehenden Postverbindungen und der sonstigen ört¬

lichen Verhältnisse die Dienststunden zu verlegen , anszudehnen

oder zu beschränken.
III . An Sonntagen fallen die Dienststunden von 9 Uhr

Morgens bis 5 Uhr Nachmittags aus . Au solchen gesetz¬

lichen Feiertagen , welche nicht auf einen Sonntag treffen,

werden die Dienststunden in der Weise beschränkt , daß in

der Zeit von 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Nachmittags , sowohl

des Vormittags als auch deS Nachmittags , zwei Stunden

ausfallen , in der Zwischcnfrist aber mindestens während zwei

Stunden der Dienstverkehr mit dem Publicum ununterbrochen

stattfindet . Die ausfallenden Stunden werden für jede Post-
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anstatt durch die Vorgesetzte Ober -Postdirection bestimmt. Die
Ober -Postdirectionen können in besonderen Fällen die Be¬
schränkung der Dienststunden an Sonn - und gesetzlichen Feier¬
tagen zeitweise ganz oder zum Theil aufhcben.

IV . Insofern bei einer Postanstalt eine Einrichtung
besteht, welche von den vorstehenden, in Bezug aus die
Dienststunden , sei es an den Sonn - und gesetzlichen Feier¬
tagen , sei es an den Wochentagen , als Norm gültigen Be¬
stimmungen abweicht, kann es dabei bis auf Weiteres sein
Bewenden behalten.

>V . Die von den Ober -Postdireclionen in Bezug auf die
Dienststunden der Postanstalten getroffenen Festsetzungen müs¬
sen zur Kenntniß des Publicums gebracht werden.

Ii) Schlußzeit.
VI . Die Schlußzeit für die Einlieferung bei den An¬

nahmestellen der Postanstalten tritt ein:
I ) Für Briefe , Postkarten , Drucksachen oder Waarenprobcn,

über welche dem Absender ein Einlieferungsschein nicht
zu ertheilen ist:

eine viertel bis eine halbe Stunde vor dem plan¬
mäßigen Abgänge oder Weitergange der Post.

Bei Postanstaltcn auf den Eisenbahnhöscn tritt
für die bezeichneten Gegenstände die Schlußzcit erst
fünf Minuten vor dem planmäßigen Abgänge des
betreffenden Zuges ein ; auch können diese Gegen¬
stände bis unmittelbar vor dem Abgänge des Zuges
in die an den Eisenbahn -Postwagen angebrachten
Briefkasten gelegt werden, soweit die Perrons zu¬
gänglich sind.

2) Für alle anderen Gegenstände:
eine Stunde vor dem planmäßigen Abgänge oder
Weitergange der Post.

VII . In denjenigen Fällen , wo die ordnungsmäßige
Bearbeitung der Sendungen innerhalb der vorstehend bestimm¬
ten kurzen Schlußzeiten wegen besonderer örtlicher Verhält¬
nisse nicht ausführbar sein sollte, können die Ober -Postdirec-



tionen eine angemessene Verlängerung der Schlnßzeiten ein-

trctcn lassen . ,

VIII . In jedem Falle werden bei Postbeförderunge»

auf Eisenbahnen die Schlußzeiten um so viel verlängert , als

erforderlich ist , um die Gegenstände von der Postanstalt nach

dem Bahnhofe zu befördern und auf dem Bahnhöfe selbü

überzuladcn.
IX . Für Posten , die außerhalb der gewöhnlichen Dienst-

stunden abgehen , bildet der Ablauf der Dicnststundcn die

Schlußzeit , insofern nicht , nach Maßgabe des Abgangs der

Post , die Schlußzeit nach den vorstehenden Festsetzungen früher
eintritt.

X . Die an oder in den Posthäusern befindlichen Brief¬

kasten müssen bei Eintritt der Schlußzeit jeder Post , und

zu den außerhalb der gewöhnlichen Dienststunden abgehcndeir

Posten auch noch vor deren Abgang , geleert werden . Bei

Sendungen , welche in Briefkasten fern vom Posthause gelegt

werden , ist auf Mitbeförderung mit der zunächst abgehenden

Polt nur insoweit zu rechnen , als die Sendungen nach der

gewöhnlichen Zeit der Leerung der Kasten vor Schluß der

betreffenden Posten zum Posthause gelangen.

Frmikirungsvermerk.
8 26 .

I . Briefe u . s. w ., auf deren Adresse der Frankirungs-

vcrmerk durchstrichen , weggeschabt oder abgeändert ist , sind

bei der Annahme zurückzuweisen . Wenn derartig beschaffene

Briefe , oder Briese mit dem Frankirungsvermerke , für welche

das Porto durch Postwerthzeichen nicht entrichtet worden ist,

im Briefkasten vorgefundcn werden , so wird die Ungültigkeit

des Fraukirungsvermcrks amtlich bescheinigt , und die Briefe

werden als unfrankirt behandelt.

II . Wenn Briefe , welche dem Frankirungszwange unter¬

liegen , von den Absendern unfrankirt oder ungenügend fran-

kirt in die Briefkasten gelegt worden sind , so werden diese Briefe

am Aufgabeorte zurückbehalten und dem zu ermittelnden Ab¬

sender behufs der Frankirung zurückgcgeben.
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Einlieferungsschein.

8 27.

I . Die Einlieferung solcher Sendungen , über welche die
Postanstalt einen Einlieferungsschein auszustcllen hat , wird
durch den ertheilten Schein bewiesen , und hat sich daher der
Einlieferer nicht zu entfernen , ohne diesen Schein in Empfang
genommen zu haben . Vermag — gegebenen Falles — der
Absender diesen Schein nicht vorzulcgen , so wird die Einliese¬
rung als nicht geschehen erachtet , wenn dieselbe nicht aus den
Büchern oder Karten ersichtlich ist , oder wenn nicht in an¬
derer Weise überzeugend dargethan wird , daß die Sendung
als eine solche eingcliefert worden ist , für welche die Post¬
verwaltung Gewähr leistet.

II . In Betreff der Einlieferungsscheine über die von
Landbriefträgern eingesammelten Sendungen gelten die Vor¬
schriften im § 24 Abs . V.

Leitung der Postsendungen.

8 28.

I . Auf welchem Wege die Postsendungen zu leiten sind,
wird von der Postbehörde bestimmt.

Zurückforderung von Postsendungen durch den Absender.

8 29.

I . Die zur Post eingelieferten Sendungen können von
dem Absender vor der Zustellung an den Adressaten zurück¬
genommen werden.

II . Die Zurücknahme kann erfolgen am Orte der Auf¬
gabe oder am Bestimmungsorte , ausnahmsweise auch an ei¬
nem Unterwegsorte , insofern dadurch keine Störung des
Dienstes herbeigeführt wird.

III . Die Zurückgabe geschieht an denjenigen , welcher
den Einlieferungsschein , wenn aber ein solcher nicht ertheilt
ist , eine von derselben Hand , von welcher die Original -Adresse
der Sendung geschrieben ist , gefertigte Abschrift der Adresse
abgiebt.

3



IV . Ist die Sendung bereits abgkgangen , so hat der¬

jenige , welcher dieselbe zurückfordert , den Gegenstand bei der

Postanstalt des Abgangsorts schriftlich so genau zu bezeichnen,

daß derselbe unzweifelhaft als der verlangte zu erkennen ist.

Die gedachte Postanstalt fertigt das Perlangschreiben aus.

V . Soll die Zurückforderung aus telegraphischem Wege

geschehen , so darf ein desfallfiges Telegramm nicht abgesandt,

oder demselben Folge gegeben werden , wenn nicht die Post¬

anstalt des Aufgabeorts amtlich bescheinigt hat , daß der Ab¬

sender sich als zur Zurückforderung berechtigt bei derselben

ausgewiesen habe ; baß dies geschehen , muß in dem Telegramm
bemerkt sein.

VI . Ist die Sendung noch nicht abgegangen , so wird

von der Postanstalt das Franco bei Rückgabe des Briefum¬

schlags bezw . der Begleitadresse erstattet.
VII . Ist die Sendung bereits abgesandt , so hat der

Absender das Porto u . s. w . wie bei einer gewöhnlichen

Rücksendung nach Maßgabe der wirklich zurückgelegtcn Be¬

förderungsstrecke zu entrichten.

Aushändigung von Postsendungen an die Adressaten an
Nnterwegsorten.

8 30.
I . Auf Verlangen eines sich gehörig ausweisenden

Adressaten kann , sofern im einzelnen Falle keine dem Beamten

bekannte Bedenken entgegenstehen , die Aushändigung einer

Sendung an den Elfteren auch an einem Unterwegsorte statt-

finden , wenn dadurch keine Störung des Dienstes herbeige-
führt wird.

II . Das Porto wird nach Maßgabe der wirklich statt¬

gehabten Beförderung berechnet . Eine Erstattung von Porto

für frankirte Sendungen findet nicht statt.

Herstellung des Verschlusses und Eröffnung der Sendungen durch
die Postbeamten.

8 31.
1 . Hat das Siegel oder der anderweite Verschluß einer

Sendung sich gelöst , so wird derselbe von dem Postbeamten
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unter Beidrückung des Postsiegels und Hinzufügung der Na-
incnsunterschlift des betreffenden Postbeamten wieder herge-
stellt.

II . Ist durch die gänzliche Lösung des Siegels oder
anderweitcn Verschlusses einer Sendung mit baarem Gelbe
ober mit geldwerthen Papieren die Herausnahme des Inhalts
der Sendung möglich geworden , so wird vor Herstellung des
Verschlusses erst festgestcllt , ob der angegebene Betrag der
Sendung noch vorhanden ist.

III . Bei Postaustalten , bei welchen zwei oder mehrere
Beamten zugleich im Dienste anwesend sind , wird zur Her¬
stellung des Verschlusses und bezw . zur Feststellung des In¬
halts sofort ein zweiter Beamter als Zeuge hinzugerufen . Ist
ein zweiter Beamter nicht im Dienste , jedoch ein Postunter-
beamter zugegen , so wird dieser als Zeuge hinzugczogcn.

IV . Hat nach den vorstehenden Bestimmungen ein an¬
derweiter Verschluß der Sendung stattgefunden , so ist — wenn
es sich um Briefe mit Werthangabe oder um Pallete mit

oder ohne Werthangabe handelt — bei Ankunft der Sendung
am Bestimmungsorte der Adressat davon in Kenntniß zu setzen
und zu ersuchen , zur Eröffnung der Sendung in Gegenwart
eines Postbeamten im Postzimmer innerhalb der zu bestim¬
menden Frist sich einzufinden . Leistet der Adressat diesem
Ersuchen keine Folge , oder verzichtet derselbe ausdrücklich auf
Eröffnung der Sendung , so ist mit deren Bestellung und Aus¬
händigung nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zu ver¬
fahren . Etwaige Erinnerungen , welche der erschienene Adressat
bei Eröffnung der Sendung gegen deren Inhalt erhebt , sind
in die Verhandlung aufzunehmen , durch welche der Befund
sestgestellt wird.

V . Die Postbeamten müssen sich jeder über den Zweck
der Eröffnung hinausgehenden Einsicht der Sendung ent¬
halten ; auch muß über die geschehene Eröffnung eine Ver¬

handlung ausgenommen werden , in welcher die Veranlassung
der Maßregel , der Hergang bei derselben und der Erfolg an¬
zugeben sind.

3
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VI. Sendungen mit Drucksachen oder mit Waaren-
proben(§8 14 und 15) zum Zwecke der Prüfung über die
Zulässigkeit des ermäßigten Portos zu öffne» und einzusehen,
sind die Postbeamten auch ohne weiteres Vcrsahren befugt.

Bestellung.

8 32.
I. Die Verbindlichkeit der Postverwaltnng, die angc-

kommenen Gegenstände den Adressaten inS Hanö senden(be¬
stellen) zu lassen, erstreckt sich:

1) auf gewöhnliche und eingeschriebene Briefe und Post¬
karten,

2) auf gewöhnliche und eingeschriebene Drucksachen und
Waarenproben,

3) auf Postanweisungen,
4) auf die Anlagen zu den Postaufträgcn,
5) auf Begleitadressen zu gewöhnlichen Packeten,
6) auf Ablieserungsschcine(Post-Packetadressen) über Sen¬

dungen mit Werthangabe und über Einschreib-Packete.
II . Soweit die Postverwaltung die Bestellung nicht

übernimmt, müssen Briefe mit Werthangabc, Packete mit
Werthangabc sowie Einschreib-Packete und ferner die Geld¬
beträge auf Grund deö Ablieferungsscheins(der Post-Packet-
adresse, der Postanweisung), gewöhnliche Packete dagegen auf
Grund der dehändigten Bcgleitadrcsse, von der Post abgeholt
werden.

III . Für die Bestellung der gewöhnlichen Packete im
Ortsbestellbezirke wird erhoben:

1) bei den Postämtern:
s.) für Packete bis 5 Kilogr. einschließlich 10 Pf.,
d) für schwerere Packete . 15 „

2) bei de» übrigen Postanstalten:
a) für Packete bis 5 Kilogr. einschließlich5 „
b) für schwerere Packete . 10 ,,

Gehören zwei oder mehr Sendungen zu einer Begleitadresse,
so ist für jedes Packet der Satz von 5 Pf., jedoch im Gan-
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zcn mindestens so viel, wie für eine einzelne Sendung im
Gewichte über 5 Kilogramm zu erheben.

IV . Für die Bestellung der Briefe mit Wcrthangabe
bis zum Betrage von 1500 Mark im Ortsbestcllbezirke wer¬
den allgemein5 Pf . erhoben.

V. An Orten, wo Briefe mit höherer Wcrthangabe
und Packete mit Wcrthangabe durch die bestellenden Boten
ausgetragen werden, sind zu erheben:

a) für Briefe mit Werthangabc über 1500 bis 3000
Mark: 10 Pf ., über 3000 Mark: 20Pf .,

b) für Packete mit Wcrthangabe: die Sätze für Briefe
mit Werthangabe; wenn aber der Tarif für die Be¬
stellung der gewöhnlichen Packete höhere Sätze ergiebt,
diese letzteren.

VI . Für die Ueberbringung von Postanweisungen nebst
den dazu gehörigen Geldbeträgen im OrtSbestellbezirke wird
für jede Postanweisung eine Gebühr von 5 Pf . erhoben.

VII . Für das Abträgen der Briefe mit Werthangabc,
Packete mit oder ohne Werthangabe, Einschreib-Packetc und
Postanweisungen nebst den zugehörigen Geldbeträgen nach
dem Landbestellbezirke wird ohne Rücksicht auf das Gewicht
oder den Werth der bestellten Gegenstände ein Bestellgeld
von 10 Pf . erhoben.

VIII . Die Bestellgebühren werden auch von porto¬
freien Sendungen erhoben.

IX . An Einwohner im Orts - oder Landbestcllbezirke
der Aufgabc-Postanstalt werden Postsendungen in gleichem
Umfange wie an Adressaten im Bereiche anderer Postorte an¬
genommen. Wegen der Ausnahme in Betreff der durch Eil¬
boten zu bestellenden Sendungen siehe8 21 Abs. V.

X . Für Briefe an Einwohner im Orts - oder Land-
bestellbezirke der Aufgabe-Postanstalt kommt im Frankirungs-
fallc, sowie für Dienstbricfc, eine Gebühr von 5 Pf ., im
Nichtfrankirungsfallc eine Gebühr von 10 Pf. zur Erhebung,
soweit nicht abweichende Sätze durch besondere Verfügung
ungeordnet sind. Bei Briefen mit Behändigungsschein wirb



für die Rücksendung des Behändigungsscheins keine weitere
Gebühr erhoben . Bei eingeschriebenen Briefen tritt den vor¬

stehenden Sätzen die Einschreibgebühr ( 8 16 Abs . III .) und

bz. die Gebühr für Beschaffung des Rückscheins ( 8 16 Abs . IV .)

hinzu.
XI . Alle übrigen Sendungen , welche an Einwohner

im Orts - oder Landbestellbczirkc der Aufgabe -Postanstalt ein¬

geliefert werden , unterliegen denselben Taxen (einschließlich
der Bestellgebühren ) , wie die mit den Posten von weiterher

Angegangenen gleichartigen Sendungen mit der Maßgabe,
baß , soweit bei den Taren die Entfernung mit in Betracht

kommt , der für die geringste Entfernungsstufe bestimmte Satz
in Anwendung zu bringen ist.

XII . Eine Porto - und Gebührenfreiheit findet bei Be¬

sorgungen an Einwohner im Orts - oder Landbcstcllbezirke der
Aufgabe -Postanstalt nicht statt.

XIII . Für die Abtragung der im Postwege bezogenen
Zeitungen und Zeitschriften sind sowohl nach dem Ortsbcstell-

bezirk als auch nach dem Landbestellbezirke für jedes Eremplar

jährlich zu entrichten:
a ) bei Zeitungen , welche wöchentlich einmal oder seltener

bestellt werden . 60 Pf .,

d ) bei Zeitungen , welche zwei - oder
dreimal wöchentlich bestellt werben 1 Mark,

o) bei Zeitungen , welche mehrmals,
aber nicht öfter als einmal täglich

bestellt werden . . 1 Mark 60 Pf .,

ä ) bei Zeitungen , welche zweimal täg¬
lich bestellt werden . 2 Mark,

e ) für die amtlichen Verordnungs¬
blätter . . . 60 Pf.

Das Zeitungsbestellgeld wird für denjenigen Zeitraum im

Voraus erhob . » , für welchen die Vorausbezahlung für die
betreffende Zeimng re. erfolgt ist . Die Zahl der Bestellun¬

gen richtet sich danach , wie oft Gelegenheit zur Bestellung

vorhanden ist . Der bei Berechnung des Bestellgeldes sich
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ergebende Bruchtheil einer Mark ist eintretendenfalls auf eine

durch 5 theilbarc Pfennigsumme aufwärts abzurunden.

Zeit der Bestellung.

8 33.

I . Die Postbchörde bestimmt , wie oft täglich und in

welchen Fristen die Ortsbriefträger die eingegangenen Briefe

u . s. w . zu bestellen , und wie oft die Landbriefträger Bestel¬

lungen nach Orten , an welchen sich Postanstaltcn nicht be¬

finden , zu bewirken haben.
II . Die nach dem Verlangen der Absender „ durch Eil¬

boten " zu bestellenden Gegenstände (8 21 ) müssen in allen

Fällen , auch wenn sie zur Nachtzeit ciutreffen , ohne Verzug

bestellt werden , sofern nicht vom Absender oder Adressaten

ein Anderes ausdrücklich bestimmt ist.

III . Sendungen mit dem Vermerk auf der Adresse : „post¬

lagernd " werden bei der Postanstalt des Bestimmungsorts

einstweilen aufbcwahrt ( 8 39 Abs . 1 Punkt 3 und 4 ) und

dem Adressaten bchändigt , wenn sich derselbe zur Empfang¬

nahme meldet und auf Erfordern ausweist.

An wen die Bestellung geschehen muß.

8 34.

I . Die Bestellung durch die Postanstalten erfolgt an

den Adressaten selbst oder an dessen Bevollmächtigten . Der

Adressat , welcher einen Dritten zur Empfangnahme der an

ihn zu bestellenden Gegenstände bevollmächtigen will , muß

die Vollmacht schriftlich ausstellen und in dieser die Gegen¬

stände genau bezeichnen , zu deren Empfangnahme der Be¬

vollmächtigte befugt sein soll . Insofern die Landesgesetze

nicht eine besondere Form der Vollmachten vorschreiben , muß

die Unterschrift des Machtgebers unter der Vollmacht , wenn

deren Richtigkeit nicht ganz außer Zweifel steht , von einem

Beamten , welcher zur Führung eines amtlichen Siegels

berechtigt ist , unter Beidrückung desselben , beglaubigt sein.

Die Vollmacht muß bei der Postanstalt , welche die Bestellung

ausführen läßt , niedergelegt werden.



II . Ist außer dem Adressaten noch ein Anderer , wenn
auch nur zur näheren Bezeichnung der Wohnung des Adressa¬
ten , auf der Adresse genannt , z. B . an bei L ., so ist
dieser zweite Adressat auch ohne ausdrückliche Ermächtigung
als Bevollmächtigter des Adressaten zur Empfangnahme von
gewöhnlichen Briefen , Postkarten , Drucksachen und Waarcn-
proben anzusehen . Ist ein Gasthof als Wohnung des Adressa¬
ten auf der Adresse angegeben , so kann die Bestellung dieser
Gegenstände an den Gastwirth auch in dem Falle erfolgen,
daß der Adressat noch nicht cingctroffcn ist.

III . Wirb der Adressat oder dessen nach den vorstehen¬
den Bestimmungen bestellter Bevollmächtigter in seiner Woh¬
nung nicht angelroffen , oder wird dem Briefträger oder Boten
der Zutritt zu ihm nicht gestattet , so erfolgt die Bestellung

der gewöhnlichen Briefe , Postkarten , Drucksachen und
Waarenproben , sowie der Bcgleitadressen zu gewöhn¬
lichen Packetcn (8 32 Abs . I ) bz. der Packete selbst

an einen Haus - oder Geschäftsbeamten , ein erwachsenes Fa-
miliciiglicd oder sonstigen Angehörigen , oder an einen
Dienstboten des Adressaren bz. des Bevollmächtigten desselben.
Wird Niemand angctroffen , an den hiernach die Bestellung
geschehen kann , so erfolgt dieselbe an den Hauswirlh oder
an den Wohnungsgcber oder an den Thürhütcr des Hauses.

IV . Hat der Adressat oder dessen Bevollmächtigter
(Abs . 1) an seiner Wohnung einen Briefkasten anbringen
lassen , so werden gewöhnliche frankirtc Briefe , Postkarten,
Drucksachen und Waarenproben durch die bestellenden Bote»
insoweit in den Briefkasten gelegt , als dessen Beschaffenheit
solches gestattet.

V . Die Behändigung an dritte Personen ist unzulässig,
wenn cs sich um die Bestellung von

1) Einschreibsendungen (8 16 ) ,
2 ) Postanweisungen ( 8 17 ) ,
3 ) Telegraphische Postanweisungen ( 8 18 ) ,
4 ) Postaufträgen ( 8 20 ) ,
5 ) Ablieferungsschcincn ( 8 32 Abs . I)
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tz) Post-Packctadressen zu eingeschriebenen Pasteten und
zu Pasteten mit Wcrthangabe(8 32 Abs. I)

handelt, vielmehr müssen diese Gegenstände stets an den
Adressaten oder dessen Bevollmächtigten selbst bestellt werden.
Sind bei Postaufträgcn mehrere Personen bezeichnet, so er¬
folgt die Vorzeigung nur an den zuerst genannten Adressaten
oder dessen Bevollmächtigten.

Lautet die Adresse:
„An zu erfrage» bei L.
„An abzugeben bei L ."
„An i»i Hause des L ."
„An wohnhaft bei L ."
„An V . logirt bei L.

so muß die Bestellung
jedesmal an den zuerst
genannten Adressaten
(^ .) erfolgen.

Lautet die Adresse:
„An V. zu Händen desL ." lso muß die Bestellung
„An V. abzugeben an L ." ! jedesmal an den zuletzt
„Au urrx 8oin8 äs H." s genannten Adressaten
„An V. ouvs ob L ." j (L .) erfolgen.

Wenn die Adresse lautet: „An xor ^ är«886 des L ",
so bars die Bestellung sowohl an den zuerst genannten Adressa¬
ten (^ .h als auch an den zuletzt genannten Adressaten lL )
stattfinden.

VI . Die Bestellung von Einschreibsendungen darf nur
gegen Empfangsbekenntniß geschehen, und hat der Adressat
bz. dessen Bevollmächtigter zu diesem Behufe den AbliefcrungS-
ichein bz. die auf der Rückseite der Post-Packetadrcffc vvrge-
drucktc Quittung zu unterschreiben.

VII . Die Bestellung der Postsendungen an Militair-
pcrsonen sowie an Zöglinge von Erziehungsanstalten, Pen-
sionaten re. erfolgt auf Grund der mit den Militärbehörden
bz. den Vorstehern der Erziehungsanstalten getroffenen beson¬
deren Abkommen an die von den Mililairbehördcn bz. den
AnstaltSvorstchcrn beauftragten Personen. ,

VIII . Die an Kranke in öffentlichen Krankenanstalten
gerichteten Postsendungen dürfen an den Vorstand der Kranken-



anstatt behändigt werden , sofern dem Briefträger oder Boten
der Zutritt zu dem Kranken nicht gestattet wird.

IX . In Betreff der Behändigung von Sendungen
durch Eilboten gelten dieselben Bestimmungen , welche bezüg¬
lich der im gewöhnlichen Wege zur Bestellung gelangenden
Sendungen maßgebend sind.

Bestellung der Schreiben mit Behändigungsschein.
8 35.

I . Auf die Bestellung von auß erge ri chtlichen  Schrei¬
be» mit Bchändigmigsschein finden folgende Bestimmungen
Anwendung:

1) Die Behändigungen sollen in der Behausung derjeni¬
gen , an welche sie zu bewirken sind , und bei Handels¬
leuten in ihren Läden und Schreibstuben geschehen.

2 ) Die Behändigung muß an den , auf dem Schreiben
benannten Adressaten erfolgen . Wird der bezcichnete
Adressat nicht persönlich angetroffen , so sind gewöhn¬
liche  Schreiben mit Behändigungsschein
u ) einem seiner erwachsenen Angehörigen,
d ) in deren Ermangelung einem seiner Dienstboten,
o) wenn es an dergleichen Personen fehlt , und das

Schreiben an einen Haus - oder Grundeigenthümer
gerichtet ist , dem Verwalter oder dem Pächter des
Landgutes des Adressaten , endlich

ä ) in Ermangelung aller dieser Personen
dem Hauswirth

zu behändigen . Die Zustellung darf nicht an uner-
wachscne Kinder , an Miether oder an Fremde geschehen,
Bei eingeschriebenen Briefen mit Behändigungsschein
darf die Behändigung nur an den Adressaten selbst
oder dessen Bevollmächtigten erfolgen . Den Personen,
an welche statt des Adressaten behändigt wird , ist zu
empfehlen , das Schreiben dem Adressaten ungesäumt
zuzustellen.

3 ) Der bestellende Bote muß den Behändigungsschein dem
Adressaten oder in dessen Abwesenheit derjenigen Per-
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son, an welche nach den Bestimmungen unter 2 die
Behändigung auszuführen ist, vorlegen und durch
Namensunterschrift den Empfang des Schreibens an¬
erkennen lassen.

4) Verweigert der Adressat, oder in dessen Abwesenheit
eine der unter Nr. 2 zu a bis ä bezeichnetcn Personen
die Bescheinigung des Empfanges, so ist dies von
dem bestellenden Boten auf dem Bchändigungsscheine
unter näherer Angabe des Grundes zu vermerken.

5) Wird die Annahme des Schreibens aus dem Grunde
verweigert, weil der Adressat die etwa zum Ansatz
gekommenen Beträge an Porto, Behändigungsgebühr
re. nicht zahlen will, so hindert dieser Umstand allein
die Aushändigung an den Adressaten nicht, und wer¬
den die Beträge in solchem Falle vom Absender ein¬
gezogen. Wird die Annahme dagegen aus einem
anderen Grunde verweigert, oder tritt der Fall ein, daß
Niemand von den unter Nr. 2 zu :e bis ä bezeich¬
netcn Personen angetroffen wird: so find die von
Behörden oder Notaren ausgehenden Schreiben an
die Stuben- oder Hausthür des Adressaten zu be¬
festigen, die von Privatpersonen ausgehenden Schrei¬
ben aber als unbestellbar zu erachten und zurückzu-
sendcn. Bevor der bestellende Bote die Befestigung
an die Thür bewirkt, muß er sich davon überzeugen,
daß die Wohnung, an deren Thür die Befestigung er¬
folgen soll, dem Adressaten wirklich(als Miether, Nutz¬
nießer oder Eigenthümer re.) gehört.

II . In Betreff der Bestellung von gerichtlichen
Schreiben mit Behändigungsschein bewendet es bei den hier¬
über bestehenden besonderen Bestimmungen.

III . Die Porto- bz. sonstigen Beträge für ein Schrei¬
ben mit Bcbändigungsschci'n müssen sämmtlich entweder von
dem Absender oder von dem Adressaten entrichtet werden.
Will der Absender die Gebühren tragen, so zahlt er bei der
Einliescrung des Schreibens zunächst nur das Porto für die



Beförderung des Schreibens nach dcni Bestimmungsorte, die
anderen Betrage werden erst auf Grund deS vollzogen zurück-
kommende» Behändigungsscheins von dem Absender eingc-
zogen. Falls die Behändigung nicht auSgesührt werden kann,
kommt nur das Porto für die Beförderung des Schreibens
nach dem Bestimmungsorte und bz. die Einschreibgebühr
zum Ansatz.

Berechtigung des Adressaten zur Abholung der Briese u. f w.
8 36,

I . Der Adressat, welcher von der Besugniß, seine Post¬
sendungen abzuholen oder abholcn zu lassen, Gebrauch machen
will, muß solches in einer schriftlichen Erklärung aussprechen
und diese Erklärung, in welcher die abzuhvlenden Gegen¬
stände genau bezeichnet sein müssen, bei der Postanstalt niedcr-
legen. Die schriftliche Erklärung muß auf gleiche Weise be¬
glaubigt sein, wie die Bollmacht im Fall des 8 34 Abs. I.
Die Aushändigung erfolgt alsdann innerhalb der für den
Geschäftsverkehr mit dem Publicum festgesetzten Dienststunden
(8 25).

II . Insoweit die Postverwaltnng die Bestellung von
Packcten ohne Werthangabe, oder von eingeschriebenen Palle¬
ten, oder von Sendungen mit Werkhangabe, oder von baarcn
Geldbeträgen zu Postanweisungen übernommen hat, sind be¬
züglich der Bestellung:

a) die gewöhnlichen und eingeschriebenen Packele, sowie
die Packcte mit Wcrthangabe und die dazu gehörigen
Begleitadresscn, sowie etwaige Ablieferungsschcinc,

b) die Briefe mit Werthangabe nebst den dazu gehörigen
Ablicferuitgsscheinen,

o) die Postanweisungen nebst den dazu gehörigen Geld¬
beträge»

je als eine  zusammengehörige Sendung anzuschen.
III . Die mit de» Posten ankommenden gewöhnlichen

Briefe, Postkarte», Drucksachen und Waarenprobcn müssen
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für dir Abholer eine halbe Stunde nach der Ankunft zur

Ausgabe gestellt werden . Eine Verlängerung dieser Frist ist

nur mit Genehmigung der obersten Postbehörde zulässig.

IV . Bei eingeschriebenen Briefen und Briefen mit Werlh-

angabe wird zunächst nur der Ablicfcrungsschei » , bei gewöhn¬

lichen und eingeschriebenen Packeten , sowie bei Packeten mit

Wcrthangabe zunächst nur die Begleitadresse bez . der etwaige

Ablieferungsschcin an den Abholer verabfolgt . Bei Postan¬

weisungen wird zunächst nur die Postanweisung ohne den

Betrag dem Abholer ausgehändigt.
V . Die Bestellung erfolgt jedoch , der abgegebenen Er¬

klärung deö Adressaten ungeachtet , durch Boten der Post¬
anstalt:

1) wenn der Absender cs verlangt und dieses Verlangen

auf der Adresse , z. B . durch den Vermerk „ durch Eil¬

boten " re. ausdrücklich ausgesprochen hat ( § 21 ) ;

2 ) wenn es auf die Bestellung von Briefen mit Be-

händiguugSschein aiikommt (Z 35 ) ;
3 ) wenn der Adressat nicht am Tage nach der Ankunft

oder wenn er außerhalb des Ortsbestellbezirks der

Postanstalt wohnt , nicht innerhalb der nächsten drei

Tage den zu bestellenden Gegenstand abholcn läßt.

Aushändigung der Sendungen » ach erfolgter Behändigung der Begleit-
adreffen und der Nblieferungsscheine , sowie Auszahlung baarer Beträge.

8 37.

I . Die Aushändigung der gewöhnlichen Packele , soweit

dieselben dem Adressaten nicht in die Wohnung bestellt wer¬

den , erfolgt während der Dienststunden in der Postanstalt an

denjenigen , welcher sich zur Abholung meldet und die zu den.

Packele gehörige Bcglcitadresse zurückgiebt.

II . Eingeschriebene Sendungen und Sendungen mit

Werthangabe , ferner bei Postanweisungen die anszuzahlenden

Geldbeträge werden , insofern die Abholung von der Post er¬

folgt , an denjenigen ausgehändigt , welcher der Postanstalt
den mit dem Namen des Empfangsberechtigten unterschriebe-



nen Ablieferungsscbein , dic quittirte Post -Packetadresse oder
bezw . die unterschriebene Postanweisung überbringt und aus¬
händigt.

HI . Eine Untersuchung über die Aechtheit der Unter¬

schrift und des etwa hinzugefügten Siegels unter dem Ab-
lieserungöscheine u . s. w . , sowie eine weitere Prüfung der
Berechtigung desjenigen , weleber diesen Schein oder die Be¬
gleitadresse übcrbringt , liegt der Postanstalt nach 8 49 des
Gesetzes über das Postwesen nicht ob.

IV . Wo die Postverwaltung die Bestellung von Palle¬
ten ohne Werthangabe oder von Sendungen mit Werthan¬
gabe übernommen hat , kommen die obigen Bestimmungen
nicht zur Anwendung , vielmehr erfolgt alsdann die Aushän¬
digung der gewöhnlichen Pallete nach Maßgabe der Bor¬
schriften im § 34 Abs . III , wogegen die Bestellung der Sen¬
dungen mit Wcrthangabe , der eingeschriebenen Pastete und
der Postanwcisungsbeträge an den Adressaten oder an dessen
Bevollmächtigten gegen Quittung desselben stattfindct.

Nachsendung der Postsendungen.

8 st8.
I . Hat der Adressat seinen Aufenthalts - oder Wohnort

verändert , und ist sein neuer Aufenthalts - oder Wohnort be¬

kannt , so werden ihm gewöhnliche und eingeschriebene Briefe
Postkarten , Drucksachen und Waarenproben , ferner Postan¬
weisungen nachgesendet , wenn er nicht eine andere Bestimmung
getroffen hat . Dasselbe gilt von den Postaufträgen nebst
ihren Anlagen , falls der Absender nicht die sofortige Rücksen¬
dung oder die Weitergabe zur Protesterhcbung oder die Ab¬
sendung an eine andere , namentlich bezeichnte Person ver¬
langt hat.

II . Bei Pasteten , bei Briefen mit Werthangabe , sowie
bei Briefen mit Postvorschüssen , erfolgt die Nachsendung nur

auf Verlangen des Absenders ober , bei vorhandener Sicher¬
heit für Porto und Auslagen , auch des Adressaten . Der
Adressat ist , wenn nicht schon der Absender die Nachsendung
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verlangt hat , von dem Vorlikgen einer Sendung amtlich und

portofrei in Kenntniß zu setzen.

III . Für Packete , für Briefe mit Werthangabe und für

Briefe mit Postvorschuß wird im Falle der Nachsendung das

Porto und bezw . auch die Verstcherungsgebühr von Bestim¬

mungsort zu Bestimmungsort zugeschlagen ; der Portozuschlag
von 10 Pf . wird jedoch für die Nachsendung nicht erhoben.

Für andere Gegenstände findet ein neuer Ansatz nicht statt.

Einschreib -, Postanweisnngs -, Postauftrags - und Postvorschuß-
Gebühren werden bei der Nachsendung nicht noch einmal

angesctzt.

IV . Wenn eine Person , welche eine Zeitung bei einer

Postanstalt bezieht , im Laufe der Bezugszeit die Ueberweisung

der Zeitung auf eine andere Postanstalt verlangt , so erfolgt

die Ueberweisung gegen eine Gebühr von 50 Pf . Die Ucber-

weisungsgebühr kommt ebenso oft in Ansatz , als der Bezieher

im Laufe der Bezugszeit die Bestimmungs -Postanstalt gewech¬

selt zu sehen wünscht . Insofern jedoch die Zeitung wieder

nach dem Orte überwiesen wird , wo der Bezug ursprünglich

stattgefunden hat , ist für die desfallstge Ueberweisung eine

nochmalige Gebühr nicht zu erheben.

Behandlung unbestellbarer Postsendungen am Bestimmungsorte.

8 39.

I . Postsendungen sind für unbestellbar zu erachten:
1 ) wenn der Adressat am Bestimmungsorte nicht zu er¬

mitteln und die Nachsendung nach den Vorschriften

im 8 38 nicht möglich oder nicht zulässig ist;

2 ) wenn die Annahme verweigert wird;

3 ) wenn die Sendung mit dem Vermerke „ postlagernd"

versehen ist und nicht binnen 3 Monaten , vom Tage

des Eintreffens an gerechnet , von der Post abgeholt
wird;

4 ) wenn es sich um eine Sendung mit Postvorschuß han¬

delt , auch wenn sie mit „ postlagernd " bezeichnet ist,



und die Sendung nicht innerhalb 7 Tagen nach ihrer
Ankunft am Bestimmungsorte eingelöst wird;

5>) wenn bei Postanweisungen innerhalb 7 Tagen nach

ihrer Bestellung oder Abholung der Geldbetrag nicht
in Empfang genommen wird;

6 ) wenn die Sendung Loose oder Anerbietungen zu einem
Glückspiele enthält , an welchem der Adressat nach den

für ihn geltenden Landcögcsetzen sich nicht betheiligen
darf , und wenn eine solche Sendung sofort nach ge¬

schehener Eröffnung an die Post zurückgegeben wird;
7 ) wenn es sich um eine » Postaustrag an einen Adressa¬

ten handelt , über dessen Vermögen das Gcmcinschuld-

verfahren eröffnet ist , und der Absender weder die

Weitergabe zur Protcsterhebung noch die Abscudung
au eine andere , namentlich bezeichnte Person ver¬

langt hat.

II . Bevor in dem Falle zu Abs . I Punkt I eine mit

einer Begleitadrcsse versehene Sendung deshalb als unbestell¬

bar angesehen wird , weil mehrere dem Adressaten gleichbe-
nannle Personen im Orte sich befinden , und der wirkliche

Adressat nicht sicher zu unterscheiden ist , muß die Begleit-
adrcsse nach dem Aufgabeorte zurückgesandt werden , um den

Absender , wenn derselbe auf Grund der Begleitadresse ermit¬
telt werde » kann , zur näheren Bezeichnung des Adressaten

zu veranlassen.

III . Alle anderen Postsendungen sind , wenn sie als
unbestellbar erkannt worden , ohne Verzug nach dem Aufgabe¬

orte zurückzuscnden . Nur bei Sendungen , die einem schnellen
Verderben unterliegen , muß . sofern nach den; Ermessen der

Postanstalt des Bestimmungsorts Grund zu der Besorgnis;
vorhanden ist , daß das Verderben auf dem Rückwege ei » treten
werde , von der Rücksendung abgesehen werden , und die Ver¬

äußerung des Inhalts für Rechnung des Absenders erfolgen.

IV . I » allen vorgedachten Fällen ist der Grund der

urücksendung oder eintretendenfalls , daß und weshalb die
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Veräußerung erfolgt sei, auf dem Briefe bezw. auf der Be-
gleitadresse zu vermerken.

V. Die zurückzusendcnden Gegenstände dürfen nicht eröff¬
net sein. Eine Ausnahme hiervon tritt nur ein bezüglich
der Briefe, welche von einer mit dem Adressaten gleichnami¬
gen Person irrthümlich geöffnet wurden, und bezüglich der im
Abs. I unter 6 bezeichnten Briefe. Bei irrthümlicher Eröff¬
nung von Briefen durch gleichnamige Personen ist übrigens,
sofern dies möglich ist, eine von diesen Personen selbst unter
Namensunterschrift auf die Rückseite des Briefes niederzu-
schreibende bezügliche Bemerkung beizubringen.

VI . Wenn Absender gewöhnlicher oder eingeschriebener
Packte im Falle der Unbestellbarkkit derselben die sofortige
Rücksendung vermieden zu sehen wünschen, so ist seitens der
Absender auf der Adreßseite der Beglttadrcsse in hervortrcten-
der Weise der Vermerk: „Wenn unbestellbar, Nachricht"
niederzuschreiben, sowie Name und Wohnung anzugeben. Der
Vermerk kann auch mittelst Stempelabdrucks hergestellt wer¬
den. Bleibt ein solches Packet demnächst am Bestimmungs¬
orte unbestellbar, so muß die Postanstalt des Bestimmungs¬
orts bei dem Absender anfragen, ob das Packet zurückge¬
schickt oder an eine andere Person, sei es an demselben oder
an einem anderen Orte des Reichs-PostgebietS, ausgehändigt
werden soll. Für die Benachrichtigung wird das einfache
Briefporto in Ansatz gebracht. Die Antwort muß an die
rückfragende Postanstalt frankirt abgcschickt werden und eine
klare Verfügung über das Packet enthalten. Die Bezeichnung
mehrerer Personen, welchen das Packet der Reihe nach zu¬
zuführen sei, ist nicht gestattet. Geht bei der Postanstalt
innerhalb 10 Tage nach Absendung ihrer Anfrage eine Ant¬
wort nicht ein, so wird das Packet nach dem Aufgabeorte
zurückgeschickt. Ist das Packet auch an den zweiten Adressaten
unbestellbar, so kann, wenn der Absender ein bezügliches Ver¬
langen ausgesprochen hat, vor der Rücksendung noch einmal
in derselben Weise die anderweite Bestimmung des Absenders
durch die Postanstalt eingeholt werden. Sollte alsdann die



Bestellung an den dritten Adressaten ebenfalls ohne Erfolg
bleiben , so muß die Rücksendung eintrelen.

VII . Für zurückzusendende Packete , Briefe mit Werth-
angabe und Briefe mit Postvorschuß ist das Porto bz. auch
die Versicherungsgebühr für die Hin - und für die Rücksen¬
dung zu entrichten ; der Portozuschlag von 10 Pf . wird jedoch
für die Rücksendung nicht erhoben . Für andere Gegenstände
findet ein neuer Ansatz nicht statt . — Eiuschreib -, Postan-
wcisungs -, Postauftrags - und Posivorschuß -Gebühren werden
bei der Rücksendung nicht noch einmal angesetzt.

Behandlung unbestellbarer Pojhendungm am Aufgabeorte.

8 40.
I . Die nach Maßgabe des 8 39 unbestellbaren und des¬

halb nach dem Abgangsorte zurnckgehenden Sendungen wer¬
den an den Absender zurückgegeben.

II . Bei der Bestellung und Behändigung einer zurück¬
gekommenen Sendung an den ermittelten Absender wird nach
den für die Bestellung und Aushändigung einer Sendung
an den Adressaten gegebenen Vorschriften verfahren . Der
über eine Sendung dem Absender ertheilte Einlieferungsschein
muß bei der Wiederaushändigung der Sendung zurückgegeben
werden.

III . Kann die Postanstalt am Abgangsorte den Ab¬
sender nicht ermitteln , so wird die Sendung an die Vorgesetzte
Ober -Postdircction eingesandt , welche dieselbe mittelst Stem¬
pels als unbestellbar zu bezeichnen und durch Eröffnung den
Absender zu ermitteln hat . Die mit der Eröffnung beauf¬
tragten , zur Beobachtung strenger Verschwiegenheit besonders
verpflichteten Beamten nehmen Kenntniß von der Unterschrift
und von dem Orte , müssen jedoch jeder weiteren Durchsicht
sich enthalten . Die Sendung wird hiernächst mittelst Siegel-
marke oder Dienstsiegel , welche eine entsprechende Inschrift
tragen , wieder verschlossen.

IV . Wird der Absender ermittelt , verweigert derselbe
aber die Annahme , oder läßt er innerhalb 14 Tage nach Be-



händigung der Begleitadresse oder des AblieferungsscheinS
oder der Postanweisung die Sendung bz. den Geldbetrag nicht
abholcn : so können die Gegenstände zum Besten der Post-
armen - bz. Post -Unterstützungskassc verkauft , Briese und die
zum Verkauf nicht geeigneten werthlvsen Gegenstände aber
vernichtet werden.

V . Ist der Absender nicht zu ermitteln , so werden ge¬
wöhnliche Briefe und die zum Verkauf nicht geeigneten werth¬
losen Gegenstände nach Verlauf von drei Monaten , vom Tage
des Eingangs derselben bei der Ober -Postdirektion gerechnet,
vernichtet ; dagegen wird

1) bei eingeschriebenen Sendungen , ferner bei Briefen
mit Werthangabe , oder bei Briefen , in denen sich bei
der Eröffnung Gegenstände von Werth vorgefunden
haben , ohne daß dieser angegeben worden ist , sowie
bei Postanweisungen,

2 ) bei Packeten mit oder ohne Werthangabe
der Absender öffentlich aufgefordert , innerhalb vier Wochen
die unbestellbaren Gegenstände in Empfang zu nehmen . Die
zu erlassende öffentliche Aufforderung , welche eine genaue Be¬
zeichnung des Gegenstandes unter Angabe des Abgangs - und
Bestimmungsorts , der Person des Adressaten und des Tages
der Einlieferung enthalten muß , wird durch Aushang bei der
Postanstalt des Abgangsorts und durch einmalige Einrückung
in ein dazu geeignetes amtliches Blatt bekannt gemacht.

VI . Inzwischen lagern die Sendungen auf Gefahr des
Absenders . Sachen welche dem Verderben ausgesctzt sind,
können sofort verkauft werden.

VII . Bleibt die öffentliche Aufforderung ohne Erfolg,
so werden die Sachen verkauft.

VIII . Sind unbestellbare Sendungen in einem fremden
Postgebiete zur Post gegeben , so werden sie dorthin zurück¬
geschickt , und es bleibt daS weitere Verfahren der fremden
Postanstalt überlassen



Laufschreiben wegen Postsendungen.

8 41.
I . Die Gebühr für den Erlaß eines Laufschreibens be¬

züglich eines zur Post gelieferten Gegenstandes beträgt 20 Pf.

II . Für Laufschreiben wegen gewöhnlicher Briefe , Post¬

karten , Drucksachen oder Waarenprvben soll diese Gebühr erst

nachträglich und nur in denjenigen Fällen erhoben werden,

in welchen die richtig erfolgte Aushändigung der Sendung

an den Adressaten festgestellt wird.
III . Für Laufschreiben wegen anderer Gegenstände ist

die Gebühr vor dem Erlaß des Laufschreibens zu entrichten,:

die Rückerstattung erfolgt , wenn sich ergiebt , daß die Nach¬

frage durch Verschulden der Post hcrbeigeführt worden ist.

IV . Für Laufschreiben , welche portofreie Gegenstände

betreffen , wird eine Gebühr nicht erhoben.

Verkauf von Postwerthzeichen.

8 42.

») Freimarken.

I . Die Freimarken werden zu dem Nennwerthc deS

Stempels au das Publikum abgelassen.
b) Gestempelte Briefumschläge.

II . Der Verkaufspreis der gestempelten Briefumschläge

beträgt außer dem Nennwerthe I Pf . für das Stück.

c) Gestempelte Postkarten.

III . Die gestempelten Postkarten werden zu dem

Nennwerthe des Stempels an das Publikum abgelassen.

<t) Gestempelte Streifbänder.

IV . Bei einzelnen größeren Postanstalten werden ge¬

stempelte Streifbänder zu 3 Pf . zum Verkaufe gestellt . Der

Absatz findet nur in Mengen von 100 Stück statt , und zwar

mit einem Zuschläge von 35 Pf . für je 100 Stück

e) Abstempelung von Briefbogen , Briefumschlägen , Streifbändern und
Postkarten für Privatpersonen.

V . DieKöniglichPreußische Staatsdruckerei in Berlin über¬

nimmt die Abstempelung von Briefbogen , Briefumschlägen,



Streifbändern und Postkarten mit dem Freimarkcnstempcl für

das Publikum unter den bei jeder Postanstall zu erfragenden

näheren Bedingungen.

Entrichtung des Portos und der sonstigen Gebühren.

8 43.

I . Die Postsendungen können , sofern nicht das Gegen-

theil ausdrücklich bestimmt ist , nach der Wahl des Absenders

frankirt oder unfrankirt zur Post eingeliefert werden . Zur

Frankirung der durch die Briefkasten einzulieferndcn Gegen¬

stände ( 8 24 Abs . II ) müssen Postwerthzeicheu benutzt werden.
II . Reicht das am Abgangsorte entrichtete Franco nicht

aus , so wird der Ergänzungsbelrag und bz. das Zuschlag¬

porto vom Adressaten erhoben . Bei gewöhnlichen Briefen,
Waarenproben und Drucksachen bis zum Gewichte von 250

Gramm , sowie bei allen Sendungen vom Auslände gilt die

Verweigerung der Nachzahlung des Portos für eine Verwei¬

gerung der Annahme des Briefes re. Bei anderen Sendun¬
gen kann der Adressat die Ausfolgung ohne Portozahlung

verlangen , wenn er den Absender namhaft macht und bz.

den Briefumschlag , oder eine Abschrift davon zurückzunehmen

gestattet . Der fehlende Betrag wird alsdann vom Absender

eingczogcn.
III . Sendungen , welche mit Postwerthzeicheu einer

fremden Postverwaltung frankirt aufgeliefert werden , sind als

unfrankirt zu behandeln und die Postwerthzeichen als ungül¬

tig zu bezeichnen.
IV . Wird die Annahme eines Gegenstandes von dem

Adressaten verweigert , oder kann der Adressat nicht ermittelt

werden , so ist der Absender , selbst wenn er den Gegenstand

der Sendung nicht zurücknehmen will , verbunden , das Porto

und die Gebühren zu zahlen.
V . Für Sendungen , welche erweislich auf der Post

verloren gegangen sind , wird kein Porto gezahlt und das etwa

gezahlte erstattet . Dasselbe gilt von solchen Sendungen , deren

Annahme wegen vorgekommencr Beschädigung vom Adressaten



426

verweigert wird , insofern die Beschädigung von der Postver¬
waltung zu vertreten ist.

VI . Hat der Adressat die Sendung angenommen , so
ist er , sofern in Borstehendem nicht ein Anderes bestimmt ist,
zur Entrichtung des Portos und der Gebühren verpflichtet,
und kann sich davon durch spätere Rückgabe der Sendung
nicht befreien . Die Staatsbehörden sind jedoch befugt , auch
nach erfolgter Annahme und Eröffnung portopflichtiger Sen¬
dungen , die Briefumschläge zu dem Zwecke an die Postan¬
stalt zurückzugeben , das Porto von dem Absender nachträglich
einzuziehen , bz. bei Packeten sich dieserhalb schriftlich an die
Postanstalt zu wenden.

VII . In Fällen , in welchen das Porto gestundet wird,
ist dafür monatlich eine Stundungsgebühr zu erheben . Die¬
selbe beträgt 5 Pf . für jede Mark , mindestens aber 50 Pf.

VIII . In denjenigen Fälle » , in welchen auf Antrag
des Bctheiligten zur Vermittelung der Abgabe der für ihn
eingehenden bz. der Einlicferung der von ihm abzusendcndcn
gewöhnlichen Briefe , Postkarten , Drucksachen , Waarenproben
und Zeitungen mit den vorbeifahrenden Posten verschlossene
Taschen befördert werden , ist für diese Vermittelung eine Ge¬
bühr von 50 Pf . für den Monat zu erheben.

Abschnitt II.

Estafettensendungen.

s.) Annahme der Estafettensendungen.

8 44.

I . Briefe und andere Gegenstände können zur estafetten-
mäßigcn Beförderung nur bei solchen Postanstalten eingelie-
fert werden , welche an Orten mit Estafetten -Station sich be¬
finde » , oder welche an Eisenbahnen liegen , deren Züge zur
Beförderung der eingclieferten Sendung zweckmäßig benutzt
werden können.



II . Sendungkn , welche ausschließlich auf der Eisenbahn
zu befördern sind , werden zur estafettenmäßigen Beförderung
nicht angenommen.

l>) Gewicht und Beschaffenheit der Sendungen.
III . Mit Estafetten werden nur Gegenstände bis zum

Gesammtgewicht von 10 Kilogramm befördert . Briefe bis
zum Gewichte von 250 Gramm müssen in haltbares Papier
Ungeschlagen , schwerere Briefe und Packete aber in Wachölein¬
wand verpackt , auch müssen die Briese und Packete in
einem solchen Format zur Post eingeliefert werden , daß sie
in der Estafettcntasche Raum finden.

IV . Die Adresse muß der Vorschrift des 8 2 entsprechen.
V . Eine Wcrthangabe ist bei Estafettensendungen nicht

zulässig.

VI . Ueber die Estasettensendung erhält der Absender
einen Einlieferungsschein.

o) Beförderungsweise.
VII . Die Beförderung geschieht zu Pferde oder mittelst

eines Kariols . Eisenbahnzüge werden , insofern der Absender
nicht eine andere Beförderungswcise verlangt hat , benutzt,
wenn berechnet werden kann , daß die Estafettensendungen mit
denselben ihren Bestimmungsort eher oder wenigstens ebenso
früh erreichen , als bei der Beförderung zu Pferde.

ä ) Bestellung am Bestimmungsorte.
VIII . Tie durch Estafette eingegangencn Gegenstände

müssen ohne Verzug bestellt werden , sofern vom Absender
oder Adressaten nicht ein Anderes bestimmt ist . Sie müssen
derjenigen Person behändigt werden , an welche die Adresse
lautet . Wird dies durch besondere Umstände verhindert , so
kann die Aushändigung an Haus - und l Geschäftsbromte oder
erwachsene Familiengliedcr des Adressaten geschehen . Der Em¬
pfänger muß dem Ueberbringcr quittiren und die Stunde des
Empfanges bescheinigen.

e) Zahlungssätze für Estafetten , welche zu Pferde ober mittelst Kariols
befördert werden.

IX . Für jeden Gegenstand w . ist das Porto und für



jede Estafette außerdem eine Abfertigungsgebühr von l Mark
50 Pf . zu entrichte » .

X . Nur die Postanstalt " des Absendungsorts , oder,
wenn die Estafette aus einem fremden Postgebicte kommt,
die zuerst berührte Poststation ist zur Ansetzung der Ab¬
fertigungsgebühr berechtigt.

XI . Die Zahlung für ein Estafettcnpferd , einschließlich
des etwa zu benutzenden Kanals , erfolgt nach demselben
Satze , welcher für ein Kurierpferd bestimmt ist lstehe 8 58
Abs ' I . ).

XII . Das etwaige Chausseegeld sowie sonstige Wege - re.
Abgaben werden nach den betreffenden , zur öffentlichen Kennt-
niß gebrachten Tarifen erhoben.

XIII . Die Rittgebühren werden nach der postmäßigen
Entfernung auf dem wirklich zu benutzenden Wege be¬
rechnet.

XIV . Bei Estafetten nach Orten , welche weniger als
fünfzehn Kilometer entfernt sind , erfolgt die Berechnung der
Gebühren nach den im § 58 für Ertraposten rc . vorgeschrie-
bcnen bezüglichen Grundsätzen.

XV . Wünscht der Absender einer Estafette , welche nur

bis zur nächsten Station oder nach einem Orte geht , der
ohne Pferdewechsel erreicht werden kann , die Rückbeförderung
der Antwort durch den Postillon , welcher die Estafette über¬
bracht hat , so ist dieses zulässig , wenn der Postillon den Rück¬
ritt innerhalb sechs Stunden nach seiner Ankunft antreten
kann , und zwischen der Ankunft und dem Rückritt mindestens

eine Ruhezeit von der Dauer der einfachen Beförderungsfrist
gewährt wird . Der Absender der Estafette muß seinen Wunsch
aber gleich bei Aufgabe derselben der Postanstalt zu er¬
kennen geben . Für den Rückritt wird dann die Hälfte der
Rittgcbühren entrichtet.

XVI . Die Erhebung des Chausseegeldes und der
sonstigen Wege - re. Abgaben geschieht im Falle der Rück-
bcnutzuNg (Abs . XV .) sowohl für den Hin - als für den Rück-



weg . Die Abfertigungsgebühr ist dagegen nur einmal zu
entrichten.

XVII . Für die Bestellung einer jeden mit Estafette
eingehenden Sendung werden am Bestimmungsorte 50 Pf.
erhoben.

I) Zahlungssätze für Estafetten , welche auf der Eisenbahn
befördert werden.

XVIII . Für die streckenweise Beförderung von Estafetten-

scndungen auf Eisenbahnen werden , wenn wegen mangelnder
Postbegleitung ein besonderer Begleiter zur Sicherung der
Sendung initgegeben werden muß , an Begleitungskostcn er¬
hoben:

u ) daS Personengeld für die Hinreise des Begleiters auf
einem Platze dritter Klasse , oder wenn mit dem be¬
treffenden Zuge Personen in der dritten Klaffe nicht
befördert werden , auf einem Platze der vorhandenen
nächst höheren Klasse,

d ) das Personengeld für die Rückreise des Begleiters auf
einem Platze dritter Klasse,

o) die Tagegelder des Begleiters für jeden angcsangcnen
Tag , welcher zur Hinreise des Begleiters und zur
Rückreise desselben mit dem nächsten Zuge erforder¬
lich ist.

z) Berichtigung der Kosten.

XIX . Der Absender einer Estafettcnsendung muß
sämmtliche Kosten , mit Ausnahme des Bestellgeldes , bei der
Absendung bezahlen . Können dieselben von der absendenden
Postanstalt nicht genau angegeben werden , so muß ein an¬
gemessener Geldbetrag hinterlegt werden.

Abschnitt IH.
Personenbeförderung mittelst der  Posten.

Meldung zur Reise.

§ 45.

I . Die Meldung zur Reise mit den ordentlichen Posten
kann stattfinden:
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s.) bei den Postanstalten , oder
b ) bei den unterwegs belegenen Haltestellen , welche von

den Ober - Postdircetionen öffentlich bekannt gemacht
werben.

s) bei den Postanstalten.
II . Bei den Postanstalte » kann die Meldung frühestens

acht Tage vor dem Tage der Abreise und spätestens bei
Schluß der Post für die Personenbeförderung geschehen.

III . Der Schluß der Post für die Personenbeförderung
tritt ein:

wenn im Hauptwagen oder in den bereits gestellten
Beiwagen noch Plätze offen sind:

fünf Minuten , und
wenn dieses nicht der Fall ist , sondern die Gestellung
von Beiwagen erforderlich wird:

fünfzehn Minuten
vor der festgesetzten Abgangszcit der betreffenden Post.

IV . Die Meldung muß innerhalb der für den Ge¬
schäftsverkehr mit dem Publikum bestimmten Dienststunden
(§ 25 ) geschehen , kann aber , wenn die Post außerhalb der
Dienststunden abgeht , auch noch gegen die Zeit der Abferti¬
gung der betreffenden Post erfolgen . Ucbrigens darf die
Meldung - über die gewöhnliche Schlußzeit der Post für
die Personenbeförderung hinaus — ausnahmsweise noch un¬
mittelbar bis zum Abgänge der Post stattfinden , soweit da¬
durch die pünktliche Absendung derselben nach dem Ermessen
der Postanstalt nicht verzögert wird.

V . Erfolgt die Meldung bei einer Postanstalt mit
Station , so kann die Annahme nur dann wegen mangelnden
Platzes beanstandet werden , wenn zu der betreffenden Post
Beiwagen überhaupt nicht gestellt werden , und die Plätze im
Hauptwagen schon vergeben oder auf den Unterwegs -Statio-
nen bei Ankunft der Post schon besetzt sind , oder wenn auf
der betreffenden Station nur eine beschränkte Gestellung von
Beiwagen stattfindet.



VI . Erfolgt die Meldung bei einer Postanstalt ohne
Station , so findet die Annahme nur unter dem Vorbehalt
statt , daß in dem Hauptwagen und in den etwa mitkommen-
den Beiwagen noch unbesetzte Plätze vorhanden sind.

VII . Bei solchen Posten , zu welchen Beiwagen über¬
haupt nicht gestellt werden , können Plätze nach einem vor
der nächsten Station belegenen Zwischenorte nur insoweit
vergeben werden , als sich bis zum Abgänge der Post zu den
vorhandenen Plätzen nicht Personen gemeldet haben , welche
bis zur nächsten Station oder darüber hinaus reisen wollen.
Doch kann der Reisende einen vorhandenen Platz sich dadurch
sichern , daß er bei seiner Meldung sogleich daS Personengcld
bis znr nächsten Station bezahlt.

K) An Hall «stellen.
VIII . Die Meldung an Haltestellen kann nur dann

berücksichtigt werden , wenn noch unbesetzte Plätze im Haupt¬
wagen oder in den Beiwagen offen sind . Der Reisende muß
an diesen Haltestellen , wenn die Post anhält , sofort cinstei-
gen . Gepäck von solchen Reisenden kann nur insoweit zu-
gelasien werden , als dasselbe ohne Belästigung der anderen
Reisenden im Personenraum leicht untergebracht werben kann.
Die Packräume des Wagens dürfen dabei nicht geöffnet wer¬
den , auch ist jedes längere Anhalten der Post unstatthaft.

IX . Wünschen Reisende sich die Beförderung mit der
Post von einer Postanstalt ohne Station oder von einer
Haltestelle ab zu sichern , so müssen sie sich bei der vorliegen¬
den Postanstalt mit Station melden , von dort ab einen Platz
nehmen und das Personengeld dafür erlegen.

Personen , welche von der Reise mit der Post ausgeschlossen sind.

8 46.

I . Von der Reise mit der Post sind ausgeschlossen:
I ) Kranke , welche mit epileptischen ober Gemüthsleiden,

mit ansteckenden oder Ekel erregenden Hebeln behaftet
sind,
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2) Personen, welche durch Trunkenheit, Lurch unanstän¬
diges oder rohes Benehmen, oder durch unanständigen
oder unreinlichen Anzug Anstoß erregen.

3) Gefangene,
4) erblindete Personen ohne Begleiter, und
5) Personen, welche Hunde oder geladene Schußwaffen

mit sich führen.
Fahrschein.

§ 47.
I . Geschieht die Meldung zur Reise bei einer Postan¬

stalt, so erhält der Reisende gegen Entrichtung des Personen¬
geldes den Fahrschein.

II . Bei durchgehenden Posten kann die Abfahrtszeit
nur mit Rücksicht auf die Zeit des Eintreffens der anschließen¬
den Posten oder Eiscnbahnzüge angegeben werden, und cs
liegt dem Reisenden ob, die möglichst frühe Abgangszcit zur
Richtschnur zu nehmen.

III . Die Nummer des Fahrscheins richtet sich nach der
Reihenfolge, in welcher die Meldung zur Mitreise geschehen
ist; doch steht es Jedermann frei, bei der Meldung unter den
im Hauptwagcn noch unbesetzten Plätzen sich einen bestimm¬
ten Play zu wählen.

IV . Personen, die sich an Haltestellen gemeldet haben
und ausgenommen worden sind, können einen Fahrschein erst
bei der nächsten Postanstalt ausgestellt erhalten, und haben
das Pcrsonengeld bei dieser Postanstalt oder, wenn sie nicht
so weit fahren, an den Postschaffner oder Postillon zu ent¬
richten.

Grundsätze der Persvnengeld-Erhcbung.
§ 48.

I . DaS Personengeld wird erhoben, entweder
rr) nach der von dem Reisenden mit der Post zurückzulc-

genden Entfernung, unter Anwendung des bei dem
Kurse für das Kilometer angeordneten Satzes, oder

d) nach dem für einen bestimmten Kurs ungeordneten
besonderen Satze.



II . Das Personengeld kommt bei der Meldung bis zum
Bestimmungsorte zur Erhebung , sofern dieser auf dem Kurse
liegt und sich daselbst eine Postanstalt befindet.

III . Will der Reisende seine Reise über den Kurs hin¬
aus oder auf einem Scitenkurse fortsetzen , so kann das Per-
sonengeld nur bis zu dem Endpunkte oder bis zu dem Ueber-
gangspuukte deS Kurses erlegt werden ; der Reisende kann
auch nur bis zu diesen Punkten den Fahrschein erhalten und
muß sich dort wegen Fortsetzung der Reise von Neuem mel¬
den und einen Platz lösen , sofern nicht Einrichtungen zur
Durcherhebung des Personengeldes getroffen worden sind.

a) Bei Reisen nach Zwischenorten.
IV . Für Plätze , welche bei einer Postanstalt zur Reise

bis zu einem zwischen zwei Stationen auf dem Kurse gele¬
genen Orte (Zwischenorte ) genommen werden , kommt , gleich¬
viel , ob sich in diesem Zwischenorte eine Postanstalt befindet,
oder nicht , das Pcrsonengelb nach der wirklich zurückzulegen-
ben Kilometerzahl , mindestens jedoch der Betrag von 30 Pf . ,
zur Erhebung.

d) Bei Reisen von Haltestellen aus.

V . Für die Beförderung von Haltestellen ab wird , so¬
fern die dort zugehenden Personen sich nicht etwa einen Platz
von der vorliegenden Station ab gesichert haben , das Perso-
nengeld nach Maßgabe der wirklichen Entfernung bis zur
nächsten Station , oder , wenn die Reisenden schon vorher an
einem Zwischenvrte abgehen , bis zu diesem erhoben . In je¬
dem Falle kommt jedoch mindestens der Betrag von 30 Pf.
zur Erhebung.

VI . Wollen an Haltestellen zugcgangene Personen mit
derselben Post von der nächsten Station ab weiter befördert
werden , so haben sie dort den Platz für die weitere Reise zu
lösen.

c) Für Kinder.

VII . Für ein Kind in dem Alter unter und bis zu
drei Jahren wird Personcngeld nicht erhoben . Das Kind
darf jedoch keinen besonderen Wagenplatz einnehmen , sondern
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muß auf dem Schooße einer erwachsenen Person , unter deren
Obhut es reist , mitgenommen werden.

VIII . Für ein Kind in dem Alter von mehr als drei
Jahren ist das volle Personengeld zu erheben , und ein be¬
sonderer Platz zu bestimmen . Nehmen jedoch Familien einen

der abgeschlossenen Wagenräume oder auch nur eine Sitzbank
ganz ein , so kann ein Kind bis zum Alter von 8 Jahren unent¬
geltlich , zwei Kinder aber können für das Personengeld für
nur eine  Person befördert werden , insofern die betreffenden
Personen mit den Kindern sich auf die von ihnen bezahlten
Sitzplätze beschränken . Diese Vergünstigung kann nur für
den Hauptwagen unbedingt , für Beiwagen aber nur insoweit
zugestanden werden , als auf Beibehaltung der ursprünglichen
Plätze zu rechnen ist.

Erstattung Le» Persoucngcld.
8 4'-'.

I . Die Erstattung von Personengeld an die Reisenden
findet stets statt , wenn die Postanstalt die durch die Annahme
des Reisenden eingcgangene Verbindlichkeit ohne dessen Ver¬
schulden nicht erfüllen kan » . Die Erstattung von Persvncn-
geld soll auch bann zulässig sein , wenn der Reisende an der
Benutzung der Post aus irgend einem anderen Grunde ver¬
hindert ist und die Erstattung mindestens 15 Minuten vor
dem planmäßigen Abgänge der Post beantragt.

II . Die Erstattung erfolgt , gegen Rückgabe des Fahr¬
scheins und gegen Quittung , mit demjenigen Betrage des
Personengeldes , welcher von dem Reisenden für die mit der
Post noch nicht zurückgelegte Strecke erhoben worden ist.

Verbindlichkeit der Reisenden in Betreff - der Abreise.
8 50.

I . Die Reisenden müssen vor dem Posthause oder an
den sonst dazu bestimmten Stellen den Wagen besteigen und
an diesen Stellen zu der im Fahrschein bezeichneten Abgangs-
zeit sich zur Abreise bereit halten , auch den Fahrschein zu
ihrem Ausweis bei sich führen , widrigenfalls sie cs sich selbst
beffumessen haben , wenn aus dem Grunde , weil sie sich aus



das vom Postillon gegebene Zeichen zur Abfahrt nicht ge¬
meldet haben , oder weil sie sich über ihre Berechtigung zur
Mitreise nicht auSweisen können , die Ausschließung von der
Mit - oder Weiterreise erfolgt und sie des bezahlten Personen¬
gelves verlustig gehen . Haben dergleichen Personen Reise¬
gepäck auf der Post , so wird solches bis zu der Postanstalt,
aus welebe der Fahrschein lautet , befördert und bis zum Ein¬
gänge der weiteren Bestimmung von Seilen der zurückge¬
bliebenen Personen aufbewahrt.

Plätze der Reisenden.

8 51 .
I . Die Ordnung der Plätze im Hauptwagen ergiebt

sich aus den Nummern über den Sitzplätzen.
II . In Absicht auf die Folge der Plätze in den Bei¬

wagen gilt als Regel , daß zuerst die Eckplätze deS Vorder-
ranmeS , dann der Vorderbank und der Rückbank des Mittel-
raumes , zuletzt in derselben Reihenfolge die Mittelplätze kommen.

III . Geht unterwegs ein Reisender ab , so rücken die
nach ihm folgenden Personen sämmtlich um eine Nummer in dem
Hauptwagcn und in den Beiwagen vor . Leistet ein Reisen¬
der bei einem unterwegs eintrelendcn Wechsel in den Plätzen
auf das Vorrücken Verzicht , um den bei seiner Anmeldung
gewählten oder ihm ertheilten bisherigen Platz zu behalten,
so ist ihm dies , sobald er seinen ursprünglichen Platz im
Hauptwagen hat , unbedingt , wenn sich jedoch der Platz in
einem Beiwagen befindet , nur so lange gestattet , als nach
Maßgabe der Gcsammtzahl der Reisenden noch Beiwagen
gestellt werden müssen . Der erledigte Platz geht alsdann auf
den in der Reihenfolge der Fahrscheine zunächst kommenden
Reisenden über , dergestalt , daß bei weiterer Vcrzichtleistung
der zuletzt eingeschriebene Reisende verpflichtet ist , den sonst
ledig bleibenden Platz einzunehmen . Ein Reisender , welcher
auf das Vorrücken verzichtet hat , kann bei einer späteren Ver¬
änderung in der Personcnzahl und namentlich , wenn die
Beiwagen ganz eingehen , auf die frühere Reihenfolge keinen



Anspruch machen , sondern nur nach der freiwillig beibehal-

tenen Nummer vorrücken.

3) Bei dem Zugänge auf einer unterwegs gelegenen Postanstalt.

IV . Die bei einer unterwegs gelegenen Pvstanstalt hin-

zutrctenden Personen stehen den vom Kurse kommenden und

weiter eingeschriebenen Reisenden in der Reihenfolge der

Plätze nach . Läßt sich ein mit der Post angckommener Rei¬

sender zu derselben Post weiter einschreiben , so verliert er

den bis dahin eingenommenen Platz uud muß den letzten

Platz nach den dort hinzutretenden und bereits vor ihm an¬

genommenen Reisenden einnehmen.
N) Bei dem Uebergange auf einen anderen Kurs.

V . Die Reisenden , welche von einem Kurse auf einen

anderen übergehen , stehen den für den letzteren Kurs bereits

eingeschriebenen Reisenden hinsichtlich dcS Platzes nach.

Etwaige Abweichungen hiervon bei Kursen mit fremden Post-

anstalten , sowie bei solchen Kursen , wo eine Durcherhebung

des Personengeldes stattfindet , richten sich nach den für solche

Kurse gegebenen besonderen Bestimmungen.
c) Bei Reisen nach Zwischenorten.

VI . Reisende , welche die Post nach einem zwischen zwei

Stationen belegenen Ort benutzen wollen , müssen , sobald

durch ihren Abgang unterwegs ein Beiwagen cingehen kann,

allen bis zur nächsten Station eingeschriebenen Reisenden » ach-

stehen und die Platze in dem Beiwagen einnehmen.

ä ) Bei Reisen von Haltestellen aus.

VII . Reisende , welche von den Postschaffnern oder

Postillonen unterwegs an Haltestellen ausgenommen worden

sind , stehen bei der Weiterreise über die nächste Station hin¬

aus den bei dieser zutretenden Reisenden hinsichtlich des

Platzes nach.
VIII . lieber Meinungsverschiedenheiten zwischen den

Reisenden wegen der von ihnen einzunehmenden Plätze hat

der abfertigende Beamte der Postanstalt nach den vorange-

schickten Grundsätzen zu entscheiden . Beruhigen sich die Rei¬

senden bei dieser Entscheidung nicht , so steht ihnen frei , die



nochmalige Erörterung der Meinungsverschiedenheit bei dem
Vorsteher der Postanstalt nachzusuchen, sosern solches, ohne
den Lauf der Post zu verzögern, chunlich ist. Der getroffenen
Entscheidung haben sich die betreffenden Reisenden, vorbehalt¬
lich der Beschwerde zu unterwerfen.

Reisegepäck.
8 52.

I . Jedem Reihenden ist die Mitnahme seines Reise¬
gepäcks insoweit unbeschränkt gestattet, als die einzelnen Gegen¬
stände zur Versendung mit der Post geeignet sind(vcrgl. §8 I,
II und 12.).

II . Kleine Reiscbedürfnisse, welche ohne Belästigung der
anderen Reisenden in den Netzen und Taschen des Wagens
oder zwischen den Füßen und unter den Sitzen untergebracht
werden können, dürfen die Reisenden unter eigener Aufsicht
bei sich führen.

III . Anderes Reisegepäck muß der Postanstalt zur Ver¬
ladung übergeben werden. Die Uebergabe desselben von den
Reisenden an Postschaffner und Postillone ist an Orten, an
welchen sich Postanstaltcn befinden, unzulässig. Daß Reise¬
gepäck muß, wenn dafür ein bestimmter Werth angegeben
wird, den für andere mit der Post zu versendende Werth-
gegenstände gegebenen Bestimmungen entsprechend verpackt,
versiegelt und bezeichnet sein; die Bezeichnung muß, außer
dem Worte: „Reisegepäck", den Namen des Reisenden, den
Ort, bis zu welchem die Einschreibung erfolgt ist, und die
Werthangabe enthalten. Bei Reisegepäck ohne Werthangabe
bedarf es einer Bezeichnung nicht.

IV . Das Reisegebäck, soweit dasselbe nicht aus kleinen
Reisebcdürfnissen besteht, muß spätestens 15 Minuten vor
der Abfahrt der betreffenden Post, unter Vorzeigung des Fahr¬
scheins, bei der Postanstalt eingeliefert werden. Erfolgt die
Einlieferung später, so hat der Reisende aus wie Mitbeförde¬
rung des Gepäcks nur dann noch zu rechnen, wenn durch
dessen Annahme und Verladung der Abgang der Post nicht



verzögert zu werden braucht . Soweit Reisende von einer
Post auf die andere oder von einem Bahnzuge auf

die Post unmittelbar übergehen , wird das Gepäck stets
umgeschrieben , so lange es überhaupt noch möglich ist , den
Reisenden zu der Weiterfahrt mit der Post , ohne Bersäum-
niß , anzunehmen.

V . Der Reisende erhält über das eingelieserte Reise¬
gepäck eine Bescheinigung ( Gepäckschein ) . Der Reisende hat
den Gepäckschein aufzubewahrcn . Die Auslieferung deS
Reisegepäcks erfolgt nur gegen Rückgabe deS Gepäckscheins.

Ucberfrachtporto und Versicherungsgebühr.

8 53.
I . Jedem Reisenden ist auf das der Post übergebene

Reisegepäck ein Freigewicht von 15 Kilogramm bewilligt.
II . Für das Mehrgewicht des Reisegepäcks ist bei der

Einlieferung Uebcrfrachtporto zu entrichten . Dasselbe beträgt,
nach Maßgabe derjenigen Entfernung , welche der Personen¬
geld - Erhebung zum Grunde gelegt wird , für jedes Kilogramm
oder den überschießendcn Theil eines Kilogramms:

1) bei Beförderungen bis 75 Kilometer 5 Pf . , minde¬
stens 25 Pf . ;

2 ) bei Beförderungen über 75 Kilometer 10 Pf . , minde¬
stens 50 Pf.

III . Wird der Werth des Reisegepäcks angegeben , so
wird die DerstchcrungSgcbühr für jedes Stück selbstständig
erhoben . Diese Gebühr beträgt ohne Unterschied der Entser-
n » ng und zu jeder Höhe der Wertangabe 5 Pf . für je 300
Mark oder einen Theil von 300 Mark , mindestens jedoch
IO Pf.

IV . Ist das Gepäck mehrerer Reisenden , welche ihre
Plätze aus einen Fahrschein genommen haben , zusammenge-
packt , so ist bei Ermittelung des UeberfrachtportoS das Frei¬
gewicht für die aus dem Fahrscheine vermerkte Anzahl von
Personen nur bann von dem Gesammtgewichtc des Gepäcks
in Abzug zu bringen , wenn die Personen zu einer und der-



selben Familie oder zu, einem und demselben Hausstande ge¬
hören.

V . Die Erstattung von Uebersrachlporto und etrvaiger
Bersicheruiigsgebühr regelt sich nach denselben Grundsätzen,
wie die Erstattung von Personengeld.

Verfügung des Reisenden über das Reisegepäck unterwegs.
8 54.

I . Dem Reisenden kann die Verfügung über das der
Post übergebene Reisegepäck nur während des Aufenthalts
an Orten , wo sich eine Postanstalt befindet , und gegen Rück¬
gabe oder Hinterlegung des Gepäckscheins gestattet werden.

II . Reisende nach Zwischenorten müssen ihr Reisegepäck
bei der vorliegenden Postanstalt in Empfang nehmen , von
wo ab die Postverwaltung dafür Gewähr nicht mehr leistet.

Wartezimmer der Postanstalten.
8 55.

I . Bei den Pvstanstalten werden nach Bedürfniß Warte¬
zimmer unterhalten . Der Aufenthalt in de» 'Wartezimmern
der Pvstanstalten ist den Reisenden gestattet:

1) am Abgangsorte : eine Stunde vor der Abgangszeit,
2) auf der Reise mit derselben Post : während der Ab¬

fertigung auf jeder Station,
3 ) an den Endpunkten der Reise : eine Stunde nach der

Ankunft , und
4 ) beim Ucbergange von einer Post auf die andere : wäh¬

rend 3 Stunden.

II . Personen , welche die Reisende » zur Post begleiten
oder welche die Ankunft der Post erwarten wollen , kann der
Aufenthalt in den Wartezimmern nur ausnahmsweise und
in geringer Zahl gestattet werden.

III . Beschwerden , welche die Reisenden nicht unmittel¬
bar bei einer Postbehördc anbringen wollen , können in ein
Beschwerdebuch eingetragen werden . Dieses Buch befindet
sich im Postdieustzimmer und wirb den Reisenden auf Ver¬
langen vorgelegt.
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Verhalten der Reisenden auf den Posten.
8 56.

I . Jeder Reisende steht unter dem Schutze der Post¬
behörden.

II . Andererseits ist es die Pflicht eines jeden Reisenden,
sich in die zur Aufrcchthaltung deS Anstandes, der Ordnung
und der Sicherheit auf den Posten und in den Wartezimmern
getroffenen Anordnungen zu fügen.

III . Das Rauchen im Postwagen ist nur gestattet,
wenn sich in demselben Raume Personen weiblichen Geschlechts
nicht befinden, und die anderen Mitreisenden ihre Zustimmung
zum Rauchen gegeben haben.

IV . Reisende, welche die für Aufrechthaltung des An¬
slandes, der Ordnung und der Sicherheit auf den Posten und
in den Wartezimmern getroffenen Anordnungen verletzen,
können — vorbehaltlich der Bestrafung nach den Lanbes-
gesetzen— von der betreffenden Postanstalt, unterwegs von
dem Postschaffner, von der Mit- oder Weiterreise ausgeschlossen
und auS dem Postwagen entfernt werden. Erfolgt die Aus¬
schließung unterwegs, so haben dergleichen Reisende ihr Ge¬
päck bei der nächsten Postanstalt abzuholen. Sie gehen des
gezahlten Personengcldes und des etwaigen Uebersrachtportos
verlustig.

Abschnitt IV.
Extrapost - und Kurierbesörderung

Allgemeine Bestimmungen.
8 57.

I . Die Gestellung von Extrapost- und Kurierpferden
kann nur auf den Straßen verlangt werden, auf welchen die
Postverwaltung es übernommen hat, Reisende mit Ertrapost-
und Kurierpferden zu befördern.

II . Auf diesen Straßen erstreckt sich die Verpflichtung
der Posthaltcr zur Gestellung von Extrapost- und Kurier¬
pferden nur auf die Beförderung von Reisenden mit ihrem
Gepäck.



III . Ausnahmsweise können jedoch auch zu Fuhren,
bei welchen die Beförderung von Gegenständen die Haupt¬
sache ist , Extrapost - und Kurierpferde gestellt werden , sofern
die Gegenstände von einer Person begleitet und beaufsichtigt
werden , und ihre Beförderung überhaupt ohne Gefahr und
Nachtheil bewerkstelligt werden kann.

IV . Die Posthaltcr sind nicht verpflichtet , zu den eige¬
nen oder geiniethcten Pferden -der Reisenden Vorspannpferde
herzugeben.

Zahlungssätze.
8 58.

s ) Für die Pferde.

I . An Pfcrdegeld sind für jedes Kilometer zu zahlen:
für ein Ertrapostpfcrd . . . 20 Pf .,
für ein Kurierpferd . 25 „

b ) Wagengeld.

II . Das Wagengklb beträgt ohne Unterschied
der Gattung des Wagens oder Schlittens

für das Kilometer . 10 Pf.

III . Größere , als viersitzige Wagen oder Schlitten her-
zugcbcn , sind die Posthalter nicht verpflichtet.

IV . Die Befugniß , Stalionswagen zur Weiterreise über
den Punkt hinaus zu benutzen , wo der nächste Pferdewechsel
stattsindct , können Reisende nur durch ein Abkommen mit dem

Posthaltcr erlangen , welcher den Wagen herzugeben sich bereit
finden läßt , und dessen Sorge eS überlassen bleibt , die Rück¬
beförderung des ledigen Wagens auf seine Kosten zu bewirken.

c) Bestellgebühr.

V . DaS Bestellgeld beträgt für jeden Extrapost - oder
Kuricrwagen auf jeder Station 25 Pf . Auf anderen Punk¬

ten , als den wirklichen Stationen , findet die Erhebung der
Bestellgebühr nicht statt.

6) Schmiergeld.

VI . Für das Schmieren eines jeden - WagenS , der nicht
Von der Post gestellt ist , sind 25 Pf . zu zahlen.



e) Erlcuchtungskosie».
VII . Auf Verlangen der Reisenden sind dic Postbalter

verpflichtet , die Wagen zu erleuchten . Für die Erleuchtung
zweier Laternen werden 20 Pf . für jede Stunde der vorschrifts¬
mäßigen Beförderungszcit erhoben . Ueberschicßendc Minuten
werden für eine halbe Stunde gerechnet . Die ErleuchtnngS-
kosten müfseu stationswcisc da , wo die Erleuchtung M 'langt
wird , von den Reisenden vor der Abfahrt mir den anderen

Gebühren berichtigt werden.

t) Chcmffeegcld und sonstige Wege- >c. Abgaben.
VIII . Das etwaige Chausscegelb , sowie die sonstigen

Wege - re. Abgaben werden nach den betreffenden , zur öffent¬
lichen Kenntniß gebrachten Tarifen erhoben . Unentgeltlich
hergcgebene Mehrbespannung kommt bei Berechnung des
Chaussecgclde -s nicht in Betracht.

z) Postillonötrinkgeld.
IX . Das Postillonslrinkgeld beträgt ohne Unterschied

der Bespannung für jeden Postillon für das Kilometer l0 Pf.

Ii) Nückbenutzung einer Ertrapost.
X . Ertrapostreisenbe , die sich am Bestimmungsorte ihrer

Reise nicht über sechs Stunden aufhalten , haben , wenn sie
mit den ans der Hinreise benutzten Pferden bezw . Wagen
einer Station dic Rückfahrt bis zu dieser Station bewirken
wollen und sich vor der Abfahrt darüber erklären , für die
Rückfahrt nur die Hälfte der nach den Sätzen unter u , b , o und

A sich ergebenden Beträgen zu entrichten , mindestens jedoch
für die ganze Fahrt die Koste » für eine Hinbeförderung von
15 Kilometern . Eine Entschädigung für das sechsstündige
Stilllager des Gespanns und des Postillons ist nicht zu
zahlen . Zwischen der Ankunft und dem Antritt der Rück¬
fahrt muß den Pferden eine Ruhezeit mindestens von der
Dauer der einfachen Beförderungsfrist gewährt werden . Will
der Reisende auf der Rückfahrt eine andere Straße nehmen,

als auf der Hinfahrt , so wird die ganze Fahrt als eine Rund¬
reise angesehen , auf welche vorstehende Bestimmungen nicht



Anwendung finden . Bei Kurierreiscn finden die Vergünsti¬
gungen für die Rückfahrt nicht statt.

i) Borausbestellung vo» Ertrapost - oder Kunerpferte » .
XI . Reisende können durch Laufzcttcl Ertrapost - oder

Kuricrpferdc vvrausbestellcn . Die Wirkung der Pferdcbestellung
beschränkt fich auf 24 Stunden , für welche der Reifende auch
bei unterbliebener Benutzung der Pferde nur das Wartegcld
zu zahlen verbunden ist . In dem Laufzettel muß Ort , Tag
und Stunde der Abfahrt , die Zahl der Pferde und der Rcise-
weg mit Benennung der Stationen angegeben , auch bemerkt
werden , ob die Reise im eigenen Wagen erfolgt , oder ob ein
offener , ein ganz - ober halbverdeckter Stationswage » verlangt
wird , sowie ob und mit welchen Unterbrechungen die Reise
staltfindcn soll . Die Abfassung solcher Laufzettel ist Sache
des Reisenden . Die Postverwaltung hält sich an denjenigen,
welcher den Laufzettcl unterschrieben hat . Ist der Reisende
nicht am O -te ansässig oder sonst nicht hinlänglich bekannt,
so muß er seinen Stand und Wohnort angcbcn . Für Be¬
förderung eines Laufzettels mit den Posten behufs VorauS-
bestelümg von Ertrapost - oder Kurierpferdcn ist eine Gebühr
nicht zu entrichten.

!-) Wartegeld.
XII . Jeder Extrapostreiscnde , welcher sich an einem

unterwegs gelegenen Orte länger als eine halbe Stunde auf¬
halten will , ist verpflichtet , hiervon der betreffenden Poslan-
stalt vor der Abfahrt Nachricht zu geben . Dauert der Auf¬
enthalt über eine Stunde , so ist von der fünften Viertelstunde
an ein Wartegeld von 25 Pf . für Pferd und Stunde zu
entrichten . Ein längerer Aufenthalt als 24 Stunden darf
nicht stattfinden.

XIII . Für vorausbestellte Pferde ist , wenn von den¬
selben nicht zu der Zeit Gebrauch gemacht wird , für welche
die Bestellung erfolgt ist , für Pferd und Stunde ein Warte¬
zeit , von 25 Pf . auf die Zeit des vergeblichen Wartens

re) bei weiterher kommenden Reisenden von der siebzehnten
Viertelstunde an gerechnet.



^ b ) bei im Orte befindlichen Reisenden von der fünften

Viertelstunde an gerechnet,

zu entrichten.
>) Abbestellung von Ertrapvsten.

XIV . Benutzt ein im Orte befindlicher Reisender die

bestellten Extrapostpfcrdc nicht , so hat derselbe , wenn die Ab¬

bestellung vor der Anspannung erfolgt , keine Entschädigung,

wenn dagegen die Pferde zur Zeit der Abbestellung bereits

angespannt waren , den Betrag des bestimmungsmäßigen

Ertrapost - re. , Wagen - und Trinkgeldes für fünf Kilometer,

sowie die Bestellgebühr als Entschädigung zu entrichten.

m) Entgegemeiiduiig von Ertrapostpfcrdcn und Wagen.

XV . Der Reisende kann verlangen , daß ihm auf lan¬

gen oder sonst beschwerlichen Stationen aus vorhergegangenc

schriftliche Bestellung Pferde und Wagen entgegcngesandt und

möglichst auf der Hälfte des Weges , insofern dort ein Unter¬

kommen zu finden ist , ausgestellt werden . Für die Beförde¬

rung solcher Bestellungen mit den Posten ist eine Gebühr

nicht zu entrichten . Die Bestellung muß die Stunde enthal¬

ten , zu welcher die Pferde und Wagen auf dem Umspannungs¬

orte bereit sein sollen . Trifft der Reisende später ein , so ist

von der siebzehnten Viertelstunde an das bestimmungsmäßige

Wartegeld zu zahlen.
XVI . Für entgegengesandtc Ertrapostcn wird erhoben:

1) bas bestimmungsmäßige Extrapost - w. , Wagen - und

Trinkgeld,
re) wenn die Entfernung von einem Pferdkwkchsel

zum anderen 15 Kilometer oder mehr beträgt , nach

der wirklichen Entfernung,

li ) wenn solche weniger als 15 Kilometer beträgt,

nach dem Satze für 15 Kilometer,

2 ) die einfache Bestellgebühr , welche von der Postanstalt

am Stations - Abgangsorte der Ertrapost zu berech¬

nen ist.

Für das Hinsenden der ledigen Pferde und Wagen wird,

Wenn mit denselben die Fahrt nach derjenigen Station , wohin



die Pferde gehören , zurückgelegt wird , keine Vergütung ge¬

zahlt . Geht aber die Fahrt nach irgend einem anderen Orte,

gleichviel , ob auf einer Poststraße ober außerhalb derselben,

so müssen entrichtet werden:

1) für das Hinscnden der ledigen Pferde und Wagen

von der Station bis zum Orte der Abfahrt die Hälfte

des bestimmungsmäßigen Ertrapost - rc. , Wagen - und

Trinkgeldes nach der wirklichen Entfernung,

2 ) für die Beförderung des Reisenden der volle Betrag

dieser bestimmungsmäßigen Gebühren,

3 ) für das Zurückgehen der ledigen Pferde und Wagen

von dem Orte ab , wohin die Ertrapost rc. gebracht

worden ist , bis zu der Station , zu welcher die Pferde

gehören , die Hälfte des bestimmungsmäßigen Extra¬

post - re. , Wagen - und Trinkgeldes für denjenigen

Tbeil des Rückweges , der übrig bleibt , wenn die Ent¬

fernung abgerechnet wird , auf welcher die Extrapost»

rc. Beförderung stattgefunden hat.

uf Ertraposim ic . auf Entfernungen unter 13 Kilometern.

XVII . Für Ertraposten rc. auf Entfernungen unter

15 Kilometern werden die Gebühren für eine Entfernung

von 15 Kilometern erhoben.
o ) Ertraposten w., welche über eine Station hinaus benutzt werden.

XVIII . Wenn die Reise an einem Orte endigt , welcher

nicht über 10 Kilometer hinter oder seitwärts einer Station

liegt , so hat der Reisende nicht nöthig , auf der letzten Poft-

stalion die Pferde zu wechseln , vielmehr müssen ihm auf der

vorletzten Station die Pferde gleich bis zum Bestimmungs¬

orte gegen Entrichtung der vorgeschriebencn Sätze für die

wirkliche Entfernung , jedoch mindestens für 15 Kilometer,

gegeben werten.
XIX . Geht die Fahrt von einer Station bz. von

einem Eisenbahn -Haltepunkte ab und über eine Station hin -'

anö , welche nicht über 10 Kilometer von : Abfahrtsortc ent¬

fernt liegt , so kann über diese Station ohne Pferdwechsel

ebenfalls gegen Entrichtung der vorgeschricbcnen Sätze für



dic wirkliche Entfernung , jedoch mindestens kür 15 Kilometer,
hinausgefahrcn werden.

p ) Ertraposttanf
XX . In rem Postdicnstzimmcr einer jeden zur Ge¬

stellung von Extrapost - oder Kurierpferben bestimmten Sta¬
tion befindet sich ein Ertraposttarif , dessen Vorlegung der
Reisende verlangen und aus welchem derselbe den für jede
Station zu zahlenden Betrag des PostgeldeS und aller Neben¬
kosten ersehen kann.

Zahlung und -Quittung.

, Z 59.
I . Die Gebühren für die Extrapost - und Kuricrreisen

müsse » , mit Ausschluß des Trinkgeldes , welches erst nach zu-
rückgelegter Fahrt dem Postillon gezahlt zu werden braucht,
in der Regel stationsweisc vor der Abfahrt entrichtet werden.

II . Jedem Reiscnden muß über dic gezahlten Ertra-
post - re. Gelder und Nebenkosten unaufgefordert eine Quit¬
tung crthrilt werden . Der Reisende muß sich auf Erfordern
über die geschehene Bezahlung der Ertrapost - re. Gelder und
Nebenkosten durch Vorzeigung der Quittung auSweisen und
Hai solche daher zur Vermeidung von Weitläufigkeiten bis
zu dem Orte bei sich zu führen , bis wohin die Kosten be¬
zahlt sind . Unterläßt er solches , so hat er unter Umständen
zu gewärtigen , daß in zweifelhaften Fällen seine Beförderung
bis zur Aufklärung über die Höhe des eingezahlten Betrages
unterbrochen oder nochmalige Zahlung von ihm verlangt wird.

III . Die Entrichtung der Extrapost - re . Gelder für

alle Stationen eines gewissen Kurses aus einmal bei der
Absatz « am Abgangsorte ist nur auf solchen Kursen statt¬
haft , auf welchen wegen der Vorausbezahlung hierauf berech¬
nete Einrichtungen bestehen.

IV . Macht der Reifende von einer solchen Vergünsti¬
gung Gebrauch , so hat derselbe für die Besorgung des Rcch-
nungSgeschästS , und zwar für jede Beförderung , welche dic
Ausstellung eines besonderen Begleitzcttels erfordert , eine

gleichzeitig mit dem Ertrapostgclde zu erhebende Gebühr zu
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zahle » . Diese Rechnungsgebühr beträgt für Ertraposten und
Kuriere I Mark.

V . Im Fall der Vorausbezahlung werden daS Ertra-
post - re. Geld und sänimtliche Nebenkosten , als Wagengeld,

Bestellgebühr , Chaussee -, Damm - , Brücken - und Fahrgeld

von der Postanstalt am Abgangsorte für alle Stalionen , so¬
weit der Reisende solches wünscht , voraus erhoben ; das Po-

stillvnstrinkgeld jedoch nur dann , wenn dessen Vorausbezah¬

lung von dem Reisenden gewünscht wird . DaS Schmiergeld

und die Erleuchtungskostcn werden da bezahlt , wo der Wagen
des Reisenden wirklich geschmiert wird , bz. wo der Posthalter

auf Verlangen dcS Reisenden für Erleuchtung des Wagens
sorgt.

VI . Findet der Reisende sich veranlaßt , unterwegs de»

ursprünglich beabsichtigten Weg vor der Ankunft in dem

Orte , bis wohin die Vorausbezahlung stattgefunden hat , zu

verlassen , oder auf einer Zwischenstation zurückzubleiben , ohne

die Reise bis zum Bestimmungsorte fortzusetzcu , so wird das

zu viel bezahlte E .rtrapostgeld re. ohne Abzug , jedoch mit

Ausnahme der RechnungSgcbühr , dem Reisenden von der¬

jenigen Postanstalt , wo derselbe seine Reise ändert oder ein-

stcllt , gegen Rückgabe der ihm crkheiltcn Quittung und gegen

Empfangsbescheinigung über den betreffenden Betrag , erstattet.

Bespannung.

8 60 .
I . Die Bespannung richtet sich nach der Beschaffenheit

der Wege und der Wagen , sowie nach dem Umfange und
der Schwere der Ladung.

II . Findet der Postschaffner oder der Posthalter die

von dem Reisenden bestellte Anzahl Pferde für eine normal-

mäßige Beförderung nicht ausreichend , so ist solches zunächst

dem abfcrtigendcn Beamten und von diesem dem Reisende»

vorzustellen . Kommt keine Vereinigung zu Staude , so steht

dem Vorsteher der Postanstalt die Entscheidung zu -und bei

dieser behält es , unbeschadet dcS sowohl dem Ressenden als
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auch dem Posthaltcr zustehcnden Rechtes der Beschwerdcfüh-
rung bei der Obcr-Postdirection, sein Bewenden.

III . Bei mehr als vier Pferden müssen zwei Postillone
gestellt werden.

Abfertigung.
8 6 ,.

s.) Bei vorausbestellten Ertraposten und Kurieren.
I . Sind die Pferde bz. Wagen vorauSbestellt worden,

so müssen sie dergestalt bereit gehalten werden, daß zur be¬
stimmten Zeit abgefahren werden kann.

II . Für weiterher kommende Reisende müssen die Pferde
schon vor der Ankunft aufgeschirrt stehen, und auf Stationen,
auf welchen die Posthalterei über 200 Schritte vom Post¬
hause entfernt liegt, in der Nahe des letzteren ausgestellt werden.

III . Die Abfertigung muß, sofern der Reisende sich
nicht länger aufhalten will, bei vorauSbestcllten Ertraposten
innerhalb 10 Minuten, bei Kurieren innerhalb 5 Minuten
erfolgen. Wird ein StationSwagen verwendet, so tritt diesen
Fristen noch so viel Zeit hinzu, als zur ordnungsmäßigen
Aufpackung und Befestigung des Reisegepäcks erforderlich ist.

b) Bei nicht vorausbestelllenErtraposten und Kurieren.
IV . Sind Pferde und Wagen nicht vorauSbestellt wor¬

den, so müssen Extraposten, wenn der Reisende einen Wagen
mit sich führt, innerhalb einer Viertelstunde, und wenn ein
Stationsivagen gestellt werden muß, innerhalb einer halben
Stunde, Kurierreisende dagegen, welche einen Wagen mit sich
führen, innerhalb 10 Minuten, und wenn ein StationSwagen
gestellt wird, innerhalb 20 Minu en weiterbefördert werden.

V. Auf Stationen, bei welchen selten Ertraposten und
Kuriere Vorkommen, und wo zu deren Beförderung Post-
pserde nicht besonders unterhalten werden können, müssen die
Reisenden sich denjenigen Aufenthalt gefallen lassen, welcher
zur Beschaffung der Pferde nothwendig ist.

c) Reihenfolge.
VI . Kuriere gehen hinsichtlich der Abfertigung den

Ertraposten vor.



Beförderung - zeit.

8 62.

I . Die Beförderung muß innerhalb der Fristen , welche

durch die oberste Postbehörde für die Beförderung der Ertra-

posten und Kuriere allgemein vorgeschriebe » sind , erfolgen.

Eine , jene Bcförderungsfristen enthaltende Uebersicht muß sich

in dem Dienstzimmer einer jeden zur Gestellung von Extra¬

post - ober Kurierpferden bestimmten Station befinden und

dem Reisenden auf Verlangen zur Einsicht vorgelegt werden.

»f Beförderungszeit bei nicht normalmäßiger Bespannung.

II . Hat auf Verlangen deS Reisenden eine Einigung

dahin stattgefunde » , daß der Reisende durch eine geringere

Anzahl von Pferden befördert wird , als nach dem Umfange

der Ladung , sowie nach der Beschaffenheit der Wege und der

Wagen eigentlich erforderlich waren , so kann derselbe auf

daS Einhalten der nvrmalmäßigen Beförderungszeit keinen

Anspruch machen.
t>) Anhalten unterwegs.

III . Beträgt der zurückzulegende Weg nicht über 20

Kilometer , so darf der Postillon ohne Verlangen des Reisen¬

den unterwegs nicht anhalten . Bei größerer Entfernung ist

ihm zwar gestattet , zur Erholung der Pferde einmal anzu¬

halten , jedoch darf dies nicht über eine Viertelstunde bauern.

Auf diesen Aufenthalt ist bei Feststellung der Beförderungs¬

frist gerücksichtigt worden , und es muß daher einschließlich

desselben die vorgeschriebene Beförderungszeit eingehalten

werden . Während des AnhaltenS darf der Postillon die

Pferde nicht ohne Aufsicht lassen.

Postillone

8 63.
a) Dienstkleidung.

I . Der Postillon muß die vorschriftsmäßige Dienst¬

kleidung tragen und mit dem Posthorn versehen sein . Die

Hülfsanspänner haben zu ihrem Ausweis ein von der obersten

Postbehörde festgesetztes Abzeichen zu tragen.



d ) Sitz des Postlllons.

II . Bei zweispännigem Fuhrwerk gebührt dem Postillon

ein Sitz auf dem Wagen . Ist kein Platz für ihn , so muß

der Reifende ein drittes Pferd nehmen . Bei ganz leichtem

Fuhrwerk und wenn der leichte Wagen etwa nur mit einem

Reisenden besetzt ist , der kein umfangreiches Gepäck mit sich

führt , kann jedoch bei kurzen Stationen eine zwcispännige

Beförderung auch dann stattfinden , wenn der Postillon vom

Sattel fahren muß . Bei drei - und vierspännigem Fuhrwerk

muß der Postillon vom Sattel fahren , wenn ihm der Rei¬

sende keinen Platz auf dem Wagen gestattet . Bei einer Be¬

spannung mit mehr als vier Pferden muß stets lang ge¬

spannt und vom Sattel gefahren werden , insofern nicht der

Reisende das Fahren vom Bocke verlangt.

c) Wechseln mit den Pferden.

III . Das Wechseln der Pferde mit entgegenkommenden

Posten darf gar nicht , bei sich begegnenden Ertraposten aber

nur mit ausdrücklicher Einwilligung der beiderseitigen Rei¬

senden geschehen . Der durch das Wechseln entstehende Aufent¬

halt muß bei der Fahrt wieder cingeholt werden . Das

Trinkgeld erhält derjenige Postillon , welcher den Reisenden

auf die Station bringt.

6) Vorfahren beim Post - oder Gasthause.

IV . Der Reisende hat zu bestimmen , ob , bei der An¬

kunft auf der Station , beim Posthausc oder bei einem Gast¬

hause oder bei einem Privathause vorgesahren werden soll.

Wird nicht beim Posthause vorgefahren , so muß der Postillon,

wenn der Reisende cS verlangt , die Pferde zur Weiterreise

bestellen.

o) Führung der Pferde

V . Dem Postillon allein gebührt es , die Pferde zu

führen . Wenn der Reisende oder dessen Leute an dem Postil¬

lon Thätlichkeitcn verüben , so hat der Postillon die Befug-

niß , sogleich auszuspannen . Dasselbe gilt , wenn der Rei¬

sende die Pferde durch Schläge antreiben sMc,
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Beschwerden.
8 64.

I . Sofern der Extrapost- re. Reisende Anlaß zur Be¬
schwerde hat, steht ibm die Wahl zu, dieselbe in den Bc-
gleitzettel einzutragen oder sich dazu des Beschwerdebuchs
(§ 55 Abs. III .) zu bedienen.

8 65.
I . Gegenwärtige Postordnung tritt am l . Januar 1875

in Kraft.
II . Die in derselben enthaltenen Gebührensätze sind in

Mark und Pfennigen der Reichswährung auSgedrückt.
Berlin, den 18. December 1874.

Der Reichskanzler.

Fürst v. Bismarck.

-M'-
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M 74.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das dem Herrn Paul

Schonlau , Ingenieur und Privatbaumeister zu Lage , ertheilte Er¬

findungs -Patent.

Oldenburg , den 30 . December 1874.

Las Staateministerium macht lstemit bekannt , daß dem

Herrn Paul Sckönlan , Ingenieur und Privatbaumeister zu

Lage in Lippe -Detmold , ein Patent auf machve Hohlwand --

und Hohlgewölbc -Ziegcl , nach . Maßgabe der beim Slaatö-

ministerium , Departement des Innern , niedergelegten Zeich-



nung und Beschreibung , soweit dieselben als eigenthümlich

und nicht bereits bekannt zu betrachten sind , für das Groß-

herzogthum auf die Dauer von fünf Jahren mit dem Vor¬
behalte crtheilt worden ist , daß das Patent erlöschen soll,

wenn nicht innerhalb Jahresfrist , von heute eingerechnet,

nachgewiesen wird , daß dasselbe im Großherzogthum zur

bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg , den 30 . December 1874.

Staatsministerium.

Departement des Innern,

von Berg.

v . Buttel.

M 75.
Bekanntmachung des Staatsnünisteriums , betreffend das dem Herrn John

Blythe Robinjvu zu Beverley in England ertheilte Erfindungs-
Patent.

Oldenburg , den 30 . December 1874.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt , daß dem

Herrn John Blythe Robinson zu Beverley in England ein

Patent aus Vorrichtungen au Gasretorten zur Verhinderung

von Ablagerungen , nach Maßgabe der beim SlaatSmini-

sterium , Departement des Innern , niedergelegten Zeichnung

und Beschreibung , soweit dieselben als eigenthümlich und

nicht bereits bekannt zu betrachten sind , für das Großherzog¬

thum auf die Dauer von fünf Jahren mit dem Vorbehalte

ertheilt worden ist , daß das Patent erlöschen soll , wenn nicht

innerhalb Jahresfrist , von heute angerechnet , nachgewiesen



wird, daß dasselbe im Großherzogthum zur bleibenden An¬
wendung gekommen ist.

Oldenburg, den 30. Decembcr 1874.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.

von Buttel.

M 76.
Ministerial-Belanntmachung, betreffend die Concession und das Statut

für die Westersteder Eisenbahn-Gesellschaft.
Oldenburg, den 30. December 1874.

Nachdem dem Comile für die Anlegung einer schmal¬
spurigen Eisenbahn von Westerstede nach Ocholt die Con-
cession für den Bau und Betrieb dieser Bahn mit Höchster
Genehmigung unterm 22. d. M. crtheilt worden ist, bringt
das Staatsministerium die Concession und das unter gleichem
Datum genehmigte Statut für die Westersteder Eisenbahn-
Gesellschaft hierneben zur öffentlichen Kunde mit dem Be¬
merken, daß der Gesellschaft auf Grund dieses Statutes die
Rechte einer juristischen Person verliehen worden sind.

Oldenburg, den 30. Decembcr 1874.

Staatsministerium.



Concessroii
für die

Weflerfleder Eisenbahn-Gesellschaft.

Dem Comite für die Anlegung einer Zweigeiscnbahn
von Westersteve nach Ocholt (Herrn I . D. Depe und Ge¬
nossen zu Westerstede) wird mit Höchster Genehmigung die
nachstehende Concession zum Bau und zum Betriebe einer
schmalspurigen Locomotiv-Eisenbahn von Westerstede zum An¬
schluß an die Staatsbahn Oldenburg-Leer bei der Station
Ocholt mit der Maßgabe ertheilt, daß zur Ausführung des
Unternehmens aus Grund dieser Concession und des derselben
beigefügten genehmigten Statutes eine Actiengejcllschaft er¬
richtet wird, auf welche die Coneesston übergeht, sobald diese
Gesellschaft begründet sein wird.

I. Organisation der Gesellschaft.
8 l-

Statut.

Die Verfassung und Verwaltung der Gesellschaft wird
durch das anliegende vom Staatsininisterium genehmigte
Statut geordnet.

Der Gesellschaft stehen die Rechte einer juristischen Per¬
son zu.

§ 2 .

Finanzplan.
Die Herstellung der Bahn nebst Zubehör sowie die Be¬

schaffung des erforderlichen Betricbsmaterials wird von der
Gesellschaft für die Summe von 223,800 Mark fest über¬
nommen.

Dieser Geldbetrag soll aufgebracht werden:
1. durch Ausgabe von 150 Stück Prioriläts-Acticn llät.

k 300 Mark,



2 . durch Ausgabe von 196 Stück Stamm -Actien Dit . L.

ü ZOO Mark,

3 . durch einen von der Gemeinde Westerstede ä konäs xsoclu

zu leistenden einmaligen Beitrag bis zu 30,000 Mark

zum Zweck der Herstellung des Bahnkörpers,
4 . durch eine Anleihe zum Betrage von 90,000 Mark.

Zur Sicherung der Verzinsung der unter 4 gedachten

Anleihe von 90,000 Mark bis zu 4 ^ übernimmt die Groß-

herzogliche Regierung eine Zinsgarantic für die dazu erfor¬

derliche Summe von jährlich 4050 Mark bis zur gänzlichen

Abtragung der Schuld . Die Zinsgarantie tritt mit der Emis¬

sion der Anleihe -Obligationen in Kraft , doch werden alle bis

zum Tage der Bctriebseröffnung auflaufenden Zinsen aus

dem Baucapital gezahlt.
Im Ucbrigen sind die erforderlichen Bestimmungen über

Verzinsung der Prioritäts - und Stamm - Actien , Vertheilung

der Reinerträge , Erstattung der vom Staat auf Grund der

übernommenen Garantie geleisteten Zuschüsse und Amortisation
der Anleihe im § 4 des Statutes enthalten.

8 3-

Verhältnis zum Staat.

Die Gesellschaft ist der Aufsicht des Staats unterworfen

und verpflichtet , den Anordnungen Folge zu leisten , welche

regierungsseilig kraft dieses Aufsichtsrechtcs sowie in Bezie¬

hung auf den Gebrauch der Bahn und zum Schutz der letz¬

teren und des Publikums erlassen werden.

Das Staatsministerium ist berechtigt , das von ihm zur

Ausführung der Concesstonsbedingungcn für erforderlich Erach¬

tete nöthigenfalls im Verwaltungswege anzuordnen und zur

Vollziehung bringen zu lassen.

Für alle Entschädigungsansprüche , welche in Folge der

Bahnanlagc an den Staat gemacht und entweder von der

Gesellschaft selbst anerkannt oder unter ihrer Zuziehung rich¬

terlich fcstgestellt werben , ist die Gesellschaft verpflichtet.



Regicrungs -Commissär.
Zur Wahrnehmung der Rechte und Interessen des Staa¬

tes gegenüber der Gesellschaft wird ein ständiger Kommissär
bestellt, welcher zu allen Versammlungen des Vorstandes und
Aufsichlsrathes, sowie zu den Generalversammlungen recht¬
zeitig cinzuladen ist und das Recht hat, den Berathungen
und Beschlußfassungen bcizuwohnen.

Der Regierungs-Commissär ist befugt, Beschlüsse, welche
nach seiner Ansicht den Bestimmungen der Concession oder
dem Statut widersprechen, zu beanstanden. In solchem Falle
ist die Ausführung dieser Beschlüsse von der Genehmigung
des Staatsministeriums abhängig.

Dem Regierungs-Commissär steht das Recht zu, von
dem Stande und Erfolge des Eisenbahn-Unternehmens in
allen Einzelheiten jederzeit Kenntniß zu nehmen, und ist ihm
zu diesem Ende auf sein Verlangen die Einsicht der Dienst¬
papiere, Rechnungsbüchcr, Rechnungen rc. zu gestatten, sowie
jeder von ihm gewünschte Nachweis zu liefern.

§ 5 .

Auflösung der Gesellschaft.

Ein die Auflösung der Gesellschaft, die ganze oder theil-
wcise Veräußerung der Eisenbahn-Anlagen oder eine Bela¬
stung dieser letzteren aussprcchendcr Beschluß bedarf der Ge¬
nehmigung des Slaatsministeriums.

II . Bedingungen in Betreff des Baus.

8 6.
Richtung der Bahn.

Die Bahn soll von einem näher zu bestimmenden Punkte
beim Orte Westerstede ausgehen und bei der Station Ocholt
an die Staatsbahn Oldenburg-Leer anschließen.



Bahnhöfe und Haltestellen.
Für die für den Bahnhof zu Westerstede zu wählende

Lage sowie für diejenige der etwa zu errichtenden Haltestellen
bedarf es der Genehmigung deS StaatSministeriums.

Auf der Station Ocholt kann der Gesellschaft die Mit¬

benutzung deS dortigen Staatsbahnhofs nebst Zubehör nach

Maßgabe einer mit der Großherzoglichen Eisenbahnverwaltung
dieserhalb zu treffenden Vereinbarung eingeräumt werden.

8 8.
Geleise.

DaS Spurmaaß der Bahn soll mindestens 0,750m. im

Lichten der Schienen betragen.
8 9.

Bahnlinie und Baupläne.
Die zu wählende Bahnlinie wie der allgemeine Bauplan

unterliegen der Genehmigung des Staatsministeriums, ebenso
wie die für sämmtliche Bauten ordnungsmäßig aufzuftellen-
den Spccialpläne.

Die Bahnanlage ist nach Maßgabe der Berliner Grund¬

züge für die Gestaltung der secundären Eisenbahnen(HI . Se-
eundäre Bahnen mit schmaler Spurweite von I m. oder

0,750 m.) auszufühlen und zwar dergestalt, daß auch solche

Einrichtungen, welche in jenen Grundzügen nur als wün-
schcnswerlh empfohlen sind, von der Gesellschaft getroffen-

werden müssen, sofern nicht im einzelnen Falle das Staats-
Ministerium bei Prüfung der Pläne davon Dispensation ertheilt.

Die Ausführung deS Baus ist auf Kosten der Gesellschaft

durch die Großherzogliche Elsenbahnverwaltung zu beschaffen.
8 10.

Sicherungsmaßrcgeln für den Verkehr.
Die Gesellschaft ist verpflichtet, alle Vorkehrungen und

Anlagen einzurichten und zu unterhalten, welche an Wegen,
Ucberfahrten, Triften, Einfriedigungen, Entwässerungs- und

Bewässerungs-Anlagen rc. nöthig sind, um eine den Bedürf¬
nissen entsprechende Verbindung zwischen den an beiden Seiten



der Eisenbahn belesenen Ortschaften und Grundstücken zu
erhalten und die benachbarten Grundbesitzer gegen Gefahren
und Nachtheile in Benutzung ihre Grundstücke zu sichern.
Bestehende Communicationswcge dürfen nur unterbrochen
werden , nachdem vorher provisorische Einrichtungen getroffen
sind , welche dem Verkehrsbedürsniß genügen und den sicher-
hcitspolizeilichen Anforderungen entsprechen . Zur Verhütung
von Unglücksfällen beim Bau und beim Betriebe sind von
der Gesellschaft geeignete Vorrichtungen , nöthigenfalls nach
näherer amtlicher Anweisung , herzustellen.

§ H.

Enteignungen.
Für den Grunderwerb zum Zweck der Bahnanlagen

nebst Zubehör ist das Gesetz vom 28 . März 1867 , betreffend
die Enteignungen zu Eisenbahnen , maßgebend.

§ 12 .

Ausführungsfristen.
Die Gesellschaft ist verpflichtet , den Bau innerhalb eines

Jahres vom Datum dieser Conccssion gerechnet in Angriff
nehmen und längstens innerhalb weiterer zwei Jahre voll¬
ständig fertig stellen zu lassen , so daß alsdann die Bahn auf
der ganzen Strecke dem Verkehr übergeben werden kann.

Sollte die Gesellschaft ohne Verhinderung durch höhere
Gewalt und ohne daß der eingetrctcnc Verzug durch die mit
der Ausführung des Baus beauftragte Großherzogliche Eisen¬
bahn -Verwaltung veranlaßt ist , diese Fristen nicht einhalten,
so kann die Concession für erloschen erklärt werden . Im Fall
der Nicht -Vollendung innerhalb der bestimmten Zeit bleibt
dem Staatsministerium überdies Vorbehalten , die Anlage , so
wie sie liegt , für Rechnung der Gesellschaft unter der Bedin¬
gung zur öffentlichen Versteigerung zu bringen , daß dieselbe
von den Ankäufern auögeführt werde . Es muß jedoch der
Anordnung der Versteigerung die Bestimmung einer schließ-
lichen Frist von sechs Monaten zur Vollendung der Bahn
vorangehcn.
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Bleibt die Versteigerung ohne Resultat , so wird die Ge¬

sellschaft ihrer Ansprüche auf die für die Anlage der Bahn

verwendeten Summen verlustig , und sämmtliche Bahnanlagen,

sowie sie dann liegen , mit allem Zubehör , Materialien , Vor-

räthcn und ActiviS gehen unmittelbar ohne alle Entschädi¬

gung wiewohl unter Uebcrnahmc der erweislich für den Bahn¬

bau erwachsenen , liquiden und derzeit noch nicht erledigten

Zahlungsverpflichtungen in das Eigenthum des Staates über.

8 13.

Erhaltung der Bahn.

Die Gesellschaft ist verpflichtet , die Bahn nebst den Trans-

portanstaltcn fortwährend in solchem Stande zu erhalten , daß

die Beförderung mit Sicherheit und auf die der Bestimmung

deS Unternehmens entsprechende Weise erfolgen kann ; sie kann

hiezu in , Verwaltungswege angehalten werden . DaS Staats-

ministcrium ist befugt , jederzeit Revisionen vornehmen zu

lassen , um die Erfüllung dieser Verpflichtung von Seiten der

Gesellschaft zu controliren.

III . Bedingungen in Betreff des Betriebes.

8 14-

Bahnpolizei - und Betriebs - Reglement.

Für den demnächstigen Betrieb der Bahn ist das für

das Deutsche Reich erlassene Bahnpolizei -Reglement und Be¬

triebs -Reglement maßgebend — elfteres jedoch nur insoweit,

als die Bestimmungen desselben nicht durch die im § 9 ge¬

dachten Grundzüge für die Gestaltung der secundären Bahnen

modificirt werden.

8 15.

Betriebsführung.

Die Gesellschaft kann den Betrieb der Dahn entweder

selbst übernehmen oder denselben nach Maßgabe einer vom

Staatsministcrium zu genehmigenden Vereinbarung auf ihre

Kosten der Großherzoglichen Eisenbahnverwaltung übertragen.



Sie ist verpflichtet , die . Bahn mit den für die Bewälti¬

gung des Personen - und Gütcr -Berkchrs erforderlichen Be¬

triebsmitteln ausreichend auSzurüstcn.
Die Betriebsmittel müssen , bevor sie in Gebrauch gesetzt

werden , von der Großherzoglichen Eisenbahn -Direction ge¬

prüft und tauglich befunden sein.
8 16.

Eröffnung der  Bahn.
Die Bahn darf dem Verkehr nicht eher übergeben wer¬

den , als nach vorgängiger Revision der Anlage und der Be¬

triebsmittel vom Staatsministerium die Genehmigung dazu

ertheilt worden ist.
8 l7.

Personal.

Das zur Unterhaltung , zum Schutze und zum Betriebe
der Bahn erforderliche Personal wird , soweit nicht wegen

Nebernahme des Betriebes mit der Großherzoglichen Eisen-

bahnvcrwaltung ein Abkommen getroffen ist , von der Gesell¬

schaft angcstellt ; doch bedarf die Anstellung des leitenden

Bctri 'ebsbeamten der Genehmigung des Staatsministeriums.

Die zur Wahrnehmung der Bahnpolizei bestimmten An¬

gestellten sind bei der Annahme vom Amte eidlich zu ver¬

pflichten und von der Gesellschaft durch ein Dienstabzeichcn

kenntlich zu machen.
Dem Staatsministerium steht das Recht zu , die Ent¬

lassung von Beamten und Unterofficialen , welche durch ihr

Verhalten Anlaß zu Beschwerden geben , zu verlangen.
Die Gesellschaft ist verpflichtet , die von ihr anzustellen¬

den Bahnwärter , Schaffner und sonstigen Unterbeamten , mit

Ausnahme der einer technischen Vorbildung bedürfenden , vor¬

zugsweise auS den mit Civil -Anstellungs -Bercchtigung verse¬

henen Militairs , soweit dieselben das fünf und dreißigste

Lebensjahr noch nicht zurückgelcgt haben , zu wählen.
8 18.

Dirn stinstructionen.

Für die einzelnen Beamtcn -Kategorien sind allgemeine



463

Dienstinstructionen zu erlassen , welche der Genehmigung des

Staatsin in isteriums bedürfen.

8 19.
Fahrplan.

Die Feststellung des Fahrplans unterliegt der Genehmi¬

gung des Staaksministcriums.
Es sind in thunlichstem Anschluß an die Züge der Staats-

bahn Oldenburg -Leer täglich mindestens drei Personcnzüge

zwischen Westerstede und Ocholt hin - und hcrzubefördcrn.

DaS Staalsministerium behält sich vor , ein Minimum

und Marimum der Fahrgeschwindigkeit für die einzelnen Züge

zu bestimmen.

8 20 .
Tarife.

Alle einzuführendcn Tarife einschließlich der Nebengebüh-

ren sowie alle Tarif -Erhöhungen bedürfen der Genehmigung

des StaatSministeriums.

Sämmtliche Tarif -Aenderungen sind in monatlichen Nach-

weisungen zur Kcnntniß des Slaatsministcriums zu bringen.

Die Tarife , deren Aenberungen und Ergänzungen sind

öffentlich bekannt zu machen , Tarif -Erhöhungen mindestens

drei Monate vor ihrer Einführung.

8 21.
Haftpflicht der Gesellschaft.

Die Gesellschaft ist zum Ersatz verpflichtet für allen

Schaden , welcher bei der Beförderung auf der Bahn , an

den auf derselben beförderten Personen und Gütern oder auch

an anderen Personen und deren Sachen entsteht , und sie

kann sich von dieser Verpflichtung nur durch den Beweis be¬

freien , daß der Schaden entweder durch die eigne Schuld des

Beschädigten oder durch einen unabwendbaren äußeren Zufall

bewirkt worden ist . Die gefährliche Natur der Unternehmung

selbst ist als ein solcher von dem Schadensersatz befreiender'

Zufall nicht zu betrachten.



Unterbrechung des Betriebes.
Bei Unterbrechung des Betriebes auf der Eisenbahn

kann, wenn dieselbe durch Verschulden der Gesellschaft statt¬
findet, das StaakSministeriui» sofort auf Kosten der letzteren
die nöthigcn Maßregeln treffen, um den Betrieb soweit thun-
lich im Gange zu halten. Hat die Einstellung des Betrie¬
bes von Seiten der Gesellschaft sechs Monate gedauert, so
kann die Concesfion für verwirft erklärt und die Bahn mit
den Transportmitteln und allem Zubehör für Rechnung der
Gesellschaft öffentlich versteigert werden.

IV. Bedingungen im Interesse anderer Staatszwecke
§ 23 .

P ost vcr wal tu n g.
Die Gesellschaft ist zu allen denjenigen Leistungen ver¬

pflichtet, welche für Zwecke der Postverwaltung nach den im
Deutschen Reiche geltenden bezw. noch scstzustellenden Grund¬
sätzen Eisenbahn-Unternehmungen ihrer Art aufcrlegt werden.

8 24.
Telegraphcnwesen.

Die Gesellschaft gestattet unentgeltlich die Anlage eines
Staatstelcgraphen längs der Bahn unter den von der Reichs-
telcgraphenverwaltung festzustellenden Bedingungen, ist auch
verpflichtet, »ach Maßgabe desfallsiger Anordnung den Eisen¬
bahn-Telegraphen zur Benutzung von Staats - und Privat-
Depcschen einzuräumen.

8 25.
Anschluß anderer C omm uni cation s -A n lagen.

Würde früher oder später regierungsseitig beschlossen
werden, Eisenbahnen, Wege, Canäle oder andere öffentliche
Werke anzulegen oder anlegcn zu lassen, welche sich an die
Eisenbahn der Gesellschaft anschließcn, oder dieselbe durch-
schnciden, so muß die Gesellschaft die Ausführung dieser



Werke gestatten, bezw. zu einer den Anforderungen der Technik
entsprechenden unmittelbaren Verbindung derselben mit der
Eisenbahn der Gesellschaft die Hand bieten. Es soll aber
durch solche Anlagen weder der Betrieb der Eisenbahn gehin¬
dert werden, noch ein Kostenaufwand daraus für die Gesell¬
schaft erwachsen.

8 26.
Beförderung von Truppen.

Sofern von der Bahn die Beförderung von Truppen,
Militär-Effecten oder sonstigen Militär-Bedürfnissen verlangt
werben sollte, ist die Gesellschaft den in dieser Beziehung für
Secunbar-Bahncn der vorliegenden Art geltenden oder reichs-
seitig noch zu erlassenden allgemeinen Bestimmungen unter¬
worfen.

8 27.
Ersatz für Kriegsbe schä digungen.

Für Kriegsbeschädigungen und Demolirungen, es mögen
solche vom Feinde ausgehen oder im Interesse der Landcs-
vertheidigung veranlaßt werden, kann die Gesellschaft vom
Staate , bezw. dem Deutschen Reich einen Ersatz nicht in An¬
spruch nehmen.

8 28.
Mittheilung von Ueberstchten.

Ueberstchten über die Ausrüstung und Leistungsfähî eit
der Eisenbahn für militairische Zwecke find, sofern es ver¬
langt wird, nach Maßgabe deS vom BunvcSralh festgcstelltcn
Formulars von zwei zu zwei Jahren nach Eröffnung des
Bahnbetriebes auszunehmen und einzurcichen. Auch zur Her¬
gabe statistischer Ueberstchten anderer Art ist die Gesellschaft
auf Verlangen der Aufsichtsbehörde verpflichtet.

Oldenburg, den 22. December 1874.
Slaatsministerium.

Departement des Innern.



Statut
der

Westersteder Eisenbahn -Gesellschaft.

I . Die Gesellschaft im Allgemeinen.
8 1.

Die auf Grund der hierbei angefügten ConcessionS-Urkunde
des Großherzoglich Oldenburgischcn Staatsministeriums, De¬
partement des Innern, vom heutigen Tage, sowie der gegen¬
wärtigen Statuten errichtete Actiengeselljchast für die Firma:
„Westersteder Eisenbahngesellschaft."

8 2.
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Westerstede; die Ge¬

neralversammlungen sowie die Sitzungen des Gesellschafts-
Vorstandes und des Aufsichtsrathes werben in Westerstede ab-
gehalten.

8 3.
Zweck der Gesellschaft und Gegenstand ihrer Unterneh¬

mung ist zunächst die Herstellung und Ausrüstung, sowie der
Betrieb, die Unterhaltung und Ausnutzung einer sogenannten
secundären Eisenbahn, welche den Ort Westerstede mit der
Oldenburg-Leerer Eisenbahn verbindet. Ucbcr eine etwaige
Fortsetzung der Bahn kann nur die Generalversammlung be¬
schließen.

II . Capital der Gesellschaft.
8 4.

Für die vollständige Herstellung der Bahn nebst allem
Zubehör, sowie für die Verzinsung der Anleihe während der
Bauzeit ist die Summe von 223,800 Reichsmark bestimmt;
dieselbe wird aufgebracht durch:

a. 150 Prioritätsaktien Tättr . zu 300 Mark, zu deren
jährlicher Verzinsung mit 5 A das nach Deckung der
Betriebskosten und Ausstattung des Reserve-Fonds ver¬
bleibende Reinerträgniß zunächst zu verwenden ist.
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d. 196 Stammaktien I -ittr . L . zu 300 Mark, denen
eine Dividende erst dann zusteht, nachdem die Prioritäts¬
aktien 5 Ml . und die unten erwähnte garantirte An¬
leihe ihre Verzinsung von 4̂ Mt . aus den Reiner¬
trägnissen erhalten haben. Anlage I . II . III.

o. einen Beitrag bis zu 30,000 Mark, welcher seitens
der Gemeinde Westerstede zur Herstellung des Bahn¬
körpersü lonäs xsväu hergegcben wird,

ä . eine Anleihe von 90,000 Mark, für welche nach dem
von Großherzoglicher Staatsregierung genehmigten
Beschlüsse des Landtags des Großhcrzogthums Olden¬
burg vom I I. März 1873 eine Zinsgarantic bis zur
Höhe von 4^ Mt . übernommen ist, mit der Bestim¬
mung, daß nachdem eine Verzinsung der Prioritäts¬
aktien mit 5 Mt ., der Stammaktien mit 4^ Mt . ein-
getretcn ist, der fernere Ueberschuß des Reinertrags
zunächst dazu verwendet werden muß, dem Staate das
in Folge der Zinsgarantie etwa in den ersten Jahren
Zugeschossene zu ersetzen.

Ueber diese Anleihe werden mit dem Garantiestempel
des Staats versehene Obligationen ü 300 Reichsmark aus¬
gestellt, Anlage IV . V. VI.

Ein etwa ferner sich ergebender Ueberschuß kommt ledig¬
lich den Inhabern der Prioritätsaktien I -ittr . I .. und der
Aktien lüttr . L . zu gleichen Theilcn zu, jedoch soll, nachdem
die Inhaber der Aktien Istttr . und L . aus diesem Ueber-
schuß eine weitere Verzinsung von 5 Mt . — also die Priv-
rstäts-Actien im Ganzen 10, die Stamm-Actien im Ganzen
9^ Mt . — erhalten haben werden, mindestens die Hälfte
des dann vorhandenen Ueberschufses zur Tilgung der Obli¬
gationenschuld durch allmählige Amortisation derselben ver¬
wendet werden. Die Tilgung dieser Obligationen im Wege
der Kündigung rosx. Amortisation soll zum Course von 105
Mt . erfolgen.

8 5.
Sämmtliche Aktien und Obligationen kauten auf den



Inhaber . Dieselben werden als vollbezahlte Urkunden auS-

gegebcn und unter fortlaufenden Nummern ausgeferligt , von

dem Gesellschafts -Vorstande unterzeichnet und mit dem Stem¬

pel der Gesellschaft versehen.
Die Gewinnst -Dividenden der Aktien und Zinsen der

Obligationen werden gegen Coupons erhoben , welche nebst

Talvnö für Empfang weiterer Coupons den Urkunden perio¬

denweise beigegcbcn werden.

Mit Ablauf von fünf Jahren vom Tage ihrer Fälligkeit

an werken die Coupons ungültig und verjähren die auf sie

zahlbar gewesenen Beträge zu Gunsten der Gesellschaft , deren

Reserve - und Erneuerungs -Fond dieselben zu Gute kommen.

III . Organisation der Gesellschaft.

Generalversammlung.
8 6.

Die Gesellschaft als die Gesammtheit der Actionaire

wird dargestellt in der Generalversammlung.
Die Generalversammlungen sind ordentliche und außer¬

ordentliche . Eine ordentliche Generalversammlung findet

jährlich einmal , innerhalb der ersten vier Monate des Jahres

statt , und zwar die erste in dem auf die vollständige Detriebs-

cröffnung der Eisenbahn folgenden Jahre . Außerordentliche

Generalversammlungen finden statt , wenn der Borstand eS

für dienlich erachtet , oder wenn es vom Aufsichtsrath oder

von einer Anzahl von Aktionären , die sich über den Besitz

von mindestens 50 Stück Aktien auswcifcn , beantragt wird.

Auch kann in einer ordentlichen Generalversammlung beschlossen

werden , daß ein Gegenstand an eine demnächst abzuhaltende

außerordentliche Generalversammlung verwiesen werden sollt.

8 7-

Die Generalversammlungen werden von dem Gesellschafts-

Vorstande rssx . dem Aufsichtsrathe ( § 19 Absatz 3 ) mittelst

Ausschrelbens in den M 8 16 bczeichneten öffentlichen Blät¬

tern berufen . Dabei sind die Gegenstände , über welche be¬

schlossen werden soll , fpecicll namhaft zu machen ; zugleich ist
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anzugeben , bis wann , wo und in welcher Weise die daran
Theil nehmenden Actionäre oder Bevollmächtigte von Artio¬
nären sich auszuwcisen und sich ihres Zutritts zu versichern
haben . Die Berufung der ordentlichen Generalversammlung
muß mindestens 14 Tage vor dem dazu bestimmten Tage
erfolgen.

8 8.
In der Generalversammlung hat der Inhaber

von 1 — 3 Actien 1 Stimme,
„ 4 — 6 „ 2 Stimme »,

7-- 10 „ 3 „
N - I5 „ 4 „

„ 16 - 20 „ 5 , .
u . s. w . mit fünf Aetien steigend bis 20 Stimmen und sollen
mehr Stimmen von einer Person weder für sich noch als
Bevollmächtigter Anderer geltend gemacht werden können.

Nur großjährige , dispositionsfähige männliche Personen
können in der Generalversammlung erscheinen.

Stimmberechtigte Actionäre können nur durch andere
mit schriftlicher Vollmacht versehene Actionäre vertrete » werden.

Nichterschcinende Aktionäre sind den Beschlüssen der an¬
wesenden unterworfen.

Ohne besondere Vollmacht können Frauen durch ihre
Ehemänner , juristische Personen durch ein Mitglied ihres
Vorstandes , Firmen durch einen ihrer Theilnehmer oder Pro¬
kuristen , Bevormundete durch einen Vormund vertreten
werden , wenn die Vertreter auch nicht Actionäre sind.

8 9.
Der Vorsitzende des Vorstandes oder dessen Stellvertreter

führt den Vorsitz in der Generalversammlung und leitet deren
Verhandlungen . Er ernennt einen Protokollführer und zwei
Beisitzer.

Von dem Vorsitzenden , dem Protokollführer und den
Beisitzern wird das Protokoll der Generalversammlung nach
geschehener Vorlesung und Genehmigung unterzeichnet.

2



In den gesetzlich vorgcschriebenen Fällen ist über Be¬
schlüsse der Generalversammlung eine gerichtliche oder notari¬
elle Urkunde aufzunehmen.

8 10.
Zuerst kommen die Vor- und Anträge des Vorstandes

und des Aufsichtsraths, sodann diejenigen von Actionären zur
Verhandlung und Beschlußfassung, die letzteren jedoch nur
dann, wenn sie in der Versammlung von mindestens 20
Stimmen unterstützt werden.

8 H.
Der Generalversammlung steht es zu, Beschlüsse zu fassen

über:
1. die Abänderung der Statuten der Gesellschaft;
2. die Erweiterung des Unternehmens durch Herstellung

oder Erwerbung anderer Bahnlinien oder auf sonstige
Weise;

3. die Veräußerung der Bahn, resp. von Bahnlinien oder
selbstständiger Bahnstrecken der Gesellschaft;

4. die Vermehrung des Actiencapitals, sowie die Auf¬
nahme von Anleihen;

5. die Entlastung nach gestellter Rechnungsablage und
die Verwendung der Reinerträge innerhalb der statuten¬
mäßigen Grenzen, insbesondere die Bestimmung der
Gewiniist-Divibende;

6. die Auflösung der Gesellschaft.
Der Generalversammlung steht es außerdem zu, die

Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsraths, sowie zwei
Revisoren zur Prüfung der Buchführung, der Rechnung und
der Eassc der Gesellschaft zu wählen.

Beschlüsse über die unterI, 2, 3, 4 und 6 genannten
Gegenstände bedürfen der Genehmigung der Großherzoglich
Oldenburgischen Regierung und können übrigens sowohl in
ordentlichen als in außerordentlichen Generalversammlungen
gefaßt werden.



8 12.
Dic Beschlüsse in der Generalversammlung werden in

der Regel durch einfache (absolute ) Mehrheit der in ihr ver¬

tretenen Stimmen gefaßt ; bei Gleichheit der Stimmen gicbt

der Vorsitzende den Ausschlag.
Zur Gültigkeit eines Beschlusses über dic im 8 II unter

I und 6 bczcichneten Gegenstände ist jedoch erforderlich , daß

drei Viertheile der in der Versammlung vertretenen Stimmen
sich dafür aussprechen.

Die Beschlüsse der Generalversammlung ist der Vorstand
verpflichtet , zur Ausführung zu bringen und zwar , soweit die

Genehmigung der Regierung erforderlich , nachdem dieselbe
erfolgt ist.

Die Wahlhandlungen der Generalversammlung werden

gleichfalls durch Stimmenabgabe und zwar nach relativer
Stimmenmehrheit , bei Stimmengleichheit aber durch das Loos
vollzogen.

L . Vorstand.

§ 13 .

Der Vorstand der Gesellschaft besieht aus drei Mitglie¬

dern . Diese werden zum ersten Male in der constituircnden
Generalversammlung der Aktionäre gewählt und bleiben bis

zur ersten ordentlichen Generalversammlung in Function . In
dieser letzteren erfolgt bann die Wahl auf drei Jahre . Der
Ausscheibende ist jederzeit wieder wählbar.

Für ein vor Ablauf seiner Amtsdauer ausschcidendes

oder zeitweilig verhindertes Mitglied muß der Vorstand sich
aus der Zahl der von der Generalversammlung gleichfalls

zu wählenden drei Ersatzmitgliedern ergänzen , jedoch fungirt
ein auf diese Weise hinzugekommenes Mitglied nur bis zum
Ablauf der AmtSbaucr bezw . der Verhinderung desjenigen

Mitgliedes , an dessen Stelle cs eingetreten ist.
Die Mitglieder des Vorstandes erhalten Ersatz ihrer im

Interesse der Gesellschaft gehabten Auslagen.
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8 14.
Der Norstand wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzen¬

den und einen Stellvertreter desselben , welcher in Fälle » der

Verhinderung des Erstercn an dessen Stelle zu fungiren hat.
Dem Vorsitzenden steht die Geschäftsleitung zu , er er¬

läßt die Einladung zu den Versammlungen und führt in
denselben den Vorsitz.

8 15.
Der Vorstand erledigt die Gegenstände seiner Zuständig¬

keit in regelmäßigen und außerordentlichen Sitzungen ; in
Fällen der Dringlichkeit kann jedoch mittelst Circulars ver-
handelt und abgestimmt werben.

Der Vorstand faßt seine Beschlüsse nach einfacher Mehr¬
heit der Stimmen.

Zur besonderen Ucbcrwachung des gesummten Betriebes
oder einzelner Zweige desselben kann der Vorstand ein Mit¬
glied oder mehrere seiner Mitglieder mit besonderer Vollmacht
delegiren . Diese Delegirten fungiren sodann Namens des
Vorstandes innerhalb der ihnen bczeichneten Grenzen.

8 16.
Alle vom Vorstande ausgehenden Erlasse und Ausferti¬

gungen werden von dem Vorsitzenden resp . dessen Stellver¬
treter unterzeichnet . Nur die Acticn der Gesellschaft werkten
mit der Unterschrift sämmtlicher Mitglieder des Vorstandes,

die dazu gehörigen Coupons und Talons mit der facsimilir-
ren Unterschrift des Vorsitzenden und noch eines Mitgliedes
versehen . Alle Verfügungen und Bekanntmachungen werden
mindestens in einem zu Oldenburg oder wenn thunlich auch
zu Westerstede erscheinenden ZeitungSblattc veröffentlicht.

8 17.
Der Vorstand vertritt die Gesellschaft als Rechtssubjcct

gegenüber Dritten und führt die obere Teilung und Verwal¬
tung der Angelegenheiten der Gesellschaft.

Er ist zur Erwerbung und Veräußerung von Grund-
cigenthum , zur Eintragung und Löschung von Hypotheken,
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zur Führung von Rechtsstreitigkeitcn und Ausstellung von
Vollmachten , zum Abschluß von Verträgen und Vergleichen,
zur Eidesleistung mittelst der zufolge des Beschlusses des
Vorstandes hierzu bestimmten Mitglieder befugt.

Er überwacht die Herstellung der Eisenbahn und deren
Ausrüstung und sorgt für deren Inbetriebsetzung . Er organi-
sirt den Dienst der Bahn , entwirft die Fahrpläne , welche dem¬
nächst der Genehmigung der Regierung zu unterstellen sind,
und setzt die Tarife vorbebältlich der Genehmigung der Re¬
gierung fest . Er ist befugt , mit der Verwaltung der Staats¬
bahn Vereinbarungen wegen gegenseitiger Bekriebscinrichtun-
gcn , Benutzung der Baku und der Betriebsmittel , Uebernahme

von Transporten und wegen anderer dienstlichen Verbindun¬
gen zu treffen.

Er ernennt und entläßt die Beamten und Bediensteten

der Gesellschaft , setzt ihre Dienstvorschriften fest und bestimmt
ihre Diensteinkünfte , sowie die von ihnen zu leistensten Dicnst-
cautionen.

Er führt die Oberaufsicht über die Geschäftsführung der
Beamten , controlirt die Einnahmen und Ausgaben und sorgt
für die sichere und nutzbare Anlage sowohl der Casscnbestände
deS laufenden Betriebsdienstes , als auch des Reserve - und

Erneuerungs -Fonds . Er stellt die jährliche Bilanz auf und
bewirkt die Rechnungsablage , sowie die Erstattung des Ge¬
schäftsberichts an die jährliche ordentliche Generalversammlung.

In Beziehung auf den Beschluß des Landtags vom
N . März 1873 , wornach

„der Staat völlig sicher gestellt werden soll , daß die
„Bahn nach Anordnung und unter Aufsicht vcS Staats
„gebaut werde , und auch die nöthigen Betriebsmittel
„angeschafft werden , um den Betrieb nach Anweisung
„und unter Aufsicht des Staats oder von diesem auf

„Kesten der Aniengesellschaft fonführen zu können " ,
ist der Vorstand ermächtigt , die zu diesem Behufe erforderlichen
Verträge mit der staatlichen Bahnvcrwaltung abzuschließen,
namentlich auch dahin , daß die Großherzoglichc Eisenbahn-
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direction den Bau und eventuell auch den Betrieb der Bahn

auf Kosten der Gesellschaft übernimmt.

0 . Aussichtsrath.

8 l8.
Von der constituirenden Generalversammlung wird aus

der Zahl der Aktionäre ein aus fünf Mitgliedern bestehender

Aufsichtsrath gewählt , welche bis zur ersten ordentlichen Ge¬
neralversammlung in Function bleiben . In dieser letzteren

erfolgt dann die Wahl auf fünf Jahre . Der Ausscheidende
ist wieder wählbar . Für ein vor Ablauf der Amtsdauer aus¬

scheidendes Mitglied kann sich der Aufsichtsrath aus der Zahl
der stimmberechtigten Actionäre selbst ergänzen . Das hinzu-

gekommene Mitglied fungirt nur bis zum Ablauf der Amts¬

dauer des ausgeschiedcnen Mitgliedes.
8 19.

Der Aufsichtsrath wählt aus seiner Mitte einen Vor¬

sitzende » , der die Mitglieder zu convociren und die Geschäfte

zu leiten hat . Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist erforder¬
lich , daß derselbe von mindestens drei persönlich anwesenden

Mitgliedern gefaßt worden ist . Der Aufsichtsrath überwacht

die Geschäftsführung der Gesellschaft in allen Zweigen der

Verwaltung ; er kann sich von dem Gange der Angelegenheiten
der Gesellschaft unterrichten , die Bücher und Schriften der¬

selben jederzeit einsehen und den Bestand der Gesellschaftscasse
untersuchen.

Er hat die Jahresrcchnungcn , die Bilanzen und die Vor¬

schläge zur Gcwinnvertheilung zu prüfen und darüber alljähr¬
lich der Generalversammlung der Actionäre Bericht zu erstatten.

Er hat eine Generalversammlung zu berufen , wenn dies

im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist.

IV . Eigenthum der Gesellschaft.
8 20.

Die vollständige Herstellung der Eisenbahn in betriebs¬

fähigem Zustande erfolgt für Rechnung der Gesellschaft . Die-



selbe hat die betriebsfähige Herstellung der Eisenbahn mit
allen Zubehörungen und Ncbenanlagen , allen Gebäuden und
deren Einrichtungen , überhaupt alle zur vollständigen Aus¬
führung und Ausstattung dieser Eisenbahn erforderlichen
Maßnahmen , desgleichen die Kosten der Vorbereitung des
Unternehmens und der Bildung der Gesellschaft sowie ihrer
Verwaltung während der Bauzeit zu bestreiten.

8 21.
Der zur Deckung außergewöhnlicher , also nicht zu den

laufenden Unterhaltungs - und Erneuerungskosten gehörender
Ausgaben bestimmte Reserve - und Erneuerungsfond soll bis zur
normalen Höhe von 15,000 Neichsmarkgebracht werden und wird,
bis er diese Höhe erreicht hat , zur Bildung desselben jähr¬
lich der Betrag von 600 Reichsmark aus dem Reinerträge
der Bahn zurückbehallen . Muß demnächst der Reserve - und
Erneuerungsfond in Anspruch genommen werden , so wird
demselben , bis die normale Höhe wieder erreicht ist , minde¬
stens die Summe von 600 Reichsmark aus dem Iahres-
ertrage zugewiesen . Der Kassenbestand des Fonds ist frucht¬
bringend zu machen und die Zinsen sind dem Fond bei¬
zulegen.

8 22.

Was von den gestimmten Einnahmen nach Bestreitung
sämmtlicher Betriebskosten , sowie der dem Reserve - und Er-
neuerungsfond zugewiesenen Summe zu verwendenden Be¬
träge jährlich erübrigt wird , wird in Gemäßheit des § 4
vertheilt.

Den Betrag , sowie Termine und Ort der Auszahlung
hat der Vorstand bekannt zu machen.

V . Auflösung der Gesellschaft.

8 23.

Wird aus irgend einer Ursache von der Generalver¬
sammlung die Auflösung der Gesellschaft beschlossen, so hak
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dieselbe unter Berücksichtigung der Bestimmungen des allge¬

meinen Deutschen Handelsgesetzes , sowie des Bundesgesetzes

vom I I . Juni 1870 zu erfolgen , wobei die Geschäfte der

Liquidation durch den Vorstand besorgt werden.
Genehmigt.

Oldenburg , den 22 . December 1874.

Staatsrmnisterium.
Departement des Innern,

von Berg.

v . Buttel.

Anlage  I.
Actie

der Westerstedcr Eisenbahngesellschaft.

Ichtr . V̂. ( ossx . I -itr . L .) . JF . . . über Dreihundert

Mark Reichswährung.

Nach Maßgabe des von der Großherzoglich Oldenbur-

gischen Staatsregierung bestätigten Statuts der Westersleder

Eisenbahngesellschaft hat der Inhaber dieser Slctie für den

obigen darauf eingezahlten Betrag Antheil an dem Westcc-

steder Eifcnbahn -Unternchmen und dessen Ertrage , fowie an

dem Gesammteigenthum der Geselllchaft.

Westerstede , den 187

Der Vorstand

der Westersteder Eisenbahn -Gesellschaft.

(Unterschriften .)

M . Die Actien I -Ur . sind mit dem Zusatz : „ Prioritäts-

actie " , die Aclien 4 -itr . L . als Stammaktien zu be¬

zeichnen.



Anlage II.

r-»

Dividenden -Coupon

zur Aclie I îtr . ( resx . L .) . . . der
Westersteder Eisenbahn -Gesellschaft.

Inhaber dieses Coupons erhält gegen dessen

^ Rückgabe aus der Casse der Westersteder Eisen-

2 « LL jahreö 18 . . auf die Actie T -itr . ( rosx . L .)

^ ^ . . . fällt , und deren Verfallzeit von dem
Vorstande statutenmäßig bekannt gemacht wird.

zum Dividendenbogen der Actie Täte -. (vosx . L .) . . .
der Westersteder Eisenbahn -Gesellschaft.

Der Inhaber dieses Talons empfängt gegen Ablieferung
desselben die für die vorstehend verzeichnete Actie neu anzu-
fertigenden Dividenden -Coupvns . . . bis -W . . .

Westerstede , den 18 . .

^ ^ bahn - Gksellschaft diejenige Dividende ausgezahlt,
s > welche von dem Reinerträge des Verwaltungs-

^ § Westerstede , den 18 . .

(Facstmilirte Unterschrift des Vorsitzenden und
noch eines Mitgliedes .)

Der Vorstand

der Westersteder Eisenbahn - Gesellschaft.

Anlage  III.
Talon

Der Vorstand
der Westersteder Eisenbahn -Gesellschaft.

(Facsimile wie bei den Coupons .)
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Anlage IV.
Obligation

der Westersteder Eisenbahn -Gesellschaft . . .
über

Orsillunäsrt Reichsmark zu . . . verzinslich.

Die Westersteder Eisenbahn -Gesellschaft schuldet dem In¬

haber dieser Obligation die Summe von 300 Reichsmark,
welche in Gemäßheit des im 8 4 der Statuten enthaltenen

Tilgungsplans zurückgezahlt , bis dahin aber mit pCt.
jährlich verzinst werden , und hat der Oldenburgische Staat
die Garantie für die Zahlung der Zinsen übernommen.

Westerstede , den 18 . .

2 Z « « Westersteder Eisenbahn -Gesellschaft . . . über

200 Reichsmark empfängt am I . Juli (2 . Ja-

M 8 nuar ) die Zinsen desselben für das verflossene
^ ^ halbe Jahr mit 6H Reichsmark.

Der Vorstand
der Westersteder Eisenbahn -Gesellschaft.

(Unterschriften .)

Anlage V.

ZN 3

Coupon . . .
über . . . Reichsmark

fällig am 18 . .

Inhaber dieses Coupons der Obligation der

18 . .

Westerstede , den

Der Vorstand

der Westersteder Eisenbahn -Gesellschaft.

18 . .
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Anlage VI.
Talon

zur Obligation . . . der Westersteder Eisenbahn -Gesell¬
schaft über 300 Reichsmark.

Der Inhaber dieses Talons erhält gegen dessen Abliefe¬
rung die für die vorstehend verzcichnete Obligation neu an-
zufertigenden ZinscouponS für die Jahre nebst Talon.

Westerstede , den 18 . .
Der Vorstand

der Westersteder Eisenbahn - Gesellschaft.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthurn Oldenburg

XXIII. (Ausgegeben dm 21. Januar 1875.) 41 . SlÜiL.

Inhalt.
77. Bekanntmachung des Staatsministenums vom 8. Januar 1878,

betreffend das dem Ingenieur und Betriebs-Jnspector der Bres¬
lauer Wasserwerke, Herrn E. Biega zu Breslau, ertheilte Er¬findungs-Patent.

78. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 14. Januar 1878,
betreffend die Ausführung des Brandcaffe-Gesetzes vom 13.
August 1861.

M 77.
Bekanntmachung des Staatsministenums, betreffend des dem Ingenieur

und Betriebs-Jnspector der Breslauer Wasserwerke, Herrn E. Biega
zu Breslau, ertheilte Erfindungs-Patent.

Oldenburg, den 8. Januar 1873.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt, daß dem
Ingenieur und Betriebs-Jnspector der Breslauer Wasserwerke,
Herrn E. Biega zu Breslau, ein Patent auf ein selbstthätiges,
ohne Rückschlag wirkendes Wasserabspcrrventil mit Doppel-
verschluß, nach Maßgabe der beim Staatsministerium, Departe¬
ment des Innern, niedergelegten Zeichnung und Beschreibung,



soweit dasselbe als eigenthümlich und nicht bereits bekannt
zu betrachten ist, sür daS Großhcrzogthum aus die Lauer
von fünf Jahren mit dem Vorbehalte crtheilt worden ist,
daß das Patent erlöschen soll, wenn nicht innerhalb Jahres¬
frist, von heute ungerechnet, nachgewiese» wird, daß dasselbe
im Großherzogthum zur bleibenden Anwendung gekom¬
men ist.

Oldenburg, dm 8. Januar 1875.

Staatsministerium.

Departement des Innern,

von Berg.

von Buttel.

M 78.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Ausführung des

Brandcaffe-Gesctzes vom 18. August 186t.
Oldenburg, den 14. Januar 1878.

Auf Grund des Artikels 44 § 1 des Gesetzes vom
15. August 1861, betreffend die Oldenburgischc Brandcaffe,
wird die Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 23.
September 1873, betreffend die Ausführung des Brandcassc-
Gesetzcs vom 15. August 1861 (Gcs.-Bl. Bd. 22 S . 767),
dahin abgeändert, daß für Ringöfen auf Ziegeleien der drei¬
fache Beitrag geleistet werden soll, wenn dieselben gehörig
mit Blitzableitern versehen sind.

Vorstehende Bestimmung soll auf die Ausschreibung der
Brandrassebeiträge für das laufende Jahr Anwendung finden;
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auch soll den Besitzern von Ringöfen dasjenige zurückgezahlt
werden, was sic in Folge der Bekanntmachung vom 23. Sep¬
tember 1873 mehr gezahlt haben, als sie nach vorstehender
Bestimmung würden zu zahlen gehabt habe».

Oldenburg, den 14. Januar 1875.

Staatsministerium.

Departement des Innern,

von Berg.

von Buttel.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthurn Oldenburg.

XXIII.Band . (Ausgegeben den 11.Februar 187S.) 42 .Stück.

Inhalt.
79 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 8 . Februar 1878.

betreffend Noch - und Lootsen -Signakordnung , für Schiffe auf
See und auf den Küstengewäffern.

.N 79.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Noch - und Lootsen-

Signalordnung für Schiffe auf See und auf denKüstengewäffern.
Oldenburg , den 8 . Februar 1878.

Nachdem vom Bundesrath eine Noth - und Lootsen-
Signalordnung für Schiffe auf See und auf den Küsten-
gewässcrn beschlossen worden , bringt das Staatöministerium
dieselbe mit Höchster Genehmigung in Nachstehendem zur all¬
gemeinen Kunde.

Oldenburg , den 5 . Februar 1875.

Staatsministerium.
Departement deS  Innern.

von Berg.

v . Buttel.



Noth - und Lootfen -Signalordnung
für Schiffe auf See und auf den Mstengewässern.

8 i.
Die nachstehenden Vorschriften finden Anwendung auf

alle Schiffe, Fahrzeuge und Boote, welche au^ See oder auf
den mit der See im Zusammenhänge stehenden, von See¬
schiffen befahrenen, Gewässern verkehren.

8 2.
Nothsignale im Sinne dieser Vorschriften sind Signale,

durch welche angedeutet wird, daß die signalisirenden Schiffe
in Noth oder Gefahr find.

Als Nothsignale gelten:
a. bei Tage

1. Kanonenschüsse, welche in Zwischenräumen von un¬
gefähr einer' Minute Dauer abgefeuert werden;
ober

2. das Signal „IV t !" des „Internationalen Signal¬
buchs" ; oder

3. das Fernsignal, bestehend aus einer viereckigenFlagge,
über oder unter welcher ein Ball oder etwas, was
einem Ball ähnlich sieht, aufgeheißt ist;

b. bei Nacht
1. Kanonenschüsse, welche in Zwischenräumen von un¬

gefähr einer Minute Dauer abgefeuert werden; oder
2. Flammen von brennenden Theer- ober Oeltonnen rc. ;

oder
3. Raketen oder Leuchtkugeln von beliebiger Art und

Farbe, welche einzeln in Zwischenräumen von kurzer
Dauer abgefeuert werden.

8 3.
Die Nothsignale(§ 2) dürfen auf den Schiffen' nur dann

angewendet werden, wenn sie in Noth oder Gefahr sind.



Lootsensignale im Sinne dieser Vorschriften sind Sig¬
nale, durch welche angedeutet wird, daß auf den signalisiren-
den Schiffen Lootsen verlangt werden.

Als Lootsensignale gelten:
s. bei Tage

1. die am Vormast geheißte, mit einem weißen Strei¬
fen von ^ der Flaggenbreite umgebene Reichsflagge
(Lootsenflagge) ; oder

2. das Signal „i? 1k" des „Internationalen Signal-
bucheö" ;

b. bei Nacht
1. Blaufeuer, welche alle fünfzehn Minuten abgebrannt

werden; oder
2. ein unmittelbar über der Verschanzung in Zwischen¬

räumen von kurzer Dauer gezeigtes Helles weißes
Licht, welches jedesmal ungefähr eine Minute lang
sichtbar ist.

8 5.
Die Lootsensignale(8 4) dürfen auf den Schiffen nur

dann zur Anwendung gelangen, wenn auf ihnen Lootsen ver¬
langt werden. Auch dürfen auf den Schiffen andere, als die
im 8 4 bezeichneten Signale als Lootsensignale nicht benutzt
werden.

8 6.
Die gegenwärtige Noth- und Lootsen-Signalordnung

tritt mit dem 1. März 1875 in Kraft.





Gesetzblatt
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Herzogthurn Oldenburg.
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XX!!!.Band. (Ausgegebm den 12.Februar 1875.143.Stück.

Inhalt:
80. Bekanntmachung der Ablösungs-Commission, vom 3. Februar

1818, betreffend die Preise der Naturalien und Dienste, welche
bei den nach dem 31. Dceember 1874 bis zum Abtaufe des
Jahres 1879 beantragten Ablösungen maßgebend sind.

M 80.
Bekanntmachung der Ablösungs-Commission, betreffend die Preise der

Naturalien und Dienste, welche bei den nach dem 31. December
1874 bis zum Ablaufe des Jahres 1879 beantragten Ablösungen
maßgebend find.

Oldenburg, den 3 Februar 1878.

In Gemäßheit des Artikels 21 des Gesetzes vom 21.
April 1655, die Ausmittelung der Ablvsungspreise der Na¬
turalien und Dienste betreffend, veröffentlicht die Ablösungs-
Commission in der nachstehenden Tabelle:

I. die Preise der Naturalien,
II. die Preise der Lohnarbeit mit Gespann und mit der

Hand,
lll . die Preise des Fährlohns und des Botenlohns,

welche nach den Vorschriften jenes Gesetzes und der Verord¬
nung vom II . November 1859, betreffend die Abänderung
des Gesetzes vom 21. April 1855 wegen Auömittelung der
Ablösungspreise der Naturalien und Dienste, ermittelt und
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im Herzogthum Oldenburg bei den Ablösungen maßgebend
sind, welche noch dem 31. December 1874 bis zum Ablauf
des Jahres 1879 beantragt werden.

Die festgestelllcn Preise gelten für das ganze Herzogthum.
Nachrichtlich wird bemerkt:

I . Zur Erleichterung der Ermittelung des Ablösungs-
capitals:

1. Bei Berechnung des AblösungscapitalS wird der
Geldwert!) des Gegenstandes der abzulöscnden
Berechtigung zu Grunde gelegt.

Dieser Geldwert!) besteht:
n. bei den Naturalien (Ziffer I der Tabelle) in

dem vollen Betrage,
6. bei den Diensten unter Ziffer 72 der Tabelle

in zwei Dritteln,
o. bei den Diensten unter Ziffer 73 und 74 der

Tabelle in drei Vierteln,
ä . bei den Diensten unter Ziffer 75, 76, 77, 78

und 79 der Tabelle in dem vollen Betrage
der fcstgestcllteu Preise. Bei denjenigen Reise-
dicnsten(Nr. 75 und 76) jedoch, welche zum
Verfahren von Sachen bestimmt sind, und bei
welchen der Betrag dessen, was verfahren werden
muß, nicht feststeht, besteht der Geldwert!) in drei
Fünfteln der festgestellten Preise.

Der Geldwert !) ist bei Nr. 72, 73 und 74
neben den Preisen angegeben.

2. Zur Ermittelung deö Reinertrags  werden
von dem Geldwcrthc
и. der Naturalien, die im Art. 32 des Entschädi-

gungsgcsctzes vom 14. Oktober 1849,
к. der Dienste, die im Art. 77 des Entschadi-

gungsgeictzes
aufgeführten Gegenleistungen und Kosten abge¬
zogen, wenn und soweit solche dem Berechtigten
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zur Last fielen und (bei den Diensten) bei der
Feststellung dcrPreise nicht schon berücksichtigt sind.

3. Das Ablösungs-Capital besteht— wenn und so¬
weit der Betrag des Kapitals vor der Erlassung
des Ablösungsgesctzes vom II . Februar 1851 durch
Vertrag oder Entscheidung nicht bestimmt ist —
nach Verschiedenheit der im An. 16 und Art. 29
jenes Gesetzes angegebenen Fälle, in dem Isisachen,
oder dem 20fachen, oder dem 25sacheu Betrage
des Reinertrages.

4. Bei der Ermittelung des Ablösungs-Capitals für
diejenigen Dienste, welche weder nach Tagen
bestimmt sind, noch in Reise- oder Boten-Diensten
bestehen, kommen die fcstgestellten Preise und die
unter Ziffer I . b. o. 4. angegebenen Grundsätze
nicht zur Anwendung, sondern erfolgt die Ermitte¬
lung nach den desfälligcn Vorschriften des Ab-
lösungsgesetzes vomI I. Februar 1851, beziehungs¬
weise des Entschädigungsgcsetzcs vom 14. Octobcr
1849.

II . Die Größe des Oldenburger Scheffels und der in den
verschiedenen Thcilcn des Herzogthums üblichen Frucht-
maaße ist in der Ministcrial-Bckanntmachung vom 2.
Juli 1869 (Ges. S . Bd. 21 x. 69) bestimmt. Die
hiernach sich ergebenden Maaß- und Preisverhältnisse
sind in der nachstehenden Tabelle enthalten.
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Fruchtmaaß und Preisverhältniß.
Oertliche»

Gleich
Liter

Ablösungsprcisef. den örtl. Scheffel
I » den Orten Maaß.

Scheffel
L Kannen.

Weizen Rocken Gerste Hafer Bohnen

^4

Oldenburg,
auch Wildesh. 1Sch.si16 22,803 3 30 2 55 I 98 129 2 73

Delmenhorst.
Vechta,Lohne,
Steinfeld,
Dinklage,auch
Emsteck uud

lSch .äI8 26,003 3 76 2 91 2 26 I 47 3 11

Cappeln . . . ISch.»18 26,807 3 88 3 — 2 33 I 52 3 21
Damme . . . 1Sch.«20 28,703 4 15 3 21 2 49 1 62 3 44

Kloppenburg.
Löningen auch

lSch .i>I6 25,716 3 72 2 88 2 23 1 45 3 08

Friesoythe u.
Mollbergen *)

I Vierup
L 36 47,786 6

.
92 5 34

!!
4 15 2 70 5 72

Jever. I geftrich.
Sch. ff 22!30,889 4 47 3 45 2 68 1 75 3 70

.. Igehft.S. i

L26§ **) !37,067 w36 4 15' 3 22- 2>I0 4 44
III . Hinsichtlich der Gewichtsverhällnisse wird die Ab¬

lösungs- Commission auf Grundlage der gesetzlichen
Bestimmungen annehmen:

I. daS in Oldenburg bis 1836 gebrauchte alte Pfund
sei gleich . 33 Loch Kölnisch,

*) In Löningen und Friesoythe soll neben dein Vierupsmaaß ein
Scheffelmaaß Vorkommen, welches kleiner ist als senes.

" ) Die Größenangabe beruht ans von der Ablösungs- Commission
eingezogench Erkundigungen und wird solche in Anwendung gebracht
werden, soweich nicht ein anderes Verhältniß vereinbart oder begründet
wird.



2. das von 1836 bis 1857 ver¬
ordnte Zoll- und HandclS-
Pfund sei gleich. 32 Lvth Kölnisch

3. das in Jeverland gebräuchliche
s. g. schwere Pfund sei gleich 36 „ „

und hiernach das Berhältniß dieser Gewichte zu den
durch die Maaß- und Gewichtsordnung für den Nord¬
deutschen Bund vom 17. August 1868 eingeführtcn
Gewichte, für welches jetzt die Ablösungspreise festgesetzt
sind, dahin berechnen, daß
50 Kilogramm gleich sind 104 Pfund alt Oldenb. Gew.,
50 Kilogramm gleich sind 107 Pf. Zoll- u. Handelsgcw.,
7 Kilogramm gleich sind 15 Pf. Zoll- und Handelsgew.,
50 Kilogramm gleich sind 95 Pfund jeversches Gewicht,
10 Kilogramm gleich sind 19 Pfund jeversches Gewicht.

Oldenburg, den 3. Februar 1875.

Ablösungs -Commission für das Herzogthum
Oldenburg.



I. Preise der Naturalien.
(Das angegebeneMaaß ist das frühere Oldenburger fl Scheffel
gleich 22,803 Liter, 1 Kanne gleich 1,425 Litcrf ; das ange¬
gebene Gewicht des durch die Maaß - und Gcwichtsordnung

vom 17. August 1868 eingcsührte Gewicht .)

Ordn.
G e g e n st a n d. z Preise

I. Warzen. nScheffel 3 30
2 Rocken. „ ^ 2 55
3. ^ Gerste, Sommer - . . . . „ I 98
4. Hafer , Futter - . ! I 29
5. Bohnen , Feld- . „ 2 73
6. Erbsen, Feld - . „ 2 75
7. Gerste, Winter - . /, I 98
8. Mengkorn von Gerste u. Hafer /, 1 40
9. Buchweizen. 1 60

10. Hafermalz. „ I 10
11. Gerstenmalz. „ 1 58
12. Kartoffeln. ,, — 55
13. Nappsaamen. „ 3 75
14. Rübsaamen. 3 35
15. Senfsaamen. rrKanne — 23
16. Lcinjaamen. ,, — 17
17. Hopfen. ü^Kilogr. — 30
18. Flachs:

! a . gehechelter, reiner . . „ — 45
6 . ungehechelter in Bündeln ,, — 34

! o. roher. Rehmel
von 20
Lothen — 95

19. Hans , ungehechelter . . . ü^Kilogr. — 27
20 . ! Heu. 500Kilgr. 12 —

Klee, grüner. 2 ' 25
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22.

'23.

'27.

495

3t.

Wcißstroh (Futter ) :
u . auf der Geest . .
d . in dcr Marsch . .

Dachstroh in Schöfen:
и. auf dcr Gccst . .
к . in dcr Marsch . .

Bohnen - und Erbscnstroh
Buchwaizcnstroh . . .
Gctraide in Garben:

u. Waizengarben . .
b . Rockengarbcn . . .
v. Gcrstengarben . .
ci. Hafergarben . . .

Grütze:
a . Gersten - u. Hafergrütze
5 . Buchwaizcngrütze .

Schwarzbrot,.
Feinbrod.
Butler:

u. auf der Geest . .
d . in dcr Marsch , .

Käse:
u. magerer . . . .
d . fetter und Krautkäsc

Milch.
Eier.
Rindfleisch.
Schaaf - und Hammelfleisch
Schweinefleisch . . . .
Speck (frischer) und Seiten«

speck ohne Schinken . >

Preise

50(>Klgr .̂ 7 5«

ü Garbe s

k Kanne

g.zKilogr

k Kanne
ä Stück

ü^Kilogr.

37
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Ordn.
Gegenstand Preise

38. Speckseiten mit anhängenden
Schinken . äHKilogr. 35

39. Schinken:
8 . frischer . . . . . . 30
b . geräucherter . . . . „ — 37

40. Mettwürste:
8 . frische . ,/ 35
6 . geräucherte . . . . _ 44

41. Schwcinskopf:
I . wenn das zu liefernde

Gewicht fcststeht:
8 . für einen lang geschnit¬

tenen — d. l). so lang
geschnitten , als daS auf
dem Nacken umgclegte
Ohr reicht . . . . 24

d . für jeden andern . . „ — 16
II . wenn das zu liefernde

Gewicht nicht fcststeht:
u,. für einen lang ge¬

schnittenen . . . .

j

a Stück - 3 75
b . für einen jeden andern ,, ! 2 —

42 . ^

für eine » halben Kopf
die Hälfte der unter
Ziffer 11 a und b be¬
stimmten Preise.

Schweinsrippen.

!

i

ü^Kilogr. 16
43 . ! Schweinsrücken. „ _ 16
43a. fette Gänsebrüste . . . . ü Stück 1 _
44 . ! Ochsen - und Kuh -Zungen . ,, 63
45 . ^ Rinder. " 30 —
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Ordn.

.W G c g c n st a n d.
Preise

46. Schweine:
a . magere. ä Stück! 12 _

47.

6 . fette.

Ferkeln:
rr. sechswöchige . . . .

50Kilogr .>
Schlacht¬
gewicht

ä Stück

30

4

—

b . dreimonatliche . . . 8 —

o. fünfmonatliche . . . ,, 10 —

48. Schaafvieh , in den Geestdi-
striclen:

1. Widder (Schaafböcke) ,, ^ 3 30

2 . Hammel:
s.. magere . . . . ,, 3 80

d . fette. 6 —

3. Mutterschaafc . . . „ 3 —

4 . Lämmer. 1 50

49. Hühner und Hähne . . . „ — 40

50. Junge Hühner und Hähne
(Kücken) .

— 20

51. Gänse:
u . magere. 1 50

6 . fette. 3 —

52. Enten. „ — 50

53. Aale. ä ^ Kilogr. — 25

54. Kleine Aale. ä Stiege — 20

55. Bienen. ü Korb 4 —

56. Wachs. ü^ Kilogr. I 30

57. Brennholz in den Geestdi-
strictcn:
s.. buchen Scheitholz für

denKlafter v. 90Kubikfuß 7 50
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Ordn.
Gegenstand. Preise

b . buchen Rundholz für ein
zweispänniges Fuder . 3

o. anderes Brennholz für
den Klafter . . . . 4 50

58 . ^ Hopfenstange » , in de» Geest-
dlstricten:

» . von Ellern . . . . ü Schock 9
! 6 . von Fuhren . . . . „ 9 —

59. Bohnenstangen in den Geest-
dist rieten. 1 30

60. n . Haidekraut , ( Streichende)
für ein zweispännigeS
Fuder.

? 25

d . Haide ( Forst - , Deck - oder
Zaun -) für ein zwcispän-
niges Fuder. 3

61. Ein Kuhstrick von Hanfheede
oder Flachsheede ' . . . . — 13

62. Waagcnstränge ( Pfcrdestränge)
von Hanf. n Stück — 25

69. Für das Halten eines Stie¬
res , wenn der Verpflichtete
weder ein Sprunggeld , noch
eine andere Vergütung ge¬
nießt , jährlich . . . . 75

64. Für das Halten eines Ebers,
unter gleichen Verhältnissen
jährlich. 15

65. Für die Sonnnerweidc:

n . eines Schweines . . 4 75



b . einer Sau mit Ferkeln,

wenn diese bis zum Alter
von 3 Monaten mit

weiden können.

66 .

67.

68 .

69.

70.

71 .

Für die Sommerwcide eines
Kalbes:

rr. auf Marschland . . .

d . aufGcest - oderMoorland

Für die Sommerweide , eines
Rindes:

rr. auf Marschland . . .

d . auf Geest - oder Moor¬
land.

Für die Sommerwcide einer
Kuh:

rr. auf Marschland . . .
6 . auf Geest - oder Moor¬

land .

Für die Sommerweide auf
Moor - oder Geestland:
rr.- einer Gans . . . .

6 . einer Gans mit ihren
Küken.

Für die Wintcrfütterung:
a . eines Schweines . .
d . eines Kalbes . . . .

o . eines Rindes . . . .

ä . einer Kuh.

Leinsäen für den Berechtigten

auf pflichtigem Lande : für

jeden zu säenden Scheffel
Leinsamen.

20

9

40

15

1

9

6
9
9

15

7

25
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II . Preise der Lohnarbeit mit Gespann und mit
der Hand.

Ordn.
G c g e n st a n d. Preise

Geld-
werth

72.

Wenn die Leistung nach Tu¬
gen bestimmt ist:

I . wenn der Verpflichtete selbst
die erforderlichen Geschirre

undGeräthschaften , Wagen,
Pflug , Sense , Spaten
u . s. >v ., halten muß:

für ein Gespann von 2
Pferden und mit einem
Mann für den Tag:

I . wenn der Verpflichtete
am Abend zu Hause
kommen kann:

a . beieigenerKost und
Fütterung . . . 4 50 3

5 . bei freier Kost und ,
Fütterung . . . 2 75 I 83

!

Für jedes Pferd mehr wird
für den Tag hinzuge-
rechnet:

a . beieigcnerFütterung 1 63 k 9
b . bei freier Fütterung I 13 — 75

Für jeden Mann mehr
wird hinzugcrechnet für
den Tag:

a . bei eigener Kost . 75 50

b . bei freier Kost . . — 42 — 28

2 . wenn der Dienst an
mehreren Tagen nach
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Ordn.
G e l d >v e r t h.

einander geleistet wer¬
den muß , in der Art,
daß der Verpflichtete
mit dem Gespann die
Nacht außerhalb seiner

Wohnung bleiben muß:
bei eigener Kost und
Fütterung für den
zweiten und jeden
jeden folgenden Tag:

a . für daS Gespann
von 2 Pferden und
mit einem Manu .

5 . für jedes Pferd

mehr geht hinzu.
o. für jeden Mann

mehr geht hinzu.

II . Wenn der Berechtigte
den Wagen und die

sonstigen Geräthschaf-
ten stellen muß , so ist

von den unter Ziffer
I für den Dienst be¬
stimmten Preisen für

jeden Tag 50 Pf . ab¬

zuziehen.

III . Wen » der Berechtigte
Kost und Fütterung

geben muß , oder der
Verpflichtete dafür eine

Vergütung erhält , so
sind von den unter

Preise

50

75

Geld¬
werth

3 67

1 17

— 67
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Ordn.
..N Gege » sta n d.

73. Für

74.

Ziffer1.2. für den Dienst
bestimmten Preisen sür
jeden Tag I Mk. 50 Pg.
abzuziehen.

Gras- oder Kornmähen,
Torfgraben und Gräbenaus-
werfen(Schlötenj:

T bei eigener Kost. . .
2. bei freier Kost . .

Für alle sonstigen Handdienste
— (insbesondere auch, wenn
die Art der zu leistenden
Dienste überall nicht be¬
stimmt ist) — :
I . der Männer für jeden

Tag:
1. im Sommer (vom l.

April bis l . Novem¬
ber) :

rr. bei eigener Kost . .
b bei freier Kost . .

2. im Winter:
n. bei eigener Kost . .
b. bei freier Kost . .

der Frauen, ohne Rück¬
sicht auf die Jahreszeit,
für jeden Tag:
1. bei eigener Kost. . .
2. bei freier Kost . . .

II.

Geld-
werlh



III . Preise des Fuhr - und Botenlohns.

Ordn .1

75 .

G c g e n st a n d.
Preise

Bei nach Tagen bestimmten Reisefuhren,
wenn derVcrpflichtete Wagen , Geschirr und
sonstige Geräthschaftcn selbst halten muß:

1. wenn die Reise in einem Tage ge¬
wacht werden kann:

sür ein Gespann von 2 Pferden

und mit einem Mann für jeden Tag:
a . bei eigener Kost und Fütterung
I>. bei freier Kost und Fütterung .
für jedes Pferd mehr geht hinzu
sür jeden Tag:

u . bei eigener Fütterung . . . .
I>. bei freier Fütterung . . . .
für jeden Mann mehr geht hinzu
sür jeden Tag:

n . bei eigener Kost.
d . bei freier Kost.

2 . wenn die Reise hin und zurück in
einem Tage nicht gemacht werden
kann und daher der Pflichtige mit
dem Gespann die Nacht außer seiner
Wohnung zubringen muß:

bei eigener Kost und Fütterung für
den zweitenund jeden folgendcnTag:

n . sür das Gespann von 2 Pferden
und mit einem Mann . . . .

I >. für jedes Pferd mehr geht hinzu
e . für jeden Mann mehr geht hinzu

4
3

1
I

6

1

50

70
20

80
45

76 . Bei nach der Ortscntfernung bestimmten
Reisediensten , wenn der Pflichtige selbst
Wagen , Geschirr und sonstige Geräth-



u '

! !k

l . «

n ...
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Ordn

schatten halten und Kost und Fütterung
tragen muß:
1. bis zu einer Ortsentfcrnung von 3

Oldenburger Postmeilen , für jede

Meile der Entfernung des OrteS:

n . für ein Gespann von 2 Pferden
und mit einem Mann . . . .

6 . für jedes Pferd mehr geht hinzu

o . für jeden Mann mehr geht hinzu

2 . bei einer Ortsentfernung über 3

Meilen , für die vierte und jede fol¬

gende Meile der Entfernung:
n . für ein Gespann von 2 Pferden

und mit einem Mann . . . .

j' 5 . für jedes Pferd mehr geht hinzu
^ o. für jeden Mann mehr geht hinzu

77 . I . Wenn bei den unter Nr . 75 und

s 76 gedachten Diensten der Berech¬

tigte den Wagen , das Geschirr und

die sonstigen Geräthschaften halten

muß , oder der Verpflichtete nur Vor¬

spann zu leisten hat , so sind von
den unter Nr . 75 und 76 bestimm¬

ten Preisen abzurechnen:

-i. bei nach Tagen bestimmten Dien¬

sten für jeden Tag.
6 . bei nach Meilen bestimmten

Diensten für jede Meile . . . .

II . Wenn bei den unter Nr . 75 Ziffer 2

und Nr . 76 gedachten Diensten , der

Berechtigte Kost und Fütterung tra¬

gen , oder dem Verpflichteten dafür

Preise

.ff

50

50

18



eine Vergütung entrichten muß , so sind
j von den unter Nr . 75 Ziffer 2 und
j Nr . 76 bestimmten Preisen abzuziehcn:
j u . bei den nach Tagen bestimmten
! Diensten für jede 2 -1 Stunden .
j b . bei den nach Meilen bestimmten
^ Diensten für jede Meile der Ent-
f fernung.

78 . j>Für Botengehen , einschließlich der dabei

^ verkommenden Verrichtungen , z. B . das
E Tragen von Sachen:

s I . wenn der Verpflichtete selbst sich be-
s köstigen muß:

u . bei nach Tagen bestimmten Dien-
j sten für jeden Tag.

d . bei nach der Ortsentfernung be¬
stimmten Diensten für jede Meile

der Entfernung.
2 . wenn der Berechtigte die Zehrungs¬

kosten tragen , oder dem Verpflich¬
teten dafür eine Vergütung entrich¬
ten muß , so sind von den unter

j Ziffer 1 angegebenen Preisen ab-
! zuziehcn.

l u . bei nach Tagen bestimmten Dien-
j sten für jeden Tag.

d . bei nach der OrtSentfcrnung be-
l stimmten Diensten für jede Meile

79 . s Für Briestragen die unter Ziffer 78 be¬
stimmten Preise.
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Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Ausführung des
JmpfgesetzeS »om 8 . April 1874.

Oldenburg , den 2 . Februar 1878.

Zur Ausführung des — nachstehend abgedruckten —

Jmpfgesetzcs vom 8 . April 1874 werden auf Grund deS § 18

desselben folgende Bestimmungen getroffen:



zu § 3 und 4.

Zuständig für die Anordnung , daß die letzte Wieder¬

holung der Impfung durch den Jinpfarzt vorgenommen

werde (Z 3) , sowie für Festsetzung der Frist zur Nachholung

der Impfung ( § 4 ) ist das Verwaltungsamt ( Stadtmagistrat

der Städte erster Nasse ).

8 2.

zu 8 6.

1. Die Phyfiei , bezw . die mit der Wahrnehmung der

Physieatgcschäfte beauftragten Aerzte haben in ihren

Bezirken die Aufsicht über die Impfungen.

2 . In der Regel bildet jeder Amtsbezirk , bezw . Bezirk

einer Stadt erster Clasfc , einen Jmpfbezirk.

Auf den Vorschlag deS Veiwaltungsamls und

des Physteus kann ein Amtsbezirk vom Staatsmini-

sterium , Departement des Innern , in mehrere Jmpf-

bezirke getheilt werden.

3 . Die Jmpfärzte werden auf den Vorschlag des Ver-

waltungsaints und des Physicus vom StaatSmini-

sterium , Departement des Innern , bestellt.

Dieselben erhalten für die Impfung eine Ver¬

gütung auS der Landescasfe.

4 . Die Phystci und deren Vertreter (Amtsärzte ) haben

die Jmpfärzte ihres Bezirks in Noch - und Verhinde¬

rungsfällen zu vertreten , soweit letztere nicht nach An¬

ordnung des Staatsministeriums , Departement des

Innern , durch benachbarte Jmpfärzte vertreten werden.

5 . DaS Verwaltungsamt hat die Orte und Tage für die

Vornahme der Impfungen in ortsüblicher Weise be¬

kannt zu machen.
Dasselbe bestimmt die Jmpforte nach Rücksprache

mit dem Jmpfärzte.



zu § 7.

1. Die Liste der nach 8 1 Ziff . 1 des Gesetzes der Im¬

pfung unterliegenden Kinder ist von dem Verwaltungs-

amte gegen den 1. April aufzustellen.

2 . Die Liste der auf Grund des § I Ziff . 2 des Ge¬

setzes zur Impfung gelangenden Kinder ist bei den

Volksschulen von dem Lehrer , und zwar bei mehr-

klasstgen Schulen von dem ersten Lehrer , bei den

höheren Lehranstalten von dem Rector , bei Privat¬

schulen von dem Vorsteher anzufertigen und gegen den

t . April an das Verwaltungsamt einzuliefern.

3 . Das Verwaltungsamt übersendet die Listen ( Z . I und 2)

gegen den 15 . April dem Phyficus , welcher dieselben

gegen den I . Mai dem Jmpfarzt zustellt.

4 . Nach dem Schluß des Kalenderjahrs haben die Jmpf-

ärzte die Listen an den Phystcus zurückzusenden , welcher

dieselben gegen den 1. März dem Verwaltungsamte

zur Prüfung und Controle einreicht.

§ 4.
zu 8 8.

1. Die Aerzte haben die Listen über die von ihnen aus¬

geführten Impfungen bis zun , 15 . Januar dem Phy-

sicus zur Eintragung in die allgemeinen Listen (§ 3

Z . 1, 2H und zur Einreichung an das Verwaltungs¬

amte vorzulegen.

2 . Für Privat -Jmpfungen haben die Betheiligten die tax-

mäßige Vergütung zu zahlen.

§ 5.

zu 8 11-

Für eine zweite und fernere Ausstellung der Bescheini¬

gungen erbält der Jmpfarzt eine Gebühr von 0,50 ^
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§ 6.

zu § 13.
Das Verzeichniß derjenigen Schüler, für welche der

Nachweis der Impfung nicht erbracht ist, ist bei dem Ver¬
waltungsamte einzureichen.

Die Regierungsbekanntmachungenvom
17. April 1819,
3. Februar 1821,
1. März 1823,
28. November 1829 und
13. April 1852

werden, soweit dieselben nicht bereits durch das Jmpfgesetz
außer Wirksamkeit gesetzt sind, hicmit aufgehoben.

Es verbleibt jedoch bei der Vorschrift unter Ziffer 10
der Regierungsbekanntmachung vom 17. April 1819, daß
das Haus , in welchem ein Blatternkranker liegt, durch eine
schwarze Tafel bezeichnet werden soll, daß die Särge der an
den Blattern Verstorbenen in ihren Fugen versucht sein sollen,
und daß daS Ausstellen der an den Blattern Verstorbenen ver¬
boten ist.

Oldenburg, den 2. Februar 1875.

Staatsministerium.

Departement des Innern.

von Berg.

von Buttel.



26ir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser,
König von Preußen re.

verordnen im Namen des Deutschen Reichs , nach erfolgter
Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags , was folgt:

8 I.
Der Impfung mit Schutzpockcn soll unterzogen werden:

1) jedes Kind vor dem Abläufe des auf sein Geburts¬

jahr folgenden Kalenderjahres , sofern es nicht nach

ärztlichem Zeugniß (§ 10 ) die natürlichen Blattern

überstanden hat;
2 ) jeder Zögling einer öffentlichen Lehranstalt oder

einer Privatschule , mit Ausnahme der Sonntags¬

und Abendschulen , innerhalb des JahreS , in welchem

der jZögling daS zwölfte Lebensjahr zurücklegt,
sofern er nicht nach ärztlichem Zeugniß in den letzten

fünf Jahren die natürlichen Blattern überstanden

hat oder mit Erfolg geimpft worden ist.

8 2.
Ein Jmpfpflichtiger (§ 1) , welcher nach ärztlichem Zcug-

niß ohne Gefahr für sein Leben oder für seine Gesundheit

nicht geimpft werden kann , ist binnen Jahresfrist nach Äuf-

hören des diese Gefahr begründenden Zustandes der Impfung

zu unterziehen.
Ob diese Gefahr noch fortbesteht , hat in zweifelhaften

Fällen der zuständige Jmpfarzt (§ 6 ) endgültig zu entscheiden.

8 3.

Ist eine Impfung nach dem Urtheile des Arztes (§ 5)

erfolglos geblieben , so muß sie spätestens im nächsten Jahre

und , falls sie auch dann erfolglos bleibt , im dritten Jahre

wiederholt werden.

Die zuständige Behörde kann anordnen , daß die letzte

Wiederholung der Impfung durch den Jmpfarzt (§ 6 ) vor¬

genommen werde.



§ 4.

Ist die Impfung ohne gesetzlichen Grund ( 88 I , 2)
unterblieben , so ist sie binnen einer von der zuständigen Be¬
hörde zu setzenden Frist ncichzuholcn.

8 5

Jeder Impfling muß frühestens am sechsten , spätestens
am achten Tage nach der Impfung dem impfenden Arzte
vorgestellt werden.

8 6 .

In jedem Bundesstaate werden Jmpfbezirke gebildet , deren
jeder einem Jmpfarzte unterstellt wird.

Der Jmpsarzt nimmt in der Zeit vom Anfang Mai
? bis Ende September jeden Jahres an den vorher bekannt

»zu machenden Orten und Tagen für die Bewohner deS Jmpf-
bezirks Impfungen unentgeltlich vor . Die Orte für die Vor-

. nähme der Impfungen , sowie für die Vorstellung der Jmpf-

. linge ( 8 5 ) werden so gewählt , daß kein Ort des Bezirks
f von dem nächst belegenen Jmpforte mehr als 5 Kilometer

entfernt ist.

8 7.
Für jeden Jmpfbezirk wird vor Beginn der Jmpfzeit

eine Liste der nach 8 I , Ziffer 1 der Impfung unterliegenden
Kinder von der zuständigen Behörde aufgestellt . Ueber
die auf Grund deS 8 I , Ziffer 2 zur Impfung gelangenden
Kinder haben die Vorsteher der betreffenden Lehranstalten eine

Liste anzufcrt « ; cn.
Die Jmpfärzte vermerken in den Listen , ob die Impfung

mit oder ohne Erfolg vollzogen , oder ob und weshalb sie

ganz oder vorläufig unterblieben ist.
Nach dem Schluffe des Kalenderjahres sind die Listen der

Behörde einzurcichen.

Die Einrichtung der Listen wird durch den Bundesrath
festgestellt.



Außer den Jmpfärzten sind ausschließlich Aerzte befugt,

Impfungen vorzunchmen.
Sie haben über die ausgeführten Impfungen in der im

8 7 vorgeschriebenen Form Listen zu führen und dieselben am

Jahresschluß der zuständigen Behörde vorzulegen.

8 9.

Die Landesregierungen haben nach näherer Anordnung

des Bundesraths dafür zu sorgen , daß eine angemessene An¬

zahl von Jmpfinstituten zur Beschaffung und Erzeugung von

Schutzpockenlymphe eingerichtet werde.

Die Jmpfinstitute geben die Schutzpockenlympbe an die

öffentlichen Jmpfärzte unentgeltlich ab und haben über Her¬

kunft und Abgabe derselben Listen zu führen.

Die öffentlichen Jmpfärzte sind verpflichtet , auf Verlan¬

gen Schutzpockenlymphe , soweit ihr entbehrlicher Vorrath reicht,

an andere Aerzte unentgeltlich abzugeben.

§ 10 .

Ueber jede Impfung wird nach Feststellung ihrer Wir¬

kung (§ 5 ) von dem Arzte ein Impfschein ausgestellt . In

dem Impfschein wird , unter Angabe des Vor - unb Zunamens

des Impflings , sowie des Jahres und Tages seiner Geburt,

bescheinigt , entweder,
daß durch die Impfung der gesetzlichen Pflicht ge¬

nügt ist,
oder,

daß die Impfung im nächsten Jahre wiederholt
werden muß.

In den ärztlichen Zeugnissen , durch welche die gänzliche

oder vorläufige Befreiung von der Impfung ( 88 1, 2) nach¬

gewiesen werden soll , wird , unter der für den Impfschein

vorgeschri 'ebencn Bezeichnung der Person , bescheinigt , aus

welchem Grunde und auf wie lange die Impfung unter¬

bleiben darf.



8 II-
Der Bundesrath bestimmt daS für die vorgedachten Be¬

scheinigungen(§ 10) anzuwendende Formular.
Die erste Ausstellung der Bescheinigungen erfolgt stem-

pel- und gebührenfrei.

§ 12 .

Eltern, Pflegeeltcrn und Bormünder sind gehalten, auf
amtliches Erfordern mittelst der vorgeschricbenen Bescheini¬
gungen (§ 10) den Nachweis zu führen, daß die Impfung
ihrer Kinder und Pflegebefohlenen erfolgt ober auS einem
gesetzlichen Grunde unterblieben ist.

§ 13.
Der Vorsteher derjenigen Schulanstaltcn, deren Zöglinge

dem Impfzwang? unterliegen(§ I, Ziffer 2), haben bei der
Aufnahme von Schülern durch Einfordern der vorgeschriebe-
ncn Bescheinigungen festzustellen, ob die gesetzliche Impfung
erfolgt ist.

Sie haben dafür zu sorgen, daß Zöglinge, welche während
deS Besuches der Anstalt nach 8 I , Ziffer 2 impfpflichtig
werden, dieser Verpflichtung genügen.

Ist eine Impfung ohne gesetzlichen Grund unterblieben,
so haben sie auf deren Nachholung zu dringen.

Sie sind verpflichtet, vier Wochen vor Schluß deS Schul¬
jahres der zuständigen Behörde ein Verzeichniß derjenigen
Schüler vorzulegen, für welche der Nachweis der Impfung
nicht erbracht ist.

8 14.
Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, welche den nach

8 12 ihnen obliegenden Nachweis zu führen unterlassen,
werden mit einer Geldstrafe bis zu zwanzig Mark bestraft.

Eltern, Pflegeeltern und Vormünder, deren Kinder und
Pflegebefohlene ohne gesetzlichen Grund und trotz erfolgter



amtlicher Aufforderung der Impfung oder der ihr folgenden
Gestellung(§ 5) entzogen geblieben sind, werden mit Geld¬
strafe bis zu fünfzig Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen
bestraft.

8 15.
Aerzte und Schulvorsteher, welche den durch8 8 Absatz

2, § 7 und durch8 13 ihnen auferlegten Verpflichtungen nicht
Nachkommen, werden mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark
bestraft.

8 16.
Wer Unbefugter Weise (8 8) Impfungen vornimmt,

wird mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit
Haft bis zu 14 Tagen bestraft.

8 17.
Wer bei der Ausführung einer Impfung fahrlässig han¬

delt, wird mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Mark oder mit
Gefängnißstrafe bis zu drei Monaten bestraft, sofern nicht
nach dem Strafgesetzbuch eine härtere Strafe eintritt.

8 18.
Die Vorschriften dieses Gesetzes treten mit dem 1. April

1875 in Kraft.
Die einzelnen Bundesstaaten werden die zur Ausführung

erforderlichen Bestimmungen treffen.
Die in den einzelnen Bundesstaaten bestehenden Bestim¬

mungen überZwangsimpfungen bei dem AuSbruch einer Pocken-
Epidemie werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem Kaiserlichen Jnstegel.

Gegeben Berlin, den 8. April 1874.

<D. 8.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.



82.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend dar dem Herrn In¬

genieur Peter Barthel zu Frankfurt a. M. ertheilte Erfindungs-
Patent.

Oldenburg, den 23. Januar 1873.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt, daß dem
Herrn Ingenieur Peter Barthel zu Frankfurt a. M. für
Herrn k. 8. ko^er <Ie Is Lastis in kictiemont, Departe¬
ment äe I'^ine in Frankreich, ein Patent auf ein neues Ver¬
fahren zum Härten von flachem und faxonnirtcm Glase nebst
dazugehörigem Ofen, nach Maaßgabe der beim Staatsmini-
sterium, Departement des Innern , niedergelegten Zeichnung
und Beschreibung, soweit dasselbe als eigenthümlich und nicht
bereits bekannt zu betrachten ist, für das Großherzogthum
auf die Dauer von fünf Jahren mit dem Vorbehalte ertheilt
worden ist, daß das Patent erlöschen soll, wenn nicht inner¬
halb Jahresfrist, von heute angerechnet, nachgewiesen wird,
daß dasselbe im Großherzogthum zur bleibenden Anwendung
gekommen ist.

Oldenburg, den 23. Januar 1875.
Staatsministerium.

Departement des Innern,
von Berg.

v. Buttel?

M 83.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend das dem Herrn John

Frank Stratton zu Gohlis bei Leipzig ertheilte Erfindungs-Patent.
Oldenburg, den 2. Februar 1878.

DaS Staatsministerium macht hiemit bekannt, das dem
Herrn John Frank Stratton zu Gohlis bei Leipzig ein Pa-



tent auf einen selbstthätigen Apparat zur Regulirung des
Spcisewasserzufluffesbei Dampfkesseln, mit Wasscrstands-
Jndicator und Alarmglocke, nach Maaßgabe der beim Staats¬
ministerium, Departement des Innern , nicdergelegten Zeich¬
nung und Beschreibung, soweit derselbe als eigenthümlich
und nicht bereits bekannt zu betrachten ist, für das Groß¬
herzogthum auf die Dauer von fünf Jahren mit dem Vor¬
behalte ertheilt worden ist, daß das Patent erlöschen soll,
wenn nicht innerhalb Jahresfrist, von heute angerechnet, nach¬
gewiesen wird, daß dasselbe im Großherzogthum zur bleibenden
Anwendung gekommen ist.

Oldenburg, den 2. Februar 1875.

Staatsministerium.
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U 84.
Verordnung , betreffend Aenderung der Grenzen zwischen den Gemeinden

Cloppenburg und Crapendorf und den Gemeinden Crapendorf und
Emsteck.

Oldenburg , den 11 . Februar 1873.

26ir Nikolaus Friedrich Peter , von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen , Herzog

von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen



und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkenfeld , Herr

von Jever und Kniphausen rc. re.
verordnen auf Grund des Artikels 3 8 4 der revidirten

Gemeindeordnung mit Zustimmung der betheiligten Gemein¬

den nachstehende Grenzveränderungen zwischen den Gemeinden

Cloppenburg und Crapendorf und den Gemeinden Crapendorf
und Emsteck:

I . Die Grenze zwischen den Gemeinden Cloppen¬

burg und Crapendorf  läuft westlich von Cloppenburg

von der des Zellers Behrens zu Bühren Erben gehörigen

Söste -Wiese — Flur 30 Parcellc 5 der Stadt Cloppenburg

— an in gerader nordwestlicher Richtung längs der Cloppen-

burger Theilungspfänder bis zur Nordivefteckc des dem Carl

Wewer zu Cloppenburg gehörigen Theilungsplackens Nr . 54

der Theilungskarte am Ambührener - Cloppcnburger Haupt-

wcge , folgt in östlicher Richtung diesem Wege bis zum
Sandplacken ( Wegerdc ) Nr . 67 der Theilungskarte und so¬

dann der Grenze dieses PlackenS bis zum Hausvogtskamp
— Flur 27 Parcellc 234 der Stadt Cloppenburg — , wo

die neue Grenze wieder an die alte Grenze anschließt.

Die bisherige Grenze bei der Ortschaft Bühren bleibt

beibehalten bis zur Cloppenburg -Fnesoyther Chaussee bei

Bruns zu Bühren Ackerkamp Cloppenburger Flur 26 Par-

cclle 5l . — Die neue Grenze geht von da in westlicher

Richtung quer über die Chaussee an dem Punkte , wo von

Osten her die Südgrenze des dem St . Joscphsstift gehöri¬

gen Theilungsplackens Nr . 68 au die Chausseebcrme tritt.

Der Südgrcnzc dieses Plackens folgend , läuft die Grenze so¬

dann in westlicher gerader Richtung weiter nördlich an des

Scchstclerben Bruns zu Bühren Ackerkamp — Flur 16

Parc . 42 — und des Halbcrbcn Bruns zu Bühren Acker¬

kamp — Flur 16 Parc . 43 der Gemeinde Crapendorf —

hin und in gerader Berlängerung dieser Linie über Meuten

Fehe hinaus bis zur Südwesteckc des dem Halbcrbcn Bruns
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zu Bühren gehörigen Cloppenburgcr Theilungsplackens Nr . 71
der Thcilungskarte . Von hier folgt die neue Grenze in
nördlicher Richtung der Westgrcnzc der Cloppenburgcr Thci-
lungspfändcr 71 , 72 , 73 , 74 und 75 bis auf die westlichste
Ecke von KühlingS Fuhrenkamp in den Bührener Tannen —
Flur 16 Pare . 34 der Gemeinde Crapendors — , biegt hier
etwas westlich und geht westseits längs der Cloppenburgcr
Theilungsplackcn 85 , 85a , 86 , 87 , 92 , 99 , 99a 101 , 102
und 163 bis zu der nordwestlichen Ecke dieses der Wittwe
Heinrich Buken zu Cloppenburg gehörigen Plackens . Von
hier geht die Linie in östlicher Richtung bis zur Friesvyther
Chaussee , die Cloppenburger ThcilungSplacken Nr . 103 , 104,
104a und 106 südlich liegen lassend , schneidet die Chaussee
in gerader Verlängerung und folgt dann nördlich der Grenze
zwischen den Chausseebcrmcn und dem Anton Plaßpohl
Wittwe und Joseph Pischcnbrock gemeinschaftlich gehörige»
Cloppenburgcr Theilungsplacken Nr . 112 . — An der Nord»
westecke dieses Plackens biegt die neue Grenze nordöstlich um
und geht in gerader Linie an der Nordgrenze der Cloppen¬
burger ThcilungSplacken Nr . 112 bis 123 hin , folgt dann
nördlich ausspringenb der Westgrcnzc des dem Bernhard
Sehlhorst zu Cloppenburg gehörigen ThcilungsplackenS Nr.
123a bis zur Nordwestecke dieses Plackens . Hier biegt die
Grenze sodann wieder mehr östlich und geht an der Nord¬
grenze des ebcnbezeichnetcn Plackens und den Cloppen¬
burger Theilungsplacken Nr . 139 , 140 , 141 und 143 hin
und in gerader Verlängerung dieser Linie über den alten
Garreler Weg hinaus , folgt dann in nördlicher Richtung der
westlichen Grenze des Cloppenburgcr Theilungsplackens
Nr . I43a , dem Landwirth Heinrich Cramer gehörig , bis zu
dessen nordwestlichen Ecke. Von hier geht sie in östlicher,
später mehr südöstlicher Richtung an der Nordgrenze fol¬
gender , beim sog . greisen Stein belegener Grundstücke hin:
des ebengedachten Theilungsplackens Nr . I43a , der ThcilungS¬
placken Nr . 158 und I58a , dem Theodor Debring gehörig,



der Theilungsplacken 164 , I64a und 165 , dem Weißgerber
Bernhard Quatmann gehörig . An der Nordostccke des letzt¬
gedachten Plackens biegt die neue Grenze daun südlich und
folgt der Ostgrcnzc der Cloppcnburgcr Theilungsplacken
Nr . 165 , Nr . 66 , 67 , 68 , 69 und 70 bis zur nordöstlichen
Ecke der zum Staatsforst Bcther Fuhrcnkamp gehörigen
Flur 18 Pare . 140 der Gcmeinvc Crapcndorf , geht von
hier ab in östlicher Richtung über de» Garrel -Bether Weg
und sodann östlich um die zum Staatsforst „ Bcther Fuhren¬
kamp " gehörige Parcellc 141 der Crapendorfer Flur 18
herum , der Südgrenze dieser Parcellc 141 und der Süd-
grenze der Parcellc 140 folgend , biegt die Linie dann wie¬
der an der Südosteckc der Parcellc 139 nach Süden zu
und geht an der Ostgrcnzc der Cloppenburgcr Thcilungs-
pfänder Nr . I70a , 176 und I76a bis zu der Nordostccke
von Zeller AlbcrS Fuhrcnkamp zu Bethen im sog . Greisen
Sande Crapendorfer Flur 18 Par . 128 . Sodann folgt die
Grenze der nördlichen Grenze der Parccllen 128 , 130 , 131,
132 , 133 und 134 der Crapendorfer Flur 18 und dann der
Westgrenzc der lctztgedachten Parcellc ( Zeller Niemann 's
Fuhrcnkamp im Greisen Sande ) . Bon der Südwcstecke
dieses Grundstücks bildet schließlich die Ostseite des ncuaus-

geritzten Weges , welcher längs der Cloppcnburgcr ThcilungS-
pfänder Nr . 197 , 196 und 195 entlang führt , die Grenze
bis zur nordöstlichen Ecke dcS dem Zeller Meyer zu Büh¬
ren gehörigen Fuhrcnkamps — Flur 26 Parc . 134 der Ge¬

meinde Cloppenburg — und schließt sich hie , der bisherigen
Gemeindegrenze an.

II . Die Grenze zwischen den Gemeinden Crapcn¬
dorf  und Cm  st eck läuft von der südöstlichen Ecke des

Plackens Nr . 6 , dem Landwirth Heinrich Nordmann zu
Cloppenburg gehörig , in nordöstlicher Richtung in gerader
Linie bis an die Cloppenburg - Oldenburger Chaussee , wo¬
bei sie die Placken 6 , 7 , 7a , 10 , II , 12 , 13 , 14 , 15,
15a , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 und 23 westlich liegen läßt,



und ostseits der ungethciltcn Höltinghauser Mark hin-
läuft.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens - Unterschrift
und beigcdruckten Großherzoglichen Jnsiegcls.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den II . Fe¬
bruar 1875.

(U. 8.> Peter.

von Berg.

v. Buttel.

.M 85.
Bekanntmachung des StaatsmimsteriumS , betreffend das dem Ingenieur

und Fabrik -Director Herrn C . Keßeler zu Greifswald ertheilte
Erfindungs -Patent.

Oldenburg , den 6 . Februar 1875.

DaS Staatsministerium macht hiemit bekannt , daß dem

Ingenieur und Fabrik -Director Herrn C . Keßeler zu Greifs¬
wald ein Patent auf eine Torfpresse , nach Maßgabe der beim
StaatSminislerium , Departement dcS Innern , » iedergelegten
Zeichnung und Beschreibung , soweit dieselbe als cigcnthüm-
lich und nicht bereits bekannt zu betrachten ist , für daS
Großherzogthum auf die Dauer von fünf Jahren mit dem
Vorbehalte ertheilt worden ist , daß daS Patent erlöschen soll,
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wenn nicht innerhalb Jahresfrist, von heute ungerechnet,
nachgewiescn wird, daß dasselbe im Großherzogthum zur
bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg, den 6. Februar 1875.

Staatsministerium.

Departement des Innern.

von Berg.

von Buttel.
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Inhalt.
88 . Bekanntmachung des Staatsministcriums vom 8 . März 1878.

betreffend die Formulare zu den nach dem Jmpfgesetz vom
8 . April 1874 auszustellenden Bescheinigungen.

M 85.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Formulare zu den

nach dem Jmpfgesctze vom 8 . April 1874 auszustellenden Be¬
scheinigungen.

Oldenburg , den 8 . März 1878.

Das Staatsministerium macht hierdurch bekannt , daß
der Bundesrath in Gemäßheit des § 11 des ImpfgcsetzeS
vom 8 . April 1874 in Bezug aus die für Bescheinigungen
anzuwendenden Formulare folgende Bestimmungen getrof¬
fen hat:

1 . Bei Ausstellung der im 8 10 Absatz 1 des Jmpf-
gesetzeS erwähnten Impfscheine sind die Formulare
I . oder II . anzuwenden , und zwar in der Weise , Laß
die Impfscheine für erste Impfungen ( 8 I , Ziff . 1
des Jmpfgesetzes ) auf Papier von röthlicher Farbe,
und die Impfscheine für spätere Impfungen ( Wieder¬
impfung , 8 1 Ziff . 2 des Jmpfgesetzes ) auf Papier
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von grüner Farbe gedruckt werden; bei den Impf¬
scheinen für die Wiederimpfung ist neben dem Worte
„Impfschein" das Wort „Wiederimpfung" in Klam¬
mern zu setzen.

2. Für die nach § 10 Absatz2 des Jmpfgesehes aus¬
zustellenden Zeugnisse über gänzliche oder vorläufige
Befreiung von der Impfung haben die Formulare
III . oder IV . zur Anwendung zu kommen und sind
dieselben durchgängig auf weißes Papier zu drucken.

Oldenburg, den 5. März 1875.
Staatsministerium.

Departement des Innern,
von Berg.

von Buttel.

Formu lar I.

Impfschein.
Jmpfbezirk. Jmpfliste . .
. . . geboren den . 18 . . , wurde
am . 18 . . zum . . . . Male . . . . Erfolg
geimpft.

Durch die Impfung ist der gesetzlichen Pflicht genügt.
V IV, am . 18 . .

IV. IV.
Arzt (Jmpfarzt).

Bemerkung.
Das Formular I . kommt für alle Impfungen zur An¬

wendung, durch welche der gesetzlichen Pflicht genügt ist, und
zwar sowohl bei der ersten Impfung (8 I, Ziff- 1 des
Jmpfgesetzcs) , als bei der späteren  Impfung (Wieder¬
impfung, § I, Ziff. 2 des Jmpfgcsetzes).

Im Uebrigcn ist zu unterscheiden:
I . war die Impfung bei dem ersten oder zweiten Male

erfolgreich, so ist zwischen den Worten „zum . . . .
Male" das Wort „ersten" oder„zweiten" und zwischen



den Worten „Male . . . . Erfolg " das Wort „mit"
einzuschalten;

2. ist die Impfung zum dritten Maie (§ 3 des Jmpfgcs.)
wiederholt worden, so ist zwischen den Worten „zum
. . . . Male " das Wort „dritteu", und zwischen den
Worten„Male . . . . Erfolg ", je nachdem die Impfung
erfolgreich oder erfolglos war , das Wort „mit" oder
das Wort „ohne" einzuschalten.

Formular II.

Impfschein.
Jmpfbezirk. Jmpfliste . .
. . geboren den . 18 . . , wurde
am . 18 . . zum . . . Male ohne Erfolg geimpft.

Die Impfung muß im nächsten Jahre wiederholt
werden.

am 18 . .
di.

Arzt (Jmpfarzt).
Bemerkung.

Das Formular II . kommt für alle diejenigen Fälle zur
Anwendung, in denen die Impfung wegen Erfolglosigkeit
wiederholt werden muß (8 3 dcS Jmpfgcsetzeö) , und zwar
sowohl bei der ersten Impfung (§ 1 Ziffer 1 des Jmpf-
gesetzes) , als bei der späteren  Impfung (Wiederimpfung,
§ 1 Ziffer 2 des Jmpfgesetzes).

Je nachdem die Impfung zum ersten oder zweite» Male
vorgenommen war, ist zwischen den Worten „zum . . . .
Male" das Wort „ersten" oder „zweiten" einzuschalten.
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Zeugniß.
Jmpfbezirk.
. , geboren den . . .
wegen . ohne Gefahr nicht
geimpft werden.

Demgemäß darf die gesetzliche Impfung bis . . .
unterbleiben.

- . den . 18 . .
IV IV

Formular III.

Jmpflistc . .
krINN

Arzt (Jmpsarzt).
Bemerkung.

Das Formular III . kommt — und zwar sowohl bei
ersten Impfungen, als bei späteren (Wiederimpfung ) —
zur Anwendung, wenn eine vorläufige  Befreiung von der
Impfung wegen Krankheit re. (§ 2 des Jmpfgesetzes) nachge-
wiescn werden soll. Der Befrciungsgrund ist zwischen den
Worten „wegen. ohne rc.", die Frist der Be¬
freiung zwischen den Worten „ bis . unterbleiben"
anzugeben. Der Name des Jmpfbezirks und die Nummer
der Jmpflistc ist von demjenigen Jmpfarzte, beziehungsweise
derjenigen Behördê in deren Jmpflistc das betreffende Kind
eingetragen ist, auszufüllen, sobald ihnen das Zeugniß zur
Führung des Befreiungsuachweises vorgelegt wird.

Formular IV.
Zeugniß.

Jmpfbezirk. Jmpflistc . .
. . geboren den . 18 . ., hat im
Jahre . . . . die natürlichen Blattern überstanden;
ist im Jahre . . . . mit Erfolg geimpft worden und ist dem¬
gemäß von der Impfung befreit.

.den 18 . .
lV II.
Arzt (Jmpfarzt).



Bemerkung.
Das Formular IV . ist für diejenigen Fälle bestimmt , in

denen — sowohl bei ersten Impfungen , als bei späterer

(Wiederimpfung ) — eine gänzliche  Befreiung von der
Impfung stattfindet . Besteht der Befrciungsgrund darin,
daß das Kind die natürlichen Blattern übcrstanden hat , so

sind die Worte „ ist im Jahre re." bis „ worden " auszu¬

streichen ; ist dagegen das Kind von der Impfung befreit,
weil es bereits mit Erfolg geimpft worden ist , so sind die

Worte „ hat im Jahre rc." bis „ Überstunden " auszustreichen.

Der Name des Jmpfbezirks und die Nummer der Jmpf-
liste ist von demjenigen Jmpfarzte , beziehungsweise derjenigen
Behörde , in deren Jmpfliste das betreffende Kind eingetragen

ist , auszufüllen , sobald ihnen das Zeugniß zur Führung des
Befreiungsnachweises vorgelegt wird.
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Inhalt.
-N 86. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom6. März 1878,

betreffend die Publtcation des Bahnpolizei-Reglements für die
Eisenbahnen Deutschlands vom4. Januar 1873.

N 86.
Bekanntmachung des Staatsministerinms, betreffend die Publtcation des

Bahnpolizei- Reglements für die Eisenbahnen Deutschlands vom
4. Januar 1878.

Oldenburg, den8. März 1878.

Nachdem das vom Bundesrathe des Deutschen Reiches
in Gemäßheit der Artikel 42 und 43 der Reichsverfassung
an Stelle des Bahnpolizei-Reglements für die Eisenbahnen
im Norddeutschen Bunde vom 3. Juni 1870 (Bundes-Gesetz-
blatt pro 1870 Seite 461) und des Nächtrages zu demselben
vom 29. December 1871 (Reichs-Gesetzblatt pro 1872 Seite
34) beschlossene Bahnpolizei-Reglement für die Eisenbahnen
Deutschlands vom 4. Januar 1875 in 2 des diesjährigen



Central-Blattes für das Deutsche Reich veröffentlicht worden,
wird dasselbe in Nachstehendem für das Oldenburgische
Staatsgebiet hierdurch publicirt.

Oldenburg, den 5. März 1875.

Staatsministerium.
Departement des Innern.

von Berg.

von Buttes.

Bahnpolizei - Reglement
für die

Eisenbahnen Deutschlands.

1. Zustand , Unterhaltung und Bewachung der
Bahn.

8 I.
Die Bahn ist fortwährend in einem solchen baulichen

Zustande zu halten, daß dieselbe ohne Gefahr und, mit Aus¬
nahme der in Reparatur befindlichen Strecken, mit der im
8 26 festgestellten größten zulässigen Geschwindigkeit befahren
werden kann. Diejenigen Strecken, welche nicht mit dieser
Geschwindigkeit befahren werden dürfen, sind als solche durch
bestimmte, vom Zuge aus sichtbare Signale zu bezeichnen.

Die Bahnhöfe sind durch Signale geschlossen zu halten
und nur für die Einfahrt der Züge zu öffnen (siehe§ 46
Al. 3).

Strecken, welche wegen Ausführung von Auswechselungen,
Reparaturen, geöffneter Drehbrücken re. oder aus sonstigem
Grunde unfahrbar sind, müssen in genügender Entfernung
von den betreffenden Stellen und während der ganzen Dauer



der Unfahrbarkeit , auch wenn kein Zug erwartet wird , durch

Signale abgeschlossen werden.

8 2.

Sämmtliche Geleise , auf denen Züge bewegt werden,

sind in solcher Breite freizuhalten , daß mindestens daö aus

beigefügtem Blatte dargestellte Normalprofil des lichten

Raumes für die freie Bahn und für die Bahnhöfe vorhan¬

den ist.

Inwieweit Abweichungen vom Normalprofil deS lichten

Raumes zu gestatten find , bestimmt der VundeSrath.

An Ladegeleiscn , welche nicht von durchgehenden Zügen

befahren werden , kann nach Art ihrer Benutzung eine Ein¬

schränkung des Normalprofils von der Aufsichtsbehörde zu¬

gelassen werden.

§ 3.

Es find Vorkehrungen zu treffen , daß die Stellung der¬

jenigen Weichen , welche außerhalb der Bahnhöfe liegen , in

einer Entfernung von 300 Metern zu erkennen ist.

Die Weichen außerhalb der Bahnhöfe müssen , so lange

sie nicht bewacht sind , verschlossen gehalten werden.

Bei beweglichen Brücken sind Einrichtungen zu treffen,

welche die richtige Stellung der im § 1 gedachten Signale

für die Dauer der Unfahrbarkeit sichern.

In den Hauptgeleiscn für durchgehende Züge sind Dreh¬

scheiben und Schiebebühnen mit versenkten Geleisen unzu¬

lässig.
Die Kreuzung einer Bahn durch eine andere Bahn soll

außerhalb der Stationen thunlichft nicht in gleicher Ebene

der Schienen , sondern durch Ucbcrbrückung hergestellt werden.

8 4.

Einfriedigungen müssen da angelegt werden , wo die ge¬

wöhnliche Bahnbewachung nicht hinreicht , um Menschen oder

Vieh vom Betreten der Bahn abzuhalten.



Zwischen der Eisenbahn und Wegen , welche unmittelbar

neben derselben in gleicher Ebene oder höher liegen , sind Schuh¬

wehren ersorderlich . Als solche können nach näherer Bestim¬

mung der Landespolizcibehörde auch Gräben mit Seitcnauf-

wurf angesehen werden.
Die Uebergänge in gleicher Ebene mit der Bahn sind

mit starken , leicht sichtbaren Barrieren in angemessener Ent¬

fernung von der Mitte des nächsten Bahngeleises zu ver¬

sehen.
Für den Abstand der geöffneten Barrierenflügel von den

Geleisen sind die Bestimmungen des 8 2 zu beachten.

Zugbarriercn sind auf Uebergänge für wenig frequente

Straßen zu beschränken und müssen von den bedienenden

Wärtern übersehen werden können.

Die Zugbarieren müssen auch mit der Hand geöffnet

und geschloffen werden können . Jeder Uebergang mit Zug-

barrieren erhält eine Glocke , mit welcher vor dem Niederlassen

der Sperrbäume zu läuten ist.

In angemessener Entfernung vor den Wcgeübergängen

sind Warnungstafeln aufzustellen , welche zugleich die Stelle

des Weges bezeichnen , wo Fuhrwerke , Reiter und Biehhecrden

anhalten müssen , wenn die Barrieren geschlossen sind.

8 5.
Die Bahn muß so lange bewacht werden , als noch Züge

oder einzelne Lokomotiven zu erwarten stehen.
Sämmtliche Bahnstrecken müssen durch die Wärter bei

Tage mindestens dreimal und bei Dunkelheit , sowie auf Tun¬

nelstrecken , soweit cs thunlich ist , vor jedem  Zuge revidirt
werden.

Bei der Revision ist insbesondere auch auf die Dicnft-

fähigkeit der Weichen zu achten.
Die Uebergangs - Barrieren sind spätestens 3 Minuten

vor Ankunft des Zuges zu schließen . Ausnahmen werden

durch die Aufsichtsbehörde unter Zustimmung der Landeöpoli-

zeibehörde sestgestcllt.



Die Barrieren von Privatwegen , welche nicht besonders

bewacht werden , sind unter Verschluß zu halten ( old . 8 58 >.

Die Barrieren der Niveau -Uebergänge mit geringem Ver¬

kehr können mit Genehmigung der Landcspolizeibehörde ge¬

schlossen gehalten werden und sind auf Verlangen der Pas¬

santen zu öffnen . Zu diesem Bekufe erhält jede dieser Bar¬

rieren , einschließlich der Zugbarrieren , einen Glockenzug,

mittelst dessen das Oeffnen von den Passanten verlangt wird.

Bei Niveau - Uebergängen können Drehkreuze für Fuß¬

gänger angebracht werden , welche jedoch nur passirt werden

dürfen , wenn kein Zug in Sicht ist.

Der Barrierendienst kann , wenn derselbe von dem Dienst

der Geleisüberwachung getrennt ist , auch weiblichen Personen

anvertraut werden.

Im Dunkeln sollen , so lange die Barrieren geschlossen

sind , die Uebergänge von Chausseen , Kommunalstraßen oder

Vizinalstraßen erleuchtet sein . Dasselbe gilt von sämmtlichen

Zugbarricren.

Auf den Bahnhöfen sind bei Dunkelheit mindestens eine

halbe Stunde vor der Ankunft und beziehungsweise Abfahrt

der Züge , welche Personen befördern , die Perrons und An¬

fahrten zu erleuchten.

8 6.

Die Bahn ist mit Abteilungszeichen zu versehen , welche

bei Tage vom Zuge aus deutlich zu erkennen sind und Ent¬

fernungen von ganzen und ' e Kilometer angeben.

An den Wechselpunkten der Gefälle sind Neigungszeiger

aufzustellen , an denen die Neigungen der Bahn und die Längen

der betreffenden Strecken deutlich erkennbar anzugebcn sind.

Zwischen zusammenlaufenden Schienenstrengen ist ein

Markirzcichen anzubringen , welches die Grenze angiebt , wie

weit in jedem Bahngeleise Fahrzeuge vorgeschoben werden

dürfen , ohne den Durchgang anderer Fahrzeuge aus dem an¬

dern Geleise zu hindern.



8 7.

Die Betriebsmittel sollen fortwährend in einem solchen

Zustande gehalten werden , daß die Fahrten mit der größte»
zulässigen Geschwindigkeit (8 26 ) ohne Gefahr stattfinden
können.

8 8.

Lokomotiven dürfen erst in Betrieb gesetzt werden , nachdem
sie einer technisch -polizeilichen Prüfung unterworfen und als
sicher befunden sind . Die bei der Revision als zulässig er¬
kannte Dampfspannung über den Druck der äußeren Atmo¬
sphäre , sowie der Name des Fabrikanten , die laufende Fabrik-
nummcr und das Jahr der Anfertigung müssen in leicht er¬
kennbarer und dauerhafter Weise an der Lokomotive bezeichnet
sein.

In dem Bereiche jeder Haupt -Reparaturwerkstatt ist ein
offenes Quecksilber -Manometer so anzubringen , daß der Dampf-
raum geheizter Lokomotiven durch ein kurzes Ansatzrohr da¬
mit in Verbindung gebracht werden kann , um die Richtigkeit
der Belastung der Sicherheitsventile und die Richtigkeit der
Federwaagen und Manometer an den Lokomotiven zu prüfen.

8 9.

Ueber die von den Lokomotiven zurückgelegtcn Wege sind
Register zu führen . Jede Lokomotive ist von Zeit zu Zeit
einer gründlichen Revision zu unterwerfen . Die erste Revi¬
sion hat zu erfolgen , wenn die Lokomotive einen Weg von
höchstens 100,000 Kilometer , jede folgende , nachdem sie höch¬
stens weitere 80,000 Kilometer zurückgelegt hat , sowie nach
jeder größeren Kesselreparatur , niemals jedoch später als nach
3 Jahren . Bei Gelegenheit dieser Revision , welche sich auf
alle Theile der Lokomotive erstrecken muß , ist der Dampf¬
kessel vom Mantel zu entblößen und mittelst einer Druckpumpe
zu probiren.



Hinsichtlich der bei diesen Proben anzuwendenden Größe

des Druckes wird bestimmt , daß die Prüfung für eine Dampf¬

spannung von nicht mehr als von fünf Atmosphären Ueber.

druck mit dem zweifache » Betrage der zulässigen Marimal-

Dampfspannung , bei einer Dampfspannung von mehr als

fünf Atmosphären mit einem Drucke , welcher die zulässige

Marimal -Dampfspannung um fünf Atmosphären übersteigt,

stattfindcn soll . Für diejenigen Lokomotiven , welche bei dem

Inkrafttreten dieser Bestimmungen bereits vorhanden sind,

verbleibt es bei dem Maximaldruck , welcher bei der ersten

Prüfung (§ 8 ) Anwendung gefunden hat , sofern der letztere

niedriger ist, als der vorstehend vorgeschriebene.
Kessel , welche bei dieser Probe ihre Form bleibend än¬

dern , dürfen in diesem Zustande nicht wieder in Dienst ge¬

nommen werden.

Bei jeder Probe ist zugleich die Bcntilbelastung und die

Richtigkeit deS Manometers zu prüfen.

Längstens 8 Jahre nach Jnbetricbstcllung der Lokomotive

muß eine innere Revision des Kessels vorgenommen werden,

bei welcher die Siederohre zu entfernen sind . Nach spätestens

,e 6 Jahren ist diese Revision zu wiederholen.

Ueber die Lokomotiv -Rcvisionen sind Verhandlungen auf-

zmehmen , in denen die Ergebnisse zu verzeichnen sind.

Jede Lokomotive muß versehen sein:

1 . mit mindestens zwei zuverlässigen Vorrichtungen zur

Speisung des Kessels , welche unabhängig von ein¬

ander in Betrieb gesetzt werden können , und von

denen jede für sich während der Fahrt im Stande

sein muß , das zur Speisung erforderliche Wasser zu¬

zuführen . Eine dieser Vorrichtungen muß außerdem

geeignet sein , beim Stillstände der Lokomotive den

Wasscrstand im Kessel auf der normalen Höhe zu

erhalten;
2 . mit mindestens zwei von einander unabhängigen

Vorrichtungen zur zuverlässigen Erkennung der Wasscr-

ltandshöhe im Innern des Kessels . Bei einer dieser
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Vorrichtungen muß die Höhe des Wasserstandes
vom Stande des Führers ohne besondere Proben
fortwährend erkennbar und eine in die Augen fal¬
lende Marke des Normalwafscrstandes angebracht
sein;

3. mit wenigstens zwei vorschriftsmäßigen Sicherheits¬
ventilen, von welchen das eine so eingerichtet sein
soll, daß die Belastung desselben nicht über das
bestimmte Maaß gesteigert werden kann. Die Be¬
lastung dieser Sicherheitsventile ist derartig einzu-
richten, daß denselben eine vertikale Bewegung von
^Millimeter möglich ist;

4. mit einer Vorrichtung(Manometer) , welche den
Druck des Dampfes zuverlässig und ohne Anstellung
besonderer Proben fortwährend erkennen läßt. Auf
den Ziffernblättern der Manometer muß die größte
zulässige Dampfspannung durch eine in die Augen
fallende Marke bezeichnet sein;

5. mit einer Dampfpfeife.
8 16.

Jede Lokomotive muß mit Bahnräumern, sowie mit einem
verschließbaren, an dem Feuerkasten dicht anliegenden Aschkasten
und mit einer Vorrichtung versehen sein, durch welche der Aus
Wurf glühender Kohlen aus dem Schornstein wirksam ver
hütet wird.

8 II.
Tender-Lokomotiven und Tender müssen mit kräftigen,

leicht zu handhabenden Bremsen versehen sein.
8 12.

Alle nicht in Arbeitszügen gehende Wagen soll« auf
Federn ruhen, mit elastischen Zugapparatcn und an beiden
Enden mit elastischen Buffern versehen sein.

Sämmtliche Näder müssen mit Spurkränzen verse'u: ' in.
Bei Lokomotiven und Tendern muß die Stärke shm rd"-



eiserner Radreifen mindestens 22 , diejenige stählerner minde¬

stens 19 Millimeter betragen ; bei Wagen können schmiede¬
eiserne Radreifen bis auf 19 Millimeter , stählerne bis auf

16 Millimeter abgenutzt werden.

Es müssen außer den gewöhnlichen Kuppelungen noch

Sicherheits ' Ketten oder -Kuppelungen auf beiden Enden jedes

Wagens angebracht und so befestigt sein , daß sie im Zustande

der vollen Belastung desselben beim freien Herabhängen nicht

tiefer als 75 Millimeter über Schienenoberkantc herabhängen.

8 13.

In jedem Zuge müssen außer den Bremsen am Tender

oder an der Lokomotive so viele kräftig wirkende Bremsvor¬

richtungen angebracht und bedient sein , daß durch die letzteren

bei Neigungen der Bahn

bis einschließlich ' / -«»„ '/300
,'
/I00

1//40

bei Personenzügcn , bei Güterzügen

der 8 . Theil , der 12 . Theil,
6.
5.
4.
3.

,,
,,

10.
8.
7.
5.

, , ^ / ,

der Räderpaare gebremset werden kann . Gemischte Züge,

welche mit der Geschwindigkeit der Pcrsonenzüge fahren , sind

hierbei als Personenzüge zu behandeln.

Erstreckt sich die stärkste Neigung zwischen zwei Stationen

auf eine Bahnlänge von weniger als 1000 Meter , so ist für

die Berechnung der Brcmscnzahl nicht diese , sondern die nächst

geringere Neigung dieser Strecke maßgebend.

Bei Gütcrzügcn kann die Zahl der zu bedienenden Bremsen

aus Neigungen bis einschließlich 1 : 60  auf den 6 . Theil , und
1 : 40 5.

der Rädcrpaare herabgesetzt Werden , wenn

1 . die Fahrgeschwindigkeit von 18 Kilometer pro Stunde

Fahrzeit nicht überschritten wird,
2 . die Stärke des Zuges 80 Achsen nicht übersteigt,
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3 . durch geeignete Kontrol -Apparate die Fahrgeschwin¬
digkeit des ZugeS genau festgestellt wird.

Bei Berechnung der Zahl der Bremsen wird eine unbe-
ladene Achse gleich einer halben beladenen Achse gerechnet.

Für Bahnstrecken mit Neigungen von mehr als I : 40
sind für das Bremsen der Züge von den Aufsichtsbehörden be¬
sondere Vorschriften zu erlassen.

8 14.
Die Thüren , welche sich an den Langseiten der Personen¬

wagen befinden , müssen mit mindestens doppelter , nur von
der Außenseite zu schließender Derschlußvorrichtung versehen
werden , von denen eine aus einem Vorreiber besteht . Sämmt-
liehe Thürcn an den Personenwagen dürfen nur so verschlossen
werden , daß das Oeffnen derselben den im Wagen befind¬
lichen Passagieren möglich ist.

Um das Einklemmen der Finger in die Spalten der
Thüren zu verhüten , sind die letzteren mit Schutzvorrichtungen
zu versehen.

Das Innere der Personenwagen ist während der Fahrt
in der Dunkelheit und in Tunneln , zu deren Durchfahrung
mehr als 2 Minuten gebraucht werden , angemessen zu er¬
leuchten.

8 15.
Sämmtlichc Personen - , Post und Gepäckwagen , sowie

die als Schlußwagen laufenden Güterwagen sind mit den
erforderlichen Signallaternenstützen zu versehen , welche an
der Hintcrwand des Wagens so anzubringen sind , daß die¬
selben entweder zur Seile des Wagens oder über die Decke
desselben hervorragen.

Der Abstand der Oberkante dieser Stützen über
Schienenoberkante darf im crsteren Falle höchstens 3,E Meter,
im letzteren höchstens 3,ooo Meter betragen , während die Mitte
(Vertikalachse ) der Stützen im ersteren Falle höchstens I,io»
Meter , im letzteren höchstens I,soo Meter von der Mitte des
Wagens entfernt sein darf.

Die Latcrnenstützen müssen einen quadratisch konischen
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Querschnitt im Lichten von 0,046 Meter oberer und 0,ogs Meter

unterer Länge und Breite bei 0,v7s Meier Höhe derselben

erhalten und diagonal zur Achse des Wagens gestellt werden.

Der größte Querschnitt des Laterncnkastens , dessen Seiten¬

flächen parallel den Wagcnflächen liegen müssen , dars nickt

über 0,sso Meter Breite und l),ü8g Meter Höhe betragen und

derjenige des Laternenaussatzes ( Schornstein ) nur 0,14a Meter

Breite und 0,120 Meter Höhe haben.

8 16.

Alle mit leicht feuerfangenden Gegenständen beladenen

Güterwagen müssen mit einer sicheren Bedeckung versehen
sein , soweit nicht Ausnahmen durch das Betriebs -Reglement

gestattet sind.

8 17.

Jeder Wagen und jeder Tender ist von Zeit zu Zeit

einer gründlichen Revision zu unterwerfen , bei welcher die

Achsen , Lager und Federn abgenommen werden müssen . Die

Revision hat jedesmal zu erfolgen , sobald der Wagen 30,000

Kilometer durchlaufen hat , oder falls diese Strecke noch nicht

zurückgelcgt wäre , sobald zwei Jahre seit der letzten Revision

verflossen sind.

8 18.

Jeder Wagen muß Bezeichnungen erhalten , aus welchen

zu ersehen ist:
g) die Eisenbahn , zu welcher er gehört;

k ) die OrdnungSnummer , unter welcher er in den

Werkstätten - und Revistons - Registern geführt wird;

c) das eigene Gewicht , einschließlich der Achsen und

Räder;
cl) daS größte Ladegewicht , mit welchem er belastet

werden dars;
e) d 'iö Datum der letzte » Revision.

Jeder Personenwagen soll Merkmale erhalten , welche

de», Reisenden das Auffinden rer Wagenklasse wie der be¬

nutzten Wagenabtheilung erleichtern.



8 19.
In jedem Zuge sollen diejenigen Gerätschaften vorhanden

sein , vermittelst welcher die während der Fahrt an dem Zuge

vorgekommencn Beschädigungen zum Zwecke der Weitcrfahrt

thunlichst beseitigt werden können.

III . Einrichtungen und Maßregeln für die
Handhabung des Betriebes.

8 20.
Auf jeder Station ist an einer dem Publikum sichtbaren

Stelle eine Uhr anzubringcn , welche nach der mittleren Zeit

des Ortes gestellt ist und täglich regulirt werden muß . Auf

größeren Bahnhöfen müssen die Zeitangaben sowohl von

dem Zugänge zu denselben , als von den Zügen bei Tage

wie auch im Dunkeln erkennbar sein.

Der Name der Station muß am Stationsgebäude oder

an anderer geeigneter Stelle in einer für die Reisenden in die

Augen fallenden Weise angebracht werden.

Die Zugführer , Lokomotivführer , Bahnmeister und

Bahnwärter müssen im Dienst beständig eine richtig gehende

Uhr bei sich tragen.
8 21.

Auf doppelgleisigen Bahnstrecken sollen die Züge das

in ihrer Richtung rechts liegende Geleise befahren.

Bereits bestehende Ausnahmen dürfen bis auf Weiteres

beibehalten werden.

Auch sind Ausnahmen zulässig bei Gleissperrungen nach

vorgängiger Verständigung der benachbarten Stationen , sowie

bei Doppelstrecken in den Bahnhöfen unter Verantwortlichkeit

des Vorstehers der Station und sodann auch bis höchstens

zur nächsten Station (Blockstation ) für Lokomotiven , welche

durch Schieben Hülfe geleistet haben und znrückzubcförder»

sind ( siehe 8 22 ) .
8 22.

Das Schieben der Züge durch Lokomotiven ist , sofern

nicht von der Aufsichtsbehörde weitere Einschränkungen bestimmt

werden , nur in folgenden Fällen gestattet:
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g ) bei langsamen Rückwärtsbewegungen des Zuges auf
den Bahnhöfen , oder in Nothfällen;

l>) bei Arbeitözügen und — unter den von der Auf¬
sichtsbehörde festzustellendcn Bedingungen — bei
Zügen nach benachbarten Gruben oder sonstigen
gewerblichen Etablissements , wenn die Geschwindigkeit
24 Kilometer pro Stunde (400 Meter pro Minute)

nicht übersteigt.
Das Nachschieben der Züge mit Lokomotiven an der

Spitze ist nur zulässig:
beim Ersteigen stark geneigter Bahnstrecken , und
bei Ingangbringung der Züge in den Stationen.

8 23.

Mehr als 150 Wagenachscn sollen in keinem Eisenbahn¬

zuge gehen . Solche Züge , in welchen auch Personen be¬
fördert werden , sollen nicht über 100 Wagcnachsen stark sein.
Militärzüge dürfen mit Rücksicht auf ihr geringe Fahrge¬
schwindigkeit ausnahmsweise bis 120 Wagenachsen stark sein.

8 24.

Die Fahrt der Lokomotive mit dem Tender voran ist bei
fahrplanmäßigen Zügen nur in Ausnahmefällen , bei Arbeits¬

zügen und bei Güterzügen zwischen den Stationen und be¬
nachbarten gewerblichen Etablissements , sowie auf Bahnhöfen
nur gestattet , wenn die Fahrgeschwindigkeit nicht mehr als
24 Kilometer pro Stunde ( 400 Meter pro Minute ) beträgt.

Entsprechend konstruirte Tender - Lokomotiven dürfen bei
allen Zügen auch auf freier Bahn vor - und rückwärts laufen.

8 25.

Kein Personenzug darf vor der im Fahrplan angegebenen
Zeit von einer Station abfahrcn.

Die Abfahrt darf nicht erfolgen , bevor alle auf den
Langseiten der Wagen befindlichen Wagenthüren geschlossen
sind und das für die Abfahrt bestimmte Signal gegeben ist.

Züge , wohin auch leer gehende Lokomotiven zu rechnen,

dürfen einander nur in Stationsdistanz folgen.



An solchen Zügen , welchen andere , nicht fahrplanmäßige

Nachfolgen, ist dicS tu signalisiren ( stehe auch § 35 und 8 45).
§ 26.

Die größte Fahrgeschwindigkeit , welche auf keiner Strecke

der Bahn überschritten werden darf , wird bei Neigungen von

nicht mehr als 1 : 200 und Krümmungen von nicht weniger

als 1000 Meter Radius:

für Schnellzüge auf 75 Kilometer pro Stunde oder

1250 Meter pro Minute,

für Personenzüge auf 60 Kilometer pro Stunde oder

1000 Meter pro Minute,

für Güterzüge auf 45 Kilometer pro Stunde oder

750 Meter Pro Minute

festgesetzt ; auf stärker geneigten oder mehr gekrümmten Stre-

cken muß diese Geschwindigkeit angemessen verringert und daS

Fahrpersonal unter Bezeichnung dieser Strecken mit Instruk¬

tion versehen werden.
Ausnahmsweise können größere Geschwindigkeiten kür

Schnellzüge bis 90 Kilometer pro Stunde unter besonders

günstigen Verhältnissen zugelassen werden , ste bedürfen aber

der ausdrücklichen Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Leer fahrende Lokomotiven dürfen nur mit einer Ge¬

schwindigkeit befördert werden , welche um mindestens 15 Ki¬

lometer pro Stunde hinter der regelmäßigen Fahrgeschwin¬

digkeit zurückbleibt , die zur Beförderung der betreffenden Zug¬

gattung vorgeschricben ist.

Langsamer muß gefahren werden:

s ) wenn Menschen , Thicre oder andere Hindernisse auf

der Bahn bemerkt werden;

6 ) durch Weichen gegen die Spitzen derselben und über

Drehbrücken;

o) wenn das Signal zum Langsamfahren gegeben

wird.

In allen diesen Fällen muß so langsam gefahren wer¬

den , als die Umstände zur Vorbeugung einer möglichen Ge¬

fahr es erfordern.



8 27.

Bei der Einfahrt aus Haupt - in Zweigbahnen und um¬
gekehrt , sowie überhaupt bei dem Uebergange aus einem Ge¬
leise in daS andere , muß so langsam gefahren werden , daß
der Zug auf einer Länge von 200 Meter zum Stillstand ge¬
bracht werden kann.

Bahnkreuzungen in gleicher Ebene der Schienen außer¬
halb der Stationen (8 3 ) dürfen von den Zügen erst passirt
werden , nachdem die letzteren vorher zum Stillstände gebracht
sind und von den Aufsichtsbeamten die Erlaubniß zum
Passiren erthcilt ist.

8 28.

Bei denjenigen Schnell - und Personenzügen , bei welchen
die im 8 26 angegebene höchste Fahrgeschwindigkeit zur An¬
wendung kommen soll , müssen stch die Betriebsmittel in
einem vorzugsweise tüchtigen Zustande befinden . Außerdem
müssen:

») die Fahrzeuge unter sich , sowie mit dem Tender so
fest gekuppelt sein , daß sämmtliche Zug - und Bufferfedern
etwas angespannt sind;

b ) die nach § 13 ( siche auch 8 33 ) erforderlichen
Bremsen um eine vermehrt sein.

8 29.

Die Schnellzüge , sowie die Ertrazüge der Allerhöchsten
und Höchsten Herrschaften haben behufs besonders pünktlicher
Beförderung überall den Borrang vor den anderen Zügen.

Inwieweit Eilgut mit Schnellzügen befördert werden
darf , bestimmt die Aufsichtsbehörde.

8 30.

Die Beförderung von Gütern mit den Personenzügen ist
nur unter folgenden Bedingungen zulässig:

s ) das Auf - und Abladen von Gütern , ebenso wie das
An - und Abschieben von Güterwagen darf niemals
Veranlassung zur Verlängerung des Aufenthalts auf
den Stationen sein , insofern nicht als sicher ange¬
nommen werden kann , daß die entstehende Verspätung



durch rascheres Fahren innerhalb der festgesetzten

Geschwindigkeitsgrenze bis zur nächsten Station

wieder beseitigt werden wird;

b ) die Mitnahme von Güterwagen darf eine Ver¬

längerung der planmäßigen Fahrzeit nicht herbei-

führcn;

c) die Passagiere der Personenzügc dürfen durch die

Mitbeförderung von Gütern in keiner Weise be¬

lästigt werden.

§ 31-

Wenn es im Interesse des Lokalverkehrs wünschenswerth

erscheint , kann mit den Güterzügcn auch Personenbeförderung

stattfinden ; jedoch darf deshalb keine Beschleunigung der

Güterzüge eintreten.

8 32.

Jeder Zugführer hat einen Fahrbericht zu führen , in

welchem die Abgangs - und Ankunstszciten auf den einzelnen

Haltepunkten und außergewöhnliche Vorkommnisse genau zu

verzeichnen find.

§ 33.

Bei Bildung eines jeden Zuges muß sorgfältig darauf

gehalten werden , daß die im 8 13 ( siehe auch 8 28 ) vor¬

geschriebene Anzahl von Bremsen sich in selbigem befinden

und das letztere angemessen vertheilt find . Bei Neigungen

von mehr als 1 : 200 soll der letzte Wagen eine Bremse

haben.
Bevor der Zug die Abgangsstation verläßt , ist derselbe

zu revidiren und darauf zu achten , daß die Wagen unter sich

und der Tender mit dem nächstfolgenden Wagen fest ver¬

kuppelt , die Sichcrheitsketten oder Kuppelungen ( siehe 8 12)

eingebangen , die Verbindung zwischen den Schaffnersttzen

und der Dampfeife (8 48 ) hergestcllt , die Belastung in den

einzelnen Wagen thunlichst gleichmäßig vertheilt , die nöthigen

Fahrsignalc und Laternen angebracht und die vorgeschriebenen

Bremsen angemessen vertheilt sind . Diese Revision ist unter-
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wegS bei jeder Veränderung in der Zusammensetzung des

Zuges und so oft der Aufenthalt cs gestattet , zu wiederholen.

In den Pcrsoneuzügen müssen die Zughaken so weit

zusammcngezogen sein , daß die Federbuffer der Wagen im

Zustande der Ruhe sich berühren (stehe übrigens § 28 ). In

gemischten Zügen sind Wagen mit ungewöhnlicher Kuppelung

nicht unmittelbar vor und auch nicht unmittelbar hinter die

Personenwagen zu stellen.

8 34.

In jedem zur Beförderung von Passagieren bestimmten

Zuge muß mindestens ein Wagen ohne Passagiere zunächst

auf den Tender folgen.
Bei der den Postwagen zu gebenden Stellung ist , soweit

der Bahnbetrieb dies gestattet , auf die Bedürfnisse des Post-

dienstes Rücksicht zu nehmen ; ebenmäßig ist die Verwendung

des Postwagens als Schutzwagen thunlichft zu vermeiden.

8 35.

Ertrazüge dürfen nicht befördert werden , wenn die Bahn

nicht vollständig bewacht , der Zug den Bahnwärtern nicht

vorher signalistrt und der nächsten Station ordnungsmäßig

gemeldet ist.
Ausnahmen sind nur in den im 8 45 näher bezeichnet «-»

Fällen zulässig.
8 36.

Arbeitszügc dürfen nur auf bestimmte Anordnung der

mit der Leitung des Betriebes betrauten verantwortlichen

oberen Beamten oder deren Vertreter und in fest abgegrenzten

Zeiträumen auf der Bahn fahren.
Die Vorsteher der beiden angrenzenden Stationen müssen

von der Bewegung solcher Züge Kenntniß erhalten . Letzteres

gilt auch von einzelnen Materialien - Transportwagen und

Dräsinen , welche durch Menschenkräfie bewegt werden . Die¬

selben müssen von einem verantwortliche » Beamten begleitet

sein.
2
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Die von Zügen zu befahrenden Geleise müssen auf der
freien Bahnstrecke mindestens Stunde vor der Ankunft,
auf Bahnhöfen vor Erthcilung der Erlaubniß zum Einfahren,
von allen Fahrzeugen geräumt sein.

8 37.
Schneepflüge oder Wagen zum Brechen dcS Glatteises

dürfen nicht vor die Lokomotiven fahrplanmäßiger Züge ge¬
stellt werden. Wo das Bedürfniß eintritt, werden diese
Schneepstüge oder Wagen dem Zuge in entsprechendem Ab¬
stande mit besonderen Lokomotiven vorauSgcschickt.

Fest mit der Zuglokomotive verbundene Schneepflüge,
welche nicht auf besonderen Rädern gehen, sind zulässig.

§ 38.
Ohne Erlaubniß der dazu bevollmächtigten Beamten

darf außer den durch ihren Dienst dazu berechtigten Beamten
Niemand auf der Lokomotive mitsahren.

8 39.
Bei angeheizten Lokomotiven soll, so lange sie vor dem

Zuge halten oder in Ruhe stehen, der Regulator geschloffen,
die Steuerung in Ruhe gesetzt und die Bremse angezogen
sein. Die Lokomotive muß dabei stets unter spezieller Aufsicht
stehen.

Die auf den Bahnhöfen stehenden Wagen sind zur Ver¬
meidung unbeabsichtigter Bewegung mittelst Vorlagen, Brem¬
sen oder anderer Vorrichtungen so festzustellen, daß sie nicht
in Bewegung gesetzt werden können.

8 40.
Jeder im Dunkeln sich bewegende Zug, sowie jede ein¬

zeln fahrende Lokomotive muß vorn  mit zwei in der Rich¬
tung der Fahrt weit leuchtenden Laternen und hinten  mit
mindestens einer  nach rückwärts roth leuchtenden Schlußla¬
terne versehen sein.

Am Schluffe eines jeden im Dunkel» fahrenden Zuges



ist außerdem ein dem Lokomotivführer und dem Zugpersonal
sichtbares , nach Hinte » und nach vorn leuchtendes Laternen-
signal anzubringen.

Jeder Bewegung der Lokomotiven auf Bahnhöfen muß
ein Achtungssignal vorhergehcn.

Einzeln fahrende Lokomotiven und Arbcitszüge werden
wie andere Züge signalisirt.

Auch Dräsinen und Materialien -Transportwagen ( § 36)
auf freier Bahn müssen im Dunkeln angemessen beleuchtet
sei» .

8 41.

Auf der Bahn müssen folgende Signale gegeben werden
können:

1. die Bahn ist fahrbar,

2 . der Zug soll langsam fahren,
3 . der Zug soll still halten.

8 42.

Die Zugführer , Schaffner und Bremser müssen das Sig¬
nal zum Halten an den Lokomotivführer geben können.

8 43 .
Die Lokomotivführer müsse » folgende Signale geben

können:

1. Achtung geben,
2 . Bremsen anziehen,
3 . Bremsen loslaffen.

8 44.

Der Dienst mit dem elektromagnetischen Telegraphen
wird nach besonderer von der Eisenbahn - Verwaltung oder
Aufsichtsbehörde erlassenen Instruktion gehandhabt ; es müssen
durch denselben Depeschen von Station zu Station gegeben
und sämmtlichc Wärter zwischen je 2 Stationen von dem
Abgänge der Züge benachrichtigt werden können.
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Die Signale
1. der Zug geht nicht ab,
2 . cS soll eine Hülfslokomotive kommen,

dürfen nicht mittelst optischer , sondern müssen mittelst elek¬
trischer Telegraphen erfolgen.

Zum Herbcirufen von Hülfslokomotivcn müssen die Züge
mit portativen Apparaten versehen oder an geeigneten Stellen
elektrische Apparate ausgestellt sein.

8 45.

Nicht fahrplanmäßigeZüge oder einzelne Lokomotiven müssen
in der Regel durch ein Signal an dem in der einen oder
anderen Richtung zunächst vorhergehenden Zuge den Bahn¬
wärtern , Arbeitern und den in Seitenbahnen haltenden Zügen
zur Nachachtung angekündigt werden.

Kann eine solche Signalisirung nicht stattfinden , so
dürfen nicht fahrplanmäßige Züge oder einzelne Lokomotiven
nur abgelassen werden , wenn eine bezügliche Verständigung
der beiden betreffenden Stationen stattgcfunden hat , und die
Wärter vorher von dem Abgang derselben durch den elektro¬
magnetischen Telegraphen zeitig benachrichtigt sind.

Von den vorstehenden Bestimmungen kann — unter
persönlicher Verantwortlichkeit des Stations - Vorstehers oder
des sonst zuständigen Betriebsbeamtcn — abgesehen werden
bei Hülsszügen , welche aus Anlaß von Eisenbahn - Unfällen,
Feuersbrünsten oder sonstigen schweren Kalamitäten plötzlich
erforderlich werden . Dieselben dürfen nur mit einer Geschwin¬
digkeit von höchstens 24 Kilometer pro Stunde ( 400 Meter
pro Minute ) gefahren werden.

8 46.

Die jedesmalige Stellung der Weichen in den Haupt-
geleisen der Bahnhöfe muß dem Lokomotivführer auf 150
Meter Entfernung kenntlich sein . Die dazu dienenden Zeichen
müssen durch die Bewegung der Weichenzungen gestellt werden.

Auf die württembergischen Bahnen finden diese Besinn-



mungen bis auf Weiteres nur mit den Modifikationen An¬
wendung , welche das dort bestehende Weichensystem nach dem
Ermessen der Königlich württembcrgischen Aufsichtsbehörde
erfordert.

Bevor das Signal zur Ein - oder Durchfahrt für den
ankommenden Zug gegeben wird und vor der Abfahrt
eines jeden Zuges ist nachzuseheu, ob die Bahnstränge , welche
der Zug zu durchlaufen hat , frei und die betreffenden Weichen
richtig gestellt sind (siche 8 l Al . 2).

Auf denjenigen Stationen , auf welchen eine Verbindung
des Wärterpostens am Bahnhofs -Abschlußtelegraphcn mit der
Station durch elektrische Blockapparate oder Sprechapparatc
oder auf irgend einem anderen mechanischen oder elektrischen
Wege nicht besteht, sind von dem dienstthuenden Stations¬
beamten für die Einfahrt der Züge optische Signale am Tc-
legraphenmast zu geben.

Für die Weichen in den Hauptgclciscn ist eine normale
Stellung als Regel vorzuschreiben.

Zu den Hauptgcleiscn sind alle diejenigen Geleise zu
rechnen, welche in Ausführung des fahrplanmäßigen Fahr¬
dienstes von Bahnzügcn durchfahren oder benutzt werden.

8 47.

Die Stellung der Ausgußrohren der Wasserkrahnc soll
im Dunleln kenntlich gemacht sein.

8 48.

Das Begleitpersonal darf während der Fahrt nur eine m
Beamten untergeordnet sein, welcher als vorzugsweise verant¬
wortlich für die Ordnung und Sicherheit des Zuges derart
placirt sein muß , daß er den ganzen Zug übersehen, die
Bahnfignalc erkennen und mit dem Lokomotivführer in Ver¬
bindung treten kann. Dasselbe gilt bezüglich der Placirung
auch von den Bremsern und Schaffnern , soweit letzteren die Be¬
aufsichtigung des Zuges oder die Bedienung der Bremsen
obliegt. Zur Verständigung zwischen Zugpersonal und . Loko-
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motivführer soll bei ollen Zügen eine mit der Dcnnpfpfeife
der Lokomotive oder mit einem Wecker an der Lokomotive
verbundene Zugleine oder eine andere geeignete Vorrichtung
angebracht sein, welche bei Pcrsonenzügen über den ganzen
Zug , bei gemischten Zügen über sämmtlichc besetzte Personen¬
wagen und bei Güterzügcn mindestens bis zum wachihabcn-
dcn Fahrbeamtcn geführt sein muß.

8 49.
Bei Unfällen und wenn sonst aus irgend einer Veran¬

lassung Züge auf der Bahn flehen bleiben oder halten müssen,
die fahrplanmäßig ihren Lauf fortzuletzcn hätte » , müssen in
der Richtung aus welcher andere Züge sich möglicherweise
nähern könnten, sichere Maßregeln getroffen werden , durch
welche solche Züge zeitig genug von dem Orte , wo der Zug
anhält , in Kenntniß gesetzt werden.

8 50.
Für die gemäß §8 40 bis 49 erforderlichen Signale sind

die Vorschriften der Signal -Ordnung für die Eisenbahnen
Deutschlands maßgebend.

Führen mehrere Bahnlinien neben einander her , so ist
den optischen Signalen an denselben eine Stellung zu geben,
welche der Lage der Bahnlinien zu einander entspricht.

8 5k.
Jede Weiche, gegen deren Spitze fahrplanmäßige Züge

fahren , muß während des Durchgangs des Zuges entweder
verschlossen gehalten werden oder von einem Weichensteller
bedient sein.

Den Weichenstellern an der Einfahrt in größere Statio¬
nen oder Zweigbahnen , sowie an den auf freier Bahn bc-
legenen Ausweichungen , ebenso den auf der Fahrt befindlichen
Lokomotivführern, Heizern und Bremsern dürfen Geschäfte,
durch welche die sorgfältige Wahrnehmung ihrer Funktionen
beeinträchtigt werden könnte , nicht aufgetragen oder gestattet
werden.
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§ 52 .

Die Führung der Lokomotiven darf nur sochcn Führern

übertragen werden, welche wenigstens ein Jahr lang in einer

mechanischen Werkstatt gearbeitet haben und nach mindestens
einjähriger Lehrzeit im Lokomolivdicnst durch eine, von dem
Maschinenmeister und einem technischen Betriebsbeamtcn' ab-

zuhaltendc Prüfung und durch Probefahrten ihre Befähigung
uachgewiese» haben.

Die Heizer müssen mit Handhabunĝ der Lokomotiven
mindestens sowcit-vcrtraut sein, um dieselben erforderlichen¬
falls still- oder zurückstellen zu können.

IV . Best im mun gen für das Publikum.

§ 53 .

Die Eisenbahn-Reisenden müssen den allgemeinen An¬

ordnungen Nachkommen, welche. von der Bahnvcrwaltung be¬
hufs Aufrechthaltung der Ordnung beim Transport der Per¬

sonen und Effekten getroffen werden und haben den dienst¬

lichen Anordnungen der in Uniform befindlichen oder mit

einem Dienstabzeichcn oder mit einer besonderen Legitimation
versehene» Bahnpolizei-Beamten 66) Folge zu leisten.

8 54.
Das Betreten des Planums der Bahn, der dazu ge¬

hörigen Böschungen, Dämme, Gräben, Brücken und sonstigen

Anlagen ist ohne Erlaubnißkarte nur der Aufsichtsbehörde
und deren Organen, den in der Ausübung ihres Dienstes
befindlichen Forstschutz-, Zoll-, Steuer-, Telegraphen-, Polizei-
bcamten, den Beamten der Staatsanwaltschaften und den zur

Rckognoszirung dienstlich entsendetest Offizieren gestattet; da¬

bei ist jedoch die Bewegung wie der Aufenthalt innerhalb
der Fahr- und Rangirgcleise zu vermeiden. DaS Publikum

darf die Bahn nur an den zu Ueberfahrten oder Uebergängen
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bestimmten Stellen überschreiten und zwar nur so lange, als
die letzteren nicht durch Barrieren verschlossen sind. Es ist
dabei jeder unnöthige Verzug zu vermeiden.

Die Gewährung von Erlaubnißkarten zum Betreten der
vorstehend bezcichnetcn Bahnanlagen bedarf der Genehmigung
der Aufsichtsbehörde.

ES ist untersagt, die Barrieren oder sonstigen Einfrie¬
digungen eigenmächtig zu öffnen, zu überschreiten oder zu
übersteige», oder etwas darauf zu legen oder hängen.

8 55.
Außerhalb der bestimmungsmäßig dem Publikum für

immer oder zeitweise geöffneten Räume darf Niemand den
Bahnhof ohne Erlaubnißkarte betreten, mit Ausnahme der
in Ausübung ihres Dienstes befindlichen Ehefs der Mititär-
und Polizeibehörde, sowie der im 8 54 gedachten und der
Postbeamten.

Den Festungs-Kommandanten, Fortisikations-Ossiziercn
und den durch ihre Uniform als solche kenntlichen Fortifi-
kations-Beamtcn ist gestattet, auch den Bahnkörper wie die
Bahnhöfe innerhalb des Fcstungsrayons zu betreten.

Die Wagen, welche Reisende zur Bahn bringen oder
daher abholen, müssen auf den Vorplätzen der Bahnhöfe
an den dazu bestimmten Stellen auffahren.

Die Uebcrwachung der Ordnung auf den für diese
Wagen bestimmten Vorplätzen, soweit dies den Verkehr mit
Reisenden und deren Gepäck betrifft, steht den Bahnpolizei-
Beamten zu, insofern in dieser Beziehung nicht besondere
Vorschriften ein Anderes bestimmen.

8 56.
TaS Hinüberschaffen von Pflügen, Eggen und anderen

Geräthen, sowie von Baumstämmen und anderen schweren
Gegenständen über die Bad» darf, sofern solche nicht ge¬
tragen werden, nur auf Wagen oder untergelegten Schleifen
erfolgen.
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8 57.
Für das Betreten der Bahn und der dazu gehörigen

Anlagen durch Vieh bleibt derjenige verantwortlich , welchem

die Aufsicht über dasselbe obliegt.

Das Treiben von größeren Viehhecrden über die Bahn¬

übergänge ist innerhalb zehn Minuten vor dem erwarteten

Eintreffen eines Zuges nicht mehr gestattet.

§ 58 .

Privatübcrgäuge dürfen nur von den Berechtigten unter

den von der Aufsichtsbehörde genehmigten Bedingungen be¬

nutzt werden.

8 59.
So lange die Ucbcrgänge geschlossen sind , müssen Fuhr¬

werke , Reiter , Treiber von Viehheerden und Führer von Last-

Ihieren bei den ausgestellten Warnungstafeln halten . DaS

Gleiche gilt , sobald die Glocken an den mit Zugbarrieren ver¬

sehenen Uebcrgängen ertönen . Fußgänger dürfen sich den

geschlossenen Barrieren nähern , dieselben aber nicht öffnen.

8 60.

Alle Beschädigungen der Dahn und der dazu gehörigen

Anlagen , mit Einschluß der Telegraphen , sowie der Betriebs¬

mittel nebst Zubehör , ingleichen das Auflegen von Steinen,

Holz und sonstigen Sachen aus das Planum , oder das An-

bringen sonstiger Fahrhiudernisse sind verboten , ebenso die

Erregung falschen Allarnis , die Nachahmung von Signalen,

die Verstellung von Ausweiche -Vorrichtungen und überhaupt

die Vornahme aller , den Betrieb störenden Handlungen.

8 6k.

Das Einsteigcn in einen bereits in Gang gesetzten Zug,

der Versuch , sowie die Hülfeleistung dazu , ingleichen das

eigenmächtige Oeffnen der Wagenthüren oder AuSsteigen,

während der Zug sich noch in Bewegung befindet , ist ver¬

boten.



8 62.
Wer den Bestimmungen der §8 53— 6l und den nach¬

folgenden Bestimmungen deS Betriebs-Reglements für die
Eisenbahnen Deutschlands vom II . Mai 1874 zuwiderhandelt,
welche also lauten:

Feuergefährliche Gegenstände, sowie alles Gepäck,
welches Flüssigkeiten und andere Gegenstände ent¬
hält, die auf irgend eine Weise Schaden verursachen
können, insbesondere geladene Gewehre, Schießpulver,
leicht entzündbare Präparate und andere Sachen
gleicher Eigenschaft, dürfen in den Personenwagen
nicht mitgenommen werden. Das Eisenbahn-Dienst¬
personal ist berechtigt, sich in dieser Beziehung die
nöthige Ucberzeugung zu verschaffen.

Jägern und im öffentlichen Dienste stehenden
Personen ist jedoch die Mitführung von Handmnnition
gestattet.

wird mit einer Geldstrafe bis zu dreißig Mark bestraft, sofern
nicht nach den allgemeinen Strafbestimmungen eine härtere
Strafe verwirkt ist.

§ 63.
Die Bahnpolizei-Beamten sind befugt, einen Jeden vor¬

läufig festzunehmen, der auf der Uebertretung der im 8 62
gedachten Bestimmungen betroffen oder unmittelbar nach der
Uebertretung verfolgt wird und sich über seine Person nicht
auszuweisen vermag. Derselbe ist mit der Festnahme zu ver¬
schonen, wenn er eine angemessene Sicherheit bestellt. Die
Sicherheit darf den Höchstbctrag der angedrohten Strafe nicht
übersteigen.

Enthält die strafbare Handlung ein Verbrechen oder
Bergehen, so kann sich der Schuldige durch eine Sicherheits«
bcstcllung der vorläufigen Festnahme nicht entziehen.

Jeder Festgenommcne ist ungesäumt an die nächste Po¬
lizeibehörde oder an den Staats- oder Polizcianwalt abzu¬
liefern.
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Den Bahnpolizei -Beamten ist gestattet , die festgcnoininencn

Personen durch Mannschaften aus dem auf der Eisenbahn

befindlichen Arbeitspersonalc in Bewachung nehmen und an

den Bestimmungsort ablicfern zu lassen . In diesem Falle

hat der Bahnpolizei -Beamte eine , mit seinem Namen und mit

seiner Dienstqualität bezeichnte FestnehmungSkarte mitzugcben,

welche vorläufig die Stelle der aufzunehmendcn Verhandlung

vertritt , die in der Regel an demselben Tage , an dem die

Ucbcrtretung konstatirt wurde , spätestens aber am Vormittage

des folgenden TagcS an die Polizeibehörde oder den StaatS-

odcr Polizei 'anwalt eingesendet werden muh.

§ 65.

Ein Abdruck der § 8 53 — 65 dieses Reglements und

der § 8 13 , 14 , 22 Al . 2 und 5 und 23 dcS Betriebs -Regle¬

ments ist in jedem Pafsagicrzimmer auszuhängen und ferner

ans jedem Bahnhöfe ein dem Publikum zugängliches Be¬

schwerdebuch im Staiivnsbüreau auszulegcn.

V. Bahnpolizei - Beamte.

8 66 .

Zur Ausübung der Bahnpolizei find zunächst verpflichtet

folgende Eiscnbahnbeamke:
1. Der Betriebsdirektor und der Ober -Ingenieur,

2 . der Ober -Betriebs -Jnspcktor,

3 . die Betriebs -Inspektoren , Bctn 'ebS -Bauinspcktorcn,

Betriebs -Kontrolöre und Ober -Zugmeister.

4 . die Eisenbahn -Baumeister und Abtheilungs -Bau-

incister und Ingenieure,

5 . die Bahnmeister und die Ober -Bahnwärter,

6 . die Bahn - und Hülssbahnwärter,

7 . der Bahnkontrolör,

8 . die Stationsvorsteher beziehungsweise BahnhofS-

Jnspektoren und Bahnhofs -Verwalter,
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9 . die Stations -Aufseher und Bahnhofs -Aufseher,
10 . die Stations - Assistenten und Bahnhofs -Jnspek-

tions -Assistenten.
I I . die Weichensteller , Weichenwärter , Stationswärtcr

und Hüifsweichenwärter,
12 . die Zugführer , Packmeister , Schaffner , Zugmcister,

Konduktörc und Wagenwärter,
13 . die Portiers und Nachtwächter.

Die Bahnpolizei -Beamten müssen bei Ausübung ihres
Dienstes die vorgeschriebene Dicnstuniform oder das fest-
gestellte Dienstabzcichcn tragen oder mit einer Legitimation
versehen sein.

8 67.

Allen im § 66 genannten Bahnpolizei -Beamten , welche
in der zur Sicherung des Betriebes erforderlichen Anzahl an-
gcstellt werden müssen , sind von der Eiscnbahnvcrwaltung
über ihre Dienstverrichtnngcn und ihr gegenseitiges Dicnst-
verhältniß schriftliche oder gedruckte Instruktionen zu crtheilen.

8 68.
Alle zur Ausübung der Bahnpolizei berufenen Beamten

müssen mindestens 21 Jahre alt und unbescholtenen Rufes
sein , lesen und schreiben können und die sonst zu ihren : be¬
sonderen Dienst erforderlichen Eigenschaften besitzen.

Die Bahnpolizei -Beamten werden von der zuständigen
Behörde vereidet . Sic treten alsdann in Beziehung auf die
ihnen übertragenen Dienstverrichtungcn dem Publikum gegen¬
über in die Rechte der öffentlichen Polizeibcamten.

Die Offiziere und Mannschaften der militärischen For¬
mationen für Eisenbahnzweckc sind von obigen Vorschriften
über das Alter und die Beeidigung ausgeschlossen.

8 69.

Die Bahnpolizei -Beamten haben dem Publikum gegen¬
über ein besonnenes , anständiges und rücksichtsvolles Be-



nehmen zu beobachten und sich insbesondere jedes herrischen
und unfreundlichen Auftretens zu enthalten.

Unziemlichkeiten sind von dem Vorgesetzten streng zu
rügen und nötigenfalls Lurch angemessene Disziplinarstrafen
zu ahnden.

Diejenigen Bahnpolizei-Beamten, welche sich als zur
Ausübung ihres Dienstes ungeeignet zeigen, müssen sofort
von der Verrichtung polizeilicher Funktionen entfernt werden.

Die Bahnverwaltung ist verbunden, über jeden Bahn¬
polizei-Beamten Personalakten anzulegcn und fortzuführen.

8 70.
Die Amtswirksamkeit der Bahnpolizei-Beamten erstreckt

sich ohne Rücksicht auf den ihnen angewiesenen Wohnsitz auf
die ganze Bahn, die dazu gehörigen Anlagen, und so weit,
als solches zur Handhabung und Aufrechthaltung der für den
Eisenbahnbetrieb erlassenen oder noch zu erlassenden Polizei-
Verordnungen erforderlich ist.

8 71.
Die Staats - und Gemeinde-Polizeibeamten sind ver¬

pflichtet, die Bahnpolizei-Beamten aus deren Ersuchen in der
Handhabung der Bahnpolizei zu unterstützen. Ebenso sind
die Bahnpolizei-Beamten verbunden, den übrigen Polizeibe¬
amten bei der Ausübung ihres Amts innerhalb des im vor¬
hergehenden Paragraphen bczeichncten Gebiets Beistand zu
leisten, soweit es die den Bahnbeamten obliegenden beson¬
deren Pflichten zulassen.

VI . Beaufsichtigung.

8 72.
Die Aussicht über die Ausführung der im Vorstehenden

zur Sicherung des Betriebes gegebenen Vorschriften liegt ob:
g. bei den unter Staatsverwaltung stehenden Eisenbahnen

den Eisenbahn-Direktionen,



b. bei den unter Privatverwaltung stehenden Eisenbahnen
dem obersten Betriebs-Dirigenten oder den Eisenbahn-
Direklionen und

e. den Aufsichtsbehörden.

VII . Ueber g a n g s besti m mun gen.

8 73.
Insofern auf einer Bahn einzelne in diesem Reglement

vorgeschriebene Einrichtungen noch nicht bestehen, auch ihre
Herstellung ohne besondere Schwierigkeiten bis zu dem im
8 74 bestimmten Termin nicht zu bewirken ist, können für
deren Ausführung von der betreffenden Landesregierung mit
Zustimmung des Reichs-Eisenbahn-Amts angemessene Fristen
bewilligt werden. Dcsfallsige Anträge sind bis zum I. März
1875 einzurcichen.

VIII . Sch lußbe sti mmnng.

8 74.
Dieses Reglement tritt mit dem 1. April 1875 in Kraft

und findet Anwendung auf allen Eisenbahnen Deutschlands.
Ausgenommen von demselben sind diejenigen Eisenbahnen,
welche mit schmalerer als der Normalspur gebaut sind, sowie
diejenigen, bei welchen vermöge ihrer untergeordneten Bedeu¬
tung von der zuständigen Lanbcsbehörde mit Zustimmung
des Reichs-Eisenbahn-Amts eine Abweichung für zulässig er¬
kannt wird.

Dasselbe wird durch das „Central-Blatt für das Deutsche
Reich" und außerdem von den Bundesregierungen publizirt.

Die von den Bundesregierungen oder Eisenbahnverwal¬
tungen erlassenen Ausführungs-Bestimmungen sind dem Reichs-
Eisenbahn-Amt mitzutheilcn.

Berlin, den 4. Januar 1875.

Der Reichskanzler.
Fürst v. Bismarck.
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Hlorrnalprofil
des lichten Raumes

für die
Eisenbahnen Deutschlands

für
die freie Sahn . die Sahnhöse.
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Gesetzblatt
für das

Herzogthrrrn Oldenburg

XXlll.Band. (Ausgegeben dm 24. März 1875.)48 .StÜck.

Inhalt:
^V?̂ 87. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 3. März 1873,

betreffend die Publikation der Signalordnung für die Eisen¬
bahnen Deutschlands vom4. Januar 1873.

M 87.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Publikation der

Signalvrdnung für die Eisenbahnen Deutschlands vom4. Januar
1873.

Oldenburg, den8. März 1875.

Nachdem die vom Bundesrathe des Deutschen Reiches
in Gemäßheit der Artikel 42 und 43 der Rcichsverfassung
und im Anschluß an das Bahnpolizei-Reglement für die Ei¬
senbahnen Deutschlands beschlossene Signalordnung sür die
Eisenbahnen Deutschlands vom 4. Januar 1875 in 2.
des diesjährigen Central Blattes für das deutsche Reich ver¬
öffentlicht worden, wird dieselbe hierdurch für das Olden-
burgischc Staatsgebiet in Nachstehendem publicirt-

Oldenburg, den 5. März 1875.
Staatsministerium.

Departement des Innern,
von Berg.

von Buttel.
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Sigiralordrirrirg
für die

Eisenbahnen Deutschlands.

I. Signale auf der freien Bahnstrecke.

a) Die akustischen Signale sind für das Bahn-
bcwachungs-Personal mittelst elektrischer Läutewerke
zu geben wie folgt:

Der Zug geht in der Rieh-!Einmal eine bestimmte Anzahl
von Glockenschlägen.tung von nachL. (Ab-

melde-Signal).
2. Der Zug geht in der Rich¬

tung vonL. nach (Ab-
melde-Signal).

3. Die Bahn wird bis zum
nächsten fahrplanmäßigen
Zuge nicht mehr befahren
(Nuhe-Signalt.

4. Es ist etwas Außerge-
wöbnliches zu erwarten
(Alarm-Signal).
Außer den elekiro akustischen Signalen können auch Horn-

signalc gegeben werden wie felgt:
Signal I : langer, kurzer, kurzer, langer Ton, einmal

zu geben, - .— ^ -
„ 2 : das vorhergehende Signal zweimal zu

geben,
„ 3

4

Zweimal dieselbe Anzahl von
Glockenschlägcn.

Dreimal dieselbe Anzahl von
Glockenschlägen.

Sechsmal dieselbe Anzahl von
Glockenschlägen.

langer, langer, langer, langer Ton,

kurzer, kurzer, kurzer, kurzer Ton, zweimal
,zu geben, ^ ^ ^ ^^ >

b) Die optischen Signale  sind wie folgt zu geben:



565

5 . Der Zug darf ungehindert passtren (Fahrstgnal ) .

bei Tage:
Der Bahnwärter

Front gegen den Zug.

macht
bei Dunkelheit:

Der Bahnwärter macht

Front gegen den Zug und hält

die Handlaterne mit weißem

Lichte dem Zuge entgegen.

6 . Der Zug soll langsam fahren.

Der Bahnwärter hält ir¬

gend einen Gegenstand in der

Richtung gegen das Geleise.
Am Anfang und am Ende

einer langsam zu durchfahrenden
Strecke sind Scheiben ausgestellt.

Dem kommenden Zuge zugekehrt
muß die erste Scheibe mit L..

und die letzte mit L . bezeich¬
net sein.

Der Bahnwärter hält die

Handlaterne mit grünem Licht

dem Zuge entgegen.
Am Anfang und am Ende

einer langsam zu durchfahrenden
Strecke sind Stocklaternen auf¬

gestellt . Dem kommenden Zuge

zugekehrt muß die erste Laterne

grünes , die letzte weißes

Licht zeigen.

Der Zug soll halten ( Haltsignal)
Der Bahnwärter schwingt

einen Gegenstand hin und her.

Der Bahnwärter schwingt

seine Handlaterne hin und her,
welche , sofern es die Zeit er¬

laubt , roth  zu blenden ist.

Außer den Signalen Nr . 5 bis 7 können auch Signale

am Telegraphenmaste wie folgt gegeben werden:

Signal 5 : Der Zug darf ungehindert passircn ( Fahrstgnal)

Rechtsseitiger Telegraphen¬

arm schräg nach oben gerichtet

(unter einem Winkel von et
wa 45 °).

eißes  Licht der Signal¬

laterne des Telcgraphenmastes.

Signal 6 : Der Zug soll langsam fahren.

Außer dem vorhergehend

angegebenen Signalzeichen ein
Stab mit runder Scheibe am

Telegraphenmast befestigt.

Grünes  Licht der Sig¬

nallaterne des Telegraphen¬

mastes.
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Signal 7 : Dcr Zug soll halten(Haltsignal).
bei Tage:

Rechtsseitiger Telegraphen¬
arm wagerecht gestellt.

bei Dunkelheit:
Rothes  Licht der Signal-

latcrnc des Tclegraphenmastes.

Die optischen Signale am Blockstationstelegraphen, wel¬
che in dcr Ruhestellung„Halt" zeigen Inüssen, sind wie folgt
zu geben:
8. Freie Fahrt.

Rechtsseitiger Telegraphen¬
arm schräg nach oben gerichtet
(unter einem Winkel von etwa
45°)
9. Halt.

Rechtsseitiger Telegraphen¬
arm wagerecht.

Weißes  Licht dcr Sig¬
nallaterne.

Rothes  Licht dcr Signal-
laterne.

II. Signale auf und vor den Bahnhöfen:
a) Die akustischen Signale  mit der Stations¬

glocke.
10. Die Abfahrt des Zuges
naht, eventuell auch Erlaubniß
zum Einsteigen.
11. Einsteigen.
12. Abfahrt.

Kurzes Läuten und ein deut¬
lich markirter Schlag.

Zwei markirte Schläge.
Drei markirte Schläge.

b) Die optischen Signale  am Bahnhofs-Abschluß-
tclegraphcn sind folgende:

13. Einfahrt ist gesperrt.
Der Telegraphenarm muß Die Signallaterne am Te-

nach rechts wagerecht gestellt legraphenmastezeigtnachAußen
sein. rothcs  Licht und nach Innen

(dem Bahnhof zugekehrt) g rü-
nes Licht.



14 . Einfahrt ist frei,

bei Tage:

Der Telegraphenarm muß

schräg rechts nach oben gerichtet

sein ( unter einem Winkel von

etwa 45 °).

bei Dunkelheit:

Die Signallaterne am Te-

legraphcnmaste zeigt nach Außen

grünes  Licht und nach Innen

(dem Bahnhof zugekehrt ) wei¬

ßes Licht.

15 . In einer Entfernung von 600 bis 1000 Meter vor

dem Bahnhofs -Abschlußtelegraphen ist auf Erfordern der Auf¬

sichtsbehörde ein Vorsignal  in automatischer Verbindung

mit dem elfteren aufzustcllen . Dasselbe soll aus einer , um

eine Achse drehbaren runde » Scheibe bestehen , in deren Mitte

eine Laterne sich befindet.

Zeigt der Bahnhofs -Abschlußtelegraph das Signal

„Einfahrt ist gesperrt " ,

so ist die senkrecht stehende volle runde Scheibe , und bei

Dunkelheit die in derselben befindliche Laterne mit grünem

Licht dem kommenden Zuge zugekehrt , während bei dem Sig¬

nal am Bahnhofs -Abschlußtelegraphen
„Einfahrt ist frei"

die Scheibe horizontal liegt oder parallel zur Bahnlinie steht

— die Laterne weißes  Licht zeigt.

o) Die optischen Signale  am Perrontelegraphen

werden wie folgt gegeben:

Ein zur Ein - oder Durchfahrt zugclassener Zug soll halten.

bei Tage:
Rechtsseitiger Telgraphcn-

arm des Perrontelegraphen wa-

gerccht gestellt.

bei Dunkelheit:

Rothes  Licht der Sig-

nallatcrne des Perrontclegra-

phen.

Der Zug darf einfahren.

Rechtsseitiger Telegraphen - Grün es  Licht der Signal¬

arm des Perrontelegraphen Interne deo Perrontelegraphen.

schräg » ach oben gerichtet (unter

einem Winkel von etwa 45 °) .
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ä ) Die optischen Signale an den Wasser-
kr ahnen.

Der Ausleger des Wasserkrahnes ist am Ausgusse des¬
selben bei Dunkelheit um einer Laterne zu versehen.

16 . Der Ausleger des Wasserkrahnes läßt die Durchfahrt
frei.

bei Tage:
Der Ausleger steht parallel

zur Richtung des Geleises.

bei Dunkelheit:
Weißes  Licht der auf dem

AuSlcgrr dcö WasscrkrahneS
befindlichen Signallatcrnc.

17 . Der Ausleger des WafserkrahneS sperrt

Der Ausleger steht quer
(winkelrecht ) zur Richtung des
Geleises.

Rothes  Licht der aus dem

Ausleger deS WafserkrahneS
befindlichen Signallatcrne.

III . Signale am Zuge.

Für die optischen Signale am Zuge sind folgende An¬
ordnungen zu beachten:

18 . Kennzeichnung der Spitze des Zuges:

a ) wenn der Zug auf cingelcisiger Bahn oder auf dem

für die Fahrtrichtung bestimmten Geleise einer zwei-
geleistgen Bahnstrecke fährt.

bei Tage:
Kein besonderes Zeichen.

bei Dunkelheit:

Zwei weiß  leuchtende La¬
ternen vorn an der Lokomotive.

d ) wenn der Zug ausnahmsweise auf dem nicht für
die Fahrtrichtung bestimmten Geleise einer zweige¬
leisigen Bahnstrecke fährt.

Kein besonderes Zeichen. Zwei roth  leuchtende La¬
ternen vorn an der Lokomotive.

Befindet sich in AuSnahme-
fällen die Lokomotive nicht an
der Spitze des Zuges oder fährt
dieselbe mit dem Tender voran,
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19 . Kennzeichnung des
bei Tage:

An der Hinterwand des
letzten Wagens eine roth und
weiße  runde Scheibe.

20.

bei Tage : beiDunkelhei:
so sind die Laternen am Vor-

dertheil des vordersten Fahr¬

zeuges anzubringen,

chluffes des Zuges ( Schlußsignal ) ,
bei Dunkelheit:

An der Hinterwand des

letzten Wagens zwei  nach

vorn grün  und nach hinten
roth  leuchtende Laternen.

Für einzeln fahrende Lo¬
komotiven auf der freien Bahn¬

strecke genügt eine roth leuch¬
tende Laterne und bei Bewe¬

gung der Lokomotiven auf
Bahnhöfen die Anbringung
einer Laterne mit weißem Lickte

am Anfänge der Lokomotive
und am Ende deS Tenders,
bei Tenderlokomotivcn an bei¬

den Enden derselben.

Es folgt ein Ertrazug nach.

Außer dem Schlußsignal
eine grüne  Scheibe oben auf

der Hinterwand
Wagens oder zu
desselben.

Signal 19 mit der Ab¬

änderung , daß eine der beiden

des letzten ivorgeschricbencn Laternen auch
jeder Seite

21 .

nach hinten grünes Licht zeigt.
Für einzeln fahrende Loko¬

motiven genügt die Anbringung

einer grün leuchtenden Laterne
hinten.

Es kommt ein Ertrazug in entgegengesetzter Richtung.

Eine grüne  runde Scheibe
Vorn an der Lokomotive.

( Eine grün  leuchtende La¬
terne über den weiß  leuch¬
tenden Laternen vorn an der

Lokomotive . " "



22 . Die Telegraphenleitung ist zu revidiren.
bei Dunkelheit:

Kein besonderes Signal.
bei Tage:

Eine weiße  runde Scheibe
vorn an der Lokomotive oder

an jeder Seite des Zuges.

23 . Der Bahnwärter soll sofort seine Strecke revidiren.
Ein Schaffner schwingt

seine Laterne dem Wärter zu-

gcwendet.

Ein Schaffner schwingt

seine Mütze oder einen andern

Gegenstand dem Wärter zu¬

gewendet.

IV . Signale des Zugpersonals.

Die akustischen Signale des Zugpersonals sind zu geben wie

folgt:

g) mit der Dampf-
Pfeife:

24 . Achtung geben ( Achtungs-

stgnal ) .
25 . Bremsen anziehen.

26 . Bremsen loslaffen.

b ) mit der Mund-
pfeife:

27 . Das Zugpersonal soll seine

Plätze einnehmen.

28 . Abfahrt.

Ein mäßig langer Pfiff,

Hin-Drei kurze Pfiffe schnell
tercinander , ^ ^

Zwei mäßig lange Pfiffe schnell

hintereinander,

Ein mäßig langer Pfiff,

Zwei mäßig lange Pfiffe,

V . Rangirsignale.

s ) Akustische,  mit der Mundpfeife oder dem Horn , sind

in folgender Weise zu geben:

Vorziehen.

Zurückdrücken.

Ein langer Pfiff oder Ton,

Zwei mäßig lange Pfiffe oder

Töne , —  -
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bei Tage: bei Dunkelheit:

Drei kurze Pfiffe oder Töne

schnell hintereinander,

ll ) Optische  sind in nachstehender Weise mit dem Arm zu

geben:

Vorziehen.
Senkrechte Bewegung des

Armes von oben nach unten.
Senkrechte Bewegung der

Handlaterne von oben nach
unten.

Zurückdrücken.

Wagerechte Bewegung des Wagercchte Bewegung der

Armes hin und her.

Halt.
Kreisförmige Bewegung des

Armes.

Handlaterne hin und her.

Kreisförmige Bewegung der

Handlaterne.

Allgemeine Best , m mungen.
1. Die vorstehend für einen Zug gegebenen Bestimmungen

finden auch auf einzeln fahrende Lokomotiven Anwen¬

dung , soweit für letztere nicht Ausnahmen zugelassen

sind.

2 . Diese Signalordnung tritt mit dem I . April 1875

in Kraft ; sie findet Anwendung auf allen Eisenbahnen

Deutschlands . Ausgenommen von derselben sind die¬

jenigen Eisenbahnen , welche mit schmalerer als der

Normalspur gebaut find , sowie diejenigen , bei welchen

vermöge ihrer untergeordneten Bedeutung von der zu¬

ständigen Landcsbehörde mit Zustimmung des Reichs-

EisenbahnÄmts eine Ausnahme für zulässig erkannt
wird.

Dieselbe wird durch das „ Central -Blatt für das

Deutsche Reich " und außerdem von den Bundes¬

regierungen publizirt.

Die von den Aufsichtsbehörden oder Eisenbahn-

'i

!!! -

Zi
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Verwaltungen erlassenen Ausführungs -Bestimmungen
sind dem Reichs - Eisenbahn -Amtc mitzukheilen.

3 . Insofern auf einzelnen Bahnen die Einführung der
durch vorstehende Bestimmungen ungeordneten Sig-
naleinrichtungcn ohne besondere Schwierigkeiten bis
zum 1. April 1875 nicht zu bewirken ist , können für
deren Ausführung von der betreffenden Landesregie¬
rung mit Zustimmung des Reichs -Eisenbahn -Amts
angemessene Fristen bewilligt werden . Desfallsige An¬
träge sind bis zum 1. März 1875 cinzureichen.

Berlin , den 4 . Januar 1875.

Der Reichskanzler.
Fürst von Bismarck.



Gesetzblatt
für das

Herzogthnrn Oldenbnvg

XXlll.Band. (Ausgegeben den 25. März 1875.)49 .StÜE.

Inhalt.
88. Bekanntmachung des Staatsministeriumsvom 17. März 1878,

betreffend die Einfuhr von Kartoffeln aus Amerika in das
Gebiet des Freihafens Brake.

M 88.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Einfuhr von Kar¬

toffeln in das Gebiet des Freihafens Brake.
Oldenburg, den 17. März 1878.

Auf Grund des Art. 9 § 6 des Gesetzes vom 5. Decem-
ber 1868, betreffend die Organisation des Staatsmini-
steriumS re. und zur Ausführung der Kaiserlichen Verord¬
nung vom 26. Februar d. I . (Reichögesetzblatt Nr. 11) , be¬
treffend das Verbot der Einfuhr von Kartoffeln aus Amerika,
bestimmt das Staatsministerium, was folgt:

Wer daS in der Kaiserlichen Verordnung vom 26. Fe¬
bruar d. I . enthaltene Verbot der Einfuhr von Kartoffeln
aus Amerika, sowie von Schalen und anderen Abfällen solcher
Kartoffeln, ferner von Säcken und sonstigen Gegenständen,



welche zur Verpackung oder Verwahrung derartiger Kartoffeln
oder Kartoffelabfälle gedient haben, im Gebiete des Freihafens
Brake Übertritt, wird mit einer Geldstrafe von 50 bis zu 150
bestraft.

Die verbotwideig eingeführten Gegenstände sind sofort
zu vernichten.

Oldenburg, den 17. März 1875.

Staatsministerium.
Departement des Innern.



Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg
XXlll.Band. (Ausgegeben den 18. April 1875.) 50.StÜck.

Inhalt:
89. Verordnung für das Herzogthum Oldenburg vom 13. April

1878, betreffend die Enteignungen zu den Befestigungsanlagen
von Wilhelmshaven.

90. Bekanntmachungdes Staatsministeriums vom 31. März 1878,
betreffend das de» Herren Backstroh und Waibel in Chemnitz
ertheilte Erfindungs-Patent.

91. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 2. April 1878,
betreffend das dem Herrn Carl Pieper zu Dresden ertheilte
Erfindungs-Patent.

92. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 10. April 1878,
betreffend das dem Königlich Sächsischen, Geheimen Hofrathe
und Professor der Chemie, Herrn vr. Hermann Kolbe zu Leipzig,
ertheilte Erfindungs-Patent.

N 89.
Verordnung für das Herzogthum Oldenburg, betreffend die Enteignungen

zu den Befestigungsanlagen von Wilhelmshaven.
Oldenburg, den 13. April 1878.

26ir Wcolaus Friedrich Peter, von Gottes Gnaden
Großhcrzog von Oldenburg, Erbe zu Norwegen, Herzog
von Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dithmarschen
und Oldenburg, Fürst von Lübeck und Birkenselb, Herr
von Jever und Kniphausen re. re.

verordnen auf Grund des Artikels 137 Ziffer2 des
Staatsgrundgesetzes, was folgt:
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Art . I.

Die Bestimmungen des Gesetzes für das Herzogthum
Oldenburg vom 28 . März 1867 , betreffend die Enteignungen
zu Eisenbahnen , kommen auch aus die zu erbauenden Befcsti-
gungswerke von Wilhelmshaven einschließlich der zugehörigen
Magazin - , Wege - , Eisenbahn - und Siel -Anlagen zur An¬
wendung.

Art . 2.

§1 . In der Umgebung der zu den Befestigungen gehö¬
renden Pulvermagazine kann das Grundeigcnlhum gegen vor¬
herige gerechte Entschädigung in der Weise beschränkt werden,
baß innerhalb 225 Meter von der Außcnmauer der Pulver¬
magazine weder Privatgebäude errichtet , noch öffentliche Wege
angelegt werden dürfen.

§ 2 . Die Entschädigung wird , in Ermangelung einer
gütlichen Vereinbarung , nach den Bestimmungen des im Ar¬
tikel 1 erwähnten Gesetzes fcstgcstellt.

Art . 3.

Die Bestimmungen des im Art . I erwähnten Gesetzes
finden gleichfalls Anwendung aus die im 8 41 des Rcichs-
gesetzes vom 21 . December 1871 , betreffend die Beschränkun¬
gen des Grundeigenthums in der Umgebung der Festungen,
gedachten Entcignungsfälle.

Urkundlich . Unserer eigenhändigen Namens - Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegelö.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 13 . April
1875.

(I-. 8 .) Peter.

von Berg . Ruhstrat . Mutzenbechcr.

von Buttel.

-4,



M 90.
Bekanntmachung des Staatsministenums , betreffend das den Herren Back¬

stroh und Waibel in Chemnitz ertheilte Erfindungs -Patent.
Oldenburg , den 31 . März 1873.

Das Staatsministerium macht hicmit bekannt , daß den
Herren Backstroh und Waibel in Chemnitz ein Patent auf
verbesserte metallene Särge , nach Maßgabe der beim Staats¬
ministerium , Departement des Innern , niedergelegtcn Zeich¬
nungen und Beschreibung , soweit dieselben als eigenthümlich
und nicht bereits bekannt zu betrachten sind , für das Groß¬
herzogthum auf die Dauer von fünf Jahren mit dem Vor¬
behalte ertheilt worden ist , daß das Patent erlöschen soll,
wenn nicht innerhalb Jahresfrist , von heute an gerechnet,
nachgewiesen wird , daß dasselbe im Großhcrzogthum zur blei¬
benden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg , den ' 31 . März 1875.
Staatsministerium.

Departement des  Innern,

von Berg.

von Buttel.

.N 91.
Bekanntmachung des Staatsmimsteriums , betreffend das dem Herrn Carl

Pieper zu Dresden ertheilte Erfindungs -Patent.
Oldenburg , den 2 . April 1873.

Das Staatsministerium macht hieinit bekannt , daß dem
Herrn Carl Pieper zu Dresden ein Patent auf ein Verfahren
zur Hartung eines Glases von eigenthümlichcr Beschaffenheit
tVulkanglaS ) und die dabei benutzten Aparatc , nach Maßgabe
die beim St .!rtsministerium , Departement des Innern , nicder-
gelegten Jeichuung und Beschreibung , soweit dasselbe bezw.
dieselben als eigenthümlich und nicht bereits bekannt zu
betrachten , für das Großherzogthum auf die Dauer von fünf
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Jahren mit dem Vorbehalte ertheilt worden ist , daß daS
Patent erlöschen soll , wenn nicht innerhalb Jahresfrist , von
heute angerechnet , nachgewiesen wird , daß dasselbe im Groß¬
herzogthum zur bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg , den 2 . April 1875.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.

von Buttel.

.M 92.
Bekanntmachung des Staatsininisteriums , betreffend das dem Königlich

Sächsischen Geheimen Hofrathe und Professor der Chemie , Herrn
Nr . Hermann Kolbe zu Leipzig , ertheille Erfindungs -Patent.

Oldenburg , den ia . April 1878.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt , daß dem
Königlich Sächsischen Geheimen Hofrathe und Professor der
Chemie , Herrn vr . Hermann Kolbe zu Leipzig , ein Patent
auf ein Verfahren , Salicylsäure , deren Isomere und Homologe
künstlich herzustellen , nach Maßgabe der beim Staalsmini-
stcrium , Departement des Innern , niedcrgelegten Beschreibung,
soweit dasselbe als eigenthümlich und nicht bereits bekannt
zu betrachten ist , für das Großherzogthum auf die Dauer
von fünf Jahren mit dem Vorbehalte ertheilt worden ist , daß
das Patent erlöschen soll , wenn nicht innerhalb Jahresfrist,
von heute angerechnet , nachgewiesen wird , daß dasselbe im
Großherzogthum zur bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg , den 10 . April 1875.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.

von Buttel.



Gksktzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg

XXIII.Band. tAusgegeben den1. Juni 1375., LI .Stück.

Inhalt.
^ 93. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 25 . Mai 1875,

betreffend Verbot der Vernntiefnng und Verunreinigung
öffentlicher Gewässer.

94 . Bekanntniachung des Staatsministeriums vom 15 . April 1875,
betreffend das den Herren I . F . Winkler und A. A. Zeidler
zu Berlin ertheilte Erfindungs - Patent.

-ts 95 . Bekanntmachung ves Staatsministeriums vom 3 . Mai 1875
betreffend das dem Herrn G . Zeidler in Görlitz ertheilte Er¬
findungs -Patent.

cis 96 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 25 . Mai 1875,
betreffend das dem Ingenieur Herrn W . Helmsmiiller in,
Diepholz ertheilte Erfindungs -Patent.

.N 93.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend Verbot der Ver-

untiesung und Verunreinigung öffentlicher Gewässer.
Oldenburg , den 25 . Mai 1875.

Auf Grund deS Art. 9 § 6 des Gesetzes vom 5. De-
cember 1868, betreffend die Organisation des Staatsmini-
steriums rc., werden folgende Bestimmungen erlassen:



8 I.

Es ist verboten : ^
1. in die öffentlichen Gewässer dcS Staats oder der Ge¬

meinden , sowie aus die Uferdosstrungen und Banquetts
derselben Sand , Steine , Torsinull oder andere derartige

Gegenstände zu wersen;
2 . die öffentlichen Gewässer des Staats in einer Weise

zu benutzen , daß dadurch das Wasser zum Schöpfen,
Tränken , Waschen , Baden und ähnlichen Zwecken ver¬
dorben wirb.

8 2.
Die zuständigen Behörden können Ausnahmen von diesen

Verboten unter gewissen Beschränkungen gestatten.

8 3-
UcbertketUngcn der vorstehenden Verbote (8 I ) werden

mit Geldstrafe bis 150 ^ bestraft.
Oldenburg , den 25 . Mai 1875.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.

von Buticl.

94 .

Bekanntmachung des Staatsininisteriums , betreffend das den Herren
I . F . Winkler und -A . A . Zeidler -zu Berlin ertheilte Erfindungs-
Patent.

Oldenburg , den 15 . April 1875.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt , daß den

Herren I . F . Winkler und A . A . Zeidler zu Berlin ein Patent
auf eine Kehlmaschinc für konische Kehlungen , nach Maßgabe
der beim Staatsministerium , Departement des Innern , nieder¬

gelegten Zeichnungen und Beschreibung , soweit dieselbe als
eigenthümlich und nicht bereits bekannt zu betrachten ist , für
bas Großherzogthum auf die Dauer von fünf Jahren mit
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dem Vorbehalte ertheilt worden ist, daß das Patent erlöschen
soll, wenn nicht innerhalb Jahressrist, von heute angerechnct,
nachgcwicscn wird, daß dasselbe im Großherzogthum zur
bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg, den 15. April 1875.
Staatsministerium.

Departement des Innern,
von Berg.

Lu bin u s.

.M 95.
Bekanntmachung des Staatsministerimns , betreffend das dem Herrn

G . Zeidler in Görlitz ertheilte Erfindungs -Patent.
Oldenburg , den 3. Mai 1875.

Das Staatsmini'steriuin macht hicmit bekannt, daß dem
Herrn G. Zeidler in Görlitz ein Patent auf eine sclbstthätige
Schwimmer-Regulirungsschütze für Turbinen mit äußerer
Beaufschlagung nach Maßgabe der beim Staatsministerinin,
Departement des Innern , niedcrgelegten Zeichnungen und
Beschreibung, soweit dieselbe als eigenthümlich und nicht be¬
reits bekannt zu betrachten ist, für bas Großherzogthum auf
die Dauer von fünf Jahren mit dem Vorbehalte ertheilt
worden ist, baß bas Patent erlöschen soll, wenn nicht inner¬
halb Jahresfrist, von heule angerechnet, nachgewiesen wird,
daß dasselbe im Großherzogthum zur bleibenden Anwendung
gekommen ist.

Oldenburg, den 3. Mai 1875.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.

von Buttel.
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M 96.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das dem Ingenieur

Herrn W . Helmsmüller in Diepholz ertheilte Erfindungs -Patent-
Oldenburg , den 25 . Mai 1875.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt, daß dem'
Ingenieur Herrn W. Helmsmüller in Diepholz ein Patent
auf eine Breitdreschmaschine, nach Maßgabe der beim StaatS-
miiiisterium, Departement des Innern , »iebergelegten Zeich¬
nung und Beschreibung, soweit dieselbe als eigenthümlich
und nicht bereits bekannt zu betrachten ist, für bas Groß¬
herzogthum aus die Dauer von fünf Jahren mit dem Vor¬
behalte crtheilt worden ist, daß das Patent erlöschen soll,
wenn nicht innerhalb Jahresfrist, von heute ungerechnet,
nachgewiesen wird, daß dasselbe im Großherzoglhum zur
bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg, den 25. Mai 1875.
Staatsministerium.

Departement des Innern,
von Berg.

von Buttel.



Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg

XXM.Band. (Ausgegeben den8. Juni 1875.) 52 .StÜck.

Inhalt.
97. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 29.Mai 1878,

betreffend die Einziehung des auf Grund des Gesetzes für das
Herzogthum Oldenburg vom 12. August 1868 über die Aus¬
gabe von Papiergeld ausgegebenen Papiergeldes.

..U. 97.
Bekanntmachungdes Staatsministeriums, betreffend die Einziehung des

auf Grund des Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg vom 12.
August 1868 über die Ausgabe von Papiergeld ausgegebenen
Papiergeldes.

Oldenburg, den 29. Mai 1878.

Auf Grund und in Ausführung der Bestimmungen im
§ 5 des Gesetzes für den norddeutschen Bund vom 27. März
1870 über die Ausgabe von Banknoten(Bundesgesetzblatt
S . 51) und im Artikel 18 des ReichSmünzgesetzeS vom
9. Juli 1873 (ReichsgesetzblattS . 233) ordnet im Höchsten
Aufträge das Staatsministerium an was folgt:

Das gcsammte für bas Herzogthum Oldenburg auf
Grund des Gesetzes vom 12. August 1868, betreffend die
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Ausgabe von Papiergeld (oldenb. Gesetzblatt Bd. XX.
S . 755), ausgegebene Papiergeld (10- und 5-Thalcr-Scheine)
soll während der Zeit vom heutigen Tage bis zum 31. De-
cember 1875 cingezogcn werden, und wird dasselbe dem ent¬
sprechend hierdurch eingerufen.

Die Inhaber solchen Papiergeldes können dasselbe hier¬
nach nur noch bis zum 31. Dccembcr 1875 bei den diesseitigen
Staatskassen in Zahlung geben oder bei der Oldenburgischen
Landcsbank zu Oldenburg zur Einlösung bringen.

Beschädigte Stücke und insbesondere solche, an denen
einzelne Theile ganz fehlen, werden in jedem Falle dann zum
vollen Nennwerthe eingelöst, wenn der Inhaber entweder
einen Theil des Geldscheins präsentirt, welcher größer ist als
die Hälfte, oder den Nachweis liefert, daß der Rest des
Scheins vernichtet sei.

Die in Gemäßheit dieser Bekanntmachung cingegangenen
Scheine werden vom Staatsministcrium vernichtet und wird
der Geldbetrag der vernichteten Scheine durch die oldenbur¬
gischen Anzeigen bekannt gemacht werden.

Oldenburg, den 29. Mai 1875.
Staatsministerium.

R uh str a t.
Lubinus.
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Gksktzblatt
für das

Herzogthssm ldendzs ^g

XXIU.Band . (Ausgegeben dm 13. Juni 1875.»53 .Stück.

Inhalt.
98. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom9. Juni 1878,

betreffend die Gewährung von Erleichterungen für den Ver¬
kehr zwischen den beiden Weserufern.

M 98.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Gewährung von

Erleichterungen für den Verkehr zwischen den beiden Weser¬
ufern.

Oldenburg, den9. Juni 1878.

Vom I . Juli d. I . an erfolgt bei dem Verkehr mit
zollpflichtigen Gegenständen zwischen den an den Ufern der
Unterweser belegenen Ortschaften, wenn der Transport auf
der zum Auslande gehörigen Weser stattfindet, die zur
Wahrung deS Anspruches auf zollfreien Wiedereingang er¬
forderliche zollamtliche Abfertigung, anstatt wie bisher durch
Ertheilung von Deklarationsscheinen, durch Ausfertigung

! ..

!
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von Legitimations - rs8p . Versendescheinen noch Maßgabe
der Bekanntmachung des StaatsministeriumS vom 18 . De-
cenibcr 1869 ( Gesetzsammlung Band XXI . S . 182 ) unter
de» folgenden Beringungen und Beschränkungen:

1. Die zu gewährende Transportfrist bleibt auf die
Tageszeit (8 21 des Vereinszollgesctzes ) beschränkt.

2 . Diejenigen Gegenstände , welche bestimmungsmäßig
der Transportkontrole im Grenzbczirk unterliegen,
müssen bei der Versendung unter amtlicken Verschluß
gesetzt werben.

3 . Die Abnahme des amtlichen Verschlusses beim Wie-
- dereingangc erfolgt durch die Zollstellen oder Grenz¬

aussichtsstationen.

4 . Die Ausübung einer Kontrole über den wirklich er¬
folgten Ausgang der mit Legilimativnsschein abge¬
fertigten Gegenstände bleibt Vorbehalten.

5 . Das Ausladen der so bezettelten Gegenstände darf
beim Wiedereingange nur an den bestimmten orts¬
üblichen öffentlichen Landeplätzen erfolgen.

6 . An Stelle der Legitimationsscheine können Sen¬
dungen der fraglichen Art , sofern sie in Erzeug¬
nissen des Verscndeortes bestehen und nicht nach
Nr . 2 unter Verschluß abgelassen werden müssen , auf
Grund besonderer von der Großherzoglichen Zoll-
direction hicselbst für jeden Vcrscndeort zu erlhci-
lcnder Ermächtigung durch Verscndcscheine legitimirt
werden.

7 . Die vorstehenden Bestimmungen finden nur Anwen¬
dung bei Versendung zollpflichtiger Gegenstände zwi¬
schen Ortschaften , die an den Ufern der Weser
unterhalb Vegesack  belegen sind , sofern bei der
Versendung die als Ausland geltende Weser be¬
rührt wird.



8. Ausgenommen von dieser Begünstigung bleibt jeder
Verkehr, welcher die Freihafengebiete von Bremer»
Huven, Geestemünde und Brake berührt und verbleibt
es bezüglich dieses Verkehrs bei den allgemeinen ge¬
setzlichen Bestimmungen.

Oldenburg, den 9. Juni 1875.

Staatsministerium.

Departement der Finanzen.

Ruhstrat.
Lu binus.
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99. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 14. Juni 1878,

betreffend die Außerkurssetzung der Halbguldenstücke süddeut¬
scher Währung, sowie der vor dem Jahre 1789 geprägten
Dreißigkreuzerstücke und Fünfzehnkreuzerstücke deutschen Ge¬
präges.

M 99.
Bekanntmachungdes Staatsministeriums, betreffend die Außerkurssetzung

der Halbguldenstückc süddeutscher Währung, sowie der vor dem
Jahre 1783 geprägten Dreißigkreuzerstücke und Fünfzehnkreuzer¬
stücke deutschen Gepräges

Oldenburg, den 14. Juni 1873.

Nachstehende Bekanntmachung des Reichskanzlers vom
7. d. M. wird hiermit im Herzogthum Oldenburg mit dem
Bemerken zur allgemeinen Kunde gebracht, daß von der Er¬
richtung einer Einlösungsstelle(§ 2 der Bekanntmachung)
innerhalb des Herzogthums wegen Mangels einer Veran¬
lassung abgesehen worden ist.

Oldenburg, den 14. Juni 1875.
Staatsministerium.

Departement der Finanzen.



Bekanntmachung,
betreffend die Außerkurssetzung der Hatbgutdenstncke
süddeutscher Währung , sowie der oor dem Zähre 1753
geprägten Dreißigkreuzerstücke und Fünszehnkreuzrr-

stücke deutschen Gepräges.

Auf Grund des Artikels 8 des MünzgesetzeS vom
9. Juli t873 (Reichs-Gesetzbl. S . 233) Hot der Bundesrath
die nachstehenden Bestimmungen getroffen:

8 1.
Vom t . Juli 1875 ab gelten nicht ferner als gesetzliches

Zahlungsmittel:
1. die Halbguldenstücke süddeutscher Währung,
2. die vor dem Jahre 1753 geprägten Drcißigkreuzer-

stücke und Fünfzehnkreuzcrstücke deutschen Gepräges.
Es ist daher vom I . Juli 1875 ab außer den mit der

Einlösung beauftragten Kaffen niemand verpflichtet, diese
Münzen in Zahlung zu nehmen.

8 2.
Die im Umlauf befindlichen, im § 1 bezeichnten Mün¬

zen werden in den Monaten Juli , August, September und
October 1875 von den durch die Landes-Zentralbehörden zu
bezeichnenden Kassen derjenigen Bundesstaaten, welche diese
Münzen geprägt haben oder in deren Gebiet dieselben gesetz¬
liches Zahlungsmittel sind, zu ihrem gesetzlichen Werthe
für Rechnung des Deutschen Reichs sowohl in Zahlung ge¬
nommen, als auch gegen Reichs- oder Landesmünzen um¬
gewechselt.

Rach dem 31. Oetober 1875 werden derartige Münzen
auch von diesen Kassen weder in Zahlung noch zur Um¬
wechslung angenommen.



8 3.
Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtausch

<8 2) findet auf durchlöcherte und anders als durch den ge¬
wöhnlichen Umlauf im Gewicht verringerte, imgleichen auf
verfälschte Münzstücke keine Anwendung.

Berlin, den 7. Juni 1875.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Delbrück.
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<00. Bekanntmachung des Staatsminifteriums vom 17. Juni 1878,

betreffend die 'Anerkennung der in österreichisch-ungarischen
Schiffspapieren enthaltenen Bermeffungsangaben in deutschen
Häfen.

tüt . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 13. Juni 1873,
betreffend das der LontinenMi- Laoulsckoub- L üutlaporcbr-
LomxaßN)- in Hannover ertheiltc Erfindungs-Patent.

.M t00.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Anerkennung der

in österreichisch ungarischen Schiffspapiecen enthaltenen Vcrmeffungs-
angaben in deutschen Häfen.

Oldenburg, den 17. Juni 1878.

Das Staatsministerium macht hierdurch bekannt, daß die
Vermessung der Schiffe aus dem ungarischen Küstenlande,
welchen in den deutschen Haken die Gültigkeit der in ihren
Eichungs-Certificaten enthaltenen Angaben über den Netto-
Raumgehalt ohne Nachvermessung zugestanden ist, auf Grund
des Gesetzartikels XVI vom Jahre 1871, nicht aber aus
Grund des österreichischen Gesetzes vom 15. Mai 1871, wie
in der Bekanntmachung des StaatsministeriumSvom 31. De-



ccmber 1872 , betreffend die Vermessung fremder Seeschiffe
(Gesetzblatt Band XXlk . Seite 379 .) angegeben worden ist,
erfolgt.

Oldenburg , den 17 . Juni 1875.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.

von Buttel.

.M 101.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das der Lonliuental-

Liioulsclivuli - L KuNaperctm - Lompagn ^ in Hannover ertheilte Er¬
findungs -Patent.

Oldenburg , den IS . Juni 187S.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt , daß der

Lttntinsntsl - Lsciutsoliouk - L OuUgperetis - Lompsgnx in Han¬
nover ein Patent auf einen Kautschuckpuffer für Hufeisen,
nach Maßgabe der beim Staatsministerium , Departement des
Innern , niedergelegten Zeichnung und Beschreibung , soweit der¬
selbe als eigenthümlich -und nicht bereits bekannt zu betrachte»
ist, für das Großherzogthum auf die Dauer von fünf Jahren
mit dem Borbehalte erthcilt worden ist, daß das Patent er-
löschen soll , wenn nicht innerhalb Jahresfrist , von heute au-

gerechnct , nachgewiesen wird , daß dasselbe im Großherzogthum
zur bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg , den 15 . Juni 1875.

Staatsministerium.
Departement des Innern.
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1l>2. Verordnung vom 3. Juli 1875, betreffend Vornahme der Neu¬

wahlen zum ordentlichen Landtage des Großherzogthums.

M 102.
Verordnung, betreffend Vornahme der Neuwahlen zum ordentlichen Land¬

tage des GroßherzogthumS.
Rastedt, den 3. Zuli 1875.

Wir Ncolaus Friedrich Peter, von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg, Erbe zu Norwegen, Herzog
von Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dithmarschen
und Oldenburg, Fürst von Lübeck und Birkenfeld, Herr
von Jever und Kniphausen re. rc.

verordnen behuf der demnächstigen Einberufung des
ordentlichen Landtags was folgt:

§ I.

Die Neuwahl der Abgeordneten zum ordentlichen Land¬
tage des Großherzogthums ist vorzunehmen.



DaS Staatsministerium , Departement des Innern , und
die Regierungen zu Eutin und Birkenfeld haben die zur Aus¬
führung der Wahl weiter erforderlichen Verfügungen zu
treffen.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens - Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Rastedt , den 3 . Juli 1875.

(1̂ . 8.) , Peter.

von Berg.

von Buttel.
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n 103. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 10. Juli 1878,

betreffend die auf Grund des Reichsgesetzes vom 13. Februar
b. I . über die Naturalleistungen für die bewaffnete Macht
im Frieden für Vorspann zu gewährende Vergütung.

M 1V3.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die auf Grund des

Reichsgesetzes vom 13. Februar d. I . über die Naturalleistungen
für die bewaffnete Macht im Frieden für Vorspann zu gewährende
Vergütung.

Oldenburg, den 10. Juli 1878.

Unter Bezugnahme auf § 9 ZifferI des Reichsgesetzes
vom 13. Februard. I . über die Naturalleistungen für die
bewaffnete Macht im Frieden(ReichsgesetzblattS . 52) wird
hierdurch bekannt gemacht, baß der Bundesrath in seiner
Sitzung vom 25. Juni d. I . beschlossen hat, der Abstufung
der für Borspann zu gewährenden Bergütungssätze die in
folgender Tabelle enthaltene Klasseneintheilung zu Grunde zu
legen:
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I. II. III. IV. V.

Klasse.

Vergütungssätzc für

Esentfallenalsoauf
WagenundFührer

(DifferenzvonII.undIII.)einmiteinemPferde!bespanntesFuhrwerki

mitFührer

jedesweiterePferd einmitzweiPferden
^bespanntesFuhrwerk^mitFührer(Summe

vonII.undIII.

1 «z l3 4

2 8 4 12 4

3 7 ioz 3z

4 6 3 9 3

und dabei zu bestimmen:
1. der in Cvlonne V . aufgeführte Satz wird zur Hälfte

für den Wagen und zur anderen Hälfte für den
Führer gerechnet;

2. der Vergütungssatz für einen mit zwei Stück Ochsen
bespannten Wagen nebst Führer wird dem Satze für
das einspännige Pferdefuhrwerk (Colonnc II .) gleich¬
gestellt; jedes weitere Stück Ochsen wird mit der
Hälfte des Satzes in Colonne III . vergütet;

3. Die Vergütung für einen mit zwei Kühen bespannten
Wagen erfolgt in der Weise, daß dabei drei Kühe wie
zwei Ochsen gerechnet werden.

Die Lieferungsverbände des Großherzogthums sind dar¬
nach vom Bundesrathe in die Klassen obiger Tabelle folgen¬
dermaßen eingeschätzt:
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L. 6.

Vergntungssätze für

einmiteinemPferdebespanntesFuhrwerk

mitFührer

ĵedesweiterePferd
einmitzweiPferden

.bespanntesFuhrwerk^mitFührer(Summe

vonundL.)

Stadt Oldenburg . . . . . . 8 4 12

Im übrigen Herzogthum Oldenburg 6 3 9

Fürstenthümer Lübeck und Birkenfeld 7 3z ioz

Oldenburg, den 10. Juli 1875.

Staatsministerium.
Departement  d .cr Justiz.

In Vertretung:

R u hstr a t.

Brauer.
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104. Bekanntmachung des Staatsministeriumsvom 6. August 1878,

betreffend die Vermessung der Flußschiffe.
1V8. Bekanntmachung des Staatsministeriumsvom 22. Juli 1878,
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.U 104.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Vermessung der

Flußschiffe.
Oldenburg, den6. August 1878.

In Ausführung des Gesetzes vom 30. December 1872,
betreffend die Vermessung der Schiffe, und unter Aufhebung
der Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 31. Decem¬
ber 1872, betreffend die Vermessung der Flußschiffe, erläßt
bas StaatSministerium die nachfolgenden Vorschriften über
die Vermessung der Flußschiffe.

§ l-
Der Vermessung unterliegen:
1. alle zum gewerbsmäßigen Betriebe der Flußschifffahrt

dienenden Schiffe, Fahrzeuge und Boote (Flußschiffe),
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2 . die ausschließlich zur Fischerei bestimmten , mit durch¬

löchertem Fischbehälter versehenen Fahrzeuge,

3 . die fremden Flußschiffe und Fischerei -Fahrzeuge , welche

Oldenburgische Häfen oder Löschplätze berühren und nicht
mit einem von einer Behörde eines deutschen Staates aus¬

gefertigten Meßbriefe versehen sind.
Flußschiffe oder Fischerei -Fahrzeuge , welche auf Olden-

burgischen Schiffswerften für fremde Rechnung erbaut wer¬

den , sind auf Verlangen des Erbauers oder Eigentkümers

der Vermessung zu unterziehen.

8 2.

Die Vermessung der Dampfschiffe geschieht nach den

Regeln des vollständigen Vermessungs -Verfahrens der Reichs.

Schiffs - Vermessungs - Ordnung vom 5 . Juli 1872 (Reichs-

Gesetzblatt Seite 270 ) .

8 3.

Die Vermessung der Schiffe , welche nicht durch Dampf

bewegt werden , geschieht ebenfalls nach den Regeln des voll¬

ständigen Vermessungs - Verfahrens der Reichs - Schiffsver-

messungs - Ordnung , jedoch in nachstehender vereinfachter

Form:
1 . Die nach § 6 der Reichs - Schiffsvermessungs -Ordnung

gefundene Länge wird auch dann nur in 4 gleiche Theile

getheilt , wenn die Länge über 15 Meter beträgt.
2 . Die Tiefe eines jeden Querschnitts wird stets nur

in zwei gleiche Theile getheilt und werden mithin nur drei

innere Breiten eines jeden Querschnitts — durch den mitt¬

leren Theilungspunkt , sowie durch den oberen und unteren

Endpunkt der Tiefe — gemessen.
3 . Zum Zwecke der Berechnung des Flächeninhalts der

Querschnitte wird die Summe , welche sich crgiebt , wenn die

mittlere Breite mit 4 multiplicirr und hierzu die obere und

die untere Breite addirt werden , mit dem dritten Theile des

gemeinsamen Abstandes der Breiten von einander multiplicirt.



Auch die übrigen Vorschriften der Reichs- Schiffsver-
messungs-Ocdnung finden auf die Vermessung der Flußschiffe,
soweit zutreffend, analoge Anwendung, jedoch für die Schiffe,
welche nicht durch Dampf bewegt werden, nach Maaßgabc
der in den nachfolgenden 88 5—9 und für die Schiffe, welche
durch Dampf bewegt werben, nach Maaßgabc der in den
§8 8 und 9 getroffenen Bestimmungen.

8 5-

Außer dem Raumgehalte der zum Gebrauche der Schiffs¬
mannschaft dienenden Räume (Z 15 der Reichs-Schiffsver-
meffungs-Ordnung) wird auch der Raumgehalt des für den
Schiffsführer bestimmten Raumes von dem Brutto -Raum¬
gehalte des Schiffes dann in Abzug gebracht, wenn der
Schiffsführer einen und denselben ungetheilten Raum mit
der Schiffsmannschaft benutzt.

Eine Beschränkung des Abzuges auf den zwanzigsten
Theil des Brutto -Raumgehalts dcS Schiffes findet nicht
Statt.

8 6.
Eine Angabe des RaumgehaltS der Schiffe in britischen

Register-Tons findet nicht Statt.

8 7.

Die Vermessung geschieht nicht durch die ganze Ver-
messungS-Behörde (§ 19 der Reichs-Schiffsvermefsungs-Ord-
nung) sondern nur durch ein einzelnes Mitglied derselben.
So lange eine Vermessungs-Behörde nur mit zwei Mitgliedern
besetzt ist, nimmt an dieser Vermessung der Schiffsbau-Tech¬
niker nicht Theil.

8 8.
Die nach den bisher gültig gewesenen Vermessungs-

Methoden vermessenen Schiffe bedürfen einer Neuvermessung
nicht. Auf Verlangen der Eigcnthümer haben jedoch die
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Vermessungs -Behörden diese Schiffe auf Grund der gegen¬
wärtigen Bestimmungen neu zu vermessen.

§ 9.
Die Ausfertigung der Meßbriefe geschieht nach den

unter L . und 0 . anliegenden Formularen , und zwar bei
den Meßbriefen nach Formular und L . durch die Revi¬
sions -Behörde , bei den Meßbriefen nach Formular 6 . durch
die Vermessungs -Behörde.

Die Meßbriefe werden dem Eigenthümer oder Führer
des Schiffes ausgehändigt.

8 10.
Die Gebühren für die Vermessung und für die Aus¬

fertigung des Meßbriefes betragen:
1 . wenn die Vermessung nach dem vollständigen Ver¬

fahren ( 8 2 ) oder nach der vereinfachten Form des voll¬
ständigen Verfahrens ( § 3 ) auögeführt wurde:

0,05 für jedes angefangenc Kubikmeter des Brutto-
Raumgehalts des Schiffes , jedoch nie unter 3 <̂ ;

2 . wenn die Erbauer , die Rheder oder der Führer des
Schiffes den ihnen nach den § 8 27 — 30 der Schiffsver-
mesfungs -Ordnung obliegenden Verpflichtungen nicht nachge¬
kommen sind , oder wenn der im 8 3t der Sch . V . O . er¬
wähnte Fall vorliegt:

das Doppelte  der unter Nr . 1 bestimmten Ge¬
bühren ;

3 . wenn die Vermessung nach dem abgekürzten Ver¬
fahren erfolgte:

die Hälfte  der unter Nr . t bestimmten Gebühren.

Oldenburg , t875 August 6.

Staalsnlinisteriurn.
Departement des Innern,

von Berg.

von Buttel.



Formular ^
Großherzogthum Oldenburg.

Meßbrief.
Die Unterzeichnete Behörde bezeugt hierdurch, daß daS

Dampfschiff, mit Namen . . welches seinen
Heimathshafen in . hat und von dem Schiffer
.zu . geführt wird,
auf Grund der Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
6. August 1875, betreffend die Vermessung der Flußschiffe,
vermessen worden ist.

Das Schiff ist von . zu.
im Jahre 18 . . erbaut worden. Das Hauptbaumaterial
besteht aus . . Auf dem Deck sind
.Aufbauten angebracht. Die Form des Hecks
ist . Das Schiff hat . . . - Dampf-
maschinen-Schornstein . . und . . . . Mast . . .

Die Länge  deS Schiffes zwischen der vorderen Fläche des
Vorderstevens unter dem Bugspriet bis zu der Hinteren Fläche des
Hinterstevens auf dem obersten festen Deck beträgt . Meter.

Die größte Breite  deS Schiffes zwi¬
schen den Außenflächen der Außenbords-
Bekleidungen oder der Berghölzer beträgt . ,,

Die Tiefe  des Schiffsraumes zwi¬
schen der Oberkante des obersten festen Deckes
und der Oberkante der Binnenbords-Be¬
kleidung neben dem Kiel im mittelsten Quer¬
schnitt beträgt . . . . . »
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Die Länge des Maschincnrau-
mcS , einschließlich der festen Kohlenbehäl¬
ter, dcS Schiffes beträgt . . Meter.

Die Größe der Schiffsräume beträgt im Einzelnen:

») Raum unter  dem Ber-
messungs-Deck . . . .

6) Räume über - - - -
dem Vermes- . . . .
sungSdeck

Der Brutto - Raumge¬
halt  des Schiffes beträgt somit

Hiervon geht ab:
1. D . . , Logisra . . . .der

Schiffsmannschaft , welche . .
sich.
. . . . befinde . .

2 . D . . Ra . . .
welche . von d . .
Maschine . . und d . .
Dampfkessel . , sowie von
d . . festen Kohlenbehäl¬
ter . . eingenommen w . .

Die Abzüge vom Brutto-
Raumgehalt des Schiffes betragen
zusammen.

Mithin beträgt der Netto-
Raumgehalt des Schiffes .

Kubikmeter. Britische
Reg .-Tons



in Worten . Kubikmeter,

gleich . britischen Register -TonS.
Uebcr die vorstehende , von der Vermessungs - Behörde

zu . am . . ten.
18 . . beendete Vermessung wird dieser Meßbrief aus¬

gefertigt.
Oldenburg , den . . ten . . . . 18 . .

Großherzoglich Oldenburgischeö Staatsministerium,

Departement des Innern.

Abtheilung für Vcrmessungssachen.

Formular »

Großherzogthum Oldenburg.

Meßbrief.

Die Unterzeichnete Behörde bezeugt hierdurch , daß das

Schiff , mit Namen . , welches seinen Heimaths-

Hafen in . hat und von dem Schiffer . . .

. . . zu . geführt wird , auf Grund der

Bekanntmachung des Staatsministcri 'ums vom 6 . August 1875,

betreffend die Vermessung der Flußschiffe , vermessen worden ist.

DaS Schiff ist von . zu.

im Jahre 18 . . erbaut worden . DaS Haupt - Bau-
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material besteht aus . Auf dem Deck sind
.Aufbauten angebracht . Die Form deS Hecks
ist . Das Schiff hat . . Mast . . und
ist seiner Gattung nach ein . .

Die Länge  des Schiffes zwischen der vorderen Fläche
des Vorderstevens unter dem Bugspriet bis zu der Hinteren
Fläche des Hintcrstevens auf dem obersten festen Deck be¬
trägt . Meter

Die größte Breite  des Schiffes
zwischen den Außenflächen der Außenbords-
Bekleidungen oder Berghölzcr beträgt . „

Die Tiefe  deö Schiffsraumes zwi¬
schen der Oberkante des obersten festen
Decks und der Oberkante der Binnenbords-

Bekleidung neben dem Kiel im mittelsten
Querschnitt beträgt . .

Die Größe der Schiffsräume beträgt im Einzelnen:

a . Raum unter  dem Vermessungs -Deck.

d . Räume üb er dem ^ .

Vermessungs -Deck ^ .

Der Brutto - Raumgehalt  des Schif¬
fes beträgt somit.

Hiervon geh . . ab d . . . Logisr . . . .
der Schiffsmannschaft , welche . . sich.

bestnde . . . .

Mithin beträgt der Netto - Raumgehalt
des Schiffes.

Kubikmeter.

in Worten
Kubikmeter.



lieber die vorstehende, von der Vermessungsbehörde zu
.am . . ten . 18 . .
vorgenommene Vermessung wird dieser Meßbrief auögefertigt.

Oldenburg, den . . ten . 18 . .

Großherzoglich Oldenburgisches Staatsministerium,
Departement des Innern.

Abtheilung für Vermessungssachen.

Formular kl
Großherzogthum Oldenburg.

Interimistischer Meßbrief.
Die Unterzeichnete Behörde bezeugt hierdurch, daß das

Schiff mit Namen . , welches
seinen Heimathshafen in . hat und von
dem Schiffer . . zu.
geführt wird, auf Grund der Bekanntmachung deS Staats¬
ministeriums vom 6. August 1875, betreffend die Ver¬
messung der Flußschiffe, nach dem abgekürzten Verfahren
vermessen worden ist.

Das Schiff ist von . zu.
im Jahre 18 . . erbaut worden. DaS Haupt-Baumaterial
besteht aus . Auf dem Deck sind . . . .
Aufbauten angebracht. DaS Schiff ist ein . . . . schiff,
'hat . . . . Dampfmaschinen- Schornstein. . . . . .
Mast . . und ist seiner Gattung nach ein.

Die Länge deS Schiffes zwischen der vorderen Fläche
des Vorderstevens unter dem Bugspriet bis zu der Hinteren
Fläche des Hinterstevens auf dem obersten festen Deck be¬
trägt . . . . Meter.

Die größte Breite des Schiffes
zwischen den Außenflächen der Außenbords-
Bekleidungen oder der Berghölzer beträgt . „
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Der nach § 12 der Schiffsvermesfungs-
Ordnung ermittelte Umfang des Schiffes
in der Außenfläche der Außenbords - Beklei¬
dung beträgt . Meter.

Die Länge desMaschinenraums,
einschließlich der festen Kohlenbehälter , des
Schiffes beträgt . „

Die Größe der Schiffsräume beträgt im Einzelnen:

Kubikmeter.

a . Raum unter  dem obersten Deck . . . . . . . .

b. Räum über dem l - - - - - - -
obersten Deck /

Der Brutto - Raumgehalt  des Schif¬
fes beträgt . .

Hiervon geht ab:
1. D . . Logisra . . . der Schiffs¬

mannschaft , welche . . sich . . . .

befinde.
2. D . . Ra . . . , welche . . von

d . . Maschine . . und den . ' . .
Dampfkessel . . , sowie von - dem . .
festen Kohlenbehälter . . eingenommen
w.

D . . . Abz . . . . vom Brutto -Raumge-
gehalt des Schiffes betr . . . . .

Mithin beträgt der Netto -Raumge-
halt des Schiffes . . . . . . . . .
in Worten
Kubikmeter.
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Ueber die vorstehende , von der Vermessungs - Behörde

zu . am . . ten . 18 . . vorgenommenc Ver¬

messung wird dieser interimistische Meßbrief mit dem Bemer¬

ken ausgefertigt , daß die Vermessung nach dem vollständigen

Verfahren nicht vorgenommen werden konnte , weil . . .

. . . , den . . ten . 18 . .

Die Schiffsvermessungs -Behörde.

^ U>5.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das dem Herrn C.

E . Kabisch zu Görlitz ertheilte Erfindungspatent

Oldenburg , den 22 . Juli 1878.

DaS Staatsministerium macht hiemit bekannt , daß dem

Herrn C . E . Kabisch zu Görlitz ein Patent auf einen Göpel,

nach Maßgabe der beim StaatSministerium , Departement

des Innern , niedergelcgten Zeichnungen und Beschreibung,

soweit derselbe als eigenthümlich und nicht bereits bekannt

zu betrachten ist , für das Großherzogthum auf die Dauer

von fünf Jahren mit dem Vorbehalte ertheilt worden ist,

daß das Patent erlöschen soll , wenn nicht innerhalb Jahres¬

frist , von heute ungerechnet , nachgewiesen wird , daß dasselbe

im Großherzogthum zur bleibenden Anwendung gekom¬

men ist.

Oldenburg , den 22 . Juli 1875.

Staatsmimsterium.
Departement des Innern,

von Berg.

von Buttel.
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Inhalt.
^t ? 106 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 28 . August 1878,

betreffend das Fischen an der Küste des Herzogthums Olden¬
burg durch nichtdeutsche Fischerboote.

107 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 30 . August 1873,
betreffend die Landesherrliche Bestätigung der „ Arthur Michaelsen
Stiftung " zu Neuenbürg.

M . 106.
Bekanntmachung des Staatsministcriums , betreffend das Fischen an der

Küste des Herzogthnms Oldenburg durch nichtdeutsche Fischer¬
boote.

Oldenburg , den 28 . August 1878.

Auf Grund des Art . 9 § 6 des Gesetzes vom 5 . De-
ccmber 1868 , betreffend die Organisation des Staatsmini-
steriums , wird hinsichtlich des Fischens an der Küste des
Herzogthums Oldenburg Folgendes bestimmt:

Innerhalb drei Seemeilen von dem äußersten Punkte,
welcher bei eingetretener Ebbe an der diesseitigen Küste , den

Inseln oder Sandbänken trocken zurückblcibt , darf die See
von nichtdeutschen Fischerbooten nicht befahren werden.
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8 2.
Das Verbot deS § I kommt ausnahmsweise auf die

uichtdcutschen Fischerboote nicht zur Anwendung:

u . wenn sie durch ungestümes Wetter oder augenschein¬

liche Gefahr gezwungen sind , die im 8 1 bczcichuctcn

Grenzen zu überschreiten;
d . wenn sie durch conträre Winde oder starke Flnth oder

irgend eine andere Ursache , welche außer der Macht

des Schiffers oder der Schiffsmannschaft liegt , über

jene Grenzen getrieben werden;
o. wenn sie durch conträre Winde oder Flnth genöthigt

sind , beizulegen , um ihre Fischcrgründe zu erreichen,

oder , wenn sie, falls sie außerhalb dieser Grenzen

blieben , wegen conträren Windes oder wegen Flnth

nicht im Stande fein würden , ihren CourS nach ihren

Fischergründen einzuhalten;
ä . wenn sie während der Zeit des Häringsfanges gc-

nöthigt sind , unter dem Schutze der diesseitigen Küste

zu ankern , um die passende Gelegenheit abzuwartcn,

nach ihrem Fischergrunde vorzugchen;

s . wenn sie, um ihre Ladung zu verkaufen , direct auf

dem Wege nach einem ihnen zum Verkaufe der Fische

offen stehenden deutschen Hafen sich befinden.
8 3.

Nichtdeutsche Fischerboote , welche die im § 1 bezeichneten

Grenzen überschreiten , ohne daß eine der im § 2 angeführten

Ausnahmen vorliegt , find der Zurückweisung ausgesetzt.

Wer dieser Zurückweisung nicht Folge leistet oder inner¬

halb der im 8 1 bezeichneten Grenzen auf ni'chtdeutschcn

Fischerbooten fischt , wird , wenn nicht eine höhere Strafe ver¬

wirkt ist , mit einer Geldstrafe bis zu ISO ^ bestraft.

Oldenburg , 1875 August 28.
Staatsministerium.

Departement des Innern,

von Berg.
von Buttel.
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M 107.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Landesherrliche

Bestätigung der„Arthur Michaelsen Stiftung" zu Neuenburg.
Oldenburg, den 30. August 1873.

Das Staatsministerium bringt hierdurch zur öffentlichen
Kunde, daß der von dein weil. KaufmannA. B. C. Michaelsen
zu Sevilla errichteten „Arthur Michaelsen Stiftung " für
hülföbedürftige Kranke rc. zu Neuenburg gemäß Art. 67 der
revidirten Gemeindeordnung vom 15. April 1873 die Landes¬
herrliche Bestätigung ertheilt ist.

Oldenburg, 1875 August 30.

Staatsmimsterium.
Departement dcS Innern,

von Berg.
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Inhalt.
108 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 8 . Sept . 1878

betreffend das auf den Staatscanälen im Herzogthum Olden¬
burg zu bezahlende Schleusen - und Brückengeld.

109 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 9 . Sept . 1873,
betreffend das dem Herrn Richard Meusel zu Geiersthal er-
theilte Erfindungs -Patent.

rHZ 110 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 9 . Sept . 1875,
betreffend das den Herren Werner und Schumann zu Berlin
ertheilte Erfindungs -Patent.

111 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 9 . Sept . 1873
betreffend bas dem Herrn Isidor Selten zu Wien ertheilte
Erfindungs -Patent.

108 .
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das auf den Staats¬

canälen im Herzogthum Oldenburg zu bezahlende Schleusen - und
Brückengeld.

Oldenburg , den 8 . September 1878.

Hinsichtlich des auf den Staatscanäien zu bezahlenden
Schleusen - und Brückengeldes wird Folgendes bestimmt.
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8 I.
dasSchleu - das Brü-

sengeld ckmgeld

0,10

Es beträgt : ^
für ein beladenes Schiff mit einem 80 abm.
übersteigenden Netto -Raumgehalt . . . 0,40
für ein Schiff mit einem Netto -Raumge-
halt von 80 cdw . und darunter . . . 0,30
für ein ganzes Muttschiff . . . . 0,20

„ , , balbes „ . 0,10
„ „ Boot . 0,05

Gehört das Boot zu einem Schiff und ist demselben
leer angehängt , so passirt es frei die Schleusen und Zug¬
brücken.

Für unbeladenc Fahrzeuge wird die Hälfte obiger Sätze
bezahlt.

8 2.
Diese Abgabe ist bei jeder Durchfahrt durch die Schleuse

oder die Brückenstelle zu bezahlen.
Frei von Brückengeld sind diejenigen Fahrzeuge , welche

die Brückcnstelle durchfahren können , ohne daß die Brücke
geöffnet werden muß.

8 3.

Verlangt Jemand während der Nachtzeit (von einer
Stunde nach Sonnenuntergang bis zu einer Stunde vor
Sonnenaufgang ) daS Durchlässen des Schiffes durch die
Schleuse bezw . das Aufziehen der Brücke , so hat er den
doppelten Betrag des tarifmäßigen Satzes zu entrichten.

8 4-
Die Nichterfüllung der Verpflichtung zur Entrichtung

des Schleusen und Brückengeldes wird mit Geldstrafe bis zu
150 ^ bestraft.

Uebcr die Beschwerden gegen den Erheber deS Schlcusen-
oder Brückengeldes entscheidet das Verwaltungsamt.



8 5.
Wenn bei einer Schleuse oder Brücke die Erhebung der

in 8 1 bestimmten Abgabe eintreten soll, so wird dieses unter
Angabe des Tages, mit welchem die Hebung beginnt, be¬
kannt gemacht werden.

§ 6.

Die vorstehenden Bestimmungen treten am 1. Januar
1876 in Kraft und tritt damit die Bekanntmachung der vor¬
maligen Regierung und Cammer vom 8. November 1850
(Gesetzsammlung Bd. XII. S . 535) außer Wirksamkeit.

Oldenburg, 1875 September 8.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.
Brauer.

.N l09.
Bekanntmachung des Staatsmimsteriums, betreffend bas dem Herrn

Richard Meusel zu Geiersthal ertheilte Erfindungs-Patent.
Oldenburg, den9. September 187S.

Das Staatsministerium mackt hiemit bekannt, daß dem
Herrn Richard Meusel zu Geiersthal ein Patent aus ein
Verfahren zur Herstellung widerstandsfähigen Glases nach
Maßgabe der beim Staatsministerium, Departement des
Innern, niedergelegten Beschreibung, soweit dasselbe als eigen-
thümlich und nicht bereits bekannt zu betrachten ist, für das
Großherzogthum auf die Dauer von fünf Jahren mit dem
Vorbehalte ertheilt worden ist, daß das Patent erlöschen soll,
wenn nicht innerhalb Jahresfrist, von heute angerechnet,
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nachgewiesen wird , daß dasselbe im Großherzogthum zur
bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg , 1875 September 9.

Staatsministerium,
Departement des Innern,

von Berg.

Brauer.

.N NO.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das den Herren

Werner und Schumann zu Berlin ertheilte Erfindungs -Patent.
Oldenburg , den 9 . September 1878.

Das Staatsministcrium macht hiemit bekannt , daß den
Herren Werner und Schumann zu Berlin ein Patent auf
einen Kryplographen oder Chiffrirapparat nach Maßgabe der
beim Staatsministerium , Departement dcS Innern , nieder-
gclegten Zeichnung und Beschreibung , soweit derselbe als
cigcnthümlich und nicht bereits bekannt zu betrachten ist , für
das Großherzogthum auf die Dauer von fünf Jahren mit
dem Vorbehalte ertheilt worden ist , daß das Patent erlöschen
soll , wenn nicht innerhalb Jahresfrist , von heute angerechnet,
nachgewiesen wird , daß dasselbe im Großherzogthum zur
bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg , 1875 September 9.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.



M in.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das dem Herrn

Isidor Selten zu Wien ertheilte Erfindungs -Patent.

Oldenburg , den 9 . September 1878.

Das Staatsmimstenum macht biemit bekannt , daß dem
Herrn Isidor Selten zu Wien ein Patent aus einen Noth-
stgnal -Apparat für Eisenbahn -Passagiere nach Maßgabe der
beim Staatsministerium , Departement deS Innern , nieder-
gclegtcn Zeichnung und Beschreibung , soweit derselbe als
eigenthümlich und nicht bereits bekannt zu betrachten ist , für
das Großherzogthum auf die Dauer von fünf Jahren mit
dem Vorbehalte ertheilt worden ist , daß bas Patent erlöschen
soll , wenn nicht innerhalb Jahresfrist , von heute angerechnet,
nachgewiesen wirb , daß dasselbe im Großherzogthum zur
bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg , 1875 September 9.

Staatsministerium.
Departement des Innern.





623

Gesetzblatt
für das

Herzogthum Oldenburg.

XXIll.Band . (Ausgegebenden7. October 1875.) 61 .Stück.

Inhalt.
112. Bekanntmachung vom 1. October 1873, betreffend die Außer¬

kurssetzung
1. der Münzen der iübisch-hambnrgifchen Knrantwährung,

sowie verschiedener anderer Landesmünzen,
2. der Silber- und Broiizcmünzc» der Frankenwährnng.

M N2.
Bekanntmachung, betreffend die Außerkurssetzung

1. der Münzen der lübisch- hamburgischeu Knrantwährung, svwie
verschiedener anderer Landesmünzen,

2. der Silber- und Brvnzemünzm der Frankenwährnng.
Oldenburg, den 1. October 1873.

Nachstehende Bekanntmachungen des Reichskanzlers vom
21. d. M. werden hiermit im Herzvgthum Oldenburg mit
dem Bemerken zur allgemeine» Kunde gebracht, daß von der
Errichtung einer Einlösnngsstelle innerhalb dcS HerzogthumS
wegen Mangels einer Veranlassung abgesehen worden ist.

Oldenburg, 1875 October 1.
Staatsmimstermm.

Departement der Finanzen.
Ruhstrat.

Lubinuö.
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1. Bekanntmachung , betreffend die Außerkurssetzung
der Münzen der lübisch -hamburgischen Kurantwahrung,

sowie verschiedener anderer Landesmünzen , vom
21 . September 1875 (Reichsgesetzblatt Seite 304 ) .

Auf Grund des Artikels 8 des Münzgesetzes vom 9 . Juli
1873 (Reichsgesetzblatt S . 233 ) hat der Bundesrath die nach¬
folgenden Bestimmungen getroffen:

8 1-
Bom 1 . October 1875 an gelten nicht ferner als gesetz¬

liches Zahlungsmittel:
I . folgende Silbermünzcn der lübisch -hamburgischcn Ku-

rantwährnng , nämlich:

lübeckischc Speziesthaler ( 60 Schillinge ) ( s. g . Jo-
hannisthaler ) ,

Dreimarkstücke (48 Schillinge ) lübeckischc » Gepräges,
12 -Schillingstücke,
2-
1-

lübeckischc » , hambur-
. gischen oder mecklen¬

burgischen , auch
rostocker

oder Wismarer

Gepräges;

„ ( s. g. schweren
Schillinge)

„ ( Sechslinge)
i - „ (Dreilinge)

2 . die im Zwölfthaler - und die im Vicrzehnthalerfuß
ausgeprägten silbernen I -Schillingstücke (s. g . leichten
Schillinge ) mecklenburgischen Gepräges , die im Zwölf-
thalcrfuß ausgeprägten silbernen halben Schillinge
(Sechslinge ) und Viertelschillinge (Dreilinge ) mecklen¬
burgischen Gepräges und die ans Grund der Zwölf-
theilung des Schillings in Kupfer geprägten Drei -,
Zwei - , Eineinhalb - und Einpfennigstücke mecklenbur-
burgischen , rostocker und Wismarer Gepräges;

3 . nachstehende im Vicrzehnthalerfuß ausgeprägte Silber¬
münzen kurbrandenburgischen und preußischen Ge¬
präges :

die bis zum Jahre 1810 geprägten Z-Thaler oder
I6 -gGr .-Stücke,



die bis zum Jahre 1768 geprägten und ^ -Thalerstücke,

die bis zum Jahre 1785 geprägten fis -Thalerstücke

(s . g . Tymphe oder preußische Achtzehnkreuzerstücke)

die mit den Jahreszahlen 1758 , 1759 , 1763 gepräg¬

ten reduzirten und ^ -Thalerstücke:

4 ) die für die ehemals polnischen Landestheilederpreußischen

Monarchie geprägten Drei - und Ein -Kupfergroschen

( ^ - und ^ -Thaler ) preußischen Gepräges;

5 ) die im Sechszehuthalerfuß geprägten

H-Reichsthaler und ! Markgräflich ansbacher und

„ j bayreuther Gepräges.

ES ist daher vom I . October 1875 ab , außer den mit

der Einlösung beauftragten Kassen , niemand verpflichtet , diese

Münzen in Zahlung zu nehmen.

8 2.
Vom I . November 1875 an gelten nicht ferner als ge¬

setzliches Zahlungsmittel:
die Zweimarkstücke (32 Schillinge ) ,

die Einmarkstücke ( 16 Schillinge ) ,

die 8 -Schillingstücke,
die 4 - Schillingstücke

Es ist daher vom 1. November 1875 ab , außer den

mit der Einlösung beauftragten Kassen , niemand verpflichtet,

diese Münzen in Zahlung zu nehmen.

lübeckischcn , hambur-

gischen oder mecklen¬

burgischen Gepräges.

8 3.

Die im Umlaufe befindlichen , in den 88 1 und 2 be-

zeichncten Münzen werden in den Monaten Oktober , November

und December 1875 von den durch die Landcs -Ccntralbehö»

den zu bezeichnenden Kaffen derjenigen Bundesstaaten , welche

diese Münzen geprägt haben bezw . in deren Gebiet dieselben

gesetzliches Zahlungsmittel sind , nach dem in 8 4 festgesetzten

Werthverhältnifse für Rechnung des Deutschen Reichs sowohl

in Zahlung genommen , als auch gegen Reichs - bezw.

Landesmünzen , jedoch nur in Beträgen von 5 Pfennig Reichs¬

münze oder in einem Vielfachen dieses Betrages , umgewechselt.
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Nach dem 31 . Deccmbcr 1875 werden derartige Münzen
auch von diesen Kassen weder in Zahlung noch zur Um-
wcchselung angenommen.

s 4.

Die Einlösung der in den §8 1 und 2 bezeichnetcn
Münzen erfolgt zu dem nachstehend vermerkten festen Werth-
vcrhältnisse:

Zu § 1 Nr . 1 und 8 2:

die lübeckischcn Spczicsthaler zu 4 Mrk . 50 Pf . Ncichsm.
Dreimarkstücke 3 ,/ 60 „
Zweimarkstücke „ 2 // 40 „ ,,
Einmarkstücke . „ 1 ,, 20 „
12-Schillingstücke . . . — ,, 90 „
8- ,. — 60 „
4- „ . . . . „ — 30 „
2- „ . — 15 „ ,,

(s. g. schw.
Schillinge) ,,

(Sechslinge) ,, —

(Dreilinge) ,, — „

Zu 8 1 Nr . 2:
die mecklenburgischen s. g. leichten Schillinge zu

6^ Pf . Reichsmünze,

die Thcilstücke derselben, nämlich:
die Mecklenburg, halb . Schillinge (Sechslinge ),
„ „ Biertelschillinge (Dreilinge ),
„ „ 2-Pfennigstücke ( -̂ -Schillinge ) ,
„ „ Eineinhalbpfennigstückc(^-Schil-

linge),
„ „ Einpfennigstücke(^ --Schillinge ).

nacy '-Ler-
hältniß , der
Schilling zu
6^ Pfennige
Reichsmze.
gerechnet.
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Zu § 1 Nr . 3:
dic H-Thalerstücke . . . zu 2 Mark Reichsmünze^

,, 2^ . . . „ l ,, SO Pf.

4-„4 ,/ . . . ,, /, 75 „

„ ^ . . . ,, 60 „ „

„ rednzirtenZ -Thalerstücke 60 ,, ,,

„ ,, 4^ 30 „

Zu 8 1 Nr . 4:
dic Drci -Kupfergroschen ,, /, 5 „ „

„ Ein - „ 1 s

Zu § 1 Nr . 5:
dic ansbachcr und bayreuthcr ^-Thlr . zu 2^ Mrk . Reichsmünze,
,, ,» ,, ,, ^ ,, ,, 1̂ „ ,,

8 5.
Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtausch

(8 3) findet auf durchlöcherte und anders , als durch den ge¬

wöhnlichen Umlauf im Gewicht verringerte , ingleichen auf

verfälschte Münzstücke keine Anwendung.

Berlin , den 21 . September 1875.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Delbrück.

2 . Bekanntmachung , betreffend die Außerkurssetzung

der Silber - und Bronzemünzen der Frankenwührung,

vom 21 . September 1875 (Reichs -Gesetzblatt S . 307 ).

Auf Grund der Artikel 8 , 13 und 16 des durch Gesetz

vom 15. November 1871 (Reichs -Gesetzbl. S . 131) in Elsaß-

Lothringen eingeführten Münzgesetzes vom 9. Juli 1873

(Rcichs -Gesctzbl. S . 233 ), sowie des § 3 des elfteren Ge¬

setzes hat der Bundcsrath die nachstehende Bestimmung ge¬

troffen:
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Vom 1. Oktober 1875 an gelten die Silber- und Bronze-
münzen der Frankenwährung nicht ferner als gesetzliches
Zahlungsmittel.

Berlin, den 21. September 1875.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:

Delbrück.
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Inhalt.
113 . Verordnung vom 30 . September 1875 , betreffend die Ein¬

führung neuer Tarife der Leibrenten und der Waisencaffe.

.,U i ! 3-

Verordnung , betreffend die Einführung neuer Tarife der Leibrenten und
der Waisencaffe.

Eutin , 1875 September 30.

26 ir Ncolaus Friedrich Peter, von Gvttes Gnaden
Großherzog von Oldenburg, Erbe zu Norwegen, Herzog
von Schleswig, Holstein, Stormarn, der Dithmarschen
und Oldenburg, Fürst von Lübeck und Birkenseld, Herr
von Jever und Kniphausen re. re.

verordnen auf Grund des Artikels 32 Z 3 des Gesetzes
vom 15. Juni 1861, betreffend die Reorganisation der Witt-
wen- , Waisen- und Leibrenten-Caffe und des Artikels 12
des Gesetzes vom 2. Januar 1873, betreffend Abänderung
des Gesetzes vom 15. Juni 1861, was folgt:

Art. 1.
Mit deml . Januar 1876 wird bei der Leibrenten-Caffe

der unter und bei der Waisen-Cassc der unterL. anlie¬
gende Tarif eingeführt, so daß auf alle am 1. Januar 1876
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oder an einem späteren Termine bei den gedachten Lassen
anfangende Versicherungen die Sätze dieser neuen Tarife zur
Anwendung kommen.

Art. 2.

Den nach dem jetzigen Tarife eingetretenen Interessen¬
ten der Waisen-Casse ist die Umwandlung der nach diesem
Tarife bewirkten Versicherungen in solche nach dem neuen
Tarife gestattet. Die Direction der Wittwen-, Waisen- und
Leibrenten-Casse hat dieserhalb eine öffentliche Aufforderung
unter Festsetzung einer sechswöchigen Anmeldefrist zu erlassen.
Welche Rückvergütung oder sonstige Entschädigung dem Um¬
wandelnden zu gewähren, beziehungsweise welche Nachzahlun¬
gen derselbe zu leisten hat, ist für die einzelnen Fälle nach
wissenschaftlichen Grundsätzen zu bestimmen.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Eutin, den 30. September
1875.

Peter

Mutzenbecher.

Brauer.



Anlage ^

Einsatztarif

der

Oldenburgifchen Leibrenten - Casse

oder

Verfcichmß

der  Capitalbeträge , welche für eine in halbjährlichen
Terminen und vom letzten Zahlungstermine bis zum Todes¬
tage des Versicherers nach Verhältniß des Zeitablaufs zu
zahlenden jährlichen Leibrente von einer Mark  zu

entrichten find.

Eingeführt am 1, Januar 1876«
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Vollendetes
Altersjahr des
Versicherers.

Einschußcapital
für je 1 Mark.

Vollendetes
Altersjahr des
Versicherers.

! Einschußeapital
^ für je 1 Mark.

20 20,70 50 15,35
21 20 ,oo 51 15,09
22 20,ts 52 14,82
23 20,so 53 14,54
24 20,27 54 14,25

25 20,14 55 13,95
26 20,oi 56 13,64
27 19,88 57 13,33
28 19,74 58 13,02
29 19,50 59 12,69

30 19,44 60 12,36
31 19,so 61 12,03
32 19, IS 62 11,70
33 18,07 63 11,36
34 18,79 64 11,01

35 18,61 65 10,67
36 18,43 66 10,31
37 18,24 67 9,96
38 18,05 68 9,59
39 17,85 69 9,23

40 17,65 70 8,86
41 17,4-1 71 8,49
42 17,22 72 8,12
43 17,01 73 7,74
44 16,70 74 7,35

45 16,57 75 6,96
46 16,34 76 6,57
47 16,10 77 6,18
48 15,86 78 5,78
49 15,61 79 5,39
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Vollendetes
Altersjahr des
Versicherers.

Einschußcapital
für je1 Mark.

Vollendetes
Attersjahr des
Versicherers.

Einschußcapital
für je1 Mark.

80 5,oo 85 3,2S
81 4,82 86 2.91
82 4,24 87 2,8S83 3,88 88 2 .S8
84 3 5̂4 89 2,12

90 1,89
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Anlage W.

Einsatztarif
der

Oldenburgischen Waisen- Casse
oder

Ver;eichniß
der bei der Versicherung auf Capitalfuß zu zahlenden Capital-

beträge
und der bei der Versicherung auf Contributionsfuß halb¬
jährlich bis zum vollendeten 21 . Lebensjahre des
Versicherten,  beziehungsweise bis zu dem etwa früher ein¬
tretenden Tode des Versicherers oder des Versicherten , zu

zahlenden Beiträge,
welche für eine jährliche,  mit dem Todestage des Ver¬
sicherers beginnende und bis zum vollendeten 25 . Lebens¬
jahre des Versicherten oder, falls derselbe etwa früher sterben
sollte, bis zu dessen Todestage auszukehrende, halbjährlich in
zwei gleichen Theilen am 1. Januar und 1. Juli fällig
werdende Waisenpension von zehn Mark  den Vor¬
schriften des Artikels 22 des Gesetzes vom 15. Juni 1861,
betreffend die Reorganisation der Wittwen - , Waisen - und

Leibrenten -Casse, entsprechend zu entrichten sind.

Eingeführt am 1. Januar 1876.



635

Alter
des
Ver¬
siche¬
rers.

Jahre.

Al
0 Jahr.

ter des Versichert
1 Jahr.

en
2 Jahre.

Emschuß-
: Capital.

! -Ai '

Halbjähr¬
licher

Beitrag.
-Ai

Einschuß-
Capital.

-L

Halbjähr¬
licher

Beitrag.
Einschuß-
Capital.

Halbjähr¬
licher

Beitrag.
Fti

20 11,SS 0,S6

!

21 12,so 0,S7 13,08 0/SS ^ — —

22 12,57 0,ss 13,48 O/Ss ! 13,16 0,56

23 12,98 0,61 13,71 0/SS ^ 13,4g .0,57

24 13,ss 0,6S 14,1« 0,81 13,7L 0,59

25 13,sr 0,64 14,47 0,62 14,15 0,60

26 13,ss 0,88 14,82 0,84 14,50 0,62

27 14,S7 0,68 15,20 0,66 14,68 0,84

28 14,68 0,ss 15,88 0,68 ! 15,26 0/66

29 15,1t 0,72 16,07 0,70 15,77 0,68

30 15,56 0,74 16,SS 0,72 16,17 0,70

31 16,11 0,77 17,04 0,75 16,es 0,72

32 16,68 0,80 17 ,SS 0,78 17,21 0,7S

33 17, SS 0,8S 18, «4 0,81 17,so 0,78

34 17, St 0,87 . 19,0« 0,85 18,5s 0,82

35 18,66 0,91 19,80 0,88 19/S4 0,85

36 19,44 0,SS 20,82 0,SS 20,14 0,89

37 20, SS 1,00 21,4g 0,S7 20,ss 0,94

38 21,07 1,05 22,40 1,02 21,88' 0,98

39 22 ,vo 1,10 23,so 1,07 22,80 1,0S

40 22,SS 1,18 24, SS 1,12 23,7i 1,08

41 23,so 1,21 25,ss 1,18 24,75 1,1S

42 24,si 1,2? 26,42 1,2S d5,80 1,19

43 25,so 1,S4 27,54 1,so 26,88 1,25

44 27,os 1,41 28,70 1,SS 28,os 1,S1

45 28,ss 1,48 29,s4 1,4S 29,24 1,S8

46 29/48 1,SS 31,27 1,51 30,5s 1,45

47 30,75 1,65 32,67 1,60 31, SS 1,5S

48 32, -7 1,74 34,17 1,69 33 ,ss 1,62

49 33,ss 1,85 35,78 1,79 34,95 1,72



636

Alter
des

Ver¬
siche¬
rers.

Jahre.

Alter des Versicherten.
. 0 Jahr . jj 1 Jahr . ^ 2 Jahr.

^Einschuß-
i Capital.

Halbjähr¬
licher

Beitrag.

i

Einschuß-
Capital.

Halbjähr¬
licher

Beitrag.
Einschuß-
Capital.

Halbjähr¬
licher

Beitrag.

50 35,si 1,96 37,43 1,90 36,61 1,82
51 36,8s 2,08 39,is 2,oi 38,34 1,93
52 38,S4 2,si 41,02 2,14 40,17 2,os
53 40,34 2,36 42,87 2,28 42,11 2,19
54 42,rs 2,si 45,02 2,43 ! 44,is 2,33

55 44,18 2,68 47,16 2,60 ! 46,so 2,49
56 46,ss 2,87 49,42 2,78 48,sS 2,67
57 48,4s 3,07 51,81 2,98 ! 50,98 2,8658 50,66 3,so 54,ss 3,20 53,so 3,08
59 52,06 3,S4 56,83 3,48 56,i« 3,31

60 55,so 3,81 59,44 3,71 58,76 3,58
61 57,67 4,10 62,08 3,99 61,47 3,84
62 60, «3 4,40 64,72 4,29 64,i8 4,14
63 62,ss 4,73 67,31 4,61 66,85 4,45
64 64,63 5,08 69,86 ' 4,os 69,48 4,78

65 66,87 5,42 72,37 5,31 72,°8 5,13
66 69,07 5,80 74,84 5,68 74,63 5,so67 71,30 6,21 77,34 6,10 77,23 5,90
68 73,55 6,67 79,8? 6,SS 79,86 6,3569 75,ss 7,16 82,4L 7,os 82,so 6,83

70 78,08 7,70 84,96 7,S9 85,i4 7,37

3 Jahr. 4 Jahr. 5 Jahr.

23 12,86 0,ss _
24 13,17 0,S7 12,ss 0,ss — — ..

25 13,so 0,S8 12,84 0,56 11,78 0,54
26 13,80 0,60 12,84 0,S7 12,os 0,ss
27 14,14 0,61 13,24 0,S9 12,24 0,56
28 14,si 0,63 13,59 0,61 12,SS 0,S8
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Alter des Bersi cherterr.

des ^ 3 Jahr . ^ 4 Jahr . - j 5 Jahr.

Ber - ^ Halbjahr - ! Halbjahr- Halbjahr-
siche- Einschuß- sicher Einschuß- sicher Einschuß- sicher
rers. Capital. Beitrag . > Capital. Beitrag. Capital. Beitrag.

Jahre. Fi Fi j Fi Fi Fi

29 14,ss 0,65 13,V8 0,62 13,vi 0, «o

30 15,87 0,87 14,88 0,64 13,88 0,62
31 ' 15,86 0,7V 14,84 0,67 13,8« 0,64
32 16,4V 0,72 15,85 0,68 14,27 0,68
33 16,SS 0,7S 15,S2 0,72 14,80 0,6V
34 1 ? ,66 0,78 16,47 0,75 15,87 0,72

35 i 18,88 0,82 17,2« 0,7V 15,83 0,75
36 19,14 0,88 17,84 0,82 16,68 0,7V
37 ! 19,VS 0,vo 18,70 0,8« 17,40 0,82
38 20,8V 0,S4 19,so 0,80 18,15 0,8«
39 21,es o,gg 20,82 0,ss 18,82 0,V1

40 22,so 1,V4 21,18 0,8V 19 .71 0,VS
41 ! 23,47 1,08 22,0« 1,04 20,54 0, »v
42 ^ 24,sr 1,14 22,82 1,V8 21,88 1,04
43 25, »4 1,2« 23,84 1,14 22,27 1,0»
44 26 ,ss 1,26 24,84 1,20 23,so 1,14

45 27,77 1,82 26,02 1,26 24,ig 1,2«
46 29,0« 1,»» 27,18 1,82 25,27 1,27
47 30,ss 1,47 28,42 1,40 26,48 1,88
48 31,7» 1,55 29,7Z 1,48 27,87 1,4«
49 33,24 1,84 31,17 1,ss 29,oa 1,4V

50 34,88 1,74 32,68 1,6« 30,84 1,57
51 36,so 1,8S 34,27 1,7« 32,oi 1,68
52 38,s« 1,SS 35,88 1,87 33,4« 1,77
53 40,14 2,ov 37,74 1,SS 35,io l,8v
54 42,1» 2,28 39,64 2,12 36,72 2,00

55 44,22 2,88 41,84 2,2« 38,8» 2,15
56 46,4» 2, SS 43,78 2,48 40,v8 2,8«
57 48,7g 2,74 46,0« 2, «v 43, .ii 2,47



638

Alter Alter des Versicherten.

des 3 Jahr ., 4 Jahr. 5 Jahr.

Ver- Halbjähr- Halbjähr-
Einschuß-

Halbjahr-
siche-- Einschuß- licher Einschuß- licher ! licher
rers. Capital. Beitrag. Capital. Beitrag. Capital. Beitrag.

Jahre.

58 51,27 2,81 48,16 2,80 45,is 2,66
59 53,83 ' 3,17 50,ss 3, «i 47,83 2,86

60 56,18 3,n 53,56 ^,25 50,si 3,08
61 59,18 3,68 56,22 3,5V 52,82 3,33 ,
62 61,88 3,86 58,88 3,78 55,5i 3,58
63 64 .87 4,ss 61,51 4,07 58,n 3,87
64 67, -2 4,58 64,17 4,37 60,73 4,18

65 69,83 4,82 66,78 4,70 63,so 4,18
66 72,11 5 ,S8 69,35 5,05 65,8i 4,81
67 75,os 5,67 71,88 5,13 68,15 5,18
68 77,68 6,n 74,61 5,85 71,n 5,58
69 80,37 6,58 77,33 6,31 73,78 6,03

70 83,05 7,10 80,02 6,82 76,« . 6,51

6 Jahr. 7 Jahr. 6 Jahr.

26 11,17 0,53 _ — — —

27 11,13 0,51 10,51 0,52 — —

28 11,68 0,56 10,77 0,53 9,81 0,51
29 12,01 0,57 11,06 0,55 10,as 0,52

30 12,38 0,59 11,37 0,57 10,38 0,51
31 12,77 0,61 11,72 0,58 10,68 0,56
32 13,20 0,63 12,12 0,61 11,Ü3 0,58
33 13,88 0,66 12,56 0,63 11,16 0,60
34 14,21 0,68 13,05 0,66 11,89 0,62

35 14,78 0,72 13,58 0,68 12,33 0,65
36 15,13 0,75 14,17 0,72 12,83 0,68
37 16,10 0,78 14,78 0,75 13,18 0,72
38 16,8V 0,83 15,11 0,78 14,08 0,75
39 17,52 0,87 16,11 0,83 ! 14,7V 0,78

Kv
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Alter
des

Ver¬
siche¬
rers.

Jahre , j

Al
6 Jahr.

ier des Versicherten.
7 Jahr . jj 8 Jahr.

Einschuß-
Capital.

Halbjähr¬
licher

Beitrag.
Emschuß-
Eapital.

Halbjahr-!
licher

Beitrag.
Einschuß-
Eapital.

Halbjahr
licher

Beitrag

40 18,25 0,91 16 79 0,87 15,34 0,88
41 19/0i 0,ss 17,48 0,91 15,97 0,88

42 19,80 0,99 18,21 0,95 16,63 0,99
43 20,si 1,94 18,96 0,99 17,81 0,94

44 21,47 1,99 19,78 1,94 18,92 0,89

45 22,88 1,14 20,56 1,99 18,77 1,98
46 23,86 1,29 21,46 1,14 19,58 1,99
47 24,ts 1,27 22,52 1,21 20,48 1,14
48 25,58 1,84 23,48 1,27 21,41 1,29
49 26,82 1,41 24,62 1,84 22, 4S 1,27

50 28,is 1,so 25,84 1,42 23,56 1/84
51 29,53 1,59 27,18 1,59 24,74 1,42
52 31,01 1,68 28,59 1,59 26,99 1,51
53 32,6o 1,79 29,98 1,79 27,87 1,69
54 34,ss 1,91 31,56 1,81 28,83 1,71

55 36, «g 2,94 33,24 1,93 30,89 1,82
56 38,oi 2,18 35,95 2,97 32,97 1,95
57 40,08 2,84 37,90 2,22 33,89 2,99
58 42,28 2,52 39,97 2,ss 35,84 2,2S
59 44,58 2,72 41,26 2,57 37,89 2,48

60 46,99 2,98 43,54 2,77 40,95 2,62
61 49,47 3,16 45,92 2,99 42,39 2,82
62 52,91 3,41 48,85 3,23 44,69 3,05
63 54,54 3,67 50,79 3,48 46,98 3,28
64 57,97 3, SS 53,24 3,74 49,28 3,58

65 59, SS 4,2S 55,69 4,92 51,64 3,89
66 62,19 4,57 58,14 4,88 54,91 4,98
67 64,87 4,92 60,68 4,66 56,46 4,49
68 67,29 5,81 63,24 5,98 58,99 4,75
69 69,95 5,74 65,87 5,44 61,57 5,14

70 72,62 6,29 68,52 5,89 64,17 5,57
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Alter des Versicherten.i! s!
des

Ver¬
siche¬
rers.

Jahre.

9 Jahr. 10 Jahr. j 11 Jahr.

Einschuß-
Capital.

Halbjähr¬
licher

Beitrag.
Einschuß-
Capital.

Halbjähr¬
licher

Beitrag.
Einschuß-
Capital.

Halbjahr
! licher

Beitrag.

29 9,15 0,50 — — — , —

30 9,40 0,51 8,44 0,4931 9,88 0,ss 8,89 0,51 7,78 0,4832 10,ov 0,55 8,98 0,52 7,98 0,5033 10,S7 0,57 9,so 0,54 8,27 0,5234 10,78 0,59 9,88 0,58 8,59 0,54
35 11,21 0,82 10,V8 0,59 8,95 0,58
36 11,70 0,65 10,51 0,82 9,84 0,5937 12,22 0,88 10,97 0,65 9,76 0,82
38 12,77 0,71 11,47 0,68 10,21 0,65
39 13,82 0,75 11,97 0,71 1.0,66 0,88
40 13,oo 0,78 12,49 0,75 11,IS 0,7141 14,49 0,82 13,02 0,78 11,60 0,7442 15,08 0,8« 13,57 0,82 12,09 0,7743 15,70 0,90 14,12 0,85 12,59 0,81
44 16,ss 0,94 14,89 0,89 13,09 0,84
45 17,oi 0,,W 15,29 0,9S 13,88 0,8846 17,74 1,os 15,95 0,98 14,20 0,92
47 18,SS 1,08 16,85 1,02 14,8S 0,9748 19,S8 1,14 17,41 1,08 15,50 1,0249 20,si 1,20 18,24 1,1S 16,2S 1,07
50 21,S2 1,27 19,12 1,20 17,02 1,1851 22,ss 1,S4 20,os 1,27 l 17,85 1,19
52 23,54 1,42 21,is 1,S4 ^ 18,7« 1,2853 24,79 1,51 22,28 1,42 ! 19,79 1,8454 26,is 1,81 23,47 1,52 20,87 1,4S

55 27,56 1,72 24,77 1,62 22,05 1,5256 29,n 1,84 26,is 1,7S 23,ss 1,8S57 30,8« 1,97 27,74 1,86 24,74 1,75
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Alter
des

Alter des Versicherten.
9 Jahr . 10 Jahr . s 11 Jahr.

Äer-
siche- Einschuß-

Halbjahr - ,
licher Einschuß-

Halbjähr¬
licher Einschuß-

Halbjähr¬
licher

rers. Capital. Beitrag. Capital. Beitrag. Capital. Beitrag.

Jahre

58 32,si 2,is 29,4i 2,66 26,26 1,88
59 34,ss 2,ss 31,17 2,15 27 .88 2,os

60 36,54 2,47 33,65 2,ss 29,53 2,18
61 38,65 2,66 35,66 2,56 31,33 2,ss
62 40,8i 2,87 37,62 2,76 33,25 2,54
63 43,oi

45,ss
3,63 39,66 2,31 35,14 2,7s

64 3, SS 41,14 3 , 1s 37,65 2,33

65 47,48 3,58 43,25 3,36 39,61 3,15
66 49,75 3,85 45,41 3,61 41,61 3,S8
67 52,1s 4,14 47,67 3,83 43,14 3,65
68 54,57 4,47 50,62

52,45
4, -0 45,38 3,34

69 57,0« 4,84 4,55 47,76 4,26

70 59,63 5,ss 54,32 4,3S 50,68 4,6S

12 Jahr. 13 Jahr. 14 Jahr.

32 7,os 0,47
33 7,S8 0,43 6,ss 0,46 -- —

34 7,55 0,51 6,57 0,48 5,63 0,46

35 7,87 0,SS 6,85 0,56 5,88 0,48
36 8,ss 0,56 ^ 7,16 0,53 6,14 0,56
37 8,66 0,58 7,48 0,55 6,4» 0,53
38 8,39 0,61 - 7,8g 0,58 6,7» 0,55
39 9,46 0,64 !" 8,13 0,61 7,64 0,58

40 9,81 0,67 8,55 0,64 7,36 0,61
41 10,LS 0,76 8,32 0,67 7,68 0,63
42 10,66 0,7S 9,23 0,76 8,66 0,66
43 11,16 0,77 9,68 0,75 8,33 0,63
44 II7S6 0,86 10,67 0,76 8,67 0,72
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Alter
des
Ver¬
siche¬
rers.

Jahre.

Alter des V
12 Jahr . 13 7

ersichertk
-ahr.

Halbjähr¬
licher

Beitrag.

n.
14 Jahr.

Einschuß»
Capital.

Halbjähr¬
licher

Beitrag.

Einschuß-
kapital . !

Einschuß-
Capital.

Halbjähr¬
licher

Beitrag.

45 12,02 0,84 10,49 0,79 9,os 0,75
46 12,53 0,88 10,92 0,83 9,41 0,79
47 13,io 0,92 11,40 0,87 9,81 0,82
48 13,86 0,98 11,91 0,91 10,25 0,88
49 14,so, 1,01 12,47 0,96 10,73 0,91

50 14,og 1,07 13,05 1, °1 11,23 0,95
51 15,72 1,12 13,68 1,08 11,77 1,oo
52 16,51 1,19 14,37 1,12 12,34 1,08
53 17,41 1,26 15,12 1,1« 12,99 1,12
54 18,37 1,S4 15,97 1,26 13,89 1,18

55 19,41 1,4S 16,88 1,34 14,48 1,28
56 20,58 1,52 17,89 1,43 15,38 1,34

57 21 .82 1,84 19,01 1,53 16,34 1,44

58 23,19 1,78 20,24 1,85 17,42 1,55

59 24,88 1,90 21,55 1,78 18,57 1,67

60 26,22 2,04 22,95 1,92 19, «1 1,80

61 27,85 2,21 24,42 2,07 21,12 1,94

62 29,55 2,ss 25,94 2,23 22,48 2,10
63 31,28 2,58 27,49 2,40 23,85 2,25

64 35,02 2,75 29,06 2,58 25,25 2,42

65 34,80 2,95 30,68 2,77 26,88 2,59
66 36,84 3,07 32,SS 2,98 28,15 2,78

67 38,80 3,41 34,12 3,19 29,74 2,98
68 40,70 3,88 36,os 3,44 31,48 3,21

69 42,89 3,9« 38,07 3,72 33,31 3,4?

70 45,15 4,32 40,19 4,os 35,27 2,78
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Alter
des

Ver¬
siche¬
rers.

Jahre.

Alter des Versichert

15 Jahr . ^ 16 Jahr . ^

en.
17 Jahr.

Einschüß-
Capital.

Halbjähr¬
licher

Beitrag.
Einschuß-
Capital.

Halbjähr¬
licher

Beitrag.

Einschuß-
Capital.

Halbjähr¬
licher

Beitrag.

35 4,97 0,45
36' 5,so 0,48 4,si 0,4«

- - —

37 5,41 0,so 4,ss 0,48 3,S7 0,4«
38 5,70 0,5S 4,74 0,5« 3,85 0,49
39 5,97 0,55 4,97 0,ss 4,04 0,51

40 6,si 0,58 5,19 0,55 4,SS 0,53
41 6,51 0,S0 5,42 0,58 4,41 0,5S
42 6,79 0,8S 5, «s 0,80 4, «1 0,58
43 7,o? 0,ss 5,89 0,ss 4,80 0, «1
44 7,ss 0,S9 6,12 0,öö 4,99 0,83

45 7, °s 0,7S 6,S7 0,S8 5,31 0,SS
46 7,98 0,75 6,64 0,71 5,41 0,S9
47' 8,SS 0,78 6,93 0,75 5,84 0,7S
48 8,70 0,82 7,24 0,78 5,90 0,7S
49 9,io 0,8S 7,58 0,82 6,18 0,79

50 9,52 0,90 7,93 0,8ö 6,47 0,8»
51 9,98 0,95 8,so 0,91 6,7ö 0,87
52 10,45 1,00 8,70 0,95 ?,08 0,92
53 10,99 1,05 9,14 1,00 7,43 0,9«
54 11,S8 1,1L 9,öS 1,0« 7,82 1,02

55 12,SS 1,18 10,15 1,12 8,24 1,07
56 12,98 1,ss 10,75 1,19 8,73 1,14
57 13,8S 1 .S5 11,47 1,28 9,28 1,22
58 14,75 1,4« 12,SS 1,S8 9,95 1,31
59 15,7« 1,57 13,11 1,48 10,06 1,42

60 16,84 1,S9 14,04 1,S0 ! 11,44 1,53
61 17,99 1,8S 15,as 1,7S 12,S7 1, «5
62 19,17 1,97 16,05 1,87 ' 13,14 1,78
63 20,S7 2,12 17,09 2,oi 14,01 1,92
64 21,so 2,S8 18,14 2,15 ' 14,89 2,0«
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Alter des Versicherten.
15 Jahr . i 16 Jahr . ^ 17 Jahr.

Ber- ! Halbjähr- Halbjahr-! !Halbjahr-
fiche- >Einschuß- licher ! Einschuß- licher Emschutz- ! licher
rers. Capital- Beitrag. > Capital. Beitrag. Capital. Beitrag.

Jahre.

65 22,84 2,44 19,2» 2,8» 15,78 2,26
66 24,is 2,60 20,3» 2,46 16,65 2,34
67 25,58 2,80 21,5» 2,68 17,7° 2,51
68 27,04 3,61 22,8i 2,83 18,8» 2,69
69 28,88 3,25 24,23 3,05 20,vi 2,90

70 30,48 3,51 25,76 3,29 21,31 3,18

18 Jahr. 19 Jahr. 20 Jahr.

38 3,04 0,48 _ _.

39 3,is 0,5» 2,48 0,52 — —

40 3,85 0,53 2,55 0,55 1,85 0,65
41 3,50 0,55 2,67 0,58 1,95 0,68
42 3,65 0,58 2,79 0,6» 2,03 0,71
43 3,80 0,66 2,91 0,68 2,12 0,74
44 3,35 0,63 3,02 0,65 2,2» 0,77

45 4,11 0,65 3,14 0,68 2,29 0,8»
46 4,38 0,68 3,27 0,71 2,38 0,83
47 4,47 0,71 3,41 0,74 2,48 0,87
48 4,67 0,75 3,57 0,77 2,6» 0,91
49 4,96 0,78 3,74 0,81 2,72 0,95

50 5,18 0,82 3,92 0,85 2,87 1,0»
51 5,36 0,86 4,1» 0,89 2,99 1,»5
52 5,61 0,9» 4,29 0,98 - 3,13 1,»9
53 5,89 0,95 4,5» 0,98 3,28 1,15
54 6,18 1,66 4,72 1,03 ! 3,43 1,2»

. 55 6,51 1,05 4,96 1,08 3,61 1,27
56 6,88 1,12 5,24 1,15 3,8» 1,34
57 7,33 1,19 I 5,57 1,22 4,04 1,42



Alter des Versicherten.
! IS Jahr . I!18 Jahr.

Halbjahr-



Alter ^
des" 21 Jahr.

Alter des Versicherten.
22 Jahr . ^ 23 Jahr. 24 Jahr.

Versiche- Einschuß- Einschuß- Einschuß- Einschuß-
rers.

Capital. Capital. Capital. Capital.

Jahre.

41 1 ,ss
42 1,38 0,84

— --
43 1,44 0,88 0,48 —

44 1,50 0,92 0,47 0,16

45 1,85 0,98 0,49 0,17
46 1,62 0,99 0,81 0,17
47 1,69 1,03 0,53 0,18
48 1,76 1,08 0,88 0,19
49 1,85 1,13 0,88 0,2«

50 1,94 1,19 ' 0,61 0,21
51 2, »3 1,24 0,63 0,22
52 2,13 1,30 0,66 0,23
53 2,SS 1,37 0,70 0,24
54 2,34 1,43 0,73 0,28

55 2,48 1,50 0,77 0,26
56 2,88 1,87 0,80 0,27

' 57 2,73 1,37 0,85 0,29
58 2,ss 1,78 0,90 0,31
59 3,13 1,90 0,97 0,33

60 3,38 2,08 1, N4 0,38
61 3,66 2,23 1,13 0,38
62 3,97 2,42 1,23 0,42
63 4,S8 2,62 1,34 0,45
64 4,88 2,82 1,44 0,49

65 4,88 3,91 1,55 0,53
66 5,17 3,19 1,84 0,56
67 5,80 3,39 1,74 0,60
68 5,88 3,62 1,86 0,64
69 6,27 3,88 1,99 0,68

70 6,72 4,16 2,15 0,74
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Gesetzblatt
kür das

Herzogthum Oldenburg.

XXlll.Band. (Ausgegeben den 17.Oktober 1875.)63 .StÜck.

Inhalt.
114 . Verordnung vom 13 . Oktober 1878 , betreffend die Berufung

des ordentlichen Landtags.

113 . Bekanntmachung des StaatsministerünnS vom 4 . Octvber 1878,

betreffend das dem Herrn Dietrich Ebbinghaus zu Chemnitz

ertheilte Erfindungspatent.

M . N4.

Verordnung , betreffend die Berufung de« ordentlichen Landtags.
Eutin , den 13 . Oktober 1875.

26ir Nikolaus Friedrich Peter , von Gottes Gnaden

Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen , Herzog

von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen

und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkenfeld , Herr

von Jever und Kniphausen re. re.

verordnen hierdurch, was folgt:

Die nach unserer Verordnung vom 3 . Juli d . I . neu-

gewäh lten Abgeordneten zum Landtage des Großherzogthums
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werden auf den 25. d. Mts . in Unsere Residenzstadt Olden¬
burg berufen, um Vormittags II Uhr im ehemaligen Mili-
tairhause mit den Verhandlungen zu beginnen.

Die Dauer des Landtags wird bis zum 21. December
d. I . bestimmt.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und bei'gedrucktcn Großherzoglichen Jusiegcls.

Gegeben auf dem Schlosse zu Eutin, den 13. Oetober
1875.

(I,. 8 .) Peter.

von Berg.
Brauer.

^ H5.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend das dem Heren

Dietrich Ebbinghaus zu Chemnitz eitheilte ErfindiingSpatent.
Oldenburg, den4. Oktober 187S,

Das Staatsministerium macht hi'emit bekannt, daß dem
Herrn Dietrich Ebbinghaus, Maschinenbauer zu Chemnitz,
ein Patent auf eine verbesserte Coustructirn eines Schmiede-
feuers, nach Maßgabe der beim Staatsministerium, Departe¬
ment des Innern, uicdergelegteu Zeichnung und Beschreibung,
soweit dieselbe als eigenthümlich und nicht bereits bekannt
zu betrachten ist, für das Großhcrzogthum auf die Dauer
von fünf Jahren mit dem Vorbehalte ertheilt worden ist, Paß
das Patent erlöschen soll, wenn nicht innerhalb Jahresfrist,
von heute ungerechnet, nachgewicsen wird, daß dasselbe im
Großherzoglhum zur bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg, den 4. Oetober 1875.
Staatsministerium.

Departement des Innern,
von Berg.

von Buttel.
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M tI6.
Bekanntmachung des Staatsministcriums, betreffend Befugniß-Erweite¬

rung der NebenzollämterI. zu Großensiel und Strohausen.
Oldenburg, den 13. October 1873-

Es wird hiemittelst zur öffentlichen Kunde gebracht, daß
den NebenzollämternI. zu Großensiel und Strohausen die
Befugniß ertheilt ist zur Erledigung von Begleitscheinen II .,
welche über an sie gelangende zollpflichtige Gegenstände aus¬
gestellt sind.

Oldenburg, den 13. October 1875.
Staatsministerium.

Departement der Finanzen.
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.„N N7.
Bekanntmachung res Staatsministeriums, betreffend die Außerkurssetzung

der Dreipfemiig-(Dreischwaren-)Stücke deutschen Gepräges.
Oldenburg, den 21. Oktober 1878.

Indem das Staatsministerium eine Bekanntmachung
des Reichskanzlers vom 17. d. M., betreffend die Außerkurs¬
setzung der Dreipfennigstücke deutschen Gepräges (Reichs-
gesctzblattS . 311) , nachstehend zur besonderen Kunde der
Eingesessenen des Hcrzogthums bringt, macht cs bekannt,
daß die Großherzogliche Hauptkassen-Verwaltung hiesclbst und
die einzelnen Großherzoglichen Amtsreccpturen des Herzog¬
thums beauftragt worden sind, solche Münzen — (zu welchen
auch die Drcischwarenstücke gehören) — während der Monate
November und Dccember 1875 und Januar 1876 nicht nur
nach deren in der Bekanntmachung angegebenen Werthc in
Zahlung zu nehmen, sondern sie auch, — jedoch nur in Be¬
trägen von 5 Pfennigen Rcichsmünze(also von 2 Stücken)
ober von einem Vielfachen dieses Betrages — gegen Rcichs-
odcr Landesmünzen umzuwechseln.

Nach-dem 31. Januar 1876 werden derartige Münzen
auch von diesen Kassen überall nicht mehr angenommen.

Oldenburg, den 21. October 1875.
Staatsministerium.

Departement der Finanzen.
Nuhstrat . _

LubinuS.

Bekanntmachung,
betreffend die Außerkurssetzung der Drerpsennigstücke

deutschen Gepräges.

Auf Grund des Artikels8 des Münzgesetzes vom9. Juli
1873 (Rcichs-Gesetzbl. S . 233) hat der BundeSrath die nach¬
folgenden Bcstimmungen getroffen:



§ 1.
Die auf Grund der Zwölftheilung des -Ẑ -Thalerstückes

ausgeprägten Drcipfennigstücke deutschen Gepräges gelten
vom 1. November 1875 ab nicht ferner als gesetzliches Zah¬
lungsmittel.

Es ist daher vom 1. November 1875 ab, außerdem mit
der Einlösung beauftragten Kassen, Niemand verpflichtet, diese
Münzen in Zahlung zu nehmen.

8 2.
Die im Umlaufe befindlichen, in dem § 1 bezeichneten

Münzen werden in den Monaten November und Dccembcr
1875 und Januar 1876 von den durch die Landes-Zentral-
behörden zu bezeichnenden Kassen derjenigen Bundesstaaten,
welche diese Münze geprägt haben, oder in deren Gebiet die¬
selbe gesetzliches Zahlungsmittel ist, nach dem in Artikel 15,
Nr. 4 des Münzgesctzes vom 9. Juli 1873 (Reichs-Gesetzbl.
S . 233) festgesetzten Wcrthverhältnisse von 2^ Pfennig ReichS-
münze für das Stück für Rechnung des deutschen Reichs so¬
wohl in Zahlung genommen, als auch gegen Reichs-, bezw.
Landesmünzen, jedoch nur in Beträgen von 5 Pfennig Reichs-
münze oder in einem Vielfachen dieses Betrages, umge¬
wechselt.

Nach dem 31. Januar 1876 werden derartige Münzen
auch von diesen Kassen weder in Zahlung noch zur Umwechse¬
lung angenommen.

8 3-
Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtausch

(8 2) findet auf durchlöcherte und anders als durch den ge¬
wöhnlichen Umlauf im Gewicht verringerte, imgleichen auf
verfälschte Münzstücke keine Anwendung.

Berlin, den 17. October 1875.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Delbrück.
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M 118.
Bekanntmachungdes Staatsministeriums, betreffend die Anerkennung der

in Schwedischen Schiffspapieren enthaltenen Bermeffungs-Angaben
in den diesseitigen Häfen.

Oldenburg, den 29. October 1878.

Nachdem vom Deutschen Reiche mit der Königlich
Schwedischen Negierung eine Vereinbarung wegen gegen¬
seitiger Anerkennung der nach dem neuen Schiffsvermeffungs-
Verfahren bewirkten Vermessungen getroffen worden ist, sind
vom k. Novemberd. I . ab bieder Schwedischen  Handels¬
marine angehörigen Schiffe in allen hiesigen Häfen wie folgt
zu behandeln:

1. Für die auf Grund der Königlich Schwedischen Ver¬
ordnung über die Messung der Kauffahrteischiffe vom 15. Mai
1874 vermessenen Schwedischen Schiffe sind die in deren
Meßbriefen(Nälbrök .) enthaltenen Angaben über den Brutto-
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Raumgehalt (Total ärLAtiZlrot ) , sowie bei Segelschif¬

fen  auch die in deren Meßbriefen enthaltenen Angaben über

den Netto - Raumgehalt (-4tzitt8x >1iAtiA äi -äAtiSÜet ) ohne

Nachvermessung als gültig anzuerkennen.

2 . Da die Schwedische Gesetzgebung bei Schiffen,

welche durch Dampf oder durch eine andere künstlich erzeugte

Kraft bewegt werden , für den Inhalt der vorhandenen Ma¬

schinen -, Dampfkessel - und Kohlenräume größere und an¬

ders ermittelte  Abzüge vom Brntto -Raumgehalte gestattet,

als die Deutsche Schiffsvermessungs -Ordnung , so sind die in

den Meßbriefen Schwedischer Dampfschiffe  enthaltenen

Angaben über deren Netto -Raumgehalt ( ^ .tzittsxliAtiA är 'ÜA-

ti ^ üst ) als " gültig nicht anzucrkennen , sondern durch vor¬

gängige Vermessung der nach § 16 der Schiffsvermessungs¬

ordnung vom 5 . Juli 1872 (Reichs -Gesetz -Blatt , Seite 274)

abzugsfähigen Räume zu ermitteln . Dabei ist die Ausferti¬

gung des Meßbriefes nach Maßgabe der Formulare L . und

I ) . zu § 24 der Schiffsvermessungs -Ordnung durch die Ver-

messungsbehörde (8 19 ) und zwar in der Art zu bewirken , daß

die Angaben des Brutto -Raumgchalts , sowie des Raumgehalts

der Logiöräume der Schiffsmannschaft aus dem Schwedischen

Meßbrief übertragen , oder , falls dies erforderlich , nach dem

durch § 24 der Schiffsvermessungsordnung fcstgcstelltcn Ver-

hältniß ( mittelst Division der Zahl der Tons durch 0,353)

rosx . nach dem Satze von
108,187 Schwedischen Kubikfußen ----- 1 Ton

umgerechnet werden.
Die Gebühren für solche thcilweise Vermessung sind nach

dem durch 8 32 Nr . 1 der Schiffsvermessungs -Ordnung fest-

gestellten Satze , jedoch nur für die wirklich vermessenen Räume

zu erheben.
Oldenburg , den 29 . Oetober 1875.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von Berg.
von Buttel.
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M 1t9.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend den Anschluß König¬

lich preußischer und bremischer Gebietstheile an Las Deutsche
Zollgebiet und die in Folge dessen eintretenden Veränderungen in
der Organisation der diesseitigen Zoll- und Steuer-Verwaltung
und im Grenzbezirk.

Oldenburg, den 1. November 1873.

Da in Folge dcsfallsiger Bundesrathsbeschlüsse mit dem
5. November 1875

die bisher vom Zollgebiet ausgeschlossenen Theile
der preußischen Ortschaften Aumund und Grohn,

L. die folgenden bremischen Gebietstheile:
a. der auf der rechten Seite der Ochtum, südöstlich von

der Chaussee von Bremen nach Oldenburg bezw. der
Eisenbahn von Bremen nach Oldenburg gelegene, die



Ortschaften und Feldmarken Habenhausen , Arsten,
Buntenthorssteinweg -Neueland und einen kleinen Theil
der Feldmark Woltmershausen umfassende Theil des bre¬

mischen Landgebiets am linken Weserufer , mit Ausschluß
des Stadtwerbers;

6 ) die Stadt Vegesack , sowie der Lesumstuß von seiner

Mündung in die Weser aufwärts bis zur bisherigen

Zollgrenze oberhalb Burg nebst den mit dem Lesum¬

flusse in Verbindung stehenden Wasserläufen im Außen¬

deichslande an bas Deutsche Zollgebiet angeschlossen

werden und da zugleich die Binnenlinie in Bezug aus

das Oldenburgische Gebiet so gelegt wird , daß sie

sich, von Brinkum in der Königlich preußischen Pro¬

vinz Hannover kommend über die Oldenburgischen
Orte Stuhr und Varrel , dieselben einschließend , in

grader Richtung bis an die Chaussee von Syke

nach Delmenhorst hinzieht und alsdann an der West¬
seite dieser Chaussee entlang , die Bremen -Delmenhorster

Chaussee überschreitend , in grader Richtung nach Nutz¬
horn fortgeht , wo sie in die bisherige Binnenlinie

(Bekanntmachung vom 19 . Deccmber 1853 , Oldenb.

Gesetzbl . Bd . 13 , S . 1209 Anl . X .) einmündel,

wird dieses zugleich mit dem Nachfolgenden zur allgemeinen

Kenntniß gebracht.
I . Die Verwaltung in dem unter L . u . genannten , dem

Grcnzbezirke angehörcnden Gebickstheile , sowie in dem bisher

schon zum Deutschen Zollgebiet gehörenden , nach Art . 10 der

durch Patent vom 9 . August 1856 veröffentlichten Ueberein-

kunft vom 26 . Januar 1856 — Oldenb . Ges . Blatt Band XV.

xuZ . 240 — unter Oldenburgische Zollverwaltung gestellten

Theile des Bremischen Landgebieis am linken Weseruser , ist

von dem obigen Anschlußtage ab dem Verwaltungsbezirk des

Königlich preußischen Provinzial -Steuer -Direktors in Hannover

zugewiesen.
II . Die Grenzbewachung gegen die dem Deutschen

Zollgebiet neu hinzugelegten Gebietsthcile dauert wegen der
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zu erhebenden Nachsteuer einstweilen fort ; es wird Großher¬
zogliche Zolldirektion den Zeitpunkt , mit welchem der voll¬
ständig freie Verkehr eintritt , in den Oldenburgischen Anzeigen
bekannt machen.

III . In Betreff der jetzigen Organisation der dies¬
seitigen Zoll - und Steuer -Verwaltung treten mit der Aus¬
führung des obigen Zollanschlusses folgende Veränderungen
ein:

1. Es werden aufgehoben:

u ) das Hauptzollamt Delmenhorst,
b ) der bisherige Obercontrolebezirk Varrelgraben mit

den in demselben befindlichen Grcnzaufstchts - Sta¬
tionen,

o) das Nebenzollamt I . zu Wahrthurm,
cl) das Nebenzollamt I . in Lemwerder.

2 . In Delmenhorst wird ein Steueramt mit der Befug-

niß zur Ausfertigung und Erledigung von Begleit¬
scheinen 1 . und II . errichtet.

3 . Die Obcrgrcnzcontrolebezirke Ochtum und Warfleth
werden vom Hauptsteueramte Oldenburg verwaltet.

4 . Die Ausübung der Verwaltung der Zölle und ge¬
meinschaftlichen inneren Verbrauchsabgaben in dem
von dem bisherigen Obergrenzcontrole - Bezirk Varrel¬
graben im Grenzbezirk verbliebenen Oldenburgischen
Gebiete ist dem Kaiserlichen Hauptzollamte in Bremen

übertragen.

Oldenburg , den 1. November 1875.

Staatsministerium.

Departement der Finanzen.

Ruhftrat.

L u b i n u s.
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M 120.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend Abänderung des

Regulativs über die zollamtliche Behandlung des Güter- und
Effecten-Transports auf den Eisenbahnen.

Oldenburg, den 1. November 1873.

Das Staatsministerium bringt hierdurch zur allgemeinen
Kunde, daß vom Bundesrath am 13. October 1875 beschlos¬
sen ist, den § 43 beS mit dem I. Februar 187» in Kraft
getretenen, vom Staatsministerium unter dem 13. Januar
1870 (Oldenburgisches Gesetzblatt Bd. 21. S . 241) be¬
kannt gemachten Regulativs, die zollamtliche Behandlung
deö Güter- und Effekten-Transports aus den Eisenbahnen



betreffend , dahin abzuändern , daß der dritte Absatz gestrichen

und dem zweiten Absatz folgender Zusatz gegeben wird:

Die Zuladung anderer , aus dem freien Verkehr

stammender , gleichfalls zum unmittelbaren Ausgang

bestimmter Güter in diese Räume ist gestattet ; die

Eisenbahn -Verwaltung hat jedoch der Zollbehörde ein

Verzeichniß derselben unter Angabe der Zahl , Ver¬

packungsart , Bezeichnung des Bruttogewichts und des

Inhaltes zu übergeben , welches bei der Verladung

zu prüfen und demnächst dem betreffenden Begleit¬

scheine anzustempeln ist . Bei Wagen , in welche Güter

des freien Verkehrs mit zollpflichtigen Gütern verladen

sind , dürfen auf dem Transporte bis zum Aüsgangs-

orte , soweit nicht Verschlußverletzungen oder Unfälle

eine Umladung erforderlich machen , Zu - und Abladun¬

gen nicht stattfindcn.
Im vierten Alinea des § 43 ist statt : „ solcher Maaren"

zu setzen : „ derjenigen Maaren , deren Ausgang amtlich zu

bescheinigen ist ."

Oldenburg , 1875 November 1.

Staalsministerium.
Departement der Finanzen.

Ruhstrat.

Lubinus.

Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das den Herren

Gottlob Currle ln Ulm und Philipp Holzmann in Frankfurt a. M.

crtheilte Erfindungs -Patent.
Oldenburg , den 8 . November 1878.

Das Staatsministerium macht hiemit bekannt , daß den

Herren Gottlob Currle in Ulm und Philipp Holzmann in

Frankfurt a . M . ein Patent auf ein Verfahren zur Bereitung

und Aufbewahrung von Eis , sowie zur Herstellung kühler



Lagerräume nach Maßgabe der beim Staatsministerium, De¬
partement des Innern , niedergelcgten Zeichnung und Be¬
schreibung, soweit dasselbe als eigcnthümlich und nicht bereits
bekannt zu betrachten ist, für das Großhcrzogthum auf die Dauer
von fünf Jahren mit dem Borbehalte ertheill worden ist, daß
das Patent erlöschen soll, wenn nicht innerhalb Jahresfrist
von heute ungerechnet, nachgewicscn wird, daß dasselbe im
Großhcrzogthum zur bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg, den 5. November 1875.
Staatsministerium.

Departement des Innern.
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26ir Uicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg , Erbe zu -Norwegen , Herzog
von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen
und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkenfeld , Herr
von Jever und Kniphausen re. re.



verordnen zur Ausführung des hierneben als Anlage ab¬
gedruckten , mit dem I . Januar 1876 ins Leben tretenden
Reichsgesetzcs vom 6 . Februar 1875 , betreffend die Beurkun¬
dung des Personenstandes und die Eheschließung , und im
Anschluß an die vom Bundesrath unter dem 22 . Juni 1875
erlassene , hicrneben als Anlage L . abgebruckte Ausführungs-
Verordnung , was folgt:

Die Oberaufsicht in Betreff der Ausführung des Reichs¬
gesetzes vom 6 . Februar 1875 , betreffend die Beurkundung
des Personenstandes und die Eheschließung , wird in Ge¬
mäßheit Art . 4 des Gesetzes vom 5 . December 1868 , be¬
treffend die Organisation des Staatsministeriums und einiger
demselben untergeordneter Behörden , von Unserem Staats¬
ministerium , Departement der Justiz , geübt.

Dispensationen von Ehehindernissen bleiben Unserer Ent¬
scheidung Vorbehalten.

Ueber die Dispensationen vom Aufgebot haben die
höheren Verwaltungsbehörden zu entscheiden . Die Gesuche
um Dispensation sind bei der unteren Aufsichtsbehörde zu
stellen und von letzterer mit gutachtlichem Bericht der höheren
Verwaltungsbehörde vorzulegen.

1) Unter der in dem Reichsgesetze vom 6 . Februar 1875
vorkommenden Bezeichnung „höhere Verwaltungsbe¬
hörde"  sollen verstanden werden:

u . im Herzogthum und im Fürstenthum Birkenfeld : das
Staatsministerium , Departement der Justiz,

b . im Fürstenthum Lübeck : die Regierung.
2 ) Unter der Bezeichnung : „untere Verwaltungs¬

behörde"  sollen verstanden werden:

Art . I

Art . 2.

Art . 3.



a . im Herzogthum : die Verwaltungsämtcr und die Ma¬
gistrate der Städte erster Elaste,

b . im Fürstenthum Lübeck : die Verwaltungsämter und
der Magistrat der Stadt Eutin,

o. im Fürstenthum Birkcnfeld : die Regierung.
Werden in einer der unter a . und k . bezcichneten Städte

die Geschäfte des Standesbeamten durch den Bürgermeister
selbst wahrgenommen , so tritt als Aufsichtsbehörde an die
Stelle des Stadtmagistrnts das gleichnamige Verwaltungsamt.

3 ) Unter der Gemeinde -Behörde (§ 4 , Absatz 2 ) ist die
Gemeindevertretung zu verstehen.

Art . 4.

Als Gericht erster Instanz tritt in den Fällen des
§ 11 Absatz 3 , § 14 Absatz 2 und § 66 Absatz 2 des Reichs-
gesetzcs vom 6 . Februar 1875 das Amtsgericht des Standes¬
amtsbezirks ein.

Bestehen bei einem Amtsgerichte mehrere Abtheilungen,
so gelten hinsichtlich der Geschäftsvertheilung die für die Akte
der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit dieserhalb getroffenen Be¬
stimmungen.

Art . 5.

Die Standesamtsbezirke im Herzvgthum und im Fürsten-
thum Lübeck sind im wesentlichen Anschluß an die zur Zeit
bestehenden Gemeindebezirke zu bilden , lieber die Vereinigung
mehrerer Gcmeindebezirke zu Einem Standesamtsbezirke , über
die Zerlegung von Gemeindebezirken in mehrere Standesamts¬
bezirke , sowie über eine Veränderung der Grenzen der Standes¬
amtsbezirke sind die Vertretungen der betreffenden Gemeinden
zu hören.

Im Fürstenthum Birkenfeld bilden die Bürgermeisterei¬
bezirke die Standesamtsbezirke , jedoch können diejenigen Bür-
germeistereibezirke , deren Verwaltung Einem Bürgermeister
übertragen ist , zu Einem Standesamtsbezirke vereinigt werden.



Art . 6.

Im Fürstenthum Birkcnfeld verbleibt eS bei der bis¬

herigen Einrichtung «Rcichsgesetz § 6 Absatz 3 ) wornach der
Bürgermeister die Geschäfte deö Standesbeamten wahrzu-
nehuien und als Vertreter dcS Standesbeamten der Schöffe

derjenigen Gemeinde , in welcher der Standesbeamte seinen
Wohnsitz hat , und eventuell einer der Beisitzer dieser Gemeinde
zu bestellen ist.

Art . 7.

Diejenigen Standesbeamten und diejenigen Vertreter
derselben , welche als Staats - oder Gemeindebeamte einen
Diensteid bisher nicht abgeleistet haben , haben vor ihrem
Dienstantritte vor der Aufsichtsbehörde

Treue dem Großherzoge , gewissenhafte Beobachtung
der Staatsverfassung und der Gesetze und die treue
Wahrnehmung der ihnen übertragenen dienstlichen
Obliegenheiten

eidlich zu geloben.

Art . 8.

Die untere Aufsichtsbehörde hat für ihren Bezirk
die Bildung der Standesamtsbezirke,

d . Namen und Wohnort der Standesbeamten und deren
Vertreter,

o . im Falle des Artikels 7 die geschehene Verpflichtung
öffentlich bekannt zu machen.

Das Amtslocal des Standesbeamten ist durch ein Schild
mit der Aufschrift

Standesamt

zu bezeichnen.

Art . 9.

Die amtliche Thätigkeit der Standesbeamten wird durch
die unter 6 . beigcfügte allgemeine Dienstanweisung geregelt.

Insoweit diese Dienstanweisung über die Geschäfts¬
stunden Vorschriften nicht enthält , können dieselben nach An¬
hörung der Gemeindevertretung durch die untere Aussichts-



behörde festgesetzt werden . Diese Bestimmungen sind zur
öffentlichen Kenntnis zu bringen . Für die ländlichen insbe¬
sondere die kleineren Gemeinden genügt es in der Regel,
wenn der Standesbeamte in oder bei seiner Wohnung zu
bestimmten Stunden anzutreffen ist oder bei etwaiger Ent¬
fernung vom Hause durch die Hausgenossen hcrbeigerufen
werden kann , bei weiterer Entfernung oder länger andauern¬
der Abwesenheit der Stellvertreter benachrichtigt und Vor¬
sorge getroffen wird , daß die Bethciligten an diesen gewiesen
werden.

Art . 10.

Die Standesbeamten sind verpflichtet in denjenigen Fällen,
in welchen in Folge eines Sterbefalles oder der Geburt eines
unehelichen Kindes die Anordnung einer Vormundschaft er¬
forderlich wird , davon dem zuständigen Amtsgerichte Anzeige
zu machen.

Diese Anzeige hat zu erfolgen innerhalb 8 Tagen , nach¬
dem der Fall eingetreten.

Art . II.

Die Vorschrift des Gesetzes für daS Herzogthum Olden¬
burg vom 16 . Juli 1868 , des Gesetzes für daS Fürstenthum
Lübeck vom 20 . Juli 1868 und des Gesetzes für das Fürsten¬
thum Birkcnfeld vom 20 . Juli 1868 , betreffend die Erhebung
einer Angabe von Erbschaften , Vermächtnissen und Schen¬
kungen , wonach die Civilstandesbeamten verpflichtet sind,
allmonatlich eine vollständige Liste der in dem letztverflossenen
Monat Verstorbenen ihres Bezirks an das Amt bezw . im
Fürstcnthum Birkenfeld an die Regierung , im Fürstcnthum
Lübeck an das Amt resp . den Stadtmagistrat einzusenden,
bezw . schriftlich anzuzeigen , falls ein Todesfall in ihrem Be¬
zirk nicht vorgekommen ist (Art . 10 § 2) bleibt bestehen.

Art . 12.

Die Standesbeamten sind verpflichtet , die für die Zwecke
der Reichs - und Landesstatistik erforderlichen Nachweise über
Eheschließungen , Geburten und Sterbefälle zu liefern.



Dic dazu erforderlichen Formulare werden Seitens des
Staates unentgeltlich geliefert.

lieber die Ausfüllung der Formulare soll nähere An¬
weisung ertheilt werden.

Art . 13.

Die Ortspolizeibchörde , welche vor der Eintragung des
Stcrbcfalles in das Sterberegistcr die Genehmigung zu einer
Beerdigung ertheilt hat ( 8 60 des Reichsgesetzes ) , ist ver¬
pflichtet , dem zuständigen Standesbeamten hiervon ohne Ver¬
zug Mittheilung zu machen.

Art . 14.

An den bisherigen Vorschriften über die sichere Aufbe¬
wahrung , gehörige Erhaltung und die Berichtigung der Kirchen¬
bücher , welche bis zum 1. Januar 1876 als CivilstandSregister
gedient haben , wird nichts geändert.

Art . 15.

Die im § 55 , Ziffer 1 der Militair Ersatz -Instruction
vom 26 . März 1868 vvrgeschriebenen Gcburtslisten sind im
Herzogthum Oldenburg und im Fürstcnthum Lübeck von den
Geistlichen noch so lange aufzustellen und einzureichen , als
es sich dabei um die bis zur Wirksamkeit des Rcichsgesetzcs
vom 6 . Februar 1875 eingetragenen Gcburtsfälle handelt.

Art . 16.

In Gemäßheit § 76 des Reichsgcsetzes geht die Zu¬
ständigkeit des Gerichtshofes des Officialats zu Vechta , so¬
weit es sich um streitige Ehe - und Verlöbnißsachen handelt,
mit dem I . Januar 1876 auf die ordentlichen bürgerlichen
Gerichte über und kommen für dieselben die Vorschriften des
Gesetzes vom 7 . Juni 1858 , betreffend die Aufhebung der
Klage auf Eingehung der Ehe , sowie die Gerichtsbarkeit
und den Proceß in Ehe - und Verlöbnißsachen , sowie die Be¬
stimmungen der Artikel 1 — 3 der Verordnung vom 6 . Okto¬
ber 1858 , betreffend die Einführung verschiedener die Rechts¬
pflege betreffender Gesetze , mit der Aenderung , daß an die



Stelle des 1. November 1858 der I . Januar 1876 tritt, zur
Anwendung.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedrucktcn Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 8. No¬
vember 1875.

Peter.

Mutzen becher.

Brau er.

Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend Führung des Fa¬
milienstands-Registers des Grvßherzvglichen Hauses.

Oldenburg, 1873 November 8.

Das Staatsministerium macht hiemit, unter Bezugnahme
auf 8 72 des NcichsgesetzeS über die Beurkundung des Per¬
sonenstandes und die Eheschließung vom 6. Februar 1875
bekannt, daß Seine Königliche Hoheit der Großhcrzog den
Vorstand des Departements des Großherzoglichen Hauses im
Staatsministerium zum Standesbeamten für das Großherzog¬
liche Haus zu ernennen geruht haben.

Oldenburg, 1875 November 8.
Staatsministermm.

von Berg.





Ge setz
über die Beurkundung des Personenstandes und die

Eheschließung.
Vom 6. Februar 1875.

26ir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser,
König von Preußen rc.

verordnen im Namen des Deutschen Reichs, nach erfolgter
Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was
folgt:

Erster Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

8 I.
DieBeurkundung der Geburten, Heirathen undSterbefälle

erfolgt ausschließlich durch die vom Staate bestellten Standes¬
beamten mittelst Eintragung in die dazu bestimmten Re¬
gister.

8 2.
Die Bildung der Standesamtsbezirkeerfolgt durch die

höhere Verwaltungsbehörde.
Die Standesamtsbezirke können aus einer oder mehreren

Gemeinden gebildet, größere Gemeinden in mehrere Standes-
amtsbezirke getheilt werden.

8 3-
Für jeden Standesamtsbezirk ist ein Standesbeamter

und mindestens ein Stellvertreter zu bestellen. Für den Fall
vorübergehender Behinderung oder gleichzeitiger Erlebigung
des Amtes des Standesbeamten und der Stellvertreter ist



die nächste Aufsichtsbehörde ermächtigt , die einstweilige Be¬

urkundung des Personenstandes einem benachbarten Standes¬

beamten oder Stellvertreter zu übertragen.

Die Bestellung erfolgt , soweit nicht im § 4 ein Anderes

bestimmt ist , durch die höhere Verwaltungsbehörde.

Geistlichen und anderen Religionsdienern darf das Amt

eines Standesbeamten oder die Stellvertretung eines solchen

nicht übertragen werden.

8 4.
In den Standesamtsbezirken , welche den Bezirk einer

Gemeinde nicht überschreiten , hat der Vorsteher der Gemeinde

(Bürgermeister , Schultheiß , Ortsvorsteher oder deren gesetz¬

licher Stellvertreter ) die Geschäfte des Standesbeamten

wahrzunehmen , sofern durch die höhere Verwaltungsbehörde

nicht ein besonderer Beamter sür dieselben bestellt ist . Der

Vorsteher ist jedoch befugt , diese Geschäfte mit Genehmigung

der höheren Verwaltungsbehörde anderen Gemeindebeamten

widerruflich zu übertragen.
Die Gemeindebehörde kann die Anstellung besonderer

Standesbeamten beschließen . Die Ernennung der Standes¬

beamten erfolgt in diesem Falle durch den Gemeindevorstand

unter Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.

In der gleichen Weise erfolgt die Bestellung der Stell¬

vertreter.

Die durch den Gemeindevorstand ernannten besonderen

Standesbeamten und deren Stellvertreter sind Gemeinde¬

beamte.

8 5.

Die durch die höhere Verwaltungsbehörde erfolgte Be¬

stellung und Genehmigung zur Bestellung ist jederzeit wider¬

ruflich.

8 6.
Ist ein Standesamtsbezirk aus mehreren Gemeinden

gebildet , so werden der Standesbeamte und dessen Stell¬

vertreter stets von der höheren Verwaltungsbehörde bestellt.



Ein jeder Vorsteher oder andere Beamte einer dieser
Gemeinden ist verpflichtet , das Amt des Standesbeamten
oder des Stellvertreters zu übernehmen.

Die landesgesctzlichen Vorschriften , nach welchen den
Vorstehern der aus mehreren Gemeinden gebildeten Ver¬
bände die gleiche Verpflichtung obliegt , werden hierdurch nicht
berührt.

8 7.

Die etwa erforderliche Entschädigung der nach 8 4 von
den Gemeinden bestellten Standesbeamten fällt der Gemeinde
zur Last.

Die in § 6 Absatz 2 und 3 bezeichneten Beamten sind
berechtigt , für Wahrnehmung der Geschäfte des Standes¬
beamten von den zum Bezirk ihres Hauptamtes nicht ge¬
hörigen Gemeinden eine in allen Fällen als Pauschquantum
festzusetzende Entschädigung zu beanspruchen.

Die Festsetzung erfolgt durch die untere Verwaltungs¬
behörde ; über Beschwerden entscheidet endgültig die höhere
Verwaltungsbehörde.

Bestellt die höhere Verwaltungsbehörde andere Personen
zu Standesbeamten oder zu Stellvertretern , so fällt die etwa
zu gewährende Entschädigung der Staatskasse zur Last.

8 8.
Die sächlichen Kosten werden in allen Fällen von den

Gemeinden getragen ; die Register und Formulare zu allen
Registerauszügen werden jedoch den Gemeinden von der
Zentralbehörde des Bundesstaats kostenfrei geliefert.

8 9.

In Standesamtsbezirken , welche aus mehreren Gemeinden
gebildet sind , wird die den Standesbeamten oder den Stell¬
vertretern zu gewährende Entschädigung und der Betrag der
sächlichen Kosten auf die einzelnen betheiligten Gemeinden
nach dem Maßstabe der Seelenzahl vertheilt.



Den Gemeinden im Sinne des Gesetzes werden die

außerhalb der Gemeinden stehenden Gutsbezirke , den Ge¬

meindevorstehern dir Vorsteher dieser Bezirke gleich geachtet.

§ 11 .

Die Aufsicht über die Amtsführung der Standesbeamten

wird von der unteren Verwaltungsbehörde , in höherer Instanz

von der höheren Verwaltungsbehörde geübt , insoweit die

Landesgesetze nicht andere Aufsichtsbehörden bestimmen.

Die Aufsichtsbehörde ist befugt , gegen den Standes¬

beamten Warnungen , Verweise und Geldstrafen zu verhängen.

Letztere dürfen für jeden einzelnen Fall den Betrag von ein¬

hundert Mark nicht übersteigen.
Lehnt der Standesbeamte die Vornahme einer Amts.

Handlung ab , so kann er dazu auf Antrag der Betheiligten

durch das Gericht angewiesen werden . Zuständig ist das

Gericht erster Instanz , in dessen Bezirk der Standesbeamte

seinen Amtssitz hat . DaS Verfahren und die Beschwerde¬

führung regelt sich, insoweit die Landcsgesetze nicht ein An¬

deres bestimmen , nach den Vorschriften , welche in Sachen der

nichtstrcitigcn Gerichtsbarkeit gelten.

8 12.
Von jedem Standesbeamten sind drei Standesregister

unter der Bezeichnung:
Geburtsregister,
Heirathsregister,
Sterbcregister

zu führen.

8 13.

Die Eintragungen in dix Standesregister erfolgen unter

fortlaufenden Nummern und ohne Abkürzungen . Unvermeid¬

liche Zwischenräume sind durch Striche auszufüllen , die wesent¬

lichen Zahlenangaben mit Buchstaben zu schreiben.

Die auf mündliche Anzeige oder Erklärung erfolgenden

Eintragungen sollen enthalten:
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1. den Ort und Tag der Eintragung;
2 . die Bezeichnung der Erschienenen;
3 . den Vermerk des Standesbeamten , daß und auf welche

Weise er sich die Ucberzeugung von der Persönlichkeit
der Erschienenen verschafft hat;

4 . den Vermerk , daß die Eintragung den Erschienenen
vorgelesen und von denselben genehmigt ist;

5 . die Unterschrift der Erschienenen und , falls sie schreibcns-
unkundig oder zu schreiben verhindert sind , ihr Hand¬
zeichen oder die Angabe deS Grundes , aus welchem
sie dieses nicht beifügen konnten;

6 . die Unterschrift des Standesbeamten.

Die auf schriftliche Anzeige erfolgenden Eintragungen
sind unter Angabe von Ort und Tag der Eintragung zu
bewirken und durch die Unterschrift des Standesbeamten zu
vollziehen.

Zusätze , Löschungen oder Abänderungen sind am Rande
zu vermerken und gleich der Eintragung selbst besonders zu
vollziehen.

8 14.

Von jeder Eintragung in das Register ist von dem
Standesbeamten an demselben Tage eine von ihm zu be¬
glaubigende Abschrift in ein Nebenregister einzutragen.

Nach Ablauf des Kalenderjahres hat der Standesbeamte
jedes Haupt - und jedes Nebenrcgister unter Vermerkung der Zahl
der darin enthaltenen Eintragungen abzuschließen und das
Nebenrcgister der Aufsichtsbehörde einzureichen ; die letztere hat
dasselbe nach erfolgter Prüfung dem Gerichte erster Instanz
zur Aufbewahrung zuzustellen.

Eintragungen , welche nach,Einreichung des Nebenregisters
in dem Hauptregister gemacht werden , sind gleichzeitig der
Aufsichtsbehörde in beglaubigter Abschrift mitzutheilen . Die
Letztere hat zu veranlassen , daß diese Eintragungen dem Neben¬
register bcigeschrieben werden.



8 15.
Die ordnungsmäßig geführten Standcsregister (88 12

bis 14) beweisen diejenigen Thatsachen, zu deren Beurkundung
sie bestimmt und welche in ihnen eingetragen sind, bis der
Nachweis der Fälschung, der unrichtigen Eintragung oder
der Unrichtigkeit der Anzeigen und Feststellungen, auf Grund
deren die Eintragung stattgefunden hat, erbracht ist.

Dieselbe Beweiskraft haben die Auszüge, welche als
gleichlautend mit dem Haupt- oder Nebenregister bestätigt und
mit der Unterschrift und dem Dienstsiegel des Standesbeamten
oder des zuständigen Gerichtsbeamteu versehen sind.

Inwiefern durch Verstöße gegen die Vorschriften dieses
Gesetzes über Art und Form der Eintragungen die Be¬
weiskraft aufgehoben ober geschwächt wird, ist nach freiem
richterlichen Ermessen zu beurtheilcn.

8 16.
Die Führung der Standesregister und die darauf bezüg¬

lichen Verhandlungen erfolgen kosten- und stempelfrei.
Gegen Zahlung der nach dem angehängten Tarife zu¬

lässigen Gebühren müssen die Standesregister jedermann zur
Einsicht vorgelegt, sowie beglaubigte Auszüge (8 15) auS
denselben ertheilt werden. In amtlichem Interesse und bei
Unvermögen der Betheiligten ist die Einsicht der Register und
die Ertheilung der Auszüge gebührenfrei zu gewähren.

Jeder Auszug einer Eintragung muß auch die zu der¬
selben gehörigen Ergänzungen und Berichtigungen enthalten.

Zweiter Abschnitt.

Beurkundung der Geburten.
8 17.

Jede Geburt eines Kindes ist innerhalb einer Woche
dem Standesbeamten des Bezirks, in welchem die Niederkunft
stattgefunden hat, anzuzeigen.



8 18.

Zur Anzeige sind verpflichtet:
1. der eheliche Vater;
2 . die bei der Niederkunft zugegen gewesene Hebamme;
3 . der dabei zugegen gewesene Arzt;
4 . jede andere dabei zugegen gewesene Person;
5 . die Mutter , sobald sie dazu im Stande ist.

Jedoch tritt die Verpflichtung der in der vorstehenden
Reihenfolge später genannten Personen nur dann ein , wenn
ein früher genannter Verpflichteter nicht vorhanden oder der-
selbe an der Erstattung der Anzeige verhindert ist.

8 19.
Die Anzeige ist mündlich von dem Verpflichteten selbst

oder durch eine andere aus eigener Wissenschaft unterrichtete
Person zu machen.

8 20.
Bei Geburten , welche sich in öffentlichen Entbindungs -,

Hebammen -, Kranken -, Gefangen - und ähnlichen Anstalten,
sowie in Kasernen ereignen , trifft die Verpflichtung zur Anzeige
ausschließlich den Vorsteher der Anstalt oder den von der
zuständigen Behörde ermächtigten Beamten . Es genügt eine
schriftliche Anzeige in amtlicher Form.

8 21.
Der Standesbeamte ist verpflichtet , sich von der Richtig¬

keit der Anzeige (88 17 bis 20 ) , wenn er dieselbe zu be¬
zweifeln Anlaß hat , in geeigneter Weise Ucberzeugung zu
verschaffen.

8 22 .
Die Eintragung des Geburtsfalles soll enthalten:

1. Vor - und Familiennamen , Stand oder Gewerbe
und Wohnort des Anzeigenden;

2 . Ort , Tag und Stunde der Geburt;
3 . Geschlecht des Kindes;
4 . Vornamen deS Kindes;
5 . Vor - und Familiennamen , Religion , Stand oder

Gewerbe und Wohnort der Eltern.
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Bei Zwillings - oder Mchrgcburten ist die Eintragung
für jedes Kind besonders und so genau zu bewirken/daß die

Zeikfolge der verschiedenen Geburten ersichtlich ist.

Standen die Vornamen des Kindes zur Zeit der Anzeige

noch nicht fest , so sind dieselben nachträglich und längstens

binnen zwei Monaten nach der Geburt anzuzeigen . Ihre

Eintragung erfolgt am Rande der ersten Eintragung.

8 23.

Wenn ein Kind todtgcboren oder in der Geburt ver¬

storben ist , so muß die Anzeige spätestens am nächstfolgenden

Tage geschehen . Die Eintragung ist alsdann mit dem im 8 22

unter Nr . I bis 3 und 5 angegebenen Inhalte nur im

Sterberegister zu machen.
§ 24.

Wer ein neugeborenes Kind findet , ist verpflichtet , hier¬

von spätestens am nächstfolgenden Tage Anzeige bei der Orts¬
polizeibehörde zu machen . Die Letztere hat die erforderlichen

Ermittelungen vvrznnchmen und dem Standesbeamten des

Bezirks von deren Ergebniß behufs Eintragung in bas Ge¬

burtsregister Anzeige zu machen.
Die Eintragung soll enthalten die Zeit , den Ort und

die Umstände des Auffindens , die Beschaffenheit und die

Kennzeichen der bei dem Kinde Vorgefundenen Kleider und

sonstigen Gegenstände , die körperlichen Merkmale des Kindes,
sein vermuthliches Alter , sein Geschlecht , die Behörde , Anstalt

oder Person , bei welcher das Kind untergcbracht worden,

und die Namen , welche ihm beigelegt werden.

8 25.

Die Anerkennung eines unehelichen Kindes darf in das

Geburtsregister nur dann eingetragen werden , wenn dieselbe
vor dem Standesbeamten oder in einer gerichtlich oder

notariell aufgenommencn Urkunde erklärt ist.

8 26.

Wenn die Feststellung der Abstammung eines Kindes

erst nach Eintragung des Geburtsfalles erfolgt oder die



Standesrechte durch Legitimation , Annahme an KindeSstatt
oder in anderer Weise eine Veränderung erleiden , so ist dieser
Vorgang , sofern er durch öffentliche Urkunden nachgcwiescn
wird , auf Antrag eines Betheiligtcn am Rande der über
den Geburtsfaü vorgenommenen Eintragung zu vermerken.

8 27.
Wenn die Anzeige eines Geburtsfalles über drei Monate

verzögert wird , so darf die Eintragung nur mit Genehmigung
der Aufsichtsbehörde nach Ermittelung des Sachverhalts er¬
folgen.

Die Kosten dieser Ermittelung sind von demjenigen ein-
zuziehen , welcher die rechtzeitige Anzeige versäumt hat.

Dritter Abschnitt.
Erfordernisse der Eheschließung.

8 28 .
Zur Eheschließung ist die Einwilligung und die Ehc-

mündigkeit der Eheschließcnden erforderlich.
Die Ehemündigkcit des männlichen Geschlechts tritt mit

dem vollendeten zwanzigsten Lebensjahre , die des weiblichen
Geschlechts mit dem vollendeten sechzehnten Lebensjahre ein.
Dispensation ist zulässigi

8 29 .
Eheliche Kinder bedürfen zur Eheschließung , so lange der

Sohn das fünfundzwanzigste , die Tochter das vierundzwanzigste
Lebensjahr nicht vollendet hat , der Einwilligung des Vaters,
nach dem Tode des Väters der Einwilligung der Mutter
und , wenn sie minderjährig sind , auch des Vormundes.

Sind beide Eltern verstorben , so bedürfen Minderjährige
der Einwilligung des Vormundes.

Dem Tode des Vaters oder der Mutter steht es gleich,
wenn dieselben zur Abgabe einer Erklärung dauernd außer
Stande sind , oder ihr Aufenthalt dauernd unbekannt ist.

Eine Einwilligung des Vormundes ist für diejenigen
Minderjährigen nicht erforderlich , welche nach Landesrecht
einer Vormundschaft nicht unterliegen.



Inwiefern die Wirksamkeit einer Vormundschaftsbchörde
oder eines Familienraths stattfindet , bestimmt sich nach
Landesrecht.

8 30.
Auf uneheliche Kinder finden die im vorhergehenden

Paragraphen für vaterlose eheliche Kinder gegebenen Be¬
stimmungen Anwendung.

8 3l.
Bei angenommenen Kindern tritt an Stelle des Vaters

(8 29 ) derjenige , welcher an Kindesstatt angenommen bat.
Diese Bestimmung findet in denjenigen Theilen des Bundes¬
gebietes keine Anwendung , in welchen durch eine Annahme
an Kindesstatt die Rechte der väterlichen Gewalt nicht be¬
gründet werden können.

8 32.

Im Falle der Versagung der Einwilligung zur Ehe¬
schließung steht großjährigen Kindern die Klage auf richter¬
liche Ergänzung zu.

8 33.
Die Ehe ist verboten:

1. zwischen Verwandten in auf - und absteigender Linie,
2 . zwischen voll - und halbbürtigen Geschwistern,
3 . zwischen Stiefeltern und Stiefkindern , Schwieger¬

eltern und Schwiegerkindern jeden Grades,
ohne Unterschied , ob das Verwandtschafts - oder
Schwägcrschaftsvcrhältniß auf ehelicher oder
außerehelicher Geburt beruht und ob die Ehe.
durch welche die Stief - oder Schwicgerverbindung
begründet wird , noch besteht oder nicht,

4 . zwischen Personen , deren eine die andere an Kindes¬
statt angenommen hat , so lange dieses Rechtsverhält-
niß besteht,

5 . zwischen einem wegen Ehebruchs Geschiedenen und
seinem Mitschuldigen.

Im Falle der Nr . 5 ist Dispensation zulässig.



§ 34.
Niemand darf eine neue Ehe schließen , bevor seine

frühere Ehe aufgelöst , für ungültig oder für nichtig erklärt ist.

§ 35.

Frauen dürfen erst nach Ablauf des zehnten Monats
seit Beendigung der früheren Ehe eine weitere Ehe schließen.

Dispensation ist zulässig.

§ 36.

Hinsichtlich der rechtlichen Folgen einer gegen die Be¬
stimmungen der § § 28 bis 35 geschlossenen Ehe sind die
Vorschriften des Landesrechts maßgebend.

Dasselbe gilt von dem Einflüsse des Zwangs , Jrrthums
und Betrugs auf die Gültigkeit der Ehe.

8 37.

Die Eheschließung eines Pflegebefohlenen mit seinem
Vormund oder dessen Kindern ist während der Dauer der

Vormundschaft unzulässig.

Ist die Ehe gleichwohl geschlossen , so kann dieselbe als
ungültig nicht angefochtcn werden.

8 38.

Die Vorschriften , welche die Ehe der Militärpersonc »,
der Landesbeamlen und der Ausländer von einer Erlaubniß

abhängig machen , werden nicht berührt . Auf die Rcchts-
gültigkcit der geschlossenen Ehe ist der Mangel dieser Erlaub¬
niß ohne Einfluß.

Ein Gleiches gilt von den Vorschriften , welche vor der

Eheschließung eine Nachweisung , Auseinandersetzung oder
Sicherstellung des Vermögens erfordern.

8 39.

Alle Vorschriften , welche das Recht zur Eheschließung
weiter beschränken , als es durch dieses Gesetz geschieht , wer¬
den aufgehoben.
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8 40.
Die Befügniß zur Dispensation von Ehehindernissen

steht nur dem Staate zu. lieber die Ausübung dieser Be-
sugniß haben die Landesregierungen zu bestimmen.

Vierter Abschnitt.
Form und Beurkundung der Eheschließung.

8 41.
Innerhalb des Gebietes des Deutschen Reichs kann eine

Ehe rechtsgültig nur vor dem Standesbeamten geschlossen
werden.

8 42.
Zuständig ist der Standesbeamte, in dessen Bezirk einer

der Verlobten seinen Wohnsitz hat oder sich gewöhnlich auf¬
hält. Unter mehreren zuständigen Standesbeamten haben die
Verlobten die Wahl.

Eine nach den Vorschriften dieses Gesetzes geschlossene
Ehe kann nicht aus dem Grunde angcfochten werden, weil
der Standesbeamte nicht der zuständige gewesen ist.

8 43.
Auf schriftliche Ermächtigung des zuständigen Standes¬

beamten darf die Eheschließung auch vor dem Standesbeam¬
ten eines anderen Orts stattfinden.

8 44.
Der Eheschließung soll ein Aufgebot vorhergchen.
Für die Anordnung desselben ist jeder Standesbeamte

zuständig, vor welchem nach K 42 Abs. 1 die Ehe geschloffen
werden kann.

8 45.
Vor Anordnung des Aufgebots sind demsStandesbeam-

lcn (8 44) die zur Eheschließung gesetzlich nothwendigen Er¬
fordernisse als vorhanden nachzuwcisen.

Insbesondere haben die Verlobten in beglaubigter Form
beizubringen:



1. ihre Geburtsurkunden,
2 . die zustimmende Erklärung derjenigen , deren Einwilli¬

gung nach dem Gesetze erforderlich ist.
Der Beamte kann die Beibringung dieser Urkunden er¬

lassen , wenn ihm die Thatsachen , welche durch dieselben fest¬
gestellt werden sollen , persönlich bekannt oder sonst glaubhaft
nachgewiesen sind . Auch kann er von unbedeutenden Ab¬
weichungen in den Urkunden , beispielsweise von einer ver¬
schiedenen Schreibart der Namen oder einer Verschiedenheit
der Vornamen absehen , wenn in anderer Weise die Persön¬
lichkeit der Betheiligten festgestellt wird.

Der Beamte ist berechtigt , den Verlobten die eidesstatt¬
liche Versicherung über die Richtigkeit der Thatsachen abzu¬
nehmen , welche durch die vorliegenden Urkunden oder die sonst
beigebrachten Beweismittel ihm nicht als hinreichend festgc-
stellt erscheinen.

8 46.

Das Aufgebot ist bekannt zu machen:
1. in der Gemeinde oder in den Gemeinden , woselbst die

Verlobten ihren Wohnsitz haben;
2 . wenn einer der Verlobten seinen gewöhnlichen Aufent¬

halt außerhalb seines gegenwärtigen Wohnsitzes hat,
auch in der Gemeinde seines jetzigen Aufenthalts;

3 . wenn einer der Verlobten seinen Wohnsitz innerhalb
der letzten sechs Monate gewechselt hat , auch in der
Gemeinde seines früheren Wohnsitzes.

Die Bekanntmachung hat die Vor - und Familiennamen,
den Stand oder das Gewerbe und den Wohnort der Verlob¬
ten und ihrer Eltern zu enthaltet «.

Sie ist während zweier Wochen an dem Raths - oder
Geineindchause , oder an der sonstigen , zu Bekanntmachungen
der Gemeindebehörde bestimmten Stelle auszuhängeu.

8 47.

Ist einer der Orte , an welchem nach L 46 das Aufgebot
bekannt zu machen ist, im Auslande belegen , so ist an Stelle
deS an diesem Orte zu bewirkepden Aushanges die Bckgniit-
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machung auf Kosten des Antragstellers einmal in ein Blatt
einzurücken , welches an dem ausländischen Orte erscheint oder

verbreitet ist . Die Eheschließung ist nicht vor Ablauf zweier

Wochen nach dem Tage der Ausgabe der betreffende » Num¬

mer des Blattes zulässig.
Es bedarf dieser Einrückung nicht , wenn eine Bescheini¬

gung der betreffenden ausländischen OrtSbehörde dahin beige«

bracht wird , daß ihr von dem Bestehen eines Ehehindernisses

nichts bekannt sei.

8 48.

Kommen Ehehindernisse zur Kenntniß des Standesbeam¬

ten , so hat er die Eheschließung abzulehnen.

8 49.
Soll die Ebe vor einem anderen StandcSbeamten als

demjenigen geschloffen werden , welcher das Aufgebot angeord¬

net hat . so hat der letztere eine Bescheinigung dahin auszu-

stellen , daß und wann das Aufgebot vorschriftsmäßig erfolgt

ist und daß Ehehinbernisse nicht zu seiner Kenntniß gekom¬

men sind.
8 50.

Die Befugniß zur Dispensation von dem Aufgebot steht

nur dem Staate zu . Ueber die Ausübung dieser Befugniß

haben die Landesregierungen zu bestimmen.

Wird eine lebensgefährliche Krankheit , welche einen

Aufschub der Eheschließung nicht gestattet , ärztlich bescheinigt,

so kann der Standesbeamte (8 42 Abs . 1) auch ohne Auf¬

gebot die Eheschließung vornehmen.

8 5l.

DaS Aufgebot verliert seine Kraft , wenn seit dessen

Vollziehung sechs Monate verstrichen sind , ohne daß die Ehe

geschlossen worden ist.

8 52.

Die Eheschließung erfolgt in Gegenwart von zwei Zeu¬

gen durch die an die Verlobten einzeln und nach einander

gerichtete Frage des Standesbeamten:



ob sie erklären , daß sie die Ehe mit einander eingehen
wollen,

durch die bejahende Antwort der Verlobten und den hierauf
erfolgenden Ausspruch des Standesbeamten , daß er sie nun¬
mehr kraft des Gesetzes für rechtmäßig verbundene Eheleute
erkläre.

8 53.

Als Zeugen sollen nur Großjährige zugezogen werden.
Verwandtschaft und Schwägcrschaft zwischen den Betheiligten
und den Zeugen , oder zwischen den Zeugen unter einander
steht deren Zuziehung nicht entgegen.

8 54.

Die Eintragung in daS Heirathsregister soll enthalten:
1. Vor - und Familiennamen , Religion , Alter , Stand

oder Gewerbe , Geburts - und Wohnort der Ehe¬
schließenden;

2 . Vor - und Familiennamen , Stand oder Gewerbe
und Wohnort ihrer Eltern;

3 . Vor - und Familiennamen , Alter , Stand oder Ge¬
werbe und Wohnort der zugezogenen Zeugen;

4 . Die Erklärung der Eheschließendcn;
5 . den Ausspruch des Standesbeamten.

Ueber die erfolgte Eheschließung ist Len Eheleuten so¬
fort eine Bescheinigung auszusteUcn.

8 55.

Ist eine Ehe für aufgelöst , ungültig oder nichtig
erklärt worben , so ist dies am Rande der über die Ehe¬
schließung bewirkten Eintragung zu vermerken.

Die landesgesetzlichcn Vorschriften , nach welchen cs zur
Trennung einer Ehe einer besonderen Erklärung und Be¬
urkundung vor dem Standesbeamten bedarf , werden hier¬
durch nicht berührt.
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Fünfter Abschnitt.
Beurkundung der Sterbefälle.

Jeder Sterbefall ist spätestens am nächstfolgenden
Wochentage dem Standesbeamten des Bezirks, in welchem
der Tod erfolgt ist, anzuzeigen.

's 57.
Zu der Anzeige verpflichtet ist das Familicnhaupt, und

wenn ein solches nicht vorhanden oder an der Anzeige be¬
hindert ist, derjenige, in dessen Wohnung oder Behausung
der Stcrbefall sich ereignet hat.

8 58.
Die §§ 19 bis 21 kommen auch in Beziehung auf die

Anzeige der Sterbefälle zur Anwendung.
Findet eine amtliche Ermittelung über den Todesfall

statt, so erfolgt die Eintragung auf Grund der schriftlichen
Mittheilung der zuständigen Behörde.

8 59.
Die Eintragung des Sterbefalles soll enthalten:

1. Bor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe
und Wohnort des Anzeigenden;

2. Ort, Tag und Stunde des erfolgten TodeS;
3. Bor- und Familiennamen, Religion, Alter, Stand

oder Gewerbe, Wohnort und Geburtsort des Ver¬
storbenen;

4. Bor- und Familiennamen seines Ehegatten, oder
Vermerk, daß der Verstorbene ledig gewesen sei;

5. Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe
und Wohnort der Eltern des Verstorbenen.

Soweit diese Verhältnisse unbekannt sind, ist dies bei
der Eintragung zu vermerken.

8 60.
Ohne Genehmigung der Ortspolizeibehörde darf keine

Beerdigung vor der Eintragung des Sterbefalles in das
Sterberegister stattfinden. Ist die Beerdigung dieser Vor-



schuft entgegen geschehen , so darf dic Eintragung deS Sterbe-
falles nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde nach Er¬
mittelung des Sachverhaltes erfolgen.

Sechster Abschnitt.
Beurkundung des Personenstandes der auf

See befindlichen Personen.

8 61.
Geburten und Sterbefälle , welche sich auf Seeschiffen

während der Reise ereignen , sind nach den Vorschriften dieses
Gesetzes spätestens am nächstfolgenden Tage nach der Ge¬
burt oder dem Todesfall von dem Schiffer , unter Zuziehung
von zwei Schiffsoffizieren oder anderen glaubhaften Personen,
in dem Tagebuch zu beurkunden . Bei Sterbefällen ist zu¬
gleich die muthmaßliche Ursache des Todes zu vermerken.

8 62.
Der Schiffer hat zwei von ihm beglaubigte Abschriften

der Urkunden demjenigen Seemannsamte , bei dem es zuerst
geschehen kann , zu übergeben . Eine dieser Abschriften ist
bei dem Seemannsamte aufzubewahren , die andere ist dem¬
jenigen Standesbeamten , in dessen Bezirk die Eltern des
Kindes , beziehungsweise der Verstorbene ihren Wohnsitz haben
oder zuletzt gehabt haben , behufs der Eintragung in das
Register zuzufertigen.

8 63.
Ist der Schiffer verstorben oder verhindert , so hat der

Steuermann die in den tztz 61 und 62 dem Schiffer auf¬
erlegten Verpflichtungen zu erfüllen.

8 64.

Sobald das Schiff in den inländischen Hafen eingelaufeu
ist , in welchem es seine Fahrt beendet , ist das Tagebuch der
für den Standesbeamten des Hafenorts zuständigen Auf¬
sichtsbehörde vorzulegen.



Diese hat beglaubigte Abschrift der in das Tagebuch
eingetragenen Standesurkunde dem Standesbeamten, in
dessen Register der Fall gehört (tz 62), behufs Krotrolirung
der Eintragungen zuzustellen.

Siebenter Abschnitt.
Berichtigung der Standesregister.

8 65.
Die Berichtigung einer Eintragung in dem Standes¬

register kann nur ans Grund gerichtlicher Anordnung erfolgen.
Sie geschieht durch Beischreibung eines Vermerks am Rande
der zu berichtigenden Eintragung.

8 66.
Für das Berichtigungsverfahren gelten insoweit die

Landesgesetze nicht ein Anderes bestimmen, die nachstehenden
Vorschriften.

Die Aufsichtsbehörde hat, wenn ein Antrag auf Be¬
richtigung gestellt wird, oder wenn sie eine solche von Amts¬
wegen für erforderlich erachtet, die Betheiligten zu hören
und geeignctenfalls eine Aufforderung durch ein öffentliches
Blatt zu erlassen. Die abgeschlossenen Verhandlungen hat
sie demnächst dem Gerichte erster Instanz vorzulegen. Dieses
kann noch weitere thatsächliche Aufklärungen veranlassen und
geeignetenfalls den Antragsteller auf den Prozeßweg verweisen.

Jni klebrigen finden die für Sachen der nichtstreitigen
Gerichtsbarkeit geltenden Vorschriften Anwendung.

Achter Abschnitt.
Schlußb estimm un gen.

8 67.
Ein Geistlicher oder anderer Religionsdiener, welcher

zu den religiösen Feierlichkeiten einer Eheschließung schreitet,
bevor ihm nachgewiesen worden ist, daß die Ehe vor dem



Standesbeamter ! geschlossen sei , wird mit Geldstrafe bis zu
dreihundert Mark oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten
bestraft.

8 68.
Wer den in den M 17 bis 20 , 22 bis 24 , 56 bis 58

vorgeschriebenen Anzeigepflichten nicht nachkommt , wird mit
Geldstrafe bis zu einhundertsünfzig Mark oder mit Haft
bestraft . Die Strafverfolgung tritt nicht ein , wenn die An¬
zeige , obwohl nicht von den zunächst Verpflichteten , doch
rechtzeitig gemacht worden ist.

Die bezeichnte Strafe trifft auch den Schiffer oder
Steuermann , welcher den Vorschriften der ZZ 61 bis 64
zuwiderhandelt.

Die Standesbeamten sind außerdem befugt ', die zu
Anzeigen oder zu sonstigen Handlungen auf Grund dieses
Gesetzes Verpflichteten hierzu durch Geldstrafen anzuhalten,
welche für jeden einzelnen Fall den Betrag von fünfzehn
Mark nicht übersteigen dürfen.

8 69.
Ein Standesbeamter , welcher unter Außerachtlassung

der in diesem Gesetze gegebenen Vorschriften eine Eheschließung
vollzieht , wird mit Geldstrafe bis zu sechshundert Mark
bestraft.

8 70.

Gebühren und Geldstrafen , welche in Gemäßheit dieses
Gesetzes zur Erhebung gelangen , fließen , insoweit die Landes¬
gesetze nicht ein Anderes bestimmen , den Gemeinden zu,
welche die sächlichen Kosten der Standesämter (Ztz 8 , 9)
zu tragen haben.

8 71-
In welcher Weise die Verrichtungen der Standesbeamten

in Bezug auf solche Militairpersonen wahrzunehmen sind,
welche ihr Standquartier nicht innerhalb des Deutschen
Reichs , oder dasselbe nach eingetretener Mobilmachung ver¬
lassen haben , oder welche sich auf den in Dienst gestellten



Schiffen oder anderen Fahrzeugen der Marine befinden,
wird durch Kaiserliche Verordnung bestimmt.

tz 72.
Für die Landesherren und die Mitglieder der landes¬

herrlichen Familien , sowie der Fürstlichen Familie Hohen-
zollern erfolgt die Ernennung des Standesbeamten und die
Bestimmung über die Art der Führung und Aufbewahrung
der Standesregister durch Anordnung des Landesherrn.

In Betreff der Stellvertretung der Verlobten und in
Betreff des Aufgebots entscheidet die Observanz.

Im klebrigen werden in Ansehung der Mitglieder dieser
Häuser die auf Hausgesetzen oder Observanz beruhenden Be¬
stimmungen über die Erfordernisse der Eheschließung und
über die Gerichtsbarkeit in Ehesachen nicht berührt.

tz 73.
Den mit der Führung der Standesregister oder Kirchen¬

bücher bisher betraut gewesenen Behörden und Beamten
verbleibt die Berechtigung und Verpflichtung , über die bis
zur Wirksamkeit dieses Gesetzes eingetragenen Geburten,
Heirathen und Sterbefälle Zeugnisse zu ertheilen.

74.

Unberührt bleiben die landesgesetzlichen Vorschriften,
welche

1 ) Geistlichen und Kirchendienern aus Anlaß der Ein¬
führung der bürgerlichen Standesregister und der
bürgerlichen Form der Eheschließung einen Anspruch
auf Entschädigung gewähren;

2 ) bestimmten Personen die Pflicht zu Anzeigen von
Geburts - und Todesfällen auferlegen.

Wo die Zulässigkeit der Ehe nach den bestehenden
Landesgesetzen von einem Aufgebote abhängig ist , welches
durch andere bürgerliche Beamte als die Standesbeamten
vollzogen wird , vertritt dieses die Stelle des von den Stan¬
desbeamten anzuordnenden Aufgebots.



8 75.
Innerhalb solcher Grenzpfarreien , deren Bezirk sich in

das Ausland erstreckt , bleibt das bestehende Recht für die
Beurkundung derjenigen Geburten und Sterbefälle , sowie
für die Form und Beurkundung derjenigen Eheschließungen
maßgebend , für welche ein Standesbeamter nach den Vor¬
schriften dieses Gesetzes nicht zuständig , dagegen nach dem
bestehenden Recht die Zuständigkeit des Geistlichen begründet ist.

Im Geltungsgebiet des preußischen Gesetzes vom
9 . März 1874 ist unter dem bestehenden Recht dasjenige
Recht zu verstehen , welches vor dem Inkrafttreten jenes Ge¬
setzes maßgebend war.

8 76.
In streitigen Ehe - und Verlöbnißsachen sind die bürger¬

lichen Gerichte ausschließlich zuständig . Eine geistliche oder
eine durch die Zugehörigkeit zu einem Glaubensbekenntniß
bedingte Gerichtsbarkeit findet nicht statt.

8 77.
Wenn nach dem bisherigen Rechte auf beständige Tren¬

nung der Ehegatten von Tisch und Bett zu erkennen sein
würde , ist fortan die Auflösung des Bandes der Ehe aus¬
zusprechen.

Ist vor dem Tage , an welchem dieses Gesetz in Kraft
tritt , auf beständige Trennung von Tisch und Bett erkannt
worden , so kann , wenn eine Wiedervereinigung der getrennten
Ehegatten nicht stattgefunden hat , jeder derselben auf
Grund des ergangenen Urtheils die Auflösung des Bandes
der Ehe im ordentlichen Proceßverfahren beantragen.

8 78.
Ehestreitigkeitsn , welche in Bayern vor dem Tage , an

welchem dieses Gesetz daselbst in Kraft tritt , durch Zustellung
des Beschlusses über Zulässigkeit der Klage anhängig gewor -- -
den sind , werden von dem mit der Sache befaßten Gerickt
bis zur rechtskräftigen Entscheidung nach Maßgabe der
bisher geltenden Gesetze durchgeführt.
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Daselbst kann die Auflösung der Ehe auf Grund eines

die beständige Trennung von Tisch und Bett verfügenden

Urtheils geltend gemacht werden , nachdem das Gericht auf

Anrufen eines Ehegatten in dem nach Artikel 675 Absatz 1

und 2 der Prozeßordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten

vom 29 . April 1869 vorgesehenen Verfahren die Auflösung

des Bandes der Ehe ausgesprochen hat.
Das Verfahren in streitigen Ehesachen richtet sich in

Bayern in den rechtsrheinischen Gebietstheilen nach den Be¬

stimmungen des Hauptstückes XXVI . der genannten Prozeß¬

ordnung , in der Pfalz nach den Bestimmungen des Artikels

69 des Gesetzes über die Einführung dieser Prozeßordnung.

8 79.

Dieses Gesetz tritt mit dem ersten Januar 1876 in

Kraft . Es bleibt den Landesregierungen überlassen , das

ganze Gesetz oder auch den dritten Abschnitt und Z 77 im

Verordnuugswege früher einzuführen.

8 80.

Die vor dem Tage , an welchem dieses Gesetz in Kraft

tritt , nach den Vorschriften des bisherigen Rechts ergangenen

Aufgebote behalten ihre Wirksamkeit.

8 81.

Auf Geburts - und Sterbefälle , welche sich vor dem

Tage , an welchem dieses Gesetz in Kraft tritt , ereignet haben,

an diesem Tage aber noch nicht eingetragen sind , findet das

gegenwärtige Gesetz mit der Maßgabe Anwendung , daß der

Lauf der vorgeschriebenen Anzeigefristen mit dem Tage

beginnt , an welchem dieses Gesetz in Kraft tritt.

Ein Gleiches gilt für den Fall , daß auch nur die Vor¬

namen eines Kindes an diesem Tage noch nicht eingetra¬

gen sind.
8 82.

Die kirchlichen Verpflichtungen in Beziehung auf Taufe

und Trauung werden durch dieses Gesetz nicht berührt.



8 83.

Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Be¬

stimmungen werden , soweit dieselben nicht durch eine vom

Bundesrathe erlassene Ausführungsverordnung getroffen

werden , von den einzelnen Landesregierungen erlassen.

8 84.

Welche Behörden in jedem Bundesstaate unter der

Bezeichnung : höhere Verwaltungsbehörde , untere Verwal¬

tungsbehörde , Gemeindebehörde , Gemeindevorstand , Gericht

erster Instanz zu verstehen sind , wird von der Centralbehörde

des Bundesstaates bekannt gemacht.

8 85.

Durch dieses Gesetz werden die Bestimmungen des Ge¬

setzes vom 4 . Mai 1870 , betreffend die Eheschließung und

die Beurkundung des Personenstandes von Reichsange¬

hörigen im Auslande , nicht berührt.

Der Reichskanzler kann einem diplomatischen Vertreter oder

einem Konsul des Deutschen Reichs die allgemeine Ermächti¬

gung zur Vornahme von Eheschließungen und zur Beur¬

kundung der Geburten , Heirathen und Sterbefälle , wie für

Reichsangehörige , so auch für Schutzgenossen ertheilen . Diese

Vorschrift tritt mit dem 1 . März 1875 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift

und beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel.

Gegeben Berlin , den 6 . Februar 1875.

( >- . 8 .) Wilhelm.

Fürst v . Bismarck.
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Gebührcntarif

I . Gebührenfrei sind die nach tz8 49 und 54 oder zum
Zwecke der Taufe oder der Beerdigung ertheilten Be->
scheinigungen.

II . An Gebühren kommen zum Ansatz:
1. für Vorlegung der Register

zur Einsicht, und zwar für
jeden Jahrgang. eine halbe Mark.
für mehrere Jahrgänge zu¬
sammen jedoch höchstens. ein und eine halbe Mark,

2. für die schriftliche Ermächti¬
gung nach tz 43 und für
jeden beglaubigten Auszug
aus den Registern mit Ein¬
schluß der Schreibgebühren eine halbe Mark.

Bezieht sich der Auszug
auf mehrere Eintragungen
und erfordert derselbe das
Nachschlagen von mehr als
einem Jahrgange der Re¬
gister, für jeden weiter nach-
zuschlagendenJahrgang noch eine halbe Mark,
jedoch zusammen höchstens zwei Mark.



Auf Grund des Gesetzes über die Beurkundung deS
Personenstandes und die Eheschießung vom 6. Februar 1875
8 83 (RcichS-Gcsetzbl. S . 39) hat der BundeSrach die nach¬
stehende AusführungS-Berordnung erlassen:

8 I.
Die Standesbeamten haben die drei im 8 12 des Ge¬

setzes vom 6. Februar 1875 vorgeschricbencn StandcSregister
nach den Formularen L . O., und zwar:

1. das Geburtsregister nach dem Formular
2. das Heirathsregister nach dem Formular L .,
3. das Stcrberegister nach dem Formular O.

zu führen.
Die Formulare sind für Format und gestalt der Stan-

desregister maßgebend. Bon jedem Blatte ist die Vor- und
Rückseite zu bedrucken.

8 2.
Die Formulare zu den Nebenregistern(8 14 des Gesetzes)

sind im Vordruck am Schluffe mit folgendem Beglaubigungs-
Vermerk zu versehen:

Die Uebereinstimmung mit dem Hauptregistcr be¬
glaubigt

.am . . . ten . 18 . . .
Der Standesbeamte

8 3.
Muß das für einen größeren StandesamtSbezirk ange¬

legte Register in mehrere Thcile zeklcgt werden, so ist bei
dem Abschlüsse eines Theils ausdrücklich auf den folgenden
hinzuweisen.



8 4.
Für Format und Gestalt der Register-Auszüge (88 8,

15, Abs. 2 des Gesetzes) sind die Formulare n. , L . b.,
0 . o. maßgebend.

8 5.
Uebcr die erfolgte Eheschließung ist die in 8 54 Abs. 2

des Gesetzes vorgeschriebene Bescheinigung nach Formular! ),
auszustellen.

Das Aufgebot, welches nach § 44 des Gesetzes der
Eheschließung vorhergehen soll, ist nach Formular L anzu-
ordncn.

Die Ermächtigung des zuständigen Standesbeamten zur
Eheschließung vor dem Standesbeamten eines anderen OrtS
(8 43 dcS Gesetzes) nebst der in diesem Fall auszustellendcn
Bescheinigung(8 49 dcS Gesetzes) ist »ach Formular D zu
ertherlcn.

8 6.
Die Formulare v . L IV sind unter den nach 8 8 des

Gesetzes den Gemeinden kostenfrei zu liefernden Formularen
nicht begriffen.

8 7-

Um eine nähere Anweisung für die richtige Benutzung
der Vordrucke in den Formularen bis D den Standes¬
beamten an die Hand zu geben, sind denselben, sowie ihren
Stellvertretern, je zwei der Muster folgender Akte mitzu-
theilcn:

der Eintragung in das Geburtsregister<A .) auf Grund
der Anzeige des ehelichen Vaters, 1.,
der Anzeige der bei der Niederkunft zugegen gewese¬
nen Hebamme, 2.,
der Anzeige einer anderen bei der Niederkunft zugegen
gewesenen Person, 3.



I . enthält zugleich ein Beispiel für die Ein¬

tragung der nachträglichen Anzeige der Vornamen des

Kindes (K 22 Abs . 3 des Gesetzes ) und giebt mit

dem Vermerk : „ In Vertretung ^ l ." die An¬

leitung , in welcher Weise in Fällen der Verhinde¬

rung des Standesbeamten dessen Stellvertreter seine

Eintragung zu unterzeichnen hat;

-4.. 3 . giebt ein Beispiel für die Eintragung

eines GcburtSsallcs auf Grund der Genehmigung

der Aufsichtsbehörde (8 27 des Gesetzes ) , sowie

für die gleichzeitig vor dem Standesbeamten er¬

klärte Anerkennung eines unehelichen Kindes ( 8 25

des Gesetzes ) ;
4 . bietet ein Beispiel für einen auf Grund

des 8 26 deS Gesetzes cinzutragcnden Randvcrmerk;

L . der Eintragung in das HeirathSregister (L .) , L . I .,

L . I . gewährt zugleich ein Beispiel für die Eintragung
eines Randvcrmerks nach Maßgabe deS 8 55 deS

Gesetzes;

O . der Eintragung in das Stcrbercgistcr ( 0 .) auf Grund

der Anzeige der Ehefrau des Verstorbenen , 6 . l .,

der Anzeige des VaterS deS Verstorbenen , O . 2 .,

der Anzeige einer Person , in deren Behausung sich

der Slcrbcfall ereigne : hat , O . 3.

0 . 3 . enthält zugleich die Eintragung der Be¬

richtigung einer Eintragung in das Standesregister

(8 65 des Gesetzes ) ;

in den Fällen des 8 23 des Gesetzes ist der

nicht passende Thcil des Vordrucks zu durchstreichen,

und die Eintragung , wie 0 . 4 . ergiebt , am Rande

zu bewirken;

v . der Bescheinigung über die erfolgte Eheschließung (v .),

v . I . ;

L . der Bescheinigung des Aufgebots (L .) , L . I . ;



I ' . der standesamtlichen Ermächtigung und Bescheinigung
des Aufgebots ( ^ .) , I.

8 8.

In den Fällen , in welchen die Eintragung eines Gc-
burts - oder Stcrbefalles auf Grund einer schriftlichen Anzeige
oder Mittheilung einer Behörde erfolgt ( 88 20 , 24 , 58 , 62
des Gesetzes ) ist der Vordruck ganz zu durchstreichen , und die
Eintragung am Rande unter ausdrücklicher Bezugnahme auf
die erfolgte Anzeige oder Mittheilung vorzunehmen . In
diesen Fällen , sowie im Falle des 8 23 des Gesetzes dürfen
bei Ertheilung von Registerauszügen die für die letzteren be¬
stimmten Formulare nicht benutzt werden.

8 9.

Die Standesbeamten sind verpflichtet , als Beilage zu
den Registern Sammelakten , nach Jahrgängen geordnet , und
zwar für jedes Register besonders , anzulcgen , und in die¬
selben alle ihnen zugestellren schriftlichen Anträge , Anzeigen,
Urkunden , Mittheilungen , Verfügungen , insbesondere die der
Aufsichtsbehörde und der Gerichte (88 20 , 24 — 28 , 33 , 35,

38 , 43 , 45 , 48 — 50 , 55 , 58 , 60 , 62 — 65 des Gesetzes ), des¬
gleichen die von ihnen in Gemäßheit der 88 21 , 25 , 45 — 47,

58 , 68 aufgenommencn Verhandlungen und getroffenen An¬
ordnungen aufzunchmen.

8 10.

Außerdem haben die Standesbeamten:

1. zu jedem der drei Register ein alphabetisches , daS

Auffindcn der einzelnen Eintragung ermöglichendes
NamenSverzeichniß,

2 . eine Kontrole über die nachträglich zu machenden An¬
zeigen der Vornamen des Kindes (8 22 Abs . 3 des
Gesetzes ) ,



3. ein Verzeichniß der von ihnen angeordneten oder auf
Ersuchen eines andern Standesbeamten verkündeten
Aufgebote,

4. ein Verzeichniß über die zu erhebenden und erhobenen
Gebühren (8 >6 des Gesetzes)

zu führen.

8 II-
Geistlichen und andern Religionsdienern ist die Ein¬

sicht der Register kostenfrei zu gestatten.

8 12.
Die Standesregister sind in deutscher Sprache zu führen.
Die Bestimmungen des für Elsaß-Lothringen erlassenen

Gesetzes vom 31. März 1872, betreffend die amtliche Gc-
schäftssprache daselbst(Gesetzbl. für Elsaß-LothringenS . 15V)
werden hierdurch nicht berührt.

§ 13.
Auf Verlangen der Verlobten ist denselben von dem

Standesbeamten eine Bescheinigung über das angeordncte
Aufgebot kostenfrei zu ertheilcn.

8 14.
Ist eine Ehe getrennt, für ungültig oder nichtig erklärt,

so hat die Staatsanwaltschaft, und insoweit dieselbe in Ehe¬
sachen nicht milzuwirken hat, das Ehegericht eine mit der
Bescheinigung der Rechtskraft versehene Ausfertigung des
Urtheils dem Standesbeamten, vor welchem die Ehe ge¬
schlossen ist, zu übersenden.

In denjenigen Rechtsgebietcn, in welchen es zur Tren¬
nung einer Ehe einer besonderen Erklärung und Beurkundung
vor dem Standesbeamten bedarf (8 55 Abs. 2 deS Gesetzes),
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Hut derjenige Standesbeamte, welcher die Trennung ausge¬
sprochen hat, eine beglaubigte Abschrift der von ihm dieser-
halb aufgenommcnen Verhandlung dem Standesbeamten, vor
welchem die Ehe geschlossen ist, zuzustellen.

8 15.
Dem Ersuchen eines Standesbeamten sind andere Stan¬

desbeamte, sowie Gemeinde- und Ortspolizeibehörden Folge
zu leisten verpflichtet.

Berlin, den 22. Juni 1875.

Der Reichskanzler.

In Vertretung:
Delbrück.
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. . am. 18 . .

Vor dem Unterzeichneten Standesbeamten er¬
schien heute, der Persönlichkeit nach.
. . . kannt,

wohnhaft zu .
. Religion, und zeigte an, daß von der

wohnhaft. . .

am . . . . ten.
des Jahres tausend acht hundert. zig und
.s um.
Uhr ein Kind . liehen Geschlechts geboren
worden sei, welches. Vornamen.
. . . . .erhalten habe

Vorgslesen, genehmigt und

Der Stand , sbearntc.
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Nr.
.am . 18 . .

Bor dem unterzeichmten Standesbeamten er¬
schien heute der Persönlichkeit nach.
. . kannt,

wohnhaft zu .
. Religion, und zeigte an. daß von der

wohnhaft. . .

zu.
am . ten. . . . . . . . . . . . .
des Jahres tausend acht hundert. zig und
.s um.
Uhr ein Kind. lichen Geschlechts geboren
worden sei, welches. Vornamen.
.erhalten habe

Vorgelesen, genehmigt und

Der Standesbeamte.
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. . . am. 18 . .

Vor dem Unterzeichneten Standesbeamten er¬
schien heute, der Persönlichkeit nach.
.kannt,

wohnhaft zu . . '.
.Religion , und zeigte an, daß von der

wohnhaft
Religion,

W.
am . . . ten . .
des Jahres tausend acht hundert. zig und
. . . s um . . . . . .
Uhr ein Kind. lichen Geschlechts geboren
worden sei, welches. Vornamen.
. . . erhalten habe

Vorgelesen, genehmigt und

Der Standesbeamte.

3
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Nr.
.am . 18 . .

Vor dem Unterzeichneten Standesbeamten er¬
schien heute, der Persönlichkeit nach.
.kannt,

wohnhaft zu.
.Religion , und zeigte an, daß von der

wohnhaft
Religion,

zu.
am . . . . ten.
des Jahres tausend acht hundert. zig und
.s um.
Uhr ein Kind. lichen Geschlechts geboren
worden sei, welches. Vornamen. . . . . . .
.erhalten habe

Le?/,

. im
«Me

jii'M

§MH

ii?//
.

i/,1.

!« » .

«ri
tMÄ

!o«,

Vorgelesen, genehmigt und

Der Standesbeamte.



2,5. Se,. 7676. Nr. MM.
lo/' </eM«Kr!e/'rerĉ »«- am 26. ^e/-/sM5ei" - —1876.

,m ÄsK̂ /-eü/«,e-r Bor dem Unterzeichneten Standesbeamten
!jcke,r̂ s«,s, ,/e/- ?L/>tön- erschien heute, der Persönlichkeit nach
jE «7 7ê «»-r/, ü'e/dr>s«?e,-E 7e7a?rn,e» ?S/Äê TlnKUtt,Ven?,/«»n_ ^ .
,'ML«- 6s-7 «»erkannt, «tê Me-Lê ») 6</^ L<7«»/«/ScL«/rs. -
MnLe rn Se?/W, «>o/i-r. Wohnhaft zu M/>L,r m ,/ê 7l>. 77.
i»/t -» </e/- -1-Me/r-̂ sE - e-.vMFe/û ê Religion, und zeigte an, daß
r>. 77. , «»,/ rer̂ /e öon der 7ls»?7et/s 6c7«Le, ^e-k>?enen 6o7iM«Ä7,
^lis^ e/e?« r-on»s/»e,-77e. ^ e7/v/?/,— — -
i/i-M 26. 6e/,/eM7e/'
7.7. Ke7o/-e-re-r ^rne/e elre
tsmsMS-r 6-//-/ 7?/sö/7<v - sns?,KS/»^Le,' Religion,
iiilo» 7erKs/ko7«'s/-<7e» Wohnhaft/«sr _
Mn.
! 1ŝKe/eLS-r, ^e-rs/lMiF/
«7 NSKe-r 6<̂ êr7e-,»«n- 6e?/m in »s»re/' t7ô -rnn^
tM7e von 7e--r .IneerKeer- am â er' «?r«/ rn'«nrrAL/e» 6sj0/em7k/'
7« ?/»7 Ler-re« des Jahres tausend acht hundert siebenzig und
klen ve/'LsHe». . _ ,, .Vae7»rr7/sAt' UM_ —

f' i «re7e-r </,'«/ nrê/e/ Uhr ein Kind_ mMnlichen
io«̂ Mn-rü>^ e«m/e Geschlechts geboren worden sei, welches

Bornamen Kve/i,/!>///erhalten habe.

Vorgelesen, genehmigt und se/̂ e--
7e-» «n/e«»r/e vom «7/n -Iirretzs-r</e» -/»7 .veme///
FanaEeic/ien ve/'LŜs».

t t 1-
Der Standesbeamte.

/« ^e,7/ 'e/ «»K. tV. /Vl

*) Anm . Es ist stets Stand oder Gewerbe des Anzeigenden und der Eltern
jkiKindes anzugeben.



' Nr . 76S/.

Ser/rn am , 26 . - - 1876.

Vor dem Unterzeichneten Standesbeamten er¬
schien heute, der Persönlichkeit nach-

_ bekannt,
Äs Tlê r/MMS 7/v/n L-NÄS Fs -esMSK-r, AS- . -
wohnhaft zu 6srlm m r/os -Innen- NÄ. 7/.
_Religion* *), und zeigte an , daß von der
/lE/r 'e Z-s7. L'c^nsrÄse W«»Feüsĉ ö/' Ttektzron,
Me//VM Äs« 8c^/nê keê **) Ln<IwrK ^ esZe-r-noL

_sri »»KeÄ§c^s? Religion,
wohnhaft >̂er r'H-'em L7e?na!?rne rn M 7en
.V. . . . -Äeaese IVs. 79 . . —-

zu AenLn r/r rken t^nsL Lhssrsnns .e_ _
gmM »/ r/»si ru '«-rr!F /̂e?r ^ v̂ ke-nk,«/'
des Jahres tausend acht hundert siebenzig und
§ee7s .Vaê enW/AZ UM_ sr's7e,r l/esr ule/'ke/
Uhr ein Kind _ mMnlichen Geschlechts geboren
worden sei, welches _ Äs Vornamen Ssi-nEnn
-r«A« rerhalten habe.

9r's 7/°«« / /s^se-nsnn e^^ s/7s , Ä/s»- - er rken
N>'ie7e?^«n/7 r/ee L7e/>«r< 7leeKen̂«e,i rNASZen gewesen
§er'.***)

Vorgelesen, genehmigt und «n-s/'̂ e-rsFen

TI-ntKe / /adee -nan -r.

Der Standesbeamte.
/v. /v.

Anm . Nur die Religion der Eltern braucht angegeben zu werden.

*s ) Anm . Es ist stets Stand oder Gewerbe des Anzeigenden und

der Eltern des Kindes anzugeben.
** *) In den Fällen des Z 18 Nr . 2— 4 des Gesetzes vom 6 . Febr.

1875 ist zu bemerken , daß der Anzeigende bei der Niederkunst zugegen

gewesen ist.



Nr . MW.
/is/Vm, am 26 . - - — 1876.

Vor dem Unterzeichneten Standesbeamten er¬
schien heute, der Persönlichkeit nach - —
_ bekannt,

^e ^ M«-r7r/ 7rr7rM lVarrennnn_ —
Wohnhaft zu M --/M r-r r/ee- F . . . . /V?-. 20.
-Religion , und zeigte an , daß von der
«nnsneHe/reH/sn/Ä̂ r/tsT'/sr/ST'W -i»r«/re -

. ^r.'««Kö/r§cLe?' Religion
Wohnhaft rn r/en /t . . . . -ÄT-NLSS /Vo. 70-

zu Fenün rn rHne/' ItÄH-rnerK- — -
ck'S« nnak MSKrtz^teN M?r

des Jahres tausend acht hundert nsHenzig und
,eee/r§- _ MeLrnrt/ŝ UM- »den «ke-er vrŝ /e/
Uhr ein Kind - E -mlichen Geschlechts geboren
worden sei, welches- — r/sn Vornamen
_ _ _ erhalten habe.

L-S-- /VärrMNN-r e^L7«>/e , ST' Her r/ê tVree/ST--
Lnn/t </sn .tmsüe ^ cH/nrÄ rr/KSASN ASrr'SLSn «er*) **)

SN Hrs/'M̂ r/s» vonAeckoH/e Mnet n/L von rH?/r
onrenA/ «rre/'H'e-rne.

-krr rHsT" r)0?L/sHe-rrts/t LM/7>SKNNK re/ r/re Se-reH-nr-
KrrnK «/er» -l«^ reH/eHeHö>«te «77/«/- -tsen 77 . Ke/r/enrHen
7876 er'/HeE.

Vorgelesen, genehmigt und nn/erva/te-reHen

//sn/ '-nn -rrr / ÄrÄM ^ srrrnnnn.
Der Standesbeamte.

/v. /v.

*) Es iss stets Stand und Gewerbe des Anzeigenden und der El¬
tern des Kindes anzugeben

**) In den Fällen des K 18 Nr . 2 —4 des Gesetze? vom 6. Febr.
1875 ist zu bemerken, daß der Anzeigende bei der Niederkunst zugegen
gewesen ist.



Randvermerk«
rVo.

Ae/>K,r, a-K/ .
k̂o/' r/e/rr u-//e/ 'rer 'e/i/rs-

/s/r Ä «-r/erk- e«m/e » e/°-

»o/ire/r He«/e , / e/' ?«/>»«/»-
/ro/i^ er̂ /r«e^ Se^«»/// , r/e/'
Ken/ie ? ^ e/M «/r/r /.smc/re,

wo^ /rH«/ ? r « Fe/ 'üm m k/e/'
/, . . . . -, V̂/'s .vLe /» . / 6 .,

rv «/rFe/» 'e/ie/ ' Ke/r̂ re», « » //
ü^e/'/'ere/i ê er/re .r>u»/e/ '-
/iFAAK //e ? rro? r/e//r ĵ>e» -
KS/'r'c.'/iie*) ruK.... «/»
b . / «Nu«/' / K77 «u/ ^ e-
«om//rs/re » ^>^«/r//e , / «-
^a//r r/e/'s/r §/> //«» vo»
</«/» uMS/ 'e^ e/ie ^ te/r / o-
/ia/r/ra MV/e ? a//r 2Z . / uni

vo/ '/KSN / «^ /'SL AŜ o/>e/re
M/r/ / a/i xo/r r///r e/>re «F/
«/re/ '//«»/>/ /i «/.

^o/'Ke/esen, AS/rê/rrtz/
u/»Ä mr/e/'Lc/i/'ie- e/r.

Fe/ » <̂ t « /r Äs«^ ea//rte.
^V.

*) oder statt: ,,/i>e»^s-
/>re/-/s" ,,/V«t«/' /V. /V."



.am . . ten

.tausend acht hundert . . zig und . .

Vor dem Unterzeichneten Standesbeamten er¬
schienen heute zum Zwecke der Eheschließung:

I . der .

der Persönlichkeit nach.
. . . kannt,

.
Religion , geboren den.

> . . des Jahres tausend acht hundert

Sohn de.

zu . . . .

2. die .

der Persönlichkeit nach.
.kannt,

.Religion , geboren den.

.deS Jahres tausend acht hundert

Tochter de

zu . . . .



Als Zeugen waren zugezogen und erschienen:
3. d

der Persönlichkeit nach
kannt,

Jahre alt, wohnhaft zu

der Persönlichkeit nach
kannt,

. . . Jahre alt, wohnhaft zu

In Gegenwart dcrZeugenftichtete der Standes¬
beamte an die Verlobten einzeln und nach einander
die Frage:

ob sie erklären, daß sie die Ehe mit einander
cingehen wollen.

Die Verlobten beantworteten diese Frage bejahend
und erfolgte hierauf der Ausspruch des Standes¬
beamten, daß er sie nunmehr kraft des Gesetzes
für rechtmäßig verbundene Eheleute erkläre.

Vorgelcsen, genehmigt und . . .

Der Standesbeamte.



. . am . . ten

. . tausend achthundert. . zig und . .

Vor dem Unterzeichneten Standesbeamten er¬
schienen heute zum Zwecke der Eheschließung:
1. der .

der Persönlichkeit nach.
.kannt,
. . . Religion, geboren den.
.des Jahres tausend acht hundert
.zu.
. , wohnhaft zu.

Sohn de

zu
wohnhaft

2. die . . .
der Persönlichkeit nach

.kannt,
Religion, geboren den.
. des Jahres tausend acht hundert

. . zu . . . .
wohnhaft zu

Tochter de
wohnhaft



Als Zeugen waren zugezogen und erschienen:
3. d.

der Persönlichkeit nach

Jahre alt, wohnhaft zu
kannt,

d
der Persönlichkeit nach

kannt,
Jahre alt, wohnhaft zu

In Gegenwart der Zeugen richtete der Standes¬
beamte an die Verlobten einzeln und nacheinander
die Frage:

ob sic erklären, daß sie die Ehe mit einander
eingehcn wollen.

Die Verlobten beantworteten diese Frage bejahend
und erfolgte hierauf der Ausspruch des Standes¬
beamten, daß er sie nunmehr kraft deS Gesetzes
für rechtmäßig verbundene Eheleute erkläre.

Vorgelesen, genehmigt und.

Der Standesbeamte.



L . 1.No . SSS.
9r«no/i T'kkMk-

Mer^ /ic^en
i Ka^ KS-'ic ^^ r«
Fê i» vsm ^,Z.

^Sctô ee' ^§ 7§ » /
!Äe L/ie rror-
i'.̂ err e/em/ «/!«§
-?c/inei>/e? nnei
^7° AkT'MMe

, Ä^?rel>/eo
tVertLe/'K a«/°-
xe/ö»t rt'07-</e-r.
öM/i7r,§ . / «Tr««-'
kK7S.
öen

^ - ssm/s.
^ /n keot/'e/e/Tr̂.

Nr. SS6.
FenÄn, am _ — «ioor«Trat rwa-rrrF»ten

öeeemSeotausend acht hundert Lre-e-rzjg
und »ec/i».

Vor dem Unterzeichneten Standesbeamten
erschienen heute zum Zwecke der Eheschließung:

I . derK<7H--rre</eML!Lte-' /«/m§ <§c/i7reratS7',
der Persönlichkeit nach atrrr'cL a/e» vow/'«?««» Le-
LEn/sw<d'e/,?e/«!> /Vrr/r/T/- M-r//ie- orrerkannt,
_e »s,t̂ e/r'Lêe? Religion, geboren den
rroErr̂ /eTr̂ê re?»-«/'- deS JahreS tausend acht
hundert rn'ST'rrA«Trat seo/i« zu /d/katsT» -

, wohnhaft zu SsT-tm r« ater- -t . . .-
Äe'aLLS-Vo. Z7., .-
Sohn de§M«L̂ e»!trS7'LLMa/'üt̂ ô nerr/sT'«rrr/ at«L»e«
L̂ «/>au -l«7ra _ _ wohnhaft
zu?ot»â »r; _ _ _ __ _—

2. die /te/'Ml'«e _ _ ———
der Persönlichkeit nach </«-> MrrLie-

«»e/ 'kannt,
_ —evsmKe/eLe/ie-' Religion, geboren den em«»«:

Mt _ deS Jahres tausend acht
hundert M/rtz// «atnrs/- zu Sc/iö-re-ST-K-er
Se-'/m , wohnhaft zu Fs/-/r«>

llnmerk. ES ist in allen ^
FLllenWohnort,Stand Tochter deS oeT-etoT'-ene« 7ree- /e7-77rerete7-e Fen-E -r
der Gewerbe  der Ver- -Ven-ST̂ ««at L- e/>7/« T/eeeet-e«

,, Mers ^e-. ^e- 77»</t, r«/e/rr -
lobten, sowre der Zeugen ^
anzugeben. wohnhaft zu k)««rtz. ,-



Als Zeugen waren zugezogen und erschienen:
3. dee TrscH/e?' -

der Persönlichkeit nach- ,-
_ _ _ bekannt,

rreswrr'K_ Jahre alt, wohnhaft
zu Fê Kwmi/e?>??e«eer̂ /Vo.§. ;

4. die -l»to/«e Li'-ü«, §ô -relÄeer», _ _
der Persönlichkeit nach M-rtLe
- - //neekannt,

rtt'Sk«Ki/ rws-retz Jahre alt, wohnhaft zu
öe K̂-rM^e?r-ê /MKêtSK/t. .-Ä?M§e V̂o.A.;_ ,

In Gegenwart der Zeugen richtete der Stan¬
desbeamte an die Verlobten einzeln und nach
einander die Frage:

ob sie erklären, daß sic die Ehe mit einander
eingehen wollen.

DieVerlobten beantworteten diescFrage bejahend
und erfolgte hierauf derAusspruch des Standes¬
beamte», daß er sie nunmehr kraft des Gesetzes
für rechtmäßig verbundene Eheleute erkläre.

Vorgelescn, genehmigt und oow llm/om'e
«'LASN Fs»</-

r!e?«s^ew, vo» i/e» s?re/e-'eK F^ c-hrene-reer
«w/e?Lo/i-'reöe?r. _
/«/»/L Keä-rersie?'. Fs-'e/rme Lĉ -reü/e?' ^eä. /Ve« ŝ̂ .

Ae?M«-r-r ch -s -f
Der Standesbeamte.

/-r ê-̂ erk/,wA. iV.
Die Ueberci'nstimmung mit dem Hauptregister Zusatz rmKebcnregistcr.
beglaubigt.
öe-'Äir, am _ 23ten /tseem-ei' .. 1876.

Der Standesbeamte
lV.



am 18 . .

Vor dem Unterzeichneten Standesbeamten erschien

heute, , der Persönlichkeit nach.
kannt,

wohnhaft zu . . .

und zeigte an , daß

.alt . Religion,

wohnhaft zu.

geboren zu . .

de

zu
Um . . . . . .teu . . . . . .

des Jahres tausend acht hundert . . . . zig und.

.s um . Uhr

verstorben sei.

Vorgelesen , genehmigt und .

Der Standesbeamte.
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6 .

Nr.
am >8 . . .

Bor dem Unterzeichneten Standesbeamten erschien
heute , der Persönlichkeit nach . .

kannt,

wohnhaft zu . . . .

und zeigte an , daß

.alt . Religion,
wohnhaft zu .
geboren zu .

de

zu.
am . ten.

des JahreS lausend acht hundert . . . . zig und . . . .

.ö um . Uhr
verstorben sei.

Borgelesen , genehmigt und

Der Standesbeamte.
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.am. 18 . .

Vor dem Unterzeichneten Standesbeamten er¬
schien heute, der Persönlichkeit nach.
.kannt,

wohnhaft zu . . .
und zeigte an, daß

.alt . Religion,
wohnhaft zu.
geboren zu .

de

W.
am . ten.
des Jahres tausend acht hundert. . . . zig und . . .
.s um . Uhr
verstorben sei.

Vorgelesen, genehmigt und

Der Standesbeamte.



Vor dem Unterzeichneten Standesbeamten er¬
schien heute, der Persönlichkeit nach.
.kannt,

wohnhaft zu ,
und zeigte an, daß

.alt . Religion
wohnhaft zu.
geboren zu.

de

zu.
am . te« . .
des Jahres tausend acht hundert. . . . zig und. . .
.s um . Uhr
verstorben sei.

Vorgelesen, genehmigt und

Der Standesbeamte.



Nr . 46.
am 6. - - 1876.

Vor dem Unterzeichneten Standesbeamten er¬
schien heute, der Persönlichkeit nach

bekannt,
.t-r/sm'e _ _

Mohnhast zu 6e/1/?r M .1 . , . M . 16,
und zeigte an , dah l/e,- Ill/rz/MA/r«

.

-66 / -?/»'« alt,Religion,
wohnhaft zu 6e/ -L» .1 . . . .-67,'S§§« 16,
geboren zu l̂nss??«ü-/</e

6o//,rde § lUM/'Ms-r/" ' 67̂ Le «»</
L/ie/ -'» « M ?re, § s^. ^ /1-üv/üM,

zu Fe/Ittr
am/A -r/ten _
des Jahres tausend acht hundert Einzig und E >/h»

um . . ÄC/// er» Uhr
verstorben sei-

Vorgelesen, genehmigt und E/e ^ /̂ reFe-r

Li-rrKe 6/s ^ e.

Der Standesbeamte.
lV. tV.



Nr. 4S.
am 6. - - 1876'.

Vor dem Unterzeichneten Standesbeamten er¬
schien heute, der Persönlichkeit nach- -

-ekannt,
</ê S»«»7<»v öee/ - e/ —

Wohnhaft zu K<v7»? i/r ,/ee .1 . . . .-s'/eES .Vo. 9,-
und zeigte an, daß L>«76 ,̂-//̂ /, 6///,—

7K alt, _ e«M,Kk/» ^ e/-Religion,
Wohnhaft zu SerM i,»,/<>/- .1 . . . .-s'/e»««e' -Vs. .9,
geboren zu .W-K,/e//«eK. /e//tze« s'/,E/e«,

_ _ de« ,«„</ «e<7,e,- We/>„«
/iovü'e, Ke-. Ae«V/e,t/'eLe- , ..
zu Zte/Vi// ^
am/ -n/ 'ten _
des Jahres tausend acht hundert .vE-e//zig und
-UNl .'v/'e/' e/// Uhr

verstorben sei.

Vorgelesen, genehmigt und

67» 7//t- 6e/V//et.

Der Standesbeamte.
t . g.



-Vo. SV.
Nr . S6.

6em//ö .r z/e.;

W „ ZK/Z>7,e/Z L/zzz/tzz-ẑrz-/,/ .̂ am 6 . .///-»zzzz- - 1876.
e,z Lez7/zz rsm 7V. 8z>/z- Vor dem Unterzeichneten Standesbeamten
/ezzz/ze?' 7676 zz7/v/ ^e/zz-L- erschien heute , der Persönlichkeit nach z/zzz-z-/, z/sz,
/tze » «/ / e-zzez'/z/ , z/zz.e.r z/«? x»» s 'tt ^ e/z,r> 6zzz7 7/zzz,7e
8e/,zze/z/̂ z' 7/z?/'/„ zz-zzz Le/,/ - zzz,erkannt,
M///,» / eee/tt ,z/,r ?:/ee/e » //e/ - Lrz/zz7ze/v Lzzr// T/z-zzzẑ /z 7/e/rz'/
7/,»« /,/ ' 7676 L>zz-/,zzzz7/zzK.e wohnhaft zu Lz-z/zz, /„ e/ee 6 . . . -8/z z/»»z- /V«. 67 . ,
E 6 ^ ?'eee/, „ 7,e„ »-/. und zeigte an , daß z/ez' 8z-/zz,e/z/z>z-

Lee/ »!, 76 . 8z-/-/. 7876 . Lez-zzzz/n» Le/zz-zzzzzzz» , ^ -

Lee 8/zzzrz/e .e/ezzzzz/e . ^ - - -- -

7» ^ /-/ze/zzz,-. . _ 7zz/zz>s _ _ e,v, „ - e/» e/,se
S '. Religion , wohnhaft zu 8/e///zz,

geboren zu ( »„ Se/zzz» /!/) , ?A/e/r / ve/L,« >/,//, «/ Kezẑ -
E « /« 6 z/ez- rs ^ /se-Sezre» .tzz/zzzzrê c/z. 7//e/,e_
8zz/zzz_ dce 8e/,/ ^>e.?e/°.e / '/z/L̂ z/z Le/z '/zzzzzzz? „ ziz/
,/e»^e« L/ze/zvzrz Lzz.rzz//« Fe/ -. L/ezzzzzzrzr 87e///zz,
_ _ ; u 7/ee//,r /» z/z>.e .tzzê tz'ezzz/s-z Lz>/zzz,z-»,,„«'
am / »zr/len 7/,/,« /,/-
deö Jahres tausend auch hundert siebenzig und
.eee/,.e 4zzzẑzzzr7/zzô UM _
eec/,L e/„ /,/,// , Uhr verstorben sei . _

Vorgelesen , genehmigt und « /r/e/ -»e/,/7e/,e/r

^ - -,-7

7/e/,r,7eL 7/e/reL

Der Standesbeamte.
/V. /V.
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6 . 4.

Nr . S7.

AsnK/t, am 6. ,1876.

Bor dem unterzuchneien EtandrSbcamtcn
erschien heute, der Persönlichkeit nach - -

_ bekannt,
<//s //kLr/MMe /,/// t > /e^ eWr„ » r, Zs/-.

wohnhaft zu /te/'/M . . . -
.̂ o. 77und zeigte an, daß

.als . ReMion,
wohnhXk zu . . .
geboren zX

.de

zu . . . .
am . X / ten

des Jahres tausend achthundert . . . . zig und
.s um / X . Uhr
verstorben sek

Vorgelescn,genehmigt und X . .

Der Standesbeamte.

§ rro»
sr.v/-rAê »c/ ĉ/'

7te/«K«o» , M r/e/>
, /̂e.v

/to7e?/ rV>/,/-
Tte/i-

rr« t» r/e,°
-! . . . - /tÄ. 67, r/»r
/Vttr//öer / »-?« »-" / «//-
-'s» r«/r 3 W?
SM /ü>rr/ A'0r̂ /r77/e,r e?s-

FeT'o/'e/r « //// r/r/».,
r/re^ej' Mre / m
oe?^/o?7e-r .rsi.

7)/s
§te //er
r/e/' / >s«

7.0«/»« /Va«M//?iK r «KeAe»
Ke«!e»'e-r §s«.

(/Vêe» /̂e^e-rr/ 19 Lr-
/e?r KL§/?7c/he-r.-

kr»?^ e/ej 's« ,
« » Ä U-r/e?Le//--re7e-r

/r/« 7->rs</e »rs » w.

ös -> ^ rrr -rr/e « -
^V. tV.



Zwischen dem.

wohnhaft zu.

und der.

.wohnhaft zu

ist vor dem Unterzeichneten Standesbeamten heute die Ehe

geschlossen worden.

.am . . . tm . . . . 18 . .

Der Standesbeamte.

(Siegel .)



Bescheinigung
der

Eheschließung.

Zwischen dem //c/MMr«
wohnhaft zu Se/-/r> -

Und der tÄ/̂ s?r,r« _ _

wohnhaft zu

ist vor dem Unterzeichneten Standesbeamten heute die Ehe
geschlossen worden.

Fe/tt», am_ _ 6'ten _ 1876'.

Der Standesbeamte.
iV.

(Siegel.)
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L.

Aufgebot.

Es wird zur allgemeinen Kenntniß Erbracht, daß

I . der . . . . . .

wohnhaft z»
Sohn de . .

2. und die

wohnhaft zu
Tochter de.

die Ehe mit einander eingehen wollen.

Die Bekanntmachung des Aufgebots hat in de . . . .

.zu geschehen.

.am . . . ten . Id . . .

Der Standesbeamte

AuSgehängt am . Hause zu.
am . . . . ten . 18 . . .

Abgenommc » am . . . ten . 18 . . .
.am . . . ten 18 . . .



L. 1.

Aufgebot.
Es wird zur allgemeinen Kcnntniß gebracht, daßl . der Ue'/h/e» Tls»»»»» _

wohnhaft zu Fe/"/« , / /Me," rrr _Sohn de»' M»/'0»»ett7e/v4-rt»» /^r/rsv/- 6/»/'/rs »»</ r/ô,vr?r
Me/ >au 6mr7re /.our̂ e ^ele _ _

Fe/r/s r« 6 »//?«»»?/
2. und die l̂-rra/rie/VsÄ̂Ae/',

wohnhaft zu L/,e,>L»»i!/r/s
Tochter de§ L'ĉ /o»»s -̂„.o»7e/'L 7̂ eo<7t?/> 6Mo/,/r
roo/i-r̂ s/7 r« -Ve«»ür«t/-L- s^ «'<//</e, - «»,/ </« - vs^ /o^ e-re«

</eLt§f-e» Dovô en ZeA. FeZW»,M

die Ehe mit einander eingehen wollen.
Die Bekanntmachung des Aufgebots hat i» de» 6eM<Mr/e»§0/°//» , 6a ^ e»a« u-rel _- - zu geschehe».

Fez-//», am _ 26te» _ 1876.
Der Standesbeamte.

-v.

Ausgchängt am// »//«Hause zuWevLwaÄe ^am _ ItenM>r 1876.
Abgenommen am flöten M>r 1876.***)***) ^)

iVeuEÄ-LLerLuv/ie/e, am _ 16tenM>r _ 1876.
(Tiegel.) 7ts?>FÄ^FS^MerL/e-'.

.V.

*) Berat. Ges. v. 6. Februar 1875 Z 46. Nr. 3.
**) Es ist stets der Wohnort der Eltern der Verlobten anzugeben.***) Zwischen dem Tage des Aushangs und der Abnahme müssen14 volle Kalendertage liegen.



Standesamtliche Ermächtigung.
Der Unterzeichnete Standesbeamte des.

Standesamts

ertheilt hierdurch die Ermächtigung , daß die Ehe zwischen
1. dem.

wohnhaft zu.

Sohn de.

2 . und der . . ,

wohnhaft zu

Tochter de .

vor dem Standesbeamten zu . , . . .

geschlossen werde.

Zugleich bescheinigt der Unterzeichnete Standesbeamte , daß

das Aufgebot vorschriftsmäßig

erfolgt ist nnd daß Ehehindernisse , nicht zu seiner Kenntniß
gekonunen sind.

.am . . . ten . .

Der Standesbeamte.
18 . .
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I.

Standesamtliche Ermächtigung.
DerUnterzeichnete Standesbeamte des /K,itz/rr/r/7-er» r»r^e-r
_ Standesamts zu _

crtheilk hierdurch die Ermächtigung, baß die Ehe zwischen
I . dem tÄ/7 _ . >—

wohnhaft zu //--/>/», , - - - -
Sdhri de»' 7te»/re/'» Fe/'/n/ra-rrr e/s»»e»
§/ie/>«u Lmt/re KkZn ^e«V/s«v^/rä«/7 Fö-'K/r

2. und der 6e,,'oK»ö 6er'̂ er', Le/t/'e-'W _ ._ _
wohnhaft zu /ter'/rw,-
Tochter de» /l7,«/-?,sK?r» 7,A<7«NK§mrV 6e^ ee- -r/rr/ e/e»»ew
Lie/Tv« 7̂ ö̂ e»s ^s/-. //ek>/s-r/'e!o/i, - erÄe r«

_

vor dem Standesbeamten zu 7Ä/»e/s«
geschlossen werde.

Zugleich bescheinigt der Unterzeichnete Standesbeamte,
daß bas Aufgebot vorschriftsmäßig /,»
Kr/̂ /̂ «rr»e r« Ao/7m r-om 2ten l?ten Ttsosr/r̂s/' 1876

erfolgt ist und daß Ehehinderiu'sse nicht zu seiner Kenntniß
gekommen sind.

am _ 17ten Osoe,/räe/" _ >876.
Der Standesbeamte.

N.
(Siegel .)



Geburtsurkunde

Nr.

am . . . .. 16

Bor dem Unterzeichneten Standesbeamten erschien

heute, der Persönlichkeit nach.
.kannt,

.Q. . Religion , und zeigte an, daß von der

wohnhaft . . .

am . . . . . ten . des Jahres

tausend acht hundert . . . zig und. S
um . . Uhr ein Kind . lichen
Geschlechts geboren worden sei, welches.
Vornamen . erhalten

habe.



6«

Vorgelcsen , genehmigt und

Der Standesbeamte.

Daß vorstehender Auszug mit dem Geburts-

Haupt -Registcr des Standesamts zu.

.gleichlautend ist,

wird hiermit bestätigt.

. . . am . . . ten . l8 . . .

Der Standesbeamte.

(Siegel .)



Heirathsurtmndr.

Nr,

.am . ten

.tausend acht hundert . . . zig und . . . .

Vor dem Unterzeichneten Standesbeamten er¬

schienen heute zum Zwecke der Eheschließung:
I . der .

der Persönlichkeit nach.

.kannt,

.Religion , geboren den.

.des Jahres tausend acht hundert

. . zu.

. . . wohnhaft zu.

Sohn de

wohnhaft

zu . .
2 . die.

der Persönlichkeit nach

kannt,

Religion , geboren den.

. . . des Jahres tausend acht hundert

.zu.

. , wohnhaft zu.
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Tochter de

Ui . . . .
wohnhaft

Als Zeugen warm zugezogcn und erschiene» :
Z. d . . . . . .' .

der Persönlichkeit nach.
.kannt,
.Jahre alt, wohnhaft zu.

4. d.
der Persönlichkeit nach

Z.rhre alt, wohnhaft zu
kannt,

In Gegenwart der Zeugen richtete der
Standesbeamte an die Verlobten einzeln
und nach einander die Frage:

ob sie erklären, daß sie die Ehe mit
einander eingehcn wollen.

Die Verlobten beantworteten diese Frage
bejahend und erfolgte hierauf der Aus¬
spruch deS Standesbeamten , daß er sie
nunmehr kraft des Gesetzes für recht
mäßig verbundene Eheleute erkläre.

Vorgclcse», genehmigt und.

Der Standesbeamte.

Daß vorstehender Auszug mit dcmHeiraihs-
Haupt -Register des Standesamts zu.

gleichlautend ist, wird hiermit bestätigt.
.am . . ten . >8 . .

Der Standesbeamte.



Sterbturknndr.

Rr

am. 18 . .

Vor dem Unterzeichneten Standesbeamten erschien
heute , der Persönlichkeit nach.

kannt,

wohnbatt zu . . .
und zeigle a », daß

.alt . Religion,
wohnhaft zn.
geboren zu .

de

z" .
am . ten.
dcS JahreS lausend acht hundert . . . zig und . . .
.s » m . Uhr



verstorben sei

Vorgelcsen, genehmigt und

Der Standesbeamte.

Daß vorstehender Auszug mit dem Sterbe-Haupt-
Register des Standesamts zu.
.gleichlautend ist, wird hiermit bestätigt
.am . tm . . .

Der Standesbeamte.

(Siegel.)



Dienstanweisung
für die

Standesbeamten.

8 1.
Die Standesbeamten und ihre Stellvertreter haben sich

mit den ihre amtliche Thätigkeit regelnden Gesetzen , Verord¬
nungen und Instructionen , insbesondere mit

dem Reichsgesetze über die Beurkundung des Personen¬
standes und die Eheschließung vom 6 . Februar 1875,

der Ausführungsverordnung deH Bundesraths vom 22.
Juni 1875,

der Landesherrlichen Ausführungsverordnung vom heu¬
tigen Tage,

der Anleitung zur Ausfüllung der zu statistischen Zwecken
dienenden Zählblättchen,

sowie dieser Dienstanweisung
vor der Ausführung ihrer Geschäfte genau bekannt zu
machen.

Stoßen ihnen in Betreff der Auslegung oder Anwen¬
dung der ihnen ertheilten Vorschriften Bedenken auf , so haben
sie sich an die ihnen Vorgesetzte untere Aufsichtsbehörde zu
wenden , welche verpflichtet ist , sie, eventuell nach zuvoriger
Anfrage bei der oberen Verwaltungsbehörde mit der erfor¬
derlichen Aufklärung und Anleitung zu versehen.

8 2.
Jedem Standesbeamten und jedem Stellvertreter desselben

wird ein Exemplar der im 8 1 bezeichneten Gesetze und Ver¬
fügungen mitgetheilt werden . Dies Exemplar ist als Dienst
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ercmplar zu bezeichnen , sorgfältig auszubewahren und dem
Nachfolger im Amte demnächst zu überliefern.

§ 3.

Für den gesummten Standesamtsbezirk ist , auch wenn
derselbe aus mehreren Gemeinden besteht , nur Ein Gcburts -,

Ein Heiraths - und Ein Sterberegister zu führen.

8 4.
Bei den Eintragungen , der Ausfertigung von Auszügen

u . s. w . sind die vom BundeSrathe und dem Staatsmini¬
sterium aufgestellten Musterformulare , von denen Len Stan¬
desbeamten ein gebundenes Eremplar als Diensteremplar
zugehen wird , sorgfältig zu beachten.

8 5. -
In den Standesregistern dürfen Correcturen durch Aus-

strcichen und Ucberschreiben oder durch Rasuren nicht vor¬
genommen werden . Nur die gedruckten Worte dürfen , wenn
sie nicht passen , durchstrichen werden ; es ist alSdann aber

am Rande zu bemerken , daß und wie viele Zeilen gelöscht
sind und ist diese Bemerkung unterschriftlich zu vollziehen.

Wenn sich , bevor die Beteiligten entlassen sind , Un¬
richtigkeiten ergeben , so ist eine den Fehler verbessernde Be¬
merkung am Rande hinzuzufügen und unterschriftlich zu
vollziehen , ohne in der Eintragung irgend etwas zu ändern
oder zu streichen.

Wird der Fehler erst nach der Vollziehung der Ein¬
tragung und der Entlassung der Betheiligten bemerkt , so
kann eine Berichtigung nur auf dem in den 88 65 und 66
des Reichsgesetzes vorgcschriebenen Wege erfolgen.

8 6.
Eintragungen auf Grundschriftlicher Anzeigen oderMit-

theilungcn (.Reichsgesetz §8 20 , 27 , 58 , 62 ) , für welche
der Vordruck des Registers nicht berechnet ist , sind unter

Durchstreichung des Vordrucks und mit Bezugnahme auf
die schriftliche Anzeige oder Mittheilung am Rande zu be¬
wirken.



Enthält die schriftliche Anzeige eines in einer Anstalt
vorgekommenen Geburts - oder Sterbefalles die Thatsachcn,
welche nach Vorschrift des Gesetzes cinzutragcn sind , nicht
vollständig , so hat der Standesbeamte zunächst die Vervoll¬
ständigung der Angaben zu verlangen.

8 7-
Nach erfolgter Eintragung in die Register L . 0 .)

hat der Standesbeamte sofort den darauf bezüglichen Ver¬
merk in das alphabetische Namensverzeichniß cinzutragen und
zwar sind aufzunehmen:

bei Eheschließungen : die Geburtsnamen beider
Eheleute

bei Stcrbefällen von Ehefrauen und Wittwen : auch
der von denselben vor der Verheirathung geführte
Familienname.

8 8.
Der Standesbeamte kann sich zu Eintragungen in die

Register oder zur Anfertigung von Auszügen aus denselben
auf seine Kosten einer Schreibhülsc bedienen , doch hat er
selbstverständlich jede Eintragung durch eigenhändige Unter¬
schrift zu vollziehen . Eintragungen auf Grund mündlicher
Anzeige dürfen aber nur in Gegenwart deS Standesbeamten
geschehen.

8 9.

Für die mündlich gestellten Anträge auf Erlassung
eines Aufgebotes dient das unter L mitgctheilte Formular.

Ist nur einer der Brautleute erschienen , so ist das For¬
mular hiernach zu ändern.

Für die Prüfung der schriftlich oder durch einen Dritten
erfolgenden Anträge aus Erlassung des Aufgebotes wird das
Formular als Richtschnur dienen können.

Sind die Brautleute , oder ist einer derselben nicht per¬
sönlich erschienen , so ist der Nachweis , daß der nicht erschie¬
nene Theil mit der Erlassung des Aufgebotes einverstanden
sei , in beglaubigter Form beizubringen (Reichsgcsctz § 28,45 ) .



Auf diesen Nachweis finden die Vorschriften des 8 45 des
Reichsgesetzes Anwendung.

§ 10.
Macht der Beamte von der im § 45 Abs . 4 des ReichS-

gesetzes ihm ertheiltcn Besugniß , den Verlobten eine eides¬
stattliche Versicherung abzunehmen , Gebrauch , so findet die¬
selbe in der Form statt , daß aus die Frage des Beamten:

Versichern Sic an Eidcsstatt als wahr , daß . . . ?
die Antwort ertheilt wird:

Ja , das versichere ich als wahr an Eidcsstatt.
Der Beamte kann zur Bekräftigung der Versicherung

einen Handschlag entgcgennehmen . Der Versicherung an
Eidesstatt hat , wenn nicht ein richtiges Vcrständniß ohne
dies vorausgesetzt werden darf , eine Erinnerung an die Hei¬
ligkeit des EidcS und die Strafen der Abgabe einer falschen
Versicherung an Eidesstatt (Strafgesetzbuch § 156 und l63)
vvranzugehen.

lieber die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung ist
stets ein protocvllarischer Vermerk , welcher die versicherte
Thaksache genau bezeichnet , aufzunehmcn.

8 11.
Vor Anordnung deS Aufgebots hat der Standesbeamte

außer den im § 45 des Reichsgcsetzes geforderten Nachwei¬
sen zu verlangen:

n . von Militairpersonen des Fricdensstandcs und von
vorläufig in die Hcimalh beurlaubten Rccruten und
Freiwilligen (vergl . Reichsmilitairgesetz vom 2 . Mai
1874 § 38 und § 60 Ziffer 4 ) den Nachweis der
Genehmigung ihrer Vorgesetzten zu ihrer Verhei-
rathung,

b . von Ausländern , d. h . von Personen , welche nicht
Rcichsangehörigc sind , eine Bescheinigung der zustän¬
digen Ortspolizeibehörde , daß der Eheschließung in
polizeilicher Hinsicht nichlS entgegcnstehe,

o, im Amte Jever , mit Ausnahme der Gemeinden Seng¬
warden , Fedderwarden und Accum , und im Fürsten-



thum Lübeck bei der Wicdcrverheirathung des über¬
lebenden Ehegatten , wenn minderjährige Kinder aus
voriger Ehe vorhanden , den Nachweis , daß der Ueber-
lebende mit den Kindern erster Ehe abgefunden oder
Theilung gepflogen habe,

ä . im Fürstenthum Birkcnfeld für diejenigen ehelichen
Söhne und Töchter , welche noch nicht 21 Jahre alt
sind , in den Fällen , wo keiner von den Eltern oder
Großeltern am Leben ist oder sie alle verhindert sind
ihren Willen zu äußern , den Nachweis der Einwilligung
deS Familicnrathcs.

§ 12.
Eheschließungen sind , soweit nicht dringende Gründe,

insbesondere der Fall deS § 50 Abs . 2 des Gesetzes eine
Ausnahme rechtfertigen , nur an Wcrkcltagen und in den
Vormittagsstunden vorzunchmcn.

Die Beurkundung des Actes erfolgt regelmäßig in dem
Geschäftszimmer des Standesbeamten . Machen besondere
Gründe die Vornahme des Geschäftes außerhalb des Ge-
schäftslokalS erforderlich , so können dazu die Nachmittags-
stunden benutzt werben.

Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann die Vor¬
nahme von Eheschließungen für die regelmäßigen Falle auf
bestimmte Wochentage beschränkt werden.

8 >3.

Die Eheschließung hat der Standesbeamte genau nach
dem Formular L . vorzunchme » . Nach Ausnahme des ein¬
leitenden Theiles der in diesem Formular vorgezcichnetcn
Verhandlung hat er sich darauf zu beschränken  in Gegen¬
wart der Zeugen an die Verlobten einzeln und nach einander
die Frage zu richten:

„Wollen Sie die Ehe mit N . eingehen ?"
und nachdem diese Frage von beiden Theilen bejaht worden,
auszusprcchen:

„daß er sie nunmehr kraft des Gesetzes für rechtmäßig
verbundene Eheleute erkläre " ,
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Sodann ist ohne Weiteres  die Beurkundung des
vorgenommenen ActcS zum Abschluß zu bringen und den
Eheleuten eine Bescheinigung nach Formular v . aus-
zustellcn.

8 - 4.
Wird ein Sterbcfall , welcher die Bevormundung minder¬

jähriger Kinder erforderlich macht , oder wird eine uneheliche
Geburt angemeldet , so hat der Standesbeamte dem Amts¬
gerichte seines Bezirks darüber Anzeige nach Formular
und O . zu erstatten.

Diese Anzeigen sind , soweit deren Mittheilung durch
die Post erfolgt , auf dem Couvert als „ portopflichtige
Dienstsache " zu bezeichnen , mit dem Dienstsiegel zu ver¬
schließen und unfrankirt zu übersenden.

8 15.
Wird die Anzeige eines Geburtsfalles über drei Monate

verzögert (Reichsgesetz § 27 ), so hat der Standesbeamte dar¬
über sowie über die weitere Ermittelung des Sachverhalts
eine schriftliche Behandlung aufzunchmcn und dieselbe der
Aufsichtsbehörde vorzulegen.

8 16.
In den Fällen des § 68 Abs . I . 2 . deS Reichsgesctzes

hat der Standesbeamte von den Ucbertretungen der Aufsichts¬
behörde Anzeige zu machen , welche wegen der Strafverfolgung
das weiter Erforderliche zu veranlassen hat.
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124. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 6. November

1878, betreffend das Pferde-Aushebuugs-Reglement.

M t24.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend das Pferde-Aus-

Hebungs-Reglement.
Oldenburg, den6. November 1878.

Auf Grund und in Ausführung der §8 25—27 und
des 8 36 des Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13.
Juni 1873 (Reichsgesetzblatt Seite 129), lautend wie folgt:

8 25.
„Zur Beschaffung und Erhaltung des kriegsmäßigen

PserdebedarfS der Armee sind alle Pferdebesitzcr verpflichtet,
ihre zum Kriegsdienst für tauglich erklärten Pferde gegen
Ersatz des vollen von Sachverständigen unter Zugrundele¬
gung der Friedenspreise endgültig festzustellenden Wertstes
an die Militairbehörde zu überlassen.

Befreit hiervon sind nur:



1) Mitglieder der regierenden deutschen Familien;
2 ) die Gesandten fremder Mächte und das Gesandtschafts¬

personal;
3 ) Beamte im Reicks - oder Staatsdienste hinsichtlich der

zum Dienstgebrauch , sowie Aerzte und Thicrärzte hin¬
sichtlich der zur Ausübung ihres Berufes nothwendi-
gen Pferde;

4 ) die Posthaller hinsichtlich derjenigen Pferdezahl , welcke
von ihnen zur Beförderung der Posten kontraktmäßig
gehalten werden muß.

8 26.

Die Sachverständigen (8 25 ) sind für jeden Liefcrungs-
verband durch dessen Vertretung periodisch zu wählen.

Das Schätzungsvcrfahren findet unter Leitung eines von
der Landesregierung bestellten Kommissars statt . Die Kosten
trägt das Reich.

Der festgestellte Werth wird dem Eigentbümer aus den
bereitesten Beständen der Kriegskasse baar vergütet.

8 27.

Das Verfahren bezüglich der Stellung und Aushebung
der Pferde wird unter Zugrundelegung der § 8 25 und 26
von den einzelnen Bundesstaaten geregelt . Ucbertrctungen
der dabei hinsichtlich der Anmeldung und Stellung der
Pferde zur Vormusterung , Musterung oder Aushebung
getroffenen Anordnungen werden mit einer Geldstrafe bis
zu fünfzig Thalern geahndet.

8 36.
Alle gegenwärtigem Gesetze entgegenstehenden Bestimmun¬

gen sind aufgehoben .-'

werden an Stelle der RegierungSbekanntmachung vom 17.
Juli 1868 ( G . Bl . Bd . 20 S . ' kBO) und der im Anschluß
an dieselbe erlassenen Regiernngöbekanntmachungen vom 21.
November 1868 , 6 . März 186Y und 2 . Februar 1871 die
nachstehenden Anordnungen hinsichtlich der Vormusterungen



des Pferdcbestandcs und Beschaffung der Mobilmachungs-
Pferde im Herzogthum Oldenburg getroffen:

I . Musterungsbezirke und Aushebungskreise;
Musterungs - und Aushebungs -Commissionen.

8 I.
I) Das Herzogthum wird in nachstehende fünf Aushebungs-

Kreise mit den beigefügten Musterungs-Bezirken eingc-
thcilt:
I . Kreis Oldenburg  mit den Bezirken:

a. Stadt und Amt Oldenburg,
k>. Amt Berne,
v. Amt Delmenhorst,
ä . Amt Westerstede.

H . Kreis Ovelgönne  mit den Bezirken:
a. Amt Elsfleth,
d. Acmker Brake und Ovelgönne,
o. Amt Stollhamm,
ä . Amt Landwührden.

III . Kreis Jever  mit den Bezirken:
a. Stadt Jever und der nördliche Theil des Amts Jever,

bestehend aus den Gemeinden ClevernS, Sandel, Wie¬
sels, Westrum, Oldorf, Waddewarden, Pakens, Wüp¬
pels, St . Joost , Wiarden, Minsen, Hohenkirchen,
Tettens und Middoge,

b. der südliche Theil des AmlS Jever, bestehend aus
den Gemeinden Schortens, Sillenstede, Sande,
Reuende, Heppens, Fedderwarden, Sengwarden und
Accum,

o. Stadt und Amt Varel.
IV . Kreis Vechta  mit den Bezirken:

a. Amt Wildeshausen,
b. Amt Vechta,
o. Amt Damme.

V. Kreis Cloppenburg  mit den Bezirken,
a. Amt Cloppenburg,



i>. Amt Löningen,
v. Amt Friesoythe.

2 ) Für jeden Kreis wird vom StaatSministerium ein Kreis-

Commissar und , soweit ersorderlich , ein Stellvertreter

desselben ernannt.
3 ) Für jeden Kreis wird eine Vormusterungs -Commisston

und eine AushebungS -Commission , für jeden Bezirk eine
Musterungs -Commission gebildet.

8 2.

Die Vormusterungs -Commisstonen bestehen aus einem
vom commandirenden General zu bestimmenden Officier und

dem Kreis -Commissar.

§ 3.

1) Die Musterungs -Commissionen bestehen aus drei pferde-

kundigcn Mitgliedern.
Für jedes Mitglied ist für Behinderungsfälle ein Stell¬

vertreter zu bestimmen.
2) Die Mitglieder und Stellvertreter werden von dem

Amtsrath , im Amte Landwührden von dem Gemeinde-

rath , gewählt.
In den Bezirken I . a . und II . b . treten der Gemeinde¬

rath und der Amtsrath bezw . die Amtsräthe , unter Lei¬

tung des dienstältesten Beamten , für die Wahl zusammen.

Für die Bezirke HI . a . und d . hat der AmtSrath die

Mitglieder und Stellvertreter aus de» Eingesessenen des
betreffenden Bezirks zu wählen.

3 ) Die Wahl der Mitglieder und Stellvertreter erfolgt von

6 zu 6 Jahre » .
Bei dem Ausscheiden eines Mitgliedes oder Stellvertre¬

ters ist eine Neuwahl vorzunehmen.

4 ) Die Functionen der Mitglieder und Stellvertreter sind

ein unentgeltliches Ehrenamt.

5 ) Die Mitglieder und Stellvertreter sind mittelst Hand¬

schlags zu verpflichten und die Namen derselben den

Eingesessenen bekannt zu machen.



6) Eines der Mitglieder ist mit der Leitung der Geschäfte
zu betrauen, empfängt die Aufträge des Kreis-Kom¬
missars und sorgt unter Bcihülfe der beiden anderen für
deren pünktliche Ausführung.

7) Die auf Grund der Negierungs-Bekanntmachung vom
17. Juli 1868 gewählten Mitglieder, Bezirks-Lorstände
und deren Ersatzmänner treten als Mitglieder der Mu-
sterungs-Commissairen und deren Stellvertreter ein.

8 4.
Die Aushebungs-Commissionen bestehen aus:

1) dem Kreis-Commissar oder dessen Vertreter als Eivil-
commissarius,

2) einem vom commandirenden General zu ernennenden
Officicr als Militair-Commissarius, dem ein zweiter Offe¬
rier beigegeben werden kann.

II . Verfahren bei den V ormusterun  g en des
P ferdcbesta n des.

8 5.
Zur Erhaltung elner Ucbersicht über den Pferdcbestand

im Lande finden von Zeit zu Zeit auf jedesmalige Anordnung
des Staatsministcriums in den einzelnen Musterungsbezirken
Vormusterungen  der sämmtlichen Pferde durch die Vor-
musterungs-Commission statt.

Die vorgenannten Ministerien sind berechtigt, die Vor-
Musterungen über 6 Jahre hinaus für das ganze Staatsge¬
biet oder für einzelne Theile desselben aufzuschieben.

Der Zuziehung von Thierärztcn zu den Vormusterungs-
Commisstonen bedarf es nicht.

§ 6 .
Das Staatsministerium, Departement der Justiz, bestimmt

im Einvernehmen mit dem kommandirendcn General die Orte
und Termine,  an welchen die Vormusterungen abgehalten
werden.



Die Kreiscommissaire haben diese Orte und Termine
jedesmal  rechtzeitig aus ortsübliche Weise zur Kenntniß der
Pferdcbcsitzcr zu bringen.

Die Mitglieder der Mustcrungs- Commissionen sind zur
Theilnahme an der Bormusterung cinzuladen.

8 8.
Jeder P ferd ebesitzer  ist verpflichtet, zu diesem Termine

seine sämmtlichcn Pscrde zu gestellen mit Ausnahme:
a. der Fohlen unter Z Jahren,
d. der Hengste und
0. der Stuten, die entweder hochtragend sind oder noch

nicht langer als 8 Tage abgefohlt haben. In beiden
Fällen ist eine vom Gemeindcvorstandc ausgefcrtigtc
Bescheinigung vorzuzeigen.

Bon der Verpflichtung zur Vorführung ihrer Pferde sind
ausgenommen:

1. Mitglieder der regierenden deutschen Familien:
2. die Gesandten fremder Mächte und das Gesandtschafts-

Personal;
3. Beamte im Reichs- oder Staatsdienste hinsichtlich der

zum Dienstgebrauch, sowie Aerzte und Thierärzte hin¬
sichtlich der zur Ausübung ihres Berufes nothwendigen
Pferde;

4. die Posthaltcr hinsichtlich derjenigen Pfcrdezahl, welche
von ihnen zur Beförderung der Posten kontraktmäßig
gehalten werden muß.

§ 9.
Die Gemeindevorsteher,  im Behinderungsfalle ihre

Stellvertreter, haben sich zu dem Vormusterungs-Termine ein-
zufinden und in demselben ein namentliches Verzeichniß der
Pferdebesitzer, worin zugleich die Zahl sämmtlicher vorhandenen
Pferde angegeben ist, vorzulegen. Sie sind verpflichtet, den
Kreiscommissar darauf aufmerksam zu machen, wenn ein
Pferdebesitzer nicht alle Pferde, welche er besitzt, vor¬
geführt hat.



Auch die Bezirksvorstcher haben auf Anordnung des
KreiscommiffarS sich einzufinden.

8 10.
Die vorgeführten Pferde sind geineindeweise durch die

Vormusterungs-Commission zu prüfen, und in kriegsbrauchbare
und kricgsunbrauchbarc zu scheide».

Die kriegsbrauchbaren Pferde sind als Reitpferde, Stangen¬
pferde und Borderpferde zu sondern.

Bei verschiedener Ansicht über die Kriegsbrauchbarkcil,
sowie die Art der Verwendung der Pferde entscheidet das
militärische Mitglied.

8 II-
lieber das Ergebniß der Vormusterung  innerhalb

des Kreises hat dieCommission eine Uebcrsicht nach dem anliegen¬
de» Schema unter Weglassung der am Schluffe zu ziehenden
Balance aufzustellen und dem Staatsministcrium, Departement
der Justiz, cinzureichcn.

HI . Verfahren bei Beschaffung der Mobil¬
machungs -Pferde.

8 12.
Die erforderliche Beschaffenheit  jeder Kategorie der

zum Kriegsdienst nöthigen Pferde ergeben die in Anlage L.
enthaltenen Bestimmungen.

8 13-
Das Staalsministerium, Departement der Justiz, Ver¬

th eilt  im Einvernehmen mit dem kommandirenden General
schon im Frieden den Gcsammtbedarf an Mobilmachungs-
Pferden auf die einzelnen Kreise.

Die von jedem Kreise aufzubringendc Quote an Mobil¬
machungs-Pferde» wird dem Kreis-Eommissar bekannt gegeben.

8 14-
Bei Eintritt einer Mobilmachung wird in jedem Kreise

der gesummte nach 8 8 gestellungspflichtige Pferdebestand



g e must ert;  das erforderliche Kontingent wird ausgehoben
und taxirtj der Tarwerth wird aus ReichsfondS vergütet.

§ 15.
Die Bestimmung der Musterungsorte in den Musterungs-

bezirken erfolgt durch den Kreiscommissar.
Als Musterungsorte sind solche Orte, an welchen die

Abnahme der Pferde stattfinden soll (8 23), in der Regel
nicht zu wählen.

8 16.
Die Mitglieder  der Musterungs-Commissionen haben

auch in Fricdcnszeiten die Verpflichtung,  den Kreis-
commissairen bei Ermittelung des kricgsbrauchbarcn Pferdc-
bestandes bcizustehen, und de» an sie dieserhalb ergehenden
Aufforderungen nach bestem Wissen nachzukommcn.

8 17-
Die Musterung des PferdebestandcS hat in allen

Musterungsbezirken eines jeden Aushebungs-Bezirks so früh¬
zeitig  stattzufinden, daß die zur Vorstellung vor die AuS-
Hebungs-Commission(8 24) bestimmten Pferde zu den für das
Aushebungsgeschäft festgesetzten Terminen im Aushebungsort
(8 23) eintreffen können.

8 18.
Sofort nach Eingang des Mobilmachungsbe¬

fehls  theilt der Kreiscommissar dem mit Leitung der Ge¬
schäfte beauftragten Mitglieds jeder Musterungs-Commission ein
Verzeichniß der zu gcstellenden Pferde nach den verschiedenen
Kategorien mit und bezeichnet demselben Tag und Stunde der
Musterung, sowie Tag , Stunde und Ort der Aushebung
(8 23).

Gleichzeitig beauftragt  der Kreiscommissar die Ge¬
meindevorsteher mit schleuniger Aufforderung der Pferdcbesitzer
zur Gestellung ihrer Pferde unter genauer Angabe dcS Ortes
des Tages und der Stunde.

Die dieserhalb an die Gemeindevorsteher, sowie an die
Musterungs-Commissionen zu richtenden Verfügungen sind



schon im Frieden bereit zu holten . Bei Eingong des Mobil¬
machungsbefehls find sie, je nach hbnellsier Art der Beförderung,
entweder per Telegramm , Eisenbahn , Estaffette oder reitenden

Boten zu crpebircn,

8 19-

Jeder Pferd ebesitzer ist nach erhaltener Aufforde¬
rung verpflichtet , seine sämmtlichen Pferde mit Ausschluß der
im tz 8 näher bezeichneten zu der bestimmten Zeit und an
dem bestimmten Orte vorzuführen.

Der Verkauf eines Pferdes vor erhaltener Gestellungs-

Aufforderung entbindet nicht von dessen Gestellung , sofern
die Ablieferung an den neuen Erwerber noch nicht erfolgt ist.

Eine Ausnahme findet nur statt , wenn nachweislich der
Verkauf an die Militair -Behörde , an Officiere , Militair -Aerzte
oder -Beamte , welche sich die Pferde für ihre Mobilmachung
selbst beschaffen müssen , geschehen ist.

Ebenso können den zuin Dienst einberusenen Officieren,
Militair -Aerzten oder -Beamten des inaktiven und Beur¬
laubtenstandes so viel ihrer eigenen Pferde von der Aus¬
hebung zurückgelassen werden , als ihnen bei einer Mobil¬
machung etatsmäßig zu stellen sind.

Pferdebesitzer , welche ihre gestellungspflichtigen Pferde
nicht ungesäumt und vollständig vorführen , haben außer der
gesetzlichen Strafe zu gewärtigen , daß auf ihre Kosten eine
zwangsweise Herbeischaffung derselben vorgenommen wird.

8 20.
Der Kreiscommissar hat die erforderlichen Anordnungen

zur Aufrechthaltung der Ordnung  bei dem Musterungs¬
geschäfte zu treffen und für Beorderung der nöthigen Polizei¬
mannschaften (Gendarmen , Polizeidiener u . s. io .) zu sorgen.

Die Gemeindevorsteher und Bezirksvorsteher sind ver¬
pflichtet , gleichfalls bei der Musterung zu erscheinen , uni die
vollständige Gestellung der Pferde zu überwachen und der
Commission die fehlenden zu bezeichnen.
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21 .
Die Musteruugs - Commission hat an dem zur

Musterung bestimmten Tage auf dem Sammelplätze des Be¬
zirks pünktlich zu erscheinen und nach Anleitung der Anlage L.
eine sorgfältige Prüfung der gestellten Pferde und Aussonde¬
rung der kriegsbrauchbaren vorzunehmen , lieber sämmtliche

. kriegsbrauchbaren Pferde ist ein National nach Anlage 0 . —
bei mehrtägiger Musterung für jeden Tag ein besonderes —
zu fertigen.

Aus demselben hat die Commission das Contingent des
Bezirks und außerdem auf je 3 Pferde des Contingents ein
viertes als Zuschlag auszuwählen . Die ausgewählten Pferde
sind in den : National speziell zu bezeichnen , und ist letzteres
sofort dem Kreiscommissar zuzustellen.

Die ausgewählten Pferde sind von den Besitzern bezie¬
hungsweise deren Beauftragten der Aushebungs -Commission
an dem vom Kreiscommissar bestimmten Tage vorzuführen.

Das Staats Ministerium , Departement der Justiz , kann
im Einvernehmen mit dem kommandirenden General an¬
ordnen , daß ein höherer Zuschlag ausgewählt , oder daß alle
kriegsbrauchbaren Pferde sämmtlicher oder einzelner Kate¬
gorien (Reit -, Stangen - und Vorderpferde ) der Aushebungs-
Commission vorzuführen sind.

Alle nicht ausgewählten beziehungsweise nicht kriegs¬
brauchbaren Pferde werden gleich nach der Musterung in
ihre Heimath entlassen.

Etwa nicht gestellte Pferde sind nach dem Ermessen des
leitenden Mitgliedes sofort herbeizuschaffen , und ist die Be¬
strafung der Besitzer zu veranlassen.

8 22.
Das leitende Mitglied der Musterungs -Commission

hat dem Kreiscommissar nach Schluß der Musterung sogleich
über den Verlauf derselben Bericht zu erstatten.

8 23.
Das Stratsministerium , Departement der Justiz , bestimmt

schon im Frieden , im Einvernehmen mit dem kommandirenden
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General , an welchen Orten die Aushebung und Abnahme für
jeden Aushebungsbezirk stattfindet , und an welchem Mobil¬
machungstage dieselbe beginnt.

8 24.
Der Aushebungs -Commission sind zuzutheilen:

1) ein militairischerseits zu kommandirender Roßarzt oder
vom Kreiscommissar zuzuzichender Thierarzt und

2 ) drei Taxatoren.
8 25.

1) Die Taxatoren werden von den Amtsräthen von 6 zu
6 Jahren gewählt und zwar:

im Kreise Oldenburg je einer für
Stadt und Amt Oldenburg,
Amt Berne und Delmenhorst,
Amt Westerstede;

„ „ Ovelgönne je einer für die Bezirke a . 6 . o.,
das Amt Landwührden stellt keinen
Taxator;

„ „ Jever
zwei für die Bezirke a . und 6 ., einer
für den Bezirk o.

in den Kreisen Vechta und Cloppenburg je einer für
jeden Bezirk.

In den Bezirken I . a ., 1 . 6 . und o., II . b . treten
der Gemeinderath und der Amtsrath , bezw . die Amts-
räthe , unter Leitung des dienstältesten Beamten für
die Wahl zusammen.

2 ) Wenn in einem Kreise die Abnahme der Pferde gleich¬
zeitig an zwei verschiedenen Orten erfolgen soll , so ist
für diesen Kreis die doppelte Zahl der Taxatoren zu
wählen.

Im Kreise Ovelgönne wird in diesem Falle ein
Taxator nicht von dem Bezirke a . (Elsfleth ) , sondern
von dem Bezirk ä . (Landwührden ) gewählt.

3 ) Zu Taxatoren müssen sachverständige und unbescholtene
Personen , welche das volle Vertrauen der Eingesessenen



besitzen , gewählt werden . Dieselben sind nach dem als

Anlage I ) . beigefügten Eidesformular durch den Kreis-

commissar vor Beginn des Abschätzungs - Geschäfts zu

vereidigen , und ist beglaubigte Abschrift der darüber

aufzunehmenden Verhandlung dem National beizufügen.

4 ) Neben den Taxatoren werden Stellvertreter in gleicher

Zahl und in gleicher Weise (Ziffer 1 , 2 ) gewählt , welche

der Kreiscommissar im Bedarfsfälle einberuft und

vereidigt.
5 ) Pje Taxatoren , deren Stellvertreter , sowie die etwa

zugezogenen Thierärzte erhalten für Ausübung ihrer

Functionen an Diäten täglich 6 ^ und sofern sie zu

reisen haben , Fuhrkosten im Betrage von 10 Pf . pro

Kilometer bei Dampfschiff - und Eisenbahn -Verbindungen,

sonst aber 20 Pf . pro Kilometer gewährt.
8 26.

Die von den Musterungs -Commissionen ausgewählten,

beziehungsweise sämmtliche von denselben als kriegsbrauchbar

erachteten Pferde  werden von der Aushebungs -Commission

an den dazu bestimmten Tagen (ß 23 ) einer nochmaligen

Prüfung  unterworfen.

Hat eine Musterung nicht stattgefunden , so werden sämmt¬

liche gestellungspflichtige Pferde (88 8 und 19 ) der Aus¬

hebungs -Commission vorgeführt.
Die als kriegsbrauchbar anerkannten Pferde sind in ein

National nach Anlage 0 . ( ß 21 ) einzutragen und nach den

verschiedenen Kategorien getrennt aufzustellen.
Die nicht kriegsbrauchbaren sind sofort zu entlassen.

Ueber die Kriegsbrauchbarkeit und die Art der Verwen¬

dung hat der Militair - Commissar zu entscheiden und seine

Gründe hierfür auf Wunsch dem Civil -Commissar anzugeben.

Das leitende oder im Behinderungsfalle ein anderes

Mitglied der Musterungs -Commission hat — sofern nicht die

Musterung noch während des Aushebungsgeschäftes fort¬

dauert , und jedenfalls nach Beendigung derselben , beziehungs¬

weise bei deren Ausfall — bei der Aushebung der Pferde



des Musterungsbezirks persönlich gegenwärtig zu sein . Das¬
selbe hat dabei besonders darauf zu achten , daß sämmtliche
ausgewählten Pferde vorgeführt werden und erforderlichen
Falles die Herbeischaffung der fehlenden zu veranlassen.

8 27.
Aus den als kriegsbrauchbar anerkannten Pferden ist

das auf den Aushebungsbezirk fallende Kontingent , sowie
3 ^ Zuschlag als Reserve auszuwählen.

Die ausgewählten  Pferde werden in ein National
nach Anlage 0 (tz 21 ), die Reservepferde in ein besonderes
National eingetragen , und kommen sämmtlich zur Abschätzung.

Die außer den ausgewählten und zur Reserve bestimm¬
ten etwa noch vorhandenen kriegsbrauchbaren Pferde werden
in den von der Musterungs -Commission eingereichten Natio¬
nalen (tz 21 ) besonders verzeichnet.

Hat eine Musterung nicht stattgefunden , so wird über
diese Pferde gleichfalls ein National nach Anlage 0 . ange¬
fertigt.

Die als Reserve ausgewählten Pferde werden indessen
zunächst nicht abgenommen , sondern nur von den Besitzern
auf drei Wochen , vom Tage der Abnahme des Contingents
an gerechnet , disponibel gehalten.

8 28.
Bei der Abschätzung,  die von dem Civil -Commissarius

geleitet wird , ist nur der Werth der Pferde in gewöhnlichen
Friedenszeiten in 's Auge zu fassen und von der Preissteige¬
rung in Folge der eingetretenen Mobilmachung abzusehen.

Jeder Taxator giebt vor der Aushebungs -Commission
besonders seine Taxe an , welche in die betreffende Kolonne
des Nationals 0 . ( tz 27 ) einzutragen ist.

Aus diesen drei Taxen wird der Durchschnitt gezogen
und dem Eigenthümer sofort bekannt gemacht , während die
einzelnen Taxen geheim bleiben . Dieser Durchschnitt bildet
die den Besitzern der Pferde nach erfolgter Abnahme zu zah¬
lende Taxsumme.
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Sind Pferde abzuschätzen , welche einem Taxator gehören,

so hat derselbe sich der Abschätzung zu enthalten . Statt seiner

tritt einer der gewählten Stellvertreter ein.

8 29.
Bei der Abnahme  müssen die Pferde Seitens des

Eigenthümers versehen sein mit:
Halfter,
Trense,
zwei Stricken und
gutem Hufbeschlag.

Diese Stücke sind in der Taxe mitenthalten.

Bis zur förmlichen Abnahme der Pferde haben die Be¬

sitzer oder deren Beauftragte die Pferde zu beaufsichtigen

und auf eigene Kosten zu verpflegen . Wenn die Besitzer

den in diesem Paragraphen ihnen auferlegten Verpflichtun¬

gen nicht genügen , so werden die dadurch entstehenden Kosten

ihnen bei Auszahlung der Taxsumme in Abzug gebracht.

Das dieserhalb Erforderliche hat der Civil -Commissar

zu veranlassen.

8 30,
Sollten Besitzer ausgehobener  Pferde wünschen,

an deren Stelle andere diensttaugliche Pferde zu stellen , so

kann hierauf in Ausnahmefällen von der Aushebungs-

Commission eingegangen werden , wenn sofort an Ort und

Stelle die zum Ersatz bestimmten Pferde vorgeführt werden.

8 31.
Nach erfolgter Abschätzung findet die Uebernahme

der Pferde durch den Militair -Commissar statt.

Hierauf wird jedem Pferde die Nummer des Armee-

Korps unter der Mähne an der linken Seite des Halses

eingebrannt und dasselbe mit einer sogenannten Mähnentafel

versehen , auf der die Nummer , die Bestimmung , (Truppen-

theil ) , sowie der Name des Kreises angegeben ist.



8 32.
In denjenigen Kreisen , wo Fahrzeuge und Ge¬

schirre  nebst Zubehör angetanst werden sollen , findet deren
Abschätzung und Abnahme in der Regel im Anschluß an
diejenige der Mobilmachungspferde statt . Das Verfahren
dabei ist dem für Aushebung der Pferde festgesetzten analog.

Soweit angängig , sind die Zugpferde zugleich mit den
Fahrzeugen und Geschirren abzunehmen , indem hierzu der
Commission die vollständigen Gespanne vorgeführt werden.
An die Zusammenstellung der Gespanne ist die Commission
nicht gebunden und kann auch hinsichtlich der Qualität , des
Alters und der Größe der Zugpferde insofern von den Be¬
stimmungen der Anlage L abweichen , als es hauptsächlich
darauf ankommt , starke Zugpferde auszuwählen . Die abge¬
nommenen Pferde werden in ein Nationale nach Anlage 6
eingetragen.

Anlage bl enthält die Bestimmungen über Beschaffenheit
der qu . Fahrzeuge und Geschirre , sowie über das zu einem
Gespann erforderliche Zubehör . Nach Anlage Id ist dieTax-
verhandlung aufzunehmen.

8 33.
Das General -Kommando wird schon im Frieden Vor¬

sorge treffen , daß zum Zeitpunkt der förmlichen Abnahme
der ausgehobenen Pferde von den Truppen zu stellende
Transport - Commandos  in den Aushebungsorten ein-
treffen . Soweit diese Commandos von den Truppen nicht
in hinreichender Zahl gegeben werden können , wird das
General -Commando schon im Frieden die Einberufung von
Mannschaften des Beurlaubtenstandes oder der Ersatzreserve
1 . Klaffe vorsehen . Nöthigenfalls ist der Militair -Commiffar
ermächtigt , Koppelführer zu miethen und kann er hierzu die
Mitwirkung der Kreiscommissaire rechtzeitig in Anspruch
nehmen . Die Zahl der Transport - Mannschaften ist danach
zu berechnen , daß auf 1 Mann etwa drei Pferde kommen.

Der Militair -Commiffar hat die Pferde den Transport¬
führern ordnungsmäßig zu überweisen , und werden vom
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Zeitpunkt der förmlichen Abnahme an die Pferde milttairischer-

seits verpflegt.
Nach Maßgabe der bereits im Frieden aufgestellten

Marsch - und Fahr - Tableaus werden die Pferde nach den

Mobilmachungsorten der Truppen transportirt.

Die gemietheten Koppelführer erhalten wahrend ihrer

Dienste , sowie auf dem Rückmarsch nach der Heimath die

ortsüblichen Löhne , sowie freies Quartier und Verpflegung

nach den darüber bestehenden Bestimmungen auf Kosten des

Militairfonds.
Das General -Cvmmando wird ferner sicher stellen , daß

die Transportführer rechtzeitig die erforderlichen Marsch¬

routen , Eisenbahn - Requisitionsscheine . sowie Blanquets zu

Quartier - Bescheinigungen und Quittungen über Natural-

Verpflegung , Vorspann und Fourage , letztere nach dem für-

alle Gattungen der Pferde gleichen Rationssatz von 5000

Gramm Hafer , 1500 Gramm Heu und 1750 Gramm Stroh

pro Tag erhalten.

Von dem Militair - Commissar empfangen die Trans-

portführer Nationale , welche , über die für jeden Truppen-

theil bestimmten Pferde gesondert , nach Anlage 0 21)

aufzustellen , von dem Militair -Commissar zu vollziehen und

von dem Transportführer an den Truppentheil auszuhän¬

digen sind.

8 34.

Nack Erledigung  des Aushebungs -Geschäftes wer¬

den die in dem National der abgenommenen Pferde (tz 28)

eingetragenen Taxen summirt und wird folgendes Attest

darin eingetragen:

„Daß nach Inhalt des vorstehenden Nationals die

Anzahl von
.geschrieben
.Pferden mit

einer Gesammttaxe von.



geschrieben.
Mark , richtig abgeliefert worden ist , bescheinigt

(Ort und Datum .)

Die Aushebungs -Commission.
(Unterschriften .)

Die laut beiliegender Verhandlung vereidigten Taxatoren.
<Unterschriften .)

Das mit dieser Bescheinigung versehene National ist
vom Civil -Commissar als Belag der Liquidation über den
Taxpreis der abgenommenen Pferde beizusügen . — Die
Eigenthümer der abgenommenen Pferde erhalten von dem
Civil -Commissar über die ihnen zustehenden Taxsummen An¬
erkenntnisse nach dem Formular El.

In gleicher Weise erfolgt auch die Summirung der
Taxen , welche in dem Verzeichniß der angekauften Fahrzeuge
und Geschirre nebst Zubehör ( 8 32 ) eingetragen sind , und
die Ausstellung eines Attestes hierüber , das dem Verzeichniß
als Liquidationsbelag beizufügen ist.

8 35.

Der Civil -Commissar ßendet die Liquidation  über
die abgenommenen Pferde , sowie die Liquidationen über die
Nebenkosten nebst den bezüglichen Belägen nach Beendigung
des Aushebungsgeschäfts spätestens binnen 8 Tagen an das
Staatsministerium , Departement der Justiz , welches die
Kosten feststellt und Anweisung an die Landescasse zur vor¬
schußweisen Zahlung der Beträge für Rechnung der General-
Kriegscasse ertheilt.

Die Auszahlung an die Eigenthümer der abgenomme¬
nen Pferde erfolgt gegen Ablieferung der Anerkenntnisse und
Quittungsleistung.

.8 36.

Grundsätzlich ist jede AushebuiigS -Cvmmission verpflich¬
tet , die auf den Aushebungöbezirk repartirten Pferde wirk¬
lich a ufzubringen.



Von Störungen und Stockungen des Aushebungs-

Geschäfts , soweit sie nicht durch Anordnungen der Aus¬

hebungs -Commission beseitigt werden können , ist dem General-
Commnndo und dem Staatsministerium , Departement der

Justiz , telegraphische Meldung zu erstatten.
Sollte wider Erwarten der Fall eintretcn , daß die

AushebungS -Commission aus den ihr durch die Musterungs-

Commisston zugesandtcn Pferden das von dem Kreise zu

stellende Kontingent an kriegsbrauchbaren Pferden nicht voll¬

zählig aufbringen kann , so ist von dem Kreiscommissar , so¬

bald sich dieses übersehen läßt , sofort die Vorführung der

erforderlichen Zahl noch als kriegsbrauchbar bezeichnter , aber

als überzählig von den Musterungs -Commissionen in die

Heimath entlassener Pferde , auf Grund der Nationallistcn
des tz 21 (Anlage 0 .) , anzuordnen . Sollte sich auch aus

diesen Pferden der Bedarf nicht aufbringen lassen , so ist dies

sofort unter Angabe der fehlenden Zahl und Gattung dem
Staatsministerium , Departement der Justiz , und dem General-

Commando zu melden.
Das Staatsministerium , Departement der Justiz , im

Einvernehmen mit dem kommandirendcn General veranlaßt

die sofortige Gestellung des Ausfalls aus anderen Kreisen

deS Hcrzogthpms.
Der Aushebungs -Commission steht es frei , hierbei er¬

forderlichen Falls die Vorführung sämmtlicher  noch vor¬

handenen Pferde anzuordncn.
Die Beendigung des Aushebungs -Geschäfts ist von der

AushebungS -Commission an das Staatsministerium , Departe¬

ment der Justiz , und das General - Commando mit dem

Hinzusügen zu melden , wieviel kriegsbrauchbare Pferde der

verschiedenen Categorien noch in dem Bezirk vorhanden sind.

8 37.

Sofern die ausgehobcnen Pferde eines Kreises wegen

nachträglich  erkannter Untauglichkeit  eines Theiles

derselben das Contingent nicht decken, so sind zunächst die



3 A Zuschlag heranzuzichen und bei deren Unzulänglichkeit die
übrigen bereits von der Aushebungs - Commission als kriegs¬
brauchbar anerkannten Pferde ( 88 26 und 27 ) .

Sollte auch hierdurch das vollständige Kontingent an
kriegsbrauchbaren Pferden nicht erreicht werden , so sind
sämmtliche von den Musterungs -Commissionen als kriegs¬
brauchbar bezeichnten und noch nicht zur Aushebung vor¬
gestellt gewesenen Pferde des Kreises auf Grund des Natio-
nals ( 8 21 ) direkt an den Aushebungsort zu beordern.

Für den Fall , daß die Aushebungs -Commission bereits
auseinandergegangen sein sollte , nimmt der Kreiscommissar
allein unter Zuziehung eines ThierarzteS und der drei Taxa¬
toren eine Nachreviston und Abschätzung nach Maßgabe der
vorstehend dieserhalb gegebenen Bestimmungen vor und sorgt
für Bezahlung und Ablieferung an die Truppentheile.

8 38.

Nach Erledigung des Aushebungs - Geschäfts hat der
Kreiscommissar dem Staatsminifteriuin , Departement der
Justiz , über den Verlauf des ganzen Geschäfts sofort Be¬
richt zu erstatten und demselben eine Ueberstcht nach An,
läge 8 . beizufügen . M

8 39.

Die erforderlichen Druckformulare  zu den nach 8 18
vorräthig zu haltenden Verfügungen , den Nationalen (An¬
lage O .) , Elbesformulare ( Anlage 8 .) , Verzeichnisse (An¬
lage 8 .) , Anerkenntnisse (Anlage 8 ) und Ueberstchten über
das Aushebungs -Geschäft (Anlage 8 .) werden den Kreis-
Commissaren schon im Frieden in genügender Anzahl
Übermacht.

Für Bereithaltung der Blanquets zu den Marsch¬
routen und Requisitionsscheinen , sowie der den Transport¬
führern zu behändigenden Quittungs - Formulare über Na-
turalverpfleguiig , Vorspann und Fourage , Quartier - Beschei¬
nigungen , ferner für Beschaffung und Bereithaltung von



690

Koppelzeug, Pferdemaße», Mähnentafcln und Pferde-
Brenneiscn sorgt die Militair-Behörde.

Oldenburg, den 6. November 1875.

Staatsministerium.
Departement der Justiz.

Mutze nbecher.

B rau er.

F



Ueberstcht
der

im Kreise. Bezirk. bei der
periodischen Vormusterung im Jahre 18. . vorhandenen kriegs¬
brauchbaren Pferde und Vergleichung mit dem Resultate der

pro 18 . . stattgehabten Vormusterung.



s:

Bezeichnung
des

Kreises.

Gesammt-
zahl der

Pferde mit
Ausschluß'
der im Z4

des Regle¬
ments be-
zeichneten.

Nach der Vormuste¬
rung pro 18 . . waren

kriegsbrauchbare
Pferde vorhanden

K- N
Pferde.

5.
Bei der Vormuste¬
rung im laufenden
Jahre waren kriegs¬
brauchbare Pferde

vorhanden

G N

Pferde.

e:
8
G

Summa
Im Mobilmachungs
Fall hat der Armee-

Korps -Bezirk zu
stellen und zwar:

für das inte Armee-
Korps . . .

für das nte Armee-
Korps . . .

Dazu33j
Summa

Mithin:  Ueberschuß
gegen den Bedarf
Manko am Bedarf



Mithin

Weniger
Bemerkungen.

K G 8 K G

Pferde. Pf er de.
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Anlage L. (zu  Z 12).

Bestimmungen
über die Beschaffenheit der Mobilmachungs-Pferde.

In Ansehung der Pferde, welche im Falle einer Mobil¬
machung beschafft werden, wird Folgendes festgesetzt:

1) Kürassier-Pferde sollen nicht unter 1 Meter 65 Zen¬
timeter,

2) Pferde für die übrige Kavallerie und reitende Artillerie,
sowie Reitpferde überhaupt nicht unter 1 Meter
57 Zentimeter,

3) Artillerie- und Train-Stangenpferde nicht unter
1 Meter 62 Zentimeter,

4) Artillerie- und Train-Vorderpferde nicht unter1 Meter
57 Zentimeter

groß sein.
Wenn auch nöthigenfalls zum Theil Pferde von niedri¬

gerem Maaß als das angegebene angenommen werden können,
so darf doch hierbei in der Regel nicht unter1 Meter
55 Zentimeter herabgegangen werden. Dem Alter nach sind
Pferde zwischen6 und 14 Jahren am geeignetsten für den
Kriegsdienst.

Hengste, tragende Stuten und Mutter-Stuten, die unter
3 Monate alte Fohlen nähren, alle mit Hauptfehlern, Krank¬
heiten oder sonstigen zum Dienst der Kavallerie untauglich
machenden Mängeln, als z. B. Blindheit, Spathlähmung,
schadhaften Hufen(als Voll- oder Zwanghuf, Steingallen,
Hornkluft oder Hornspalten, Strahlkrebsu. s. w.) behafteten
Pferde werden nicht genommen, einäugige zu Wagenpferden
nur, wenn der Verlust des Auges von äußerer Verletzung
und nicht von innerer Krankheit herrührt.

Stuten werden als tragend erachtet, wenn dies entweder
schon durch Augenschein bekundet, oder wenn durch einen



Deckschein in beglaubigter Form nachgewiesen wird , daß die
Stute nach mehrfachen Versuchen den Hengst nicht mehr
angenommen hat.

Bei der Auswahl der Pferde ist im Allgemeinen der
Grundsatz zu beachten , daß erstere dem beabsichtigten Gebrauch
möglichst entsprechen müssen , und daß alsdann ein oder
der andere unwesentliche Fehler , der unter andern Umstän¬
den die Annahme eines Pferdes ausschließen würde , keinen
Grund zur Zurückstellung geben kann.

Bei der in Folge Landlieferung stattgefundenen zwangs¬
weisen Gestellung haftet der letzte Besitzer nicht für das Vor¬
handensein derjenigen Eigenschaften beim Pferde , deren Fehlen
nach den Landesgesetzen bei freiwilligem Verkauf ein Rück¬
gängigmachen des Handels oder eine Regreßpflicht des
Verkäufers begründet.

Es ist daher die Rückgabe eines zwangsweise ange¬
tansten Pferdes und die Rückforderung des gezahlten Tax¬
preises nicht statthaft , auch wenn innerhalb bestimmter Fristen
eine der nach den Landssgesetzen sonst den Rückgang des
Kaufes bedingten Krankheiten nachzuweisen ist.

Bei freihändigem Ankauf bleiben indessen die gesetzlichen
Bestimmungen der Gewährleistung in Kraft.
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Anlage 0 . (zu §8 21, 26, 27, 28, 32, 36, 37).

Nationale
der

als kriegsbrauchbar anerkannten und ausgchobenen*) Mobil¬
machungs-Pferde aus dem Kreise. Mustcrungsbezirk

* l

*) I. In den Blanquets für die MusterungS-Commissionen
fallen die Worte „und ausgehobenen" fort.

2. In den für die Transportführer bestimmten Natio¬
nalen (§ 33) ist die Bezeichnung des Truppentheils
re., für welchen die Pferde bestimmt sind, der Ueber-
schrift beizufügen.

3. Die Nationale sind am Schluß von den Aushebungs-
Commissaricn und Taxatoren durch Namens-Unter¬
schrift und Datum zu vollziehen.



Nr.derMähnentafel.

1. 2.

Vor- und Zu¬
name

des Besitzers.

3. 4. 5. 6. 7.

Wohnort
und

Farbe
und

Abzeichen

Geschlecht
der

Pferde. Größe. Alter.

Kreis. der
Pferde.

§ Centi-
meter. Jahr.
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8.
Sind ausgehoben als

9.
Taxe der ausgehobenen Pferde.

10.

Für 1. 2. 3.
Durchschnitts-

Betrag.
Bemerkungen.

«2
Vorder

welchen
Truppen

in

Zahlen

in
Worten

Pferd e. theil. Taxator

1. In den Rubri¬
ken zu9werden
Beträge von
einer halben
Mark und dar¬
über für eine
volle Mark ge¬
rechnet,Beträge
unter einer hal¬
ben Mark blei¬
ben außer An¬
satz-

2. Reservepferde
sind nicht in das
National der
ansgehobenen

Mobil¬
machungs-

Pferde aufzu¬
nehmen, son¬
dern in beson¬
deren Nationa¬
len zu verzeich¬
nen.

1. In den für die Musterungs- Commissionen abzudruckenden
Blanquets lautet die Ueberschrist der Rubrik 8

„Sind ausgewählt als"
2. In den Nationalen, welche den Lransportführern zu übergeben

sind GH 33), ist nur die Rubrik
„Durchschnittsbetrag in Zahlen"

der Kolonne9 auszufüllen. —
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Anlage v . (zu 8 25).

Eidesfvrnkular
für

die Taratorcn der Behufs einer Armee-Mobilmachung vom
Lande auszuhebenden Pferde.

Ich (Bor- und Zuname), schwöre daß, nachdem ich zum
Taxator der zur Armee-Mobilmachung vom Lande auszu¬
hebenden Pferde bestellt worden bin, ich bei diesem Geschäft
nach den bezüglichen Vorschriften unter Zugrundelegung der
vor dem Eintritt der Mobilmachung stattgehabten Friedens¬
preise und ohne Rücksicht auf die in Folge der Mobilmachung
eingetretene Preissteigerung nach bestem Wissen, mit aller
Unparteilichkeit, also weder zum Vortheil noch zum Schaden
der Pferde-Eigenthümer oder der Königlichen Casse, abschätzen
werde.

So wahr mir Gott helfe.



Bestimmungen
über die Beschaffenheit der zu militairischen Zwecken bestimm¬

ten Fahrzeuge und Geschirre nebst Zubehör.

1) Die Fahrzeuge  sollen vierrädrige Wagen sein mit
einem Untergestell von starker Construktion und mindestens
20 Centner Tragfähigkeit, nicht zu lang gebaut, so daß sie
mit dieser Last von 2 Pferden gezogen werden können. Die
Räder sollen nicht unter 1 Meter und nicht über 1,60 Meter
hoch, mit eisernen Reifen umgeben sein. Die Breite der
Felgen soll nicht unter5 Cenlimeter und nicht über I2Centi-
meter betragen. Geleisbreite landesüblich, Hemmschuh(rcsp.
Hemmvorrichtung) wünschenswerth. Die Wagen müssen
einen Langbaum, eine abnehmbare Wagendeichsel, eiserne oder
stählerne Achten und eine bewegliche Hinterbracke haben.
Die Deichselspitze soll mit einem Beschlag versehen sein, der
das Vorlegen von Vordcrpferden ermöglicht. Es sollen
Steuerkettm oder Aufhalter von doppeltem Leder daran sein.

Das Obergestell muß aus einem Bretterkasten oder aus
2 Leitern oder aus starkem, bis an den oberen Leiterbaum
reichendem Korbgeflecht bestehen, vorn und hinten geschlossen,
mit Spriegeln über den Leitern und mit einem Sitzbrett resp.
Bvcksitz für den Fahrer versehen sein. Der innere Ladungs¬
raum soll mindestens 2,25 Kubikmeter betragen.

2) Die Geschirre,  nach Landeösitte Kummt- oder
Sielen-Geschirre, sollen zweispännig, haltbar, in den Leder-
theilen geschmeidig sein, Zugstränge von Hanf oder Zugketten,
Kreuzlcinen von Hanf, Bandgurt oder Leber haben. Sielen-
Geschirre sollen Halskoppeln haben. — Halfter mit starken,
mit Zügeln versehenen Trensengebissen zum Einknebeln, für
jedes Pferd eine Halfterkctte.



3 ) Als Zubehörstücke sind erforderlich:
pro Gespann:

1 Train - (Fahr -) Peitsche,
5 Bindestricke,
I Achsschnüerbüchse,

I Handlaterne,
1 neue Kardätsche und I Striegel.

pro Pferd:

1 Deckengurt und
1 großer Futtcrsack.

Bemerkung.
Die Fahrzeuge , Geschirre und das Zubehör haben

den vorstehenden Bedingungen möglichst zu entsprechen.
Ueber Abweichungen ist hinweg zu sehen , wenn das

Gespann sonst für die beabsichtigten militairischen Zwecke

geeignet ist.



Verzeichniß
der für militairische Zwecke als tauglich anerkannten und an¬

gekauften Fahrzeuge und Geschirre nebst Zubehör
aus dem Kreise. Musterungsbezirk.

Bemerkung.
Die Verzeichnisse sind am Schluß von den Abnahme-

Commissarien und Taxatoren durch Namens-Unterschrift
und Datum zu vollziehen.



Zuname

Besitzers
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14.

Für

wel¬

chen

Trup-

pen-

theil.

15.

Taxe der abgenommenen Fahrzeuge und
Geschirre nebst Zubehör.

1.

Taxator

Summa

dieser
drei

Taxen.

Durchschnitts¬
betrag

tu
Zast
len

in

Worten

Mark.

16.

Be¬

merkungen.

In den
Rubriken

zu 15 wer¬
den Beträge

von einer
halben Mark
und darüber
sür eine volle
Mark gerech¬
net ; Beträge
unter einer

halben Mark
bleiben außer

Ansatz.
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Nr.

deS AushebungS -NationalS.

Anerkenntnis.
Daß der.

zur Armee -Mobilmachung.

heute abgeliefert hat , wofür demselben der Tarwerth von

gegen Ablieferung dieses Anerkenntnisses und auf nachstehende
Quittung zu zahlen ist , bescheinigt.

Der Civil -Aushebungs - Commissarius.
(Stempel der
Kreisbehörde .)

Qnitt « ng.
Vorstehende . geschrieben

.Mark , habe ich aus der . .

. . . . . . Kasse zu.
baar und richtig erhalten und quittire hiermit.

. den . . ten . . . . 18  .

(Unterschrift des Empfängers . )

Ein.

von Farbe und Abzeichen .
Pferd

„ Geschlecht

Centimeter

Jahren

geschrieben: Mark,

den . . ten. 18 . .



Anlage 8 . (zu Z 38).
Ueber

über das Resultat des Musterungs - und Aushebungs-
im.

-1. 2. 3. 4. 6. 7.

Zahl der von
den

Musterungs-
Commissionen

als kriegs¬
brauchbar

bezeichneten
Pferde.

Bleiben in den

Kreis.

<5
r-̂

r-
rrr->

-8

Zahl der der
Aushebungs-
Commission
vorgeführten

Pferde.

Musterungs-
Bezirken noch

kriegs¬
brauchbare

Pferde
vorhanden.

r->

<-r

>8
8

N-

LH
Stangen-Vorder-

<2

ß
Stangen-Vorder-rs

! ö ! «
! «d 8

» ! rr !

s ; IV K̂? 8

OS> Pferde. C> Pferde. G Pferde.



sicht
Geschäfts bezüglich Gestellung der Mobilmachungs-Pferde.

Von den
nach Ko¬

lonne 6 der
Aus¬

hebungs-
Commission
vorgeführ¬

ten Pferden
sind von der¬

selben als
wirklich
kriegs-

brauchbar
bezeichnet
worden.

G
Pferde.

9.

Das
Kontingent
ausgehoben

mit

Nt N
Pferde.

10.

Reserve
von 3 fs

A;
Pferde.

11.

Bleiben an
bereits de¬
finitiv. als

kriegs¬
brauchbar

bezeichneten
Pferden

vorhanden.

C>

Pferde.

12.

mer-
kun-
gen.
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Generalfonds sowie auf das zum Kloster Blankenburg gehörige
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Finanzen, vom 27. November 1873, betreffend Anwendung der
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Berichtigung.

M 125.
Bekanntmachung des Staatsminifieriums, betreffend die Benutzung der

Krahne bei den Hafenanstalten zu Brake und die dafür zu zah¬
lenden Gebühren.

Oldenburg, den 26. November 1878.

Auf Grund des Artikels9 § 6 dcö Gesetzes vom 5.
December 1868, betreffend die Organisation des Staats-



Ministeriums, werden folgende Bestimmungen über die Be¬
nutzung der Krähne bei den Hafenanstalten zu Brake und
die dafür zu zahlenden Gebühren bekannt gemacht.

8 I.
Die sämmtlichen Krähne der Hafenanstalten zu Brake

stehen unter Aufsicht deS Hafenmeisters.
8 2.

Wer einen der Krähne gebrauchen will, hat sich an den
Hafenmeister zu wenden und dabei anzuzeigen, ob er die zur
Bedienung des Krahns erforderliche Mannschaft selbst stellen
will oder die Stellung derselben von Seiten der Hafenver¬
waltung beansprucht.

Wenn jedoch ein Krahn verpachtet ist, so haben diejeni¬
gen, welche denselben gebrauchen wollen, sich an den Pächter
zu wenden, welcher stets die zur Bedienung des Krahns er¬
forderliche Mannschaft und die dazu erforderlichen Geräth-
schaften zu stellen hat. —

8 3.
Wird die zur Bedienung eines Krahns erforderliche

Mannschaft von Seiten der Hafenverwaltung gestellt, so hat
diese auch die erforderlichen Geräthschaften(Haken, Schinkel-
Haken, Stooppen, Lengen) zu stellen und die erforderlichen
Sicherheitsmaßregeln zu treffen.

Wird die zur Bedienung des Krahns erforderliche Mann¬
schaft nicht von der Hafenverwaltung gestellt, so hat der¬
jenige, dem die Benutzung des Krahns gestattet ist, auch für
die erforderlichen Geräthe und Sicherheitsmaßregeln selbst zu
sorgen und ist für allen an dem benutzten Krahn entstehenden
Schaden verantwortlich.

§ 4.
Die größte zulässige Belastung ist:

für den großen Krahn am Hafen bei Benutzung des stärkeren
Getriebes 20000 Klgr., sonst 2000 Klgr.,
für die kleineren Krähne daselbst 3000 Klgr.,
für den Krahn an der Einfahrt zum Hafen 2500 Klgr.,
für den Krahn an der südlichen Weserkaje 2000 Klgr.



Wer einen der Krähne zur Hebung größerer Lasten be¬
nutzt , wird , vorbehaltlich deS Schadensersatzes , mit Geldstrafe
bis 100 ^ bestraft.

8 5.

An Krahngeld ist zu entrichten:
rr) einschließlich der Stellung der Mannschaft und

Gerüche : ^
1. bei Pferden für das Stück . 1 —
2. bei größerem Rindvieh für das Stück . . — 50
3. bei Rindern , Kälbern , Schafen , Schweinen

für das Stück . — 25
4. bei Steinen für den Kubikmeter . . . . 1 —
5. bei hartem Holz für den Kubikmeter . . — 75
6. bei weichem „ „ „ „ . . — 50
7. bei anderen Gütern für 100 Kgr . . . . — 5

jedoch nicht weniger als 25
bei größeren Mengen wird das überschießende
Gewicht bis 50 Kgr . nicht, von 50 bis 100
Kgr . für voll gerechnet,

8. Für das AuS- und Einsetzen eines Mastes Ruders.

bei einem Schiffe unter 175 Kbm. 10 — 50
„ „ „ bis zu 250 15 1 —
-- -- -- „ 350 20 I 50
-- -- ,/ „ 425 /, 25 2 —
" -- « »- 850 30 3 —
-- -- -- »- „ 1500 35 4 —
„ „ „ von 1500 „ u. mehr 45 6 —

9. Für das Einsetzen oder daS Aussetzen eines Mastes
oder Ruders allein ist die Hälfte deS obigen Satzes
zu entrichten.

d ) wenn der Benutzer selbst die Mannschaft und Gerüche
stellt , die Hälfte der unter n . angegebenen Sätze.



§ 6.
Vorstehende Bestimmungen treten mit dem 1. Januar

1876 in Kraft.
Oldenburg, 1875, November 26.

Staatsministerium.
Departement des Innern,

von  Berg.
Brauer.

.U 126.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, Departement der Finanzen,

betreffend Anwendung der Forstvrdnung vom 28. September 1840
auf das beim Gute Bodenburg, Landgemeinde Oldenburg, belegen«
Gehölz des Generalfonds sowie auf das zum Kloster Blankenburg
gehörige in der Gemeinde Osternburg belegene Blankenburger Holz.

Oldenburg, den 6. November 1873.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß die in den
§8 21—46 der Forstordnung vom 28. September 1840 ent¬
haltenen Vorschriften hinsichtlich der unter den Nummern
4. 6. 8. 9. 21.—26. 32. 33 der BeilageI . dieser Forstord¬
nung bczeichneten strafbaren Handlungen, unter den im § 74
solcher Forstordnung enthaltenen näheren Bestimmungen, auf
das beim Gute Bodenburg, Landgemeinde Oldenburg, belegene
Gehölz des Generalfonds sowie auf das zum Kloster Blan¬
kenburg gehörige, in der Gemeinde Osternburg belegene
Blankenburger Holz für andwendbar erklärt sind und daß
die Beaufsichtigung des erstgedachten Gehölzes dem Holzwärter
Brand zu Hundsmühlen, die Beaufsichtigung des Blankcn-
bürger Holzes dem Klosterzimmermann Bernhard Depke zu
Neuenwege übertragen ist.

Oldenburg, 1875 November 6.
Staatsministerium.

Departement der Finanzen.
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M 127.
Bekanntmachung des Staatsminisieriums, Departement der Finanzen,

betreffend Anwendung der Forstordnung vom 28. September 1840
auf den in der Gemeinde Dötlingen beim Forstorte Berkenbusch
belegenen Fuhrenkamp des Brinksitzers Joh. Diedr. M. Wigger
zu Brettors

Oldenburg, den 27. November 1878.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß die in den
8§ 2k—46 der Forstordnung vom 28. September 1840 ent¬
haltenen Vorschriften hinsichtlich der unter den Nummern
4. 6. 8. 9. 21.- 26. 32. 33. der Beilage I. dieser Forst¬
ordnung bezeichneten strafbaren Handlungen, unter den im
8 74 solcher Forstordnung enthaltenen näheren Bestimmungen,
auf den in der Gemeinde Dötlingen beim Forstorte Birkenbusch
bclegencn Fuhrenkamp des Brinksitzers Joh. Diedr. M. Wigger
zu Brcttorf für anwendbar erklärt sind und daß dem Holz¬
wärter Hinrichs zu Dötlingen die Beaufsichtigung dieses
Fuhrenkamps übertragen ist.

Oldenburg, 1875 November 27.

Staatsministerimn.

Departement der Finanzen.

Ruhstrat.



Berichtigung.

Im 69. Stück des XXIII . Bandes des Gesetzblattes
hat es in der Bekanntmachung des Staatsministeriums
vom6. November 1875, betreffend das Pferde-Ausbebungs-
Reglement, zu heißen:
im Z 3 sub 7. (S . 675 oben).

7. Die auf Grund der Regierungs-Bekanntmachung
vom 17. Juli 1868 gewählten Mitglieder der Bezirks-
Vorstände und deren Ersatzmänner treten als Mitglieder der
Musterungs-Commisstonen und deren Stellvertreter ein.

Im § 5 (S . 675) ist der zweite  Absatz zu streichen.
In der Anlage X. hat es in der Colonne3 (S . 692)

zu heißen:
Gesammtzahl der Pferde mit Ausschluß der im § 8

deS Reglements bezeichnctcn.
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Inhalt.
128. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 3V. November

1878, betreffend das dem HerrnI . G. May in Buckau bei
Magdeburg ertheilte Erstndungspatent.

129. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 4. December
1878, betreffend die Gewährung von Erleichterungen für den
Verkehr zwischen den beiden Weserufern.

M !28.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend das dem Herrn Z.

G. May in Buckau bei Magdeburg ertheilte Erfindungspatent.
Oldenburg, den3«. November 1878.

Das Staatsministcrium macht hiermit bekannt, Laß dem
Herrn I . G. May in Buckau bei Magdeburg ein Patent
auf einen von ihm erfundenen Funkendämpfer nach Maßgabe
der beim Staatsministcrium, Departement des Innern, nieder-
gelegten Zeichnung und Beschreibung, soweit derselbe als
eigenthümlich und nicht bereits bekannt zu betrachten ist,
für das Großherzogthum auf die Dauer von fünf Jahren
mit dem Vorbehalte ertheilt worden ist, daß das Patent
erlöschen soll, wenn nicht innerhalb Jahresfrist, von heute
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angerechnct, nachgewiesen wird, daß derselbe im Großherzog¬
thum zur bleibenden Anwendung gekommen ist.

Oldenburg, den 30. November 1875.
Staatsministerium.

Departement deS Innern,
von Berg.

Brauer.

M 129.
Bekanntmachung des StaatSminiAreiurns, betreffend die Gewährung von

Erleichterungen für den Verkehr zwischen den beiden Weserufern.
Oldenburg, den 4. December 1878.

- Die nach der Bekanntmachung vom 9. Juni 1875(Ge¬
setzblatt Band 23. S . 585) für den Verkehr mit zollpflichtigen
Gegenständen zwischen den Ortschaften an den Ufern der
Weser unterhalb Vegesack (Ziffer 7 der Bekanntma¬
chung) gewährten Erleichterungen werden hierdurch auf die
an der Weser unterhalb der Lesum -Mündung  be-
legenen Ortschaften ausgedehnt.

Oldenburg, den4. December 1875.

Staatsministerium.
Departement der Finanzen.

R uhstrat.
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130.
Gesetz, betreffend die Förderung der Pferdezucht im Herzogthum Olden¬

burg.

Oldenburg , den 6 . December 1873.

Wir tlicolaus Friedrich Peter , von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen , Herzog
von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen
und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkenseld , Herr
von Jever und Kniphausen re. re.

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz für
das Herzogthum Oldenburg waS folgt:

Artikel I.
8 1. Für jeden nach Artikel 6 § 3 des Gesetzes vom

18 . August 1861 , betreffend die Förderung der Pferdezucht,



ertheilten Zulassungsschein ist eine Gebühr zu bezahlen,
welche dem doppelten Betrage des niedrigsten Deckgeldsatzes
deS DistrictS , worin der Besitzer des Hengstes wohnt , gleich

kommt . Diese Gebühr soll zur Förderung der Pferdezucht
verwandt werden.

§ 2. Entsteht , nachdem für einen Hengst zum Decken

fremder Stuten ein Zulassungsschein - ertheilt ist , die Ver-

muthung , daß derselbe mit einem Erbfehler behaftet sei, so

kann das Staatsministerium eine nochmalige Köhrung an¬
ordnen.

Artikel 2.

8 1. Wer einen Hengst zur Köhrung oder eine Stute

zur Bewerbung um Prämien oder zur Aufnahme in ' s Stamm-

Register vorführt , ist verpflichtet , der Köhrungs -Commission
die Angaben über Alter , Abstammung u . s. w . vollständig

und genau zu machen und die darüber in Händen habenden

Bescheinigungen vorzulcgen.
Wkr wissentlich unrichtige Angaben macht oder Beschei¬

nigungen zurückhält oder unrichtige vorzeigt , wird mit Geld¬

strafe bis zu 100 ^ bestraft , falls nicht eine höhere Strafe

verwirkt ist.
§ 2 . Der Besitzer eines geköhrten Hengstes , einer Prä¬

mien - oder Stammstute ist verpflichtet , die Veräußerung oder

den Todesfall eines solchen Pferdes entweder dem Verwal¬

tungsamte oder dem Vorsitzenden der Köhrungs -Commission
innerhalb 14 Tagen anzuzeigen . Wer dieses unterläßt , wird

mit Geldstrafe bis zu 30 ^ bestraft.

Artikel 3.

Der Art . 9 deS Gesetzes vom 18 . August 1861 , betreffend

die Förderung der Pferdezucht , wird aufgehoben und treten

folgende Bestimmungen an dessen Stelle:
§ I . Jeder Besitzer eines abgeköhrtcn Hengstes hat daS

Recht , eine Revisionsköhrung zu verlangen.
8 2. Dieser Antrag muß entweder sofort nach Ver¬

lesung des Protokolls oder spätestens innerhalb 8 Tagen nach



derselben hei dem Vorsitzenden der Köhrungs -Commission ein¬
gebracht und dabei eine Summe von 15 ^ zu den Kosten
dcponirt werden , beides bei Strafe des Verlustes der Re¬
vision.

§ 3. Ist ein Hengst abgeköhrt , so darf er später nicht
wieder zur Köhrung vorgeführt werden ; ausgenommen sind
jedoch die dreijährigen Hengste , welche später noch einmal
zur Köhrung vorgeführt werden dürfen.

Artikel 4.

Der Art . 16 des Gesetzes vom 18 . August 1861 wird
aufgehoben und treten die nachstehenden Bestimmungen an
dessen Stelle:

§ I . Die durch Hauptprämien ausgezeichneten Zucht¬
pferde erhalten an der linken Lende das Brandzeichen O mit
einer Krone und müssen 3 Jahre lang , — Hengste , welche
über 100 (1 ^ Prämie erhalten , 4 Jahre lang — zur Zucht
im Herzogthum Oldenburg verwandt werden.

8 2. Hengste , welche durch Angeldsprämien ausgezeich¬
net worden sind , erhalten an der linken Seite des Halses
daS Brandzeichen O mit Krone und müssen zwei darauf fol¬
gende Deckzeiten , also bis zur Hauptköhrung deS folgenden
JahreS zum Decken fremder Stuten im Herzogthume Olden¬
burg verwandt werden.

8 3 . Wer die im 8 1 und 2 enthaltenen Bedingungen
nicht erfüllt , muß die erhaltene Prämie an die LandeScaffe
zurückzahlcn und bei Hengsten außerdem ein Reugeld an
dieselbe entrichten , welches während des ersten JahreS nach
Empfang der Prämie 50 H>, innerhalb deS zweiten JahreS
40 A>, innerhalb des dritten JahreS 30 A und innerhalb
des vierten JahreS 20 A der Prämie beträgt.

8 4 . Auf Antrag der KöhrungS -Commission kann daS
StaatSministcrium die Verpflichtung , einen Prämienhen
4 Jahre lang zur Zucht im Lande zu verwenden , auf3 ^ V '?

ermäßigen , auch die Zahlung des Reugeldes erlassen ^
mäßigen . ' ^ '



§ 5. Prämienstuten dürfen nach Empfang der Prämie
innerhalb der nächsten drei Jahre nur von Prämienhengsten
oder wenn sie in's Stammregister ausgenommen sind, nur von
einem Stammhengste gedeckt werden. Wer diese Verpflichtung
nicht erfüllt, ist schuldig, die empfangene Prämie an die
Landes-Casse zurückzuzahlen, Loch kann die Köhrungs-Com-
mijston aus besonderen Gründen Ausnahmen gestatten.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den6. De-
cember 1875.

(I.. 8.) Peter.
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Normal -Etats der Stärke und Verpflegung der Gendarmerie.

M 131.
Patent , betreffend Verkündigung des Normal -Etats der Stärke und Ver¬

pflegung der Gendarmerie.

Oldenburg , den 10 . December 1873.

26ir DcollMS Friedrich Peter , von Gottes Gnaden

Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen , Herzog

von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen

und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkenfeld , Herr

von Jever und Kniphausen re. re.

verkünden hierneben den mit dem Landtage des Groß¬

herzogthums vereinbarten neuen Normal -Etat der Stärke und

Verpflegung der Gendarmerie.
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Dieser neue Etat tritt am I . Januar 1876 in Kraft.

Urkundlich Unserer eigenhändigen NamenS - Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 10 . De-
cember 1875.

(I-. 8.) Peter.

von Berg.

Brauer.

Normal - Etat

der Stärke und Verpflegung der Gendarmerie.

2-
«-s

s -;
<2

1

1

7

10

Kopfzahl , Besol¬
dung und Rationen.

1 Zulage für einen anderweit sa-
larirten Commandeur 36 bis
75 ^ monatlich die kein
Recht auf Wartegeld oder
Pension gewährt . . .

(Für den jetzigen Commandeur
kann jedoch die Zulage bis
120 monatlich bewilligt
werden ) .

Stabswachtmeister und Rech¬
nungsführermonatlich 150^

Wachtmeister zu 1440 jähr¬
lich (monatlich 120 Hi ) .

Sergeanten erster Classe zu
1260 jährlich (monatlich
105 .

900

1800

10080

12600



Classe zu
(monatlich

21600
Classe zu
(monatlich

16200
Classe zu

(monatlich
13248

Sergeanten zweiter
1080 jährlich
90

Gendarmen erster
900 ^ jährlich
75 . . .

Gendarmen zweiter
828 ^ jährlich
69 .M . . .

Rationen täglich, giebt jährlich
8760 Rationen zuI 20^Summa ^

L. Montirung.
StabSwachtmeistcr jährlich.
Wachtmeister zu jährlich 108^
Sergeanten zu jährlich 96 ^
Gendarmen zu jährlich 81
berittene Sergeanten und
Gendarmen, Mehrkosten zu
jährlich 10 ^ 50

Summa L.

O. Remonte.
Ankauf von 3—4 Pferden
jährlich

Summa 0.
v . Extraordinarien.

1. Medizin und Krankenpflege
für 72 Köpfe zu 10 ^
50 . . . .

2. Pferdeequipage, Hufbeschlag
und Kurkosten für 23 Pferde
zu 45 ^ .

3. Büreaukosten, monatlich
21

76428

10512

III
756

2880
2754



4. Armatur und Lcderzcug, für
Reparatur und Ersatz .

5. Unvorhergesehene Ausgaben,
360 —

als : Tagegelder und Diäten,
Reisekosten, Prämien , tem-
poraire Unterstützungen,
Briefporto rc. 3444

Summa O. — 5847 —

L . Service.
1. Quartiergelder . . . .
2. Quartiergeld - Zulage für

6000 —

Verheirathete . . . .
3. Casernirungskosten in Olden-

3750 —

bürg. 1080 _
Summa V. 10830

Gesammtbetrag H — ^̂I12128 —̂

Nähere Bestimmungen.

Zu Die Ration wird entweder in nakura . geliefert
oder nach dem Ausverdingungspreise vergütet ; dieselbe besteht
in 4H Kilogramm Hafer , 4^ Kilogramm Heu und 4H- Kilo¬
gramm Stroh.

Sollte es stch Herausstellen, daß mit noch weniger als
24 Pferden auszukommen wäre , so kann die Zahl der Pferde
bis auf 20 Stück beschränkt werden und können dann die
ersparten Rationen zur Aufbesserung der Gehalte , für Remune¬
rationen besonderer Dienstleistungen und für temporäre
Unterstützungen verwandt werben.

Der als Commandcur fungirende Offizier bezieht die
Ration nur dann , wenn dieselbe ihm nicht schon in seiner
sonstigen Dienststellung für sein Pferd vergütet wird.



Die Rechnungsführung kann vom Dienste des Stabs-
wachtmeisters getrennt und einem Andern gegen eine Sold¬
zulage von monatlich 30 ^ übertragen werden . In diesem
Falle beträgt die Besoldung des Stabswachtmeisters jährlich
1440 ^ ( monatlich 120

Zu L . An Montirung empfängt:
1. der Wachtmeister , berittene Sergeant und Gendarm

jährlich 1 Waffenrock , 1 Zwillichjacke , 1 Reithose,
1 Paar lange Stiefel , alle 2 Jahre 1 Mütze , alle
sechs Jahre einen blauen Mantel;

2 . der unberittcne Sergeant und Fußgendarm jährlich
1 Waffenrock , 1 Hose , 1 Paar kurze Stiefel , alle
zwei Jahre I Mütze , alle 4 Jahre 1 grauen Mantel.

Zu 0 . Der Erlös für ausrangirte Pferde ist zunächst
zur Remonte zu verwenden.

Zu v . 5 . Der Kommandeur des Corps erhält für
Dienstreisen Tagegelder und Transportkosten nach Maßgabe
seiner sonstigen Dienststellung.

Für jede Nacht , welche außerhalb des Stationsortö im
Dienste zugebracht wird , sowie für jede in Begleitung einer
Gerichtsdeputation oder der Staatsanwaltschaft , bchuf Dienst¬
leistung bei derselben , bei Tage gemachte Dienstreise , wenn
nicht diese an einem Vormittage ( bis 1 Uhr Mittags ) oder
am Nachmittage (von 1 Uhr an ) abgemacht ist, erhalten : der
Stabswachtmeister 3 die Wachtmeister 2 50 ^s, die
Sergeanten und Gendarmen 2

Zu L . I . Der anderweit salarirte Commandeur erhält
keine Quartiervergütung.

Der Stabswachtmeister hat freie Wohnung in der Ka¬
serne ; die nicht kasernirte Mannschaft erhält Quartiergeld,
und zwar der Wachtmeister I0 ^ L50 ^s, der Sergeant 9
der Gendarm 7 ^ 50 monatlich.

Zu D . 2. Der verheiratheten , nicht kasernirten Mann¬
schaft , kann soviel Zulage zum Quartiergeld bewilligt werden,
daß das Quartiergeld dadurch bis auf 18 ^ monatlich steigt
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Inhalt.
132 . Gesetz für das Großherzogthum Oldenburg vom 13 . December

1878 , betreffend die Kosten der Untersuchungen der Maaße , Ge¬
wichte und Waagen.

133 . Gesetz für das Herzogthum Oldenburg vom 13 . Deeember
1878 , betreffend Abänderung des Gesetzes vom 4 . April 1868,
betreffend die Reorganisation der Ersparungscaffe.

134 . Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 14 . Deeember
1873 , betreffend die Aufhebung des Nebenzollamts I. zu
Horumersiel.

132.
Gesetz für das Großherzogthum Oldenburg , betreffend die Kosten der

Untersuchungen der Maaße , Gewichte und Waagen.
Oldenburg , den 13 . Deeember 1878.

26ir NcolauL Friedrich Peter , von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen , Herzog
von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen
und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkenfeld , Herr
von Jever und Kniphausen re. re.
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verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz für
das Großherzogthum , waS folgt:

Einziger Artikel.

Dem Art . 5 § I des Gesetzes vom 20 . Juni 1870,
betreffend die Eichungsbehörden , wird folgende Bestimmung
hinzugcfügt:

Die Kosten der Anschaffung und Unterhaltung
der zur Vornahme der Untersuchungen erforderlichen
Meßwerkzeuge , sowie die übrigen Kosten der Unter¬
suchungen sollen im Herzogthum Oldenburg von den
Amtsverbänden und im Füstcnthum Birkenfeld von
den Bürgermeistereien getragen werden.

Im Fürstenthum Lübeck sollen die Kosten der An¬
schaffung und Unterhaltung der Meßwerkzeuge aus der
Landcscaffe , die übrigen Kosten von den Gemeinden
bestritten werden.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens - Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnstegels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 13 . De-
eembcr 1875.

(I-. 8.) Peter.

von Berg.

Brauer.

M 133.
Gesetz für das Herzogthum Oldenburg , betreffend Abänderung des Gesetzes

vom 4 April 1868 , betreffend die Reorganisation der ErsparungS-
caffe.

Oldenburg , dm IS . December 1878.

Wir Nicolaus Friedrich Meter- von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen , Herzog



von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen
und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkenfeld , Herr
von Jever und Kniphausen re. re.

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz für
das Herzogthum Oldenburg , was folgt:

Einziger Artikel.
An die Stelle des Artikels 3 des Gesetzes vom 4 . April

1865 , betreffend die Reorganisation der Ersparungscasse , tritt
folgende Bestimmung:

Artikel 3.

Vertretung und Verwaltung der Anstalt.
8 I . Die ErsparungScaffe wird von einer besonderen

Direktion vertreten und unter der Aufsicht des Staats¬
ministeriums verwaltet.

8 2 . Der Direktion ist ein Verwalter und das er¬
forderliche Hülfspersonal beigegeben.

Der Verwalter hat die Rechte und Pflichten eines
Civilstaatsdicners ; außerdem kann vier Gchülfen die Staats¬
dienerqualität unter Anrechnung der bei der ErsparungScaffe
vorher zugebrachten Dienstzeit beigelegt werden.

8 3 . Die Kosten der Verwaltung werden aus der
Ersparungscasse bestritten.

Urkundlich Unserer eigenhändigen NamenS «Unterschrift
und beigcdruckten Großherzoglichen JnsicgelS.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 13 . Decem-
ber 1875.

(U. 8.) Peter.
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134 .
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Aufhebung des

Nebenzollamts I. zu Horumersiel.
Oldenburg , den 14 . December 1878.

Mit Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 20 . De¬
cember 1853 , betreffend die in Folge des Beitritts Oldenburgs
zum Zollvereine cintretende veränderte Einrichtung der betref¬
fenden Behörden , bringt das Staatsministerium hierdurch zur
öffentlichen Kunde , daß vom I . Januar k. I . ab das Neben¬
zollamt I . zu Horumersiel ausgehoben wird.

Oldenburg , 1875 December 14.

Staatsmimsterium.
Departement der Finanzen.

Ruhstrat.

Lubinuö.
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1873 , betreffend das Regulativ über die zollamtliche Behand¬
lung der mit den Posten eingehenden , ausgehenden oder durch¬
gehenden Gegenstände vom 1 . August 1868 ab.

137 . Verordnung vom 17 . December 1873 , betreffend Aenderung
der Grenzen zwischen der Stadtgemeinde Wildeshausen und
der Gemeinde Dötlingen.

138 . Bekanntmachung vom 20 . December 1873 , betreffend die Außer¬
kurssetzung der Guldenstücke süddeutscher Währung , sowie die
Einlösung der vom 1 . Januar 1876 ab außer Kurs tretenden
Scheidemünzen süddeutscher Währung.

M 135.
Verordnung , betreffend die Verlängerung und Vertagung des Landtags

Oldenburg , den 20 . December 1878.

26ir WcolailS Friedrich Peter , von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen , Herzog

von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen
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und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkenfeld , Herr
von Jever und Kniphausen re. re.

verordnen hierdurch , was folgt:

Die Dauer des gegenwärtig versammelten Landtags
wird bis zum 19ten Februar k. I . verlängert.

Zugleich wird der Landtag im Einverständniß mit

demselben vom 23sten d. Mts . bis zum 24sten Januar k. I.
vertagt.

Urkundlich Unserer eigenhändigen NamenS - Unterschrift
und beigedrucktcn Großherzoglichen Jnsicgels.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg , den 20 . Decem-
ber 1875.

(U. 8.) Peter.

von Berg.

Brauer.

M 136.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend das Regulativ über

die zollamtliche Behandlung der mit den Posten eingehenden,

ausgehenden oder durchgehenden Gegenstände vom 1. August
1868 ab.

Oldenburg , den 16 . December 1876.

ES wird hierdurch zur öffentlichen Kunde gebracht , daß
der 8 15 deS Regulativs über die zollamtliche Behandlung
der mit den Posten eingehenden , ausgehenden oder durch¬

gehenden Gegenstände vom 1. August 1868 ab ( Gesetzsamm¬
lung Bd . 20 S . 663 ), außer Anwendung tritt , nachdem der
BundeSrath unter 'm 13ten October d. I . die Vorschrift,

wonach die Zollfreiheit der von deutschen Handlungsrcisenden
auf Eingangspässe lsog . Musterpässe ) auögeführten Muster¬

stücke bei der Wiedereinfuhr unter Anderem von dem Nach-
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weise der stattgehabten Ausfuhr abhängig gemacht ist , als
entbehrlich aufgehoben hat.

Oldenburg , den 16. December 1875.

Staatsministerium.

Departement der Finanzen.

Ruhstrat.

Lubinus.

137.
Verordnung , betreffend Aenderung der Grenzen zwischen der Stadt-

gemcinde Wildeshausen und der Gemeinde Dötlingen.

Oldenburg , den 17 . December 1878.

A )ir Nicolaus Friedrich Peter, von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen , Herzog
von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen
und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkcnfeld , Herr
von Jever und Kniphausen re. re.

verordnen auf Grund de-s Art . 3 § 4 der revidirten Ge¬
meindeordnung mit Zustimmung der Gemeindcräthe der be-
theiligten Gemeinden nachstehende in Folge der Umleitung
und Begradigung der Flachsbäkc für zweckmäßig befundene
Grenzverändcrung zwischen der Stadtgemeinde Wildeshauscn
und der Gemeinde Dötlingen:

Von der südöstlichen Ecke der dem Neubauer Joh . Dierk
Kruse zu Pfennigstedter -Felde gehörigen Parzelle 221/99 der
Flur 40 der Gemeinde Dötlingen bis zur südwestlichen Ecke
dieser Parzelle wird die Grenze durch die Mitte der in ost-
westlicher Richtung zwischen der erwähnten Parzelle 221/99
der Flur 40 der Gemeinde Dötlingen und den Parzellen
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97ir/22 und 976/22 der Flur 37 der Stadtgemeinde Wildes¬
hausen laufenden neuen Flachsbäke gebildet.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnstegels.

Gegeben aus dem Schlosse zu Oldenburg, den 17. De-
cembcr 1875.

(I.. 8.) Peter.

von Berg.

Brauer.

M 138.
Bekanntmachung, betreffend die Außerkurssetzung der Guldenstücke süd¬

deutscher Währung, sowie die Einlösung der vom1. Januar
1876 ab außer Kurs tretenden Scheidemünzen süddeutscher
Währung.

Oldenburg, den 20. December 1878.

Nachstehende Bekanntmachung des Reichskanzlers vom
10. December 1875 wird hiermit im Herzogthum Oldenburg
mit dem Bemerken zur allgemeinen Kunde gebracht, daß von
der Errichtung einer Einlösungsstelle innerhalb des Herzog¬
thums wegen Mangels einer Veranlassung abgesehen ist.

Oldenburg, 1875 December 20.

Staatsmmisteriunl.
Departement der Finanzen.

R u hstr a t.
Lubinus.

s,.>
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Bekanntmachung,
betreffend die Außerkurssetzung der Guldenstücke süddeutscher
Währung , sowie die Einlösung der vom I . Januar 1876 ab

außer Kurs tretenden Scheidemünzen süddeutscher
Währung.

Aus Grund des Artikels 8 des Münzgesetzes vom
9 . Juli 1873 (Reichs -Gesetzblatt Seite 233 ) hat der Bundes-
ralh die nachfolgenden Bestimmungen getroffen:

8 I-

Vom I . Januar 1876 ab gelten die Guldenstücke süd¬
deutscher Währung nicht ferner als gesetzliches Zahlungs¬
mittel.

Es ist daher vom 1. Januar 1876 ab außer den mit

der Einlösung beauftragten Kassen Niemand verpflichtet , diese
Münzen in Zahlung zu nehmen.

8 2.
Die im Umlauf befindlichen Guldenstücke süddeutscher

Währung , sowie folgende , auf Grund des Artikels 6 des
Münzgcsctzes vom 9 . Juli 1873 in Folge der Einführung
der Reichswährung vom I . Januar 1876 ab außer Kurs
tretende Scheidemünzen süddeutscher Währung , nämlich:

die Sechskreuzerstücke,
die Dreikreuzerstücke,
die Einkreuzerstücke und
die Thcilstücke des Kreuzers , mit alleiniger Ausnahme

der bayerischen Heller,
werden in den Monaten Januar , Februar , März und April
1876 von den durch die Landcs -Centralbehördcn zu bezeich¬
nenden Kassen derjenigen Bundesstaaten , welche diese Münzen
geprägt haben , oder in deren Gebiet dieselben gesetzliches
Zahlungsmittel sind , zu ihrem gesetzlichen Werthe für Rech¬
nung des Deutschen Reichs sowohl in Zahlung genommen,
als auch gegen Reichs - beziehungsweise Landesmünzen um¬
gewechselt.



Nach dcm 30. April 1876 werden derartige Münzen
auch von diesen Kassen weder in Zahlung, noch zur Um-
wechsclung angenommen.

8 3.
Die Verpflichtung zur Annahme und zum Umtausch

<82) findet auf durchlöcherte und anders, als durch den ge¬
wöhnlichen Umlauf im Gewicht verringerte, ingleichcn auf
verfälschte Münzstücke keine Anwendung.

Berlin, den 10. December 1875.

Der Reichskanzler.
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Inhalt.
139 . Verordnung vom 18 . December 1878 , betreffend Aenderung

der Grenzen zwischen der Stadtgemeinde Oldenburg und der
Landgemeinde Oldenburg.

140 Bekanntmachung des Staatsministeriums vom 20 . December
1878 , betreffend die landesherrliche Bestätigung der Klaeve-
mannsstistung zu Oldenburg.

M 139.
Verordnung , betreffend Aenderutig der Grenzen zwischen der Stadtge-

gemcinde Oldenburg und der Landgemeinde Oldenburg.
Oldenburg , den 18 . December 1878.

Äöir Ricolaus Friedrich Peter, von Gottes Gnaden
Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen , Herzog
von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dithmarschen
und Oldenburg , Fürst von Lübeck und Birkenfeld , Herr
von Jever und Kniphansen re. re.

verordnen auf Grund des Artikels 3 8 4 der revidirten
Gemeinde -Ordnung für das Herzogthnm Oldenburg vom
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15. April 1873 mit Zustimmung der betheiligteu Gemeinden
folgende Grenzvcränderung:

Zwischen der Stadtgemeinde Oldenburg und der Land¬
gemeinde Oldenburg tritt eine Aenderung der Grenze in der
Weise ein, daß fortan diejenigen Theile der Parcelle 135
(F. G. Bruns) 162/136 (O. H. v. Bloh) 161,136
(I . Muhle) 160/136 (G. Meine») 159/136 (H. Lehmkuhl)
158/136 (W. Witte) 157/136 (Fr. W. Scheide) und
156/136 (Wittwc Addicks geb. Diccks) — groß 2 II. 38 X.
19 lüM. und sämmtlich in Flur XIV. der Landgemeinde
Oldenburg belegen— welche von dem Königlich Preußischen
Militairfiskus angekauft und dem Infanterie - Schießplätze
einverleibt sind, dem Bezirke der Stadtgemeinde Oldenburg
zugelegt werden, und die Grenze fortan in der Richtung von
Süden nach Norden durch das westliche, südliche, westliche
und nördliche Ufer desjenigen Grabens gebildet wird, welcher
sich an der westlichen, südlichen, westlichen und nördlichen
Seite des erweiterten Infanterie-Schießplatzes hinzieht.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens-Unterschrift
und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegcls.

Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den 18. Decem-
ber 1875.

(U. 8.) Peter.

von Berg.

Brauer.

M l40.
Bekanntmachung des Staatsministeriums, betreffend die Landesherrliche

Bestätigung der Klaevemannsstiftung zu Oldenburg.
Oldenburg, den 20. December 1873.

Das Staatsministerium bringt hierdurch zur öffentlichen
Kunde, daß der durch testamentarische Verfügung vom
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12. Juni 1871 von dem weil. Rathsherrn Carl Hermann
Klaevcmann zu Oldenburg errichteten KlaevemannSstiftung
gemäß Artikel 67 der rcvidirten Gemeindeordnung die Landes¬
herrliche Bestätigung ertheilt ist.

Oldenburg, den 20. December 1875.

Staatsministerium.

Departement deS Innern.

von Berg.

Brauer.
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